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VOf\vort 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

M it dem Beschluss des Arbeitnehmerschutz-Reformgesetzes durch das Plenum des Natio
nalrates am 23. November 200 I ist ein weiteres wichtiges Reformvorhaben der Bundesre
gierung umgesetzt worden. 

Arbeitssicherheit i st ein sehr hohes Gut. denn durch sie können menschl iches Leid und 
wirtschaftl iche Nachtei le abgewendet bzw. verhindert werden. Primäres Ziel der Arbeit
nehmerschutzreform i st daher. die Zahl der Arbeitsunfälle weiter zu senken und Berufs
krankheiten und arbeitsbedingte Erkrankungen einzudämmen. Die Entwicklung der Zahlen 
der ArbeitsunHille und Berufskrankheiten in Österreich ist erfreulicherweise rückläufig: In 
den letzten fünf Jahren nahmen die Arbeitsuntalle im engeren S inn um nahezu ein V iertel 
ab und Österreich l iegt EU-weit im Ranking jener Länder , in denen die Erfassung der Ar
beitsunfälle durch die Sozialversicherung erfolgt (und nur dort ist eine vollständige und 
richtige Erfassung garantiert) an der sehr guten zweitbesten Stel le hinter F innland. Trotz
dem stellt die ständige Fortentwicklung der Arbeitssicherheit e ines der vorrangigsten sozi
alpol itischen Ziele der österreichischen Bundesregierung dar .  

Vor allem durch das neue, gefahrenangepasste abgestufte System der Präventionszeiten 
und die nunmehr geschaffene Mögl ichkeit, neben den "klassischen" Präventivkräften aus 
dem Bereich der Arbeitsmedizin und S icherheitstechnik auch andere Experten, insbeson
dere Arbeitspsychologen. zu präventiven Beratungsleistungen in der Präventionszeit bei
zuziehen. soll den neuen Risiken in der Arbeitswelt - wie Stress und psychosozialen Belas
tungen - wirksam begegnet und der multidiszipl inäre Ansatz des Arbeitnehmer Innen
schutzgesetzes weiter ausgebaut werden. 

E in  weiterer wichtiger Aspekt dieser Reform ist. dass die Arbeitsinspektorate im Rahmen 
i hrer gesetzl ichen Aufgaben und Möglichkeiten verstärkt eine Service- und Dienstleis
tungseinrichtung für Betriebe und deren Arbeitnehmer sein sollen: Die Arbeitsinspektion -
als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen - hat bereits von sich aus den Weg zu 
intensivierter Beratung und Inforn1ation eingeschlagen. was nicht nur von mir, sondern 
auch von den Sozialpartnern anerkannt und sehr positiv bewertet wird. 

Besonders hervorheben möchte ich auch. dass dieses Gesetz nach intensiven Verhandlun
gen und Abstimmung mit dem Koalitionspartner auf einer E inigung der Sozialpartner be
ruht. Die schon so oft totgesagte Sozialpartnerschaft hat damit ein sehr kräftiges Lebens
zeichen gegeben und eine ausgewogene und fortschr ittl iche E inigung präsentiert, die ich 
daher zur Gänze in den Gesetzesentwurf übernommen habe. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass Arbeitssicherheit und innerbetr ieblicher Gesund
heitsschutz sowohl ein allgemeines gesel lschaftliches Anliegen. als auch strategische Er
folgstaktoren für den Standort Österreich und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen 
Wirtschaft darstel len. Zur Förderung besonderer Leistungen in diesem Bereich werde ich 
im Jahr 2002 erstmals den Staatspreis für Arbeitssicherheit ver le ihen. M it diesem Staats
preis möchte ich erfolgreiche präventive Initiativen und Projekte auf betrieblicher Ebene 
hervorheben und auszeichnen. 
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Vorwort 

Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Arbeitsinspektion möchte ich an dieser 
Stelle für ihren Einsatz und ihr Engagement herzlich danken. 

Wien, im Dezember 200 1 

b 

Dr. Martin Bartenstel 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die letzten Monate standen für die Arbeitsinspektion vor allem im Zeichen der Vorberei
tung und Gesetzwerdung des Arbeitnehmerschutz-Reformgesetzes. Der Herr Bundesmi
nister befasst sich in seinem Vorwort eingehend mit diesem umfangreichen Reformvorha
ben, worüber im Zentrum des öffentlichen Interesses auch in den Medien sehr viel berich
tet wurde, weshalb ich meine Ausführungen dazu benutzen möchte, Sie von internen Ent
wicklungen in unserer Organisation zu informieren, deren Ziel es ist, unsere Leistungen 
und unsere Effizienz für den Arbeitnehmerschutz noch weiter zu verbessern. 

Im Berichtsjahr 2000 wurde - wie dem Kapitel 3. 1 .4 im Detail zu entnehmen - ein Quali
tätsmanagement-Pilotprojekt in drei Arbeitsinspektoraten erfolgreich abgeschlossen. Im 
Folgejahr wurden bereits acht weitere Arbeitsinspektorate österreichweit in das Qualitäts
konzept einbezogen. Schon in der Pilotphase konnten in den einzelnen Arbeitsinspektora
ten einige positive Veränderungen im Bereich der Kundenorientierung und der effiziente
ren Gestaltung der internen Abläufe erreicht werden. 

Doch damit nicht genug. Wie aufgrund der externen und internen Entwicklungen zu er
warten, wurde auch eine klare strategische Ausrichtung der Gesamtorganisation von uns 
gefordert und von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewünscht. Um unserer stra
tegischen Positionierung größere Transparenz zu verleihen und eine wirkungsvolle Umset
zung unserer strategischen Ziele zu ermöglichen, wurden unsere Kernkompetenzen und 
Kernleistungen in einer Rahmenstrategie für die gesamte Arbeitsinspektion zusammenge
fasst. Die darin formul ierten Ziele werden in der Folge von den einzelnen Arbeitsinspekto
raten in konkreten Maßnahmen umgesetzt werden. Erlauben Sie mir, auf einige Beispiele 
etwas ausführlicher einzugehen: 

Eine der wesentlichsten Kernkompetenzen der Arbeitsinspektion stellt ihre bundesweit ho
mogene Vollzugspraxis dar. Nur dadurch können die Ansprüche auf gleiches Recht im Ar
beitnehmerschutz und fairen Wettbewerb sichergestellt werden. Um das zu ermöglichen, 
werden in einem intensiven, dicht vernetzen Informationssystem auch Auslegungsfragen 
laufend ausgetauscht. Gleichzeitig wird durch diese Art des Wissensmanagements auch 
das für unsere Tätigkeit erforderliche multidisziplinäre Fachwissen ständig aktualisiert und erweitert. 

Eine unserer wichtigsten Kernleistungen ist die Überprüfung der Einhaltung der Schutzbe
stimmungen in den Betrieben. Schwerpunkt der Überprüfung ist stets die Kontrolle der be
triebsintern gesetzten Maßnahmen zum Schutz der arbeitenden Menschen. Um eine mög
lichst hohe Wirkung zu erzielen, sollen die Art und die Häufigkeit der Kontrollen abhän
gig von der Gefährdung der Arbeitskräfte und vom innerbetrieblichen Schutzniveau sein, 
also einerseits vom Gefährdungspotential und andererseits vom Niveau des Arbeitnehmer
schutzes im Betrieb. Ein im Jahr 200 1 entwickeltes EDV -unterstütztes Auswahlsystem für 
vorrangig zu kontrollierende Betriebe wird 2002 in sieben Arbeitsinspektoraten erprobt 
und soll im darauf folgenden Jahr nach einer ausführlichen Evaluation in allen Arbeitsin
spektoraten zum Einsatz kommen. 

Neben unserer effizienten Mitwirkung in Genehmigungsverfahren ist vor allem die Bera
tung, der Informationsaustausch mit Betroffenen, ein laufender Arbeitsschwerpunkt. Ziele 
sind dabei nicht nur die Unterstützung der Verantwortlichen in den Unternehmen bei ihren 
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Bemühungen um Arbeitssicherheit. sondern auch eine Steigerung der Effektivität durch 
die Weiterbi ldung der Multiplikatoren des Arbeitnehmerschutzes in den Betrieben, wie 
Präventivfachkräfte und S icherheitsvertrauenspersonen, sowie eine allgemeine Sensibi l i 
sierung der Gesellschaft für Fragen der Arbeitssicherheit  und des Gesundheitsschutzes bei 
der Arbeit. N ur durch intensive und offene Kommunikation mit der gesamten Arbeitswelt 
kann die Arbeitsinspektion Veränderungen und Defizite erkennen und angemessen darauf 
reagieren, um so zur positiven Entwicklung des Arbeitnehmerschutzes beizutragen .  

Als neue Servicelei stung der Arbeitsinspektion für d ie  an  unserer Tätigkeit interessierten 
Institutionen und Personen werden in Zukunft die wichtigsten Kenndaten und die Anhang
tabellen bereits vor Erscheinen des Jahresberichtes, und zwar ab Mitte des Folgej ahres, 
auch im Internet abrufbar sein. und zwar sowohl auf der Homepage des Arbeitsministeri
ums (http://�ww.bm\va.gv.at/service/centcr/as_fs .htm), als auch auf der Homepage der 
E uropäi schen Agentur für S i cherheit und Gesundheitsschutz am Arbei tsp latz 
(http ://at.osha.eu. int/statistics) .  Auf diese Weise wurden erstmals im Juni 2001 bereits vor
weg unter Benachrichtigung der wichtigsten Partner der Arbeitsinspektion die Hauptdaten 
des vorl iegenden Berichtes veröffentl icht. 

Veränderungen zeichnen sich auch im Bereich der Kontrol le der i l legalen Ausländerbe
schäftigung ab. Die österreichische Bundesregierung hat im Ministerrat vom 1 1 . Dezem
ber 200 I das umfangreiche Reformpaket "Erfolgsmodell  Österreich - Standortverbesse
rung und Konj unkturbelebung" beschlossen, dessen Punkt 1 1  zum Schwerpunktthema Be
kämpfung der Schwarzarbeit festlegt, dass durch ein diesbezügliches Gesetz die Kontrolle 
und Ahndung der i l legalen Beschäftigung von Ausländern von den Arbeitsinspektoraten. 
die entsprechend den Intentionen der Bundesregierung verstärkt ihren Beratungsauftrag für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Arbeitnehmerschutz wahrnehmen sollen. an eine andere 
Kontrol l- und Stratbehörde übertragen werden soll, um die il legale Beschäftigung von ausländi
schen Arbeitskräften durch die gebotene Intensivierung der Kontrollen effizienter zu bekämpfen. 

Um die V ielfalt an komplexen Aufgaben der Arbeitsinspektion zu bewältigen, bedarf es 
nicht nur fachl ich hervorragend ausgebi ldeter, sondern auch sehr motivierter M itarbeiter
innen und Mitarbeiter. In unserem internen Leitbild haben wir daher alle in der Arbeitsin
spektion erfolgreich und zur Zufriedenheit der Kol legen und Kolleginnen angewandten 
Grundsätze der Zusammenarbeit festgehalten. Ich bin überzeugt, dass die Arbeitsinspekti
on auch in Zukunft im S inne unserer strategischen Ausrichtung und unseres Leitbildes 
überzeugend lind wirkungsvol l  handeln wird. und nehme die Gelegenheit wahr, mich bei 
allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich für ihre auch in  diesem Be
richtsjahr hervorragenden Leistungen zu bedanken. 

Sektionschefin r. Eva-El isabeth Szymanski ,  
r Arbeitsinspektion 
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Tätigkeitsübersicht 

1. TÄTIGKEITSÜBERSICHT 

1 . 1  KURZFASSUNG1) 

Aufgrund der Zielsetzungen des Regierungsübereinkommens vom Februar 2000 betref
fend die Reform des ArbeitnehmerInnenschutzes wurden Sozialpartnerverhandlungen ge
führt und Mitte Juni 200 1 der Begutachtungsentwurf eines Arbeitnehmerschutz-Reform

gesetzes ausgesandt. Dieses enthält Änderungen des Arbeitsinspektionsgesetzes 1 993,  des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes und des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes. Mit 1 .  Jän
ner 2000 trat eine Novel le zur Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Ar
beitsplatz und mit 1 .  Juli 2000 die Arbeitsmittelverordnung in Kraft, die die sichere Be
nutzung und Prüfung von Arbeitsmitteln regelt. 

Auf EU-Ebene hat im Berichtsjahr die Europäische Kommission die Richtlinie 
2000/39/EG zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in 
Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von Gesundheit und Sicher
heit der Arbeitnehmer vor der Get1ihrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 
erlassen. Weiters haben das Europäische Parlament und der Rat die Richtlinie 2000/54/EG 
über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit zur Koditizierung der Richtl inie 90/679/EWG genehmigt. 

Im Berichtsjahr führten die Arbeitsinspektorate bei 76.000 Betriebsstätten und auswärtigen 
Arbeits-(Bau-)stellen bzw. bei mehr als 28 % der vorgemerkten Betriebsstätten (223 . 800) 
arbeitnehmerinnenschutzbezogene Tätigkeiten durch .  Dabei wurden insgesamt 49.000 
Betriebsstätten und 1 3. 1 00 Arbeits-(Bau-) stellen überprüft. Von den insgesamt durchge
führten 1 56.200 Amtshandlungen waren fast zwei Drittel (99.400) Überprüfungen. Im 
Rahmen dieser Überprüfungen \Vurden bei 43 .000 I nspektionen 40 .500 Betriebsstätten und 
auswärtige Arbeits-(Bau-)stel len umfassend hinsichtlich Arbeitnehmerinnenschutzbelange 
überprüft und bei 5 6 .400 Erhebungen gezielte Überprüfungen von Teilaspekten des Ar
beitnehmerinnenschutzes durchgeführt. Ferner nahmen die ArbeitsinspektorInnen an 
1 9 .700 behördlichen Verhandlungen teil (z.B. gewerberechtliche Genehmigungsverfahren, 
Bauverhandlungen) und führten - abgesehen von schriftl ichen Erledigungen, internen Be
sprechungen u.Ä. - 3 7 .200 sonstige Tätigkeiten durch, von denen vor allem die hohe Zahl 
der durchgeführten Vorbesprechungen betrieblicher Projekte (9.000) und der sonstigen 
Unterstützungs- und Beratungsgespräche ( 1 5 .800) zu erwähnen ist .  Zusätzlich \\urden im 
Berichtsjahr Schwerpunktaktionen betreffend Länn in Großdiskotheken und sichere 
Fluchtwege in Diskotheken und Pubs (Nachkontrol le) durchgeführt, die Kampagne zu S i
cherheit und Gesundheitsschutz in Bäckereien (Folgeprojekt) gestartet und das Kids-Pro
jekt weitergeführt. 

Bei 22 .600 oder über 36 % aller überprüften und bei rund 45 % der inspizierten Betriebs
stätten und auswärtigen Arbeits-(Bau-)stellen stellten die ArbeitsinspektorInnen im Be
richtsjahr Übertretungen von Vorschriften des Arbeitnehmerinnenschutzes fest und be-

11  Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit werden h ier durchgehend gerundete Zahlenwerte angeführt. D ie  ge
nauen Daten können dem Bericht und insbesondere dem Kapitel 1 .3 ( Wichtigste Kenndaten) oder dem An
hang A.2 (Tabellente i l) entnommen werden. Rundungsdi fferenzen sind möglich.  
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Täti Q:kei tsüb ers icht 

rieten daraufhin die ArbeitgeberInnen erforderlichenfalls e ingehend über die Möglichkei
ten zur Behebung dieser Mängel .  Gegenüber dem Vorjahr (knapp 36 % bzw. 43 %) nahm 
der Antei l  an Übertretungen geringfügig zu. Von den insgesamt 73 .600 Übertretungen (oh
ne LenkerInnenkontrol len) betrafen 66.800 den technischen und arbeitshygienischen Ar
beitnehmerInnenschutz, 6 .800 den Verwendungsschutz und 3 8  die Heimarbeit. Rund 4 1  % 
der im Bereich Verwendungsschutz festgestel lten Mängel (ohne LenkerInnen) betrafen das 
Arbeitszeitgesetz. Zusätzl ich \Vurden bei LenkerInnenkontrol len 90. 1 00 Arbeitstage von 
LenkerInnen überprüft und dabei 3 . 800 Mängel festgestel lt. Im Bereich ArbeitnehmerIn
nenschutz wurden insgesamt 1 .300 Strafanzeigen erstattet (technischer und arbeitshygieni
scher Arbeitnehmerlnnenschutz: 600; Verwendungsschutz : 700) .  

Im  Rahmen der Kontrol le der illegalen Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte wur
den bei 1 .400 von insgesamt 1 3 .200 Kontrollen von Betriebsstätten und auswärtigen Ar
beits-(Bau-) stel len Übertretungen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz festgestellt 
und dabei insgesamt nahezu 2 .900 i l legal beschäftigte AusländerInnen angetrotlen. 

Entsprechend den Daten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträ
ger ging im Berichtsjahr erfreulicherweise die Zahl der Arbeitsunfalle unselbständig Er
werbstätiger (ohne Weguntal le) von 1 2l. 1 00 auf 1 1 9 . 1 00, davon 1 49 tödl ich, und die Un
fal lquote zurück.  Demgegenüber nahm die Zahl der anerkannten Berufserkrankungen 
von 1 .2 1 5  auf i nsgesamt 1 .243, davon 1 3  mit tödl ichem Ausgang, zu. Zugleich wurden i n  
3 . 600 Betriebsstätten 39 .300 Arbeitneiunerlnnen durch ermächtigte Ärztinnen auf ihre ge
sundheitliche E ignung für bestimmte Einwirkungen oder Tätigkeiten untersucht und da
von 67 ArbeitnehmerInnen aus 32 Betriebsstätten dafür als n icht geeignet befunden. 

Der Personalstand umfasste im Berichtsjahr in den Arbeitsinspektoraten insgesamt 3 1 7  
ArbeitsinspektorInnen für den ArbeitnehmerInnenschutzbereich, 42 MitarbeiterInnen für 
die Kontrol le der i llegalen AusländerInnenbeschäftigung und 1 34 Verwaltungsfachkräfte 
( inkl . KFZ-Lenker) . Im Zentral-Arbeitsinspektorat waren 63 MitarbeiterInnen (inkl. Kanz
le i )  beschäftigt. 
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Tätigkeitsübersicht 

1 .2 ECKDATEN DER ARBEITSINSPEKTION IM ZEITVERGLEICH 1996/2000 

Veränderung 
Eckdaten 2000 1 996 absolut in% 
Personal: Arbeitsinspektorinnen 317  315 +2 +0,6 
Kontrollorinnen der illegalen Ausländerinnenbeschäftigung 42 38 +4 +1 0,5 
Amtshandlungen im Bereich Arbeitnehmerinnenschutz 1 56.236 1 55.956 +280 +0,2 
davon: Überprüfungen 1) 99.391 1 1 2.51 0 -13 . 1 1 9  -1 1 ,7 

Teilnahme an behördlichen Verhandlungen 1 9.690 1 9. 1 70 +520 +2,7 
Sonstige Tätigkeiten 37.155 24.276 +1 2.879 +53 , 1  
davon: Unterstützungs- und  Beratungsgespräche 24.752 1 3. 388 +1 1 .364 +84,9 

Arbeitsunfälle unselbständig Erwebstätiger (ohne Wegunfälle)2) 1 1 0.429 1 29.737 -1 9.308 -14,9 
davon: tödlich 1 35 143 -8 -5,6 
Berufskrankheitsfälle unselbständig Erwerbstätiger) 1 . 1 36 1 .283 -1 47 -1 1 ,5 
ÜbertretungenJ) 73.597 84.800 -1 1 .203 -1 3,2 
davon: technisch und arbeitshygienisch 66.769 73.027 -6.258 -8,6 

Verwendungsschutz (ohne Heimarbeit) 6.790 1 1 .465 -4.675 -40,8 
Hei.marbeit 38 308 -270 -87,7 

Strafanzeigen an Verwaltungsstrafbehörden gem. § 9 ArblG 1 .282 2.453 -1 .171 -47,7 
davon: technisch u nd arbeitshygienisch 586 9 1 7  -331 -36, 1  

Verwendungsschutz 696 1 .536 -840 -54,7 
Schriftliche Aufforderungen gemäß § 9 Abs. 1 ArblG 22.057 28.254 -6.1 97 -21 ,9 
Anträge gemäß § 10 Abs. 1 ArblG 1 6  49 -33 -67,3 
Verfügungen gemäß § 1 0  Abs. 3 und 5 ArblG 1 4  32 -1 8  -56,3 
Kontrollen von Betriebsstätten und auswärtigen Arbeits-
(Bau-)stellen nach dem AuslBG und dem AVRAG 1 3.21 1 14.363 - 1 . 152 -8,0 
davon: mit Übertretungen nach dem AuslBG 1 .425 2.267 -842 -37 , 1  
dabei angetroffene illegal beschäftigte ausländische Arbeitskräfte 2.881 4.083 -1 .202 -29,4 

1) Summe aus Inspektionen von Betriebsstätten (inkl. Bundesdienststellen) sowie auswärtigen Arbeits-(Bau-)stellen und Erhebungen 

(Details siehe Anhang A.2: Tabelle A). 
21 Von der AUVA anerkannte Arbeitsunfälle (ohne Wegunfälle) bzw. Berufskrankheitsfälle unselbständig Erwerbstätiger (Definitions-

details siehe Kap. 1 .3). 
3) Summe der Übertretungen. jedoch ohne Lenkerinnenkontrollen. 

Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (anerkannte Arbeitsunfälle und Benufserkrankungen). 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. Zentral-Arbeitsinspektorat (sonstige Daten). 
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1 .3 DIE WICHTIGSTEN KENNDATEN 1999 - 2000 

Eckdaten im Überblick und im Vergleich 
--- --------------- --------

PersonalI) 

ArbcitsinspektorInnen 
Kontrol lorInnen der illegalen AusländerInnenbeschäftigung 
Planstel len für ArbeitsinspektorInnen 

Betriebsstätten
2) und auswärtige Arbeits-(Bau-) 

stellen, auf die sich Amtshandlungen bezogen 

EDV -mäßig vorgemerkte Betriebsstätten 
Betriebsstätten, auf die s ich Amtshandlungen bezogen 
davon: Überprüfte Betriebsstätten 

davon: Inspizierte Betriebsstätten 
Auswärtige Arbeits-(Bau-)stellen, auf die sich Amts
handlungen bezogen 
davon: Überprüfte auswärtige Arbeits-(Bau-)stel len 

davon: Inspizierte auswärtige Arbeits-(Bau-)stel len 
Durch Überprüfungen erfasste ArbeitnehmerInnen 

Amtshandlungen
3) 

davon: 
Überprüfungen4l 
Teilnahme an behördl ichen Verhandlungen) 
Sonstige Tätigkeitcn6l 

davon: 
Vorbesprechungen von betrieblichen Proj ekten 
Sonstige Unterstützungs- und Beratungsgespräche 

Arbeitshygienische Messungen und Probenahmen 

11 Daten jeweils zum Stichtag I. '\Iärz. 
21 In kl usi ve ß unJesd ienststcllen (B undes-Bedienstetenschutzgesetz). 

Tätigkeitsübersicht 

2000 1 999 
--- -- ----- - ---------

3 1 7  
42 

32 1 

75.990 

223 .763 
62.71 1 
48 .96 1 
29.472 

1 3 .279 
1 3 . 1 33 
1 1 .026 

1 . 1 88 .775  

156.236 

99.39 1 
1 9.690 
3 7 . 1 55 

9 .00 1 
1 5 .75 1 

908 

3 1 4 
42 

3 1 8  

78.025 

220.80 1 
64.635 
5 1 .092 
3 1 . 596 

1 3 .390 
1 3 . 1 80 
1 1 .626 

1 .207.42 1 

149.578 

96.2 6 1  
1 9.485 
33 .832 

7 .93 1 
1 1 .639 

1.004 

31 Tätigkeit der Arbeitsinspektion im Bereich ArbeitnehmerInnenschutz. Die Zahl der Amtshandlungen insgesamt ergibt 
sich als Summe da Inspektionen. Erhebungen. behördlichcn Verhandlungen und sonstigen Tätigkeiten. 

�I Summe aus Inspektionen von Betriebsstätten (ink!. Bundesdienststelkn) so\\ie auswärtigen Arbeits-(Bau-)stellen und 
Erhebungen (Details siehe Anhang A.2: Tabelle A). 

'I Beteiligung an mündlichen Verhandlungen (z.B. gellerberechtliche Genehmigungsverfahren. Bauverhandlungen ). 
bl Zum Beispiel: Vorbesprechung von betrieblichen Projekten. sonstige LJntt:rstütwngs- und ßeratungsgt:spräche. Zu

sammt:narbeit mit Behörden und andt:ren Stellen. Teilnahme an Tagungen. Schulungen und Verhandlungen der L'n
abhängigen V crwaltungssenatc. Hier nicht erfasst: Schriftverkehr. interne Besprechungen und Ähn I iches. 
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Tätigkeitsübersicht 

Eckdaten im Überblick und im Vergleich 

Arbeitsunfälle unselbständig Erwerbstätiger 

(ohne Wegunfälle) 

Vom Hauptverband erfasste anerkannte ArbeitsunfalleI) 
davon tödlich 

Von der AUV A anerkannte Arbeitsunfälle2) 
davon tödlich 

Berufskrankheiten unselbständig Erwerbstätiger 

Vom Hauptverband erfasste anerkannte Berufskrankheitsfälle I ) 
Von der AUVA anerkannte Berufskrankheitsfälle2) 
Der Arbeitsinspektion gemeldete Verdachtsfälle von Berufs-
krankheiten3) 

Übertretungen 

Betriebsstätten mit Übertretungen 
Auswärtige Arbeits-(Bau-)stellen mit Übertretungen 

Übertretungen insgesamt4) 

davon: 
Übertretungen technisch und arbeitshygienisch 

Übertretungen Verwendungsschutz (ohne 
Heimarbeit) 

davon: 
Übertretungen Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen 
Übertretungen Mutterschutz 
Übertretungen Arbei tszei t 

2000 

1 1 9. 1 39 
1 49 

1 1 0.429 
1 35 

1 .243 
1 . 1 36 

2. 1 70 

1 7.644 
4.99 1 

73.597 

66.769 

6.790 

1 .3 8 1 
1 . 746 
2.79 1 

1 999 

1 2 1 .057 
1 4 1  

1 1 2.047 
1 29 

1 .2 1 5  
1 . 1 62 

2.638 

1 7.455 
5.436 

73.646 

64.653 

8.928 

1 .992 
1 .922 
3.858 

I )  Datenquelle: Hauptverband der österreich ischen Sozialversicherungsträger. Anerkannte Arbeitsunfalle (inkl. Unfalle 
kleineren Ausmaßes) bzw. anerkannte Berufskrankheitsfalle. Zusammenfassung von Daten der AUV A, der VA der 
österreich ischen Eisenbahnen und der VA öffentlich Bediensteter. 

2) Datenquelle: Allgemeine UnfallversicherungsanstaIt (AUV A). Anerkannte Arbeitsunfalle (inkl. Unfalle kleineren Aus
maßes) bzw. anerkannte Berufskrankheitsfalle aller ArbeiterInnen und Angestellten einschließlich jener der Land- und 
Forstarbeiterinnen, der ArbeitnehmerInnen im Bergbau und der Vertragsbediensteten der Länder und Gemeinden so
wie jener Vertragsbediensteten des Bundes, deren Dienstverhältnis vor dem 1.1.1999 begründet wurde, jedoch ohne 
jene von Beamtinnen und von Bediensteten der ÖBB. 

J) Datenquelle: BMWA, Zentral-Arbeitsinspektorat. Den Arbeitsinspektoraten zur Kenntnis gebrachte Berufskrankheits
falle in den der Aufsicht der Arbeitsinspektion (Arbeitsinspektionsgesetz 1993 und Bundes-Bedienstetenschutzgesetz) 
unterliegenden Betriebsstätten. daher ohne Berufskrankheitsfalle in Betriebsstätten, die der Aufsicht der Land- und 
Forstwirtschaftsinspektionen und der Verkehrs-Arbeitsinspektion unterliegen, und ohne jene in Kultusanstalten und 
privaten Haushalten bzw. von nicht in Betrieben beschäftigten Bediensteten der Länder, Gemeindeverbände und Ge
meinden. Basisdaten: Meldungen der UV-Träger. 

4) Summe der Übertretungen, jedoch ohne Lenkerinnenkontrollen. 
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Tätigkeitsübersicht 

Eckdaten im Überblick und im Vergleich 2000 1 999 

Übertretungen Heimarbeit 38 65 

Zu Nachzahlungen verhaltene AuftraggeberInnen 25 35  
Veranlasste Nachzahlungsbeträge in S I )  1 87. 1 65 279.290 

in € 1 3.60 1 ,8 1  20.296,80 

LenkerInnenkontrollen 

überprüfte Arbeitstage 90.065 82. 177 
davon: 
Personenverkehr gemäß EU-VO 5. 1 56 6.083 
Güterverkehr gemäß EU-VO 8 1 . 1 27 73.000 
Sonstige Fahrzeuge 3.782 3.094 

Mängel und Übertretungen 3.763 4.294 
davon: 
Personenverkehr gemäß EU-VO 1 1 3 302 
Güterverkehr gemäß EU -V 0 3.603 3.780 
Sonstige Fahrzeuge 47 2 1 2  

Strafanzeigen an Verwaltungsstrafbehörden 

gemäß § 9 ArbIG 1.282 1.692 
Beantragtes Strafausmaß in S 14.592.750 23.974.000 

in€ 1.060.496,50 1.742.258,53 
davon: 
technischer und arbeitshygienischer Arbeit-
nehmerInnenschutz 586 699 
Beantragtes Strafausmaß in S 6.947.700 10.073.000 

in € 504.909,05 732.033,46 

Verwendungsschutz 696 993 
Beantragtes Strafausmaß in S 7.645.050 13.901.000 

in € 555.587,45 1.010.225,07 

Abgeschlossene Verwaltungsstrafverfahren2) 

gemäß § 9 ArbIG 1.102 1.450 
Verhängtes Strafausmaß in S 11.745.870 15.275.230 

in € 853.605,66 1.110.094,26 
davon: 
technischer und arbeitshygienischer Arbeit-
nehmerlnnenschutz 555 533  
Verhängtes Strafausmaß i n  S 5.718.380 5.896.350 

in € 415.570,88 428.504,47 

Verwendungsschutz 547 9 1 7  
Verhängtes Strafausmaß in S 6.027.490 9.378.880 

in € 438.034,78 681.589,79 

I) Gerundete Werte. 
2) Rechtskräftige Strafverfügungen und Straferkenntnisse. 
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Tätigkeitsübersicht 

Eckdaten im Überblick und im Vergleich 

Schriftliche Aufforderungen gemäß § 9 Abs. 1 ArbIG 

Anträge gemäß § 10 Abs. 1 ArbIG 

Verfügungen gemäß § 10 Abs. 3 und 5 ArbIG 

Kontrollen nach dem AuslBG und dem A VRAG 

2000 

22.057 

16 

1 4  

Kontrollen von Betriebsstätten und auswärtigen Arbeits-(Bau-) 
stellen 1 3.21 1 

davon: 
mit Übertretungen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz 1 .425 

dabei angetroffene illegal beschäftigte ausländische 
Arbeitskräfte 2.88 1 

mit Übertretungen nach dem Arbeitsvertragsrechts-Anpas-
sungsgesetz1): keine rechtzeitige Meldung (ab 2000) 0 

zu geringe Lohnhöhe (bis 1 999) 
fehlende Unterlagen 0 

Strafanzeigen gemäß AuslBG 
Beantragtes Strafausmaß in S 

in € 

Strafanzeigen gemäß AVRAG 

1.862 
73.490.000 

5.340.726,58 
o 

Durch rechtskräftige Bestrafungen abgeschlossene Verfahren2) 

gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 und 5 AuslBG 1.606 
Verhängtes Strafausmaß in S 

in € 

Budget 

Gesamtausgaben in Mio. S3) 
in Mio. €3) 

50.928.501 
3.701.118,51 

317,9 
23, 1 

1 999 

23.313 

25 

27 

1 4.027 

1 .432 

2.550 

2 
5 

1.825 
75.769.000 

5.506.347,97 

10 

1 .593 
53.393.000 

3.880.220,63 

305,6 
22,2 

I) Die Novellierung des AVRAG hat ein neues Übertretungskriterium ab 2000 zur Folge (keine rechtzeitige Meldung) 
und bewirkt auch, dass beim Übertretungskriterium "fehlende Unterlagen" die Werte des Jahres 2000 nicht mit jenen 
der Vorjahre vergleichbar sind. 

2) Daten der zentralen Verwaltungsstrafevidenz, die Bestrafungen wegen illegaler Beschäftigung ausländischer Arbeits-
kräfte betreffen, die sich auf Unternehmen beziehen. 

J) Gerundete Werte. 
Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (aner
kannte Arbeitsunfalle und Berufserkrankungen). 
Bundesministerium fLir Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat (sonstige Daten). 
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2. ALLGEMEINER BERICHT 

2. 1 ZUSTÄNDIGKE IT, AUFGABEN UND BEFUGNISSE DER 
ARBEITSINSPEKTION 

Arbeitnehmerschutz 

Allgemeiner Bericht 

Aufgrund des Arbeitsinspektionsgesetzes 1 993 (ArbIG) ist die Arbeitsinspektion zur 
Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der ArbeitnehmerInnen berufen. Sie hat durch 
ihre Tätigkeit dazu beizutragen, dass durch geeignete Maßnahmen ein möglichst wirksa
mer ArbeitnehmerInnenschutz erreicht wird. Zu diesem Zweck hat die Arbeitsinspektion 
die ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen zu unterstützen und zu beraten sowie die 
Einhaltung der dem Schutz der ArbeitnehmerInnen dienenden Rechtsvorschriften und be
hördlichen Verfügungen zu überwachen. 

Der Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion erstreckt sich auf Betriebsstätten und Arbeits
stellen aller Art. Ausgenommen sind nach dem ArbIG Betriebsstätten und Arbeitsstellen, 
die der Aufsicht der Land- und Forstwirtschaftsinspektionen oder der Aufsicht der Ver
kehrs-Arbeitsinspektion unterstehen, weiters die öffentlichen Unterrichts- und Erziehungs
anstalten, die Kultusanstalten der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesell
schaften, die privaten Haushalte sowie die Bediensteten des Bundes, der Länder, der Ge
meindeverbände und Gemeinden, die nicht in Betrieben beschäftigt sind. Seit 1 .  Jänner 
1 999 ist die Arbeitsinspektion für die Wahrnehmung des ArbeitnehmerInnenschutzes auch 
in jenen Arbeitsstätten zuständig, die bis dahin der bergbehördlichen Aufsicht unterlagen. 
Weiters ist die Arbeitsinspektion auf grund des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes (B
BSG) zur Überprüfung der Einhaltung des Schutzes der Bediensteten in den dem B-BSG 
unterliegenden Dienststellen des Bundes berufen. 

Die Arbeitsinspektorate unterstehen dem Zentral-Arbeitsinspektorat, dem die oberste Lei
tung und zusammenfassende Behandlung der Angelegenheiten der Arbeitsinspektion ob
liegt. 

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben sind die ArbeitsinspektorInnen berechtigt, Betriebsstät
ten, Arbeitsstellen, Wohnräume und Unterkünfte sowie Wohlfahrtseinrichtungen jederzeit 
zu betreten und zu besichtigen. Die ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass diese 
Räumlichkeiten sowie die Betriebseinrichtungen und Betriebsmittel den Arbeitsinspektor
Innen jederzeit zugänglich sind. 

Im Zuge der von der Bundesregierung in ihrem Regierungsübereinkommen vereinbarten 
Reform des Arbeitnehmerschutzes ist geplant, den Ermessensspielraum der Arbeitsinspek
torInnen hinsichtlich der Anmeldung von Kontrollen auszuweiten. So sieht der Begutach
tungsentwurf des Arbeitnehmerschutz-Reformgesetzes vom Juni 200 1 vor, dass die Ar
beitsinspektorinnen selbst entscheiden sollen, ob sie ihre Kontrollen ankündigen, wobei al
lerdings bei Gefahr für Leben und Gesundheit oder bei Verdacht auf das Vorliegen schwer 
wiegender Übertretungen eine Ankündigung jedenfalls unzulässig sein soll. 
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Allgemeiner Bericht 

Zu Beginn der Besichtigung ist der/die ArbeitgeberIn zu verständigen, der/die das Recht 
hat, an der Besichtigung teilzunehmen. Aufgrund des Arbeiterkammergesetzes 1 992 sind 
Besichtigungen auch auf Antrag und unter Teilnahme der Arbeiterkammer durchzuführen. 
Hier sieht der Begutachtungsentwurf des Arbeitnehmerschutz-Reformgesetzes ein Teil
nahmerecht auch für die Wirtschaftskammer vor. Die Arbeitsinspektorinnen sind berech
tigt, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen zu allen Umständen, die mit dem Arbeit
nehmerinnenschutz zusammenhängen, zu vernehmen sowie von ArbeitgeberInnen schrift
liche Auskünfte zu verlangen. Die Organe der Arbeitsinspektion haben das Recht zur Ein
sicht in alle Unterlagen, die mit dem ArbeitnehmerInnenschutz im Zusammenhang stehen. 
Die Arbeitgeberinnen sind verpflichtet, Einsicht in diese Unterlagen zu gewähren bzw. sie 
auf Verlangen dem Arbeitsinspektorat zu übermitteln. Wird die Übertretung von Arbeit
nehmerInnenschutzvorschriften festgestellt, hat das Arbeitsinspektorat die ArbeitgeberIn
nen umfassend zu beraten und formlos schriftlich aufzufordern, innerhalb einer angemes
senen Frist den den Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen entsprechenden Zu
stand herzustellen. Wird der Aufforderung innerhalb der festgelegten Frist nicht entspro
chen, so hat das Arbeitsinspektorat Anzeige an die zuständige Verwaltungsstratbehörde zu 
erstatten. Diese derzeit geltende Verpflichtung der Arbeitsinspektion, im Wiederholungs
fall jedenfalls mit Strafanzeige vorgehen zu müssen, soll im Zuge der ArbeitnehmerInnen
schutzreform in Hinkunft bei geringfügigen Übertretungen entfallen; weiters soll gleich
zeitig auch - im Sinne des Vertrauensschutzes - die Strafsanktion für bestimmte geringfü
gige Übertretungen bei bautechnischen Maßen innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen 
überhaupt entfallen. 

Eine Anzeige ohne vorausgehende Aufforderung ist nur bei Feststellung schwer wiegender 
Übertretungen möglich. Sind in einer Betriebsstätte oder auf einer Arbeitsstelle Vorkeh
rungen zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der ArbeitnehmerIn
nen zu treffen, so hat das Arbeitsinspektorat die Vorschreibung der erforderlichen Maß
nahmen bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Bei unmittelbar drohender Gefahr für 
Leben oder Gesundheit von ArbeitnehmerInnen ist das Arbeitsinspektorat ermächtigt, 
selbst Bescheide zu erlassen und Akte unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangs ge
walt zu setzen. 

Das Arbeitsinspektorat hat in allen Verwaltungsverfahren und Verwaltungsstrafverfahren 
in Arbeitnehmerlnnenschutzangelegenheiten Parteistellung und das Recht der Berufung. In 
Verwaltungsstrafverfahren hat das Arbeitsinspektorat darüber hinaus ein Anhörungsrecht, 
wenn die Verwaltungsstratbehörde das Strafverfahren einstellen oder eine niedrigere als 
die vom Arbeitsinspektorat beantragte Strafe verhängen will. Gegen letztinstanzliehe Be
scheide in Verwaltungssachen und Verwaltungsstrafsachen, die den ArbeitnehmerInnen
schutz berühren, hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit das Recht der Amtsbe
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof. 

Aufgrund der Arbeitnehmerlnnenschutzvorschriften sind die Arbeitsinspektorate zur 
Durchführung von Verwaltungsverfahren in erster Instanz zuständig, beispielsweise be
treffend die Genehmigung von Überstunden und die Genehmigung von Ausnahmen vom 
Nachtarbeitsverbot rur Frauen. Berufungsverfahren in diesen Angelegenheiten werden 
vom Zentral-Arbeitsinspektorat durchgeführt. 
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Kontrolle der illegalen Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 

In Vollziehung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes führen die Arbeitsinspektorate mit 
dem Ziel der E inschränkung bzvi. Verhinderung der i llegalen Beschäftigung ausländischer 
Arbeitskräfte Betriebs- und Arbeitsplatzkontrol len durch und tragen in sehr wesentlichem 
Ausmaß dazu bei, dass die Zielvorstel lungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes in der 
Praxis verwirkl icht werden können. Diese betrdTen vor allem den Schutz der inländischen 
Arbeitskräfte und der langjährig in Österreich lebenden Ausländerinnen vor Verlust des 
Arbeitsplatzes und Verschlechterung des Lohnniveaus, den Schutz der hier aufgewachse
nen Angehörigen der z\veiten Ausländerinnengeneration und nicht zuletzt den Schutz je
ner Unternehmen, die die gesetzlichen Bestimmungen einhalten. 

Die finanziel le Not der ausländischen Arbeitskräfte wird in vielen Unternehmen, die i l le
gal ausländische Arbeitskräfte beschäftigen, ausgenützt; viel fach werden d iese unter dem 
jewei l igen Kollektivvertrag entlohnt und sind auch in den meisten Fällen sozialversiche
rungsrechtl ich nicht geschützt, da keine entsprechenden Beiträge geleistet werden. Darü
ber hinaus entgeht nicht nur den Staatsfinanzen ein beträchtl iches Ausmaß an Steuermit
teln, sondern gerät auch das gesamte Lohn- und Preisgefüge unter Druck. ArbeitgeberIn
nen, die die gesetzl ichen Bestimmungen einhalten, befinden sich dadurch in einer äußerst 
ungünstigen Wettbewerbssituation gegenüber jenen Unternehmen, die i l legal ausländische 
Arbeitskräfte beschäftigen. 

Im S inne einer mögl ichst wirkungsvol len Kontrol ltätigkeit zur Verhinderung der i l legalen 
Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte durch die Arbeitsinspektorate wurden Schwer
punktämter vorgesehen, bei denen spezielle E ingreifteams zur Verfügung stehen, die 
rasch, unbürokratisch und effektiv - nach Mögl ichkeit in  Zusammenarbeit mit allen betei
l igten Institutionen, wie Finanzbehörden, Fremdenpol izei und Sozialversicherung - die Be
triebe hinsicht l ich der Einhaltung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes kontrol l ieren. 

Es ist ein erklärtes Ziel der Sozialpolitik, die Kontrol laktivitäten zusätzlich zu intensivie
ren und die Häufigkeit der Kontrollen entscheidend zu steigern, um durch eine möglichst 
vollständige Verhinderung der i l legalen Beschäftigung die Chancen der Arbeit Suchenden 
zu verbessern und damit einen wesentl ichen Beitrag zur weiteren Verringerung der Ar
beitslosigkeit zu leisten. 

Nac h  den Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes unterliegen der Kontrol ltä
tigkeit der Arbeitsinspektion - über den Geltungsbereich des Arbeitsinspektionsgesetzes 
h inausgehend - ausnahmslos alle Betriebe bzw. Arbeitgeber; das Ausmaß der Befugnisse 
wurde den diesbezüglichen Bestimmungen des Arbeitsinspektionsgesetzes nachgebi ldet. 
Darüber hinaus hat jedoch der überprüfte Arbeitgeber, dessen Auftraggeber oder Bevol l
mächtigter über die Identität von Personen, die sich in  den Kontrol l  bereichen, darunter 
auch in einem dem Arbeitgeber zurechenbaren Fahrzeug, aufhalten, Auskunft zu geben, 
wenn Grund zu der Annahme besteht dass es sich bei den in Frage kommenden Personen 
offensichtlich um ausländische Arbeitskräfte handelt, die beschäftigt werden sollen. 

Die gesetzl iche Grundlage für die Übertragung von Aufgaben nach dem Ausländerbe
schäftigungsgesetz bietet das Arbeitsmarktservice-Begleitgesetz; eine entsprechende Ver-
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ordnungsermächtigung für die Festlegung des Aufgabenüberganges wurde im Arbeits
marktservi cegesetz vorgesehen. Mit der daraufhin erlassenen diesbezüglichen Verordnung 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales. BGB\.  Nr. 9941 1 994, erfolgte der Übergang 
der Kontrol lagenden bezüglich der i l legalen Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 
zum Stichtag 1 .  Jänner 1 995 auf die Arbeitsinspektion. Mit Novel le BGBL I I  Nr. 1 701 1 997 
wurde hinsichtl ich eines Teils jener Aufgaben und Befugnisse, die dem 8. Aufsichtsbezirk 
in St. Pölten übertragen \vorden waren, das Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten i n  Wien für 
zuständig erklärt. 

2.2 NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN 

Novelle zum Bundesministeriengesetz 

Mit der Bundesministeriengesetz-Novelle 2000, BGB\ .  I Nr. 1 6/2000, in Kraft getreten mit 
1 .  Apri l 2000, wurden die Angelegenheiten des Arbeitsrechtes. soweit sie nicht in den 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Justiz fal len, und die Angelegenheiten des 
Arbeitsmarktes sowie der Arbeitslosenversicherung an das neue Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit übertragen. Seit 1 .  April 2000 ressortieren daher auch das Arbeit
nehmerschutzrecht und die Arbeitsinspektion zum Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit. 

Novelle zur Verordnung über die Gesundheitsübenvachung am Arbeitsplatz (VGÜ) 

Mit 1 .  Jänner 2 000 ist die Novel le zur Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am 
Arbeitsplatz (VGÜ). BGBL I I  Nr. 4 1 2/ 1 999. in  Kraft getreten. Durch diese Novelle wur
den unter anderem Bestimmungen über die Grubenwehr-Eignungsuntersuchung, die bisher 
in der Bergpolizeiverordnung über das Grubenrettungswesen geregelt war, in die VGÜ 
aufgenommen und Klarstel lungen zu den Lärmuntersuchungen getroffen. 

Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) 

Mit 1 .  Juli 2000 ist die Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmerlnnen bei der Benut
zung von Arbeitsmitteln (Arbeitsmittelverordnung - AM-VO), BGB\. 11 Nr. 1 64/2000 in 
Kraft getreten.  S ie regelt die sichere Benutzung (z. B. die Aufstel lung, Erprobung und War
tung) sowie die Prüfung von Arbeitsmitteln (Abnahme- und wiederkehrende Prüfungen, 
Prüfungen nach Aufstellung und nach außergewöhnlichen Ereignissen, weiters Prüfinhal
te, Prüfbefunde sowie die Prüfbetugnis). Ferner werden für jene Arbeitsmittel, die noch 
nicht nach EU-konformen Regelungen (z.B. der Maschinen-S icherheitsverordnung) in 
Verkehr gebracht \vurden und keine CE-Kennzeichnung aufweisen, Anforderungen an die 
sichere Beschaffenheit geregelt. 

1 2  

III-143 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)24 von 186

www.parlament.gv.at



Allgemeiner Bericht 

2.3 I N  VORBEREITUNG STE HENDE RECHTSVORSCHRIFTEN 

Die Bundesregierung hat sich im Regierungsübereinkommen vom Februar 2000 zum 
Ziel gesetzt, im Rahmen einer Reform des ArbeitnehmerInnenschutzes alle Regelungen zu 
ändern, die eine - verglichen mit dem konkreten Nutzen für die ArbeitnehmerInnen - un
verhältnismäßig große Belastung rur die Betriebe darstellen. Weiters hat sich die Bundes
regierung zum Ziel gesetzt, dass die Arbeitsinspektorate im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Aufgaben und Möglichkeiten verstärkt eine Service- und Dienstleistungseinrichtung rur 
Betriebe und deren ArbeitnehmerInnen sein sollen. 

Unter dieser Prämisse wurden zwischen September 2000 und März 2001 Sozialpartnerver
handlungen zur Reform des ArbeitnehmerInnenschutzes geruhrt. Die letzten offenen Fra
gen wurden Ende März 2001 von den Sozialpartnern auf Präsidentenebene geklärt und so
dann der Entwurf mit dem Koalitionspartner abgestimmt. Mitte Juni 2001 wurde schließ
lich der Begutachtungsentwurf eines Arbeitnehmerschutz-Reformgesetzes, mit dem das 
Arbeitsinspektionsgesetz 1 993,  das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und das Bauarbeiten
koordinationsgesetz novelliert werden sollen, dem allgemeinen Begutachtungsverfahren 
zugeleitet. Der Entwurf steht in Einklang mit dem Recht der Europäischen Gemeinschaft 
und sonstigen internationalen Übereinkommen, wie beispielsweise dem ILO-Übereinkom
men (Nr. 81) über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel. Er enthält bürokratische Er
leichterungen zur Entlastung der Wirtschaft, ohne die traditionell hohen österreichischen 
Schutzstandards im ArbeitnehmerInnenschutz zu beeinträchtigen. Insbesondere sind fol
gende Schwerpunkte dieses Reformvorhabens hervorzuheben: 

Im Arbeitsinspektionsgesetz 1 993 sollen vor allem jene Regelungen entfallen, die mit 
den Grundsätzen einer modemen kundenorientierten Verwaltung nicht mehr im Einklang 
stehen, wie u.a. die unter Strafsanktion stehende Verpflichtung der ArbeitgeberInnen, die 
ArbeitsinspektorInnen auf Verlangen persönlich bei der Kontrolle zu begleiten, oder die 
förmliche Vorladung ins Arbeitsinspektorat zur Vernehmung. Gleichzeitig soll auch der 
Ermessensspielraum der ArbeitsinspektorInnen, ihre Kontrollen anzukündigen, ausgewei
tet werden. Bei geringrugigen Übertretungen soll die geltende Verpflichtung der Arbeitsin
spektion, im Wiederholungsfall jedenfalls mit Strafanzeige vorgehen zu müssen, entfallen 
und gleichzeitig auch - im Sinne des Vertrauensschutzes - die Strafsanktion für bestimmte 
geringrugige Übertretungen bei bautechnischen Maßen innerhalb bestimmter Toleranz
grenzen überhaupt entfallen. Auch die zuständige Wirtschaftskammer wird das Recht ha
ben, die Arbeitsinspektion bei ihren gemeinsamen Kontrollen mit der Arbeiterkarnmer zu 
begleiten. Letztlich sollen die Privilegien ausländischer UntemehmerInnen bei der Straf
barkeit beseitigt werden. 

Im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz soll vor allem das starre System der Mindesteinsatz
zeiten rur ArbeitsmedizinerInnen und SicherheitstechnikerInnen durch ein gefahrenange
passtes, differenziertes Drei-Stufen-System (Büroarbeitsplätze bzw. Arbeitsplätze mit ver
gleichbaren Belastungen, sonstige Arbeitsplätze und Nachtarbeitsplätze) ersetzt werden, 
was insgesamt zu einer maßvollen Reduktion der geltenden Mindesteinsatzzeiten führen 
wird. Sowohl die Einsatzzeiten sonstiger FachexpertInnen - wie beispielsweise Chemiker
Innen und ToxikologInnen, insbesondere jedoch ArbeitspsychologInnen - sollen erstmals 
in die neugestaltete Präventionszeit eingerechnet werden und deren Beiziehung somit ohne 
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zusätzliche Kosten für die ArbeitgeberInnen möglich werden, aber auch alle Folge-Evalu
ierungen (nach dem Mutterschutzgesetz, dem KJBG wie auch die Arbeitsstoffevaluierung) 
sollen innerhalb der Präventionszeit erfolgen können. Darüber hinaus soll die Wirtschaft 
u .a. durch Entfall einer Fülle aufwendiger Meldepfl ichten und der zwingenden Aushang
pflichten, weiters durch gefahrenangepasste Regelung der Unterweisung und durch we
sentliche Vereinfachungen und Erleichterungen beim Genehmigungsverfahren entlastet 
werden. Auch im ASchG sol len die Privilegien ausländischer UnternehmerInnen bei der 
Strafbarkeit entfal len. 

Im ßauarbeitenkoordinationsgesetz sol len vor allem die seit I nkrafttreten dieses für Ös
terreich vollkommen neuen Gesetzes aufgetretenen Auslegungsfragen durch ausdrückliche 
gesetzl iche Klarstellungen beseitigt werden (z.B .  zur Qual i fikation der Koordinatorinnen, 
zur Frage, ob der Bauherr selbst die Koordination vornehmen kann und ob mehrere Koor
dinatorInnen nacheinander bzw. nebeneinander bestel lt werden können, zur Vorgangswei
se bei Katastrophenfal len und sonstigen unaufschiebbaren Arbeiten) .  Aber auch Erleichte
rungen durch Konkretis ierung der erforderl ichen Inhalte der durch die Baustellenrichtlinie 
zwingend vorgegebenen Dokumentationsverpflichtungen (S icherheits- und Gesundheits
schutzplan, Unterlage für spätere Arbeiten) sollen vorgesehen werden. Für Baustel len, auf 
denen nur ArbeitnehmerInnen eines einzigen Arbeitgebers bzw. einer einzigen Arbeitgebe
rin tätig werden, soll zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten die Evaluierung den Si
cherheits- und Gesundheitsschutzplan ersetzen können. Letztlich sollen auch fUr den Be
reich des BauKG die Privilegien ausländischer Unternehmerinnen bei der Strafbarkeit be
seitigt werden. 

Verordnungen zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

2000 befanden sich folgende Verordnungen zum Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz in Be
gutachtung bzw. Vorbereitung: 

• Verordnung über ßeschäftigungsverbote und -beschränkungen für Arbeitneh
merinnen 

1 4  

Mit dieser Verordnung sol l  das der EU-Gleichbehandlungsrichtlinie widersprechende 
generel le Verbot der Beschäftigung von Frauen im untertägigen Bergbau weitgehend 
beseitigt bzw. durch die im ILO-Übereinkommen (NT. 45)  genannten konkreten Tätig
keiten ersetzt werden. Weiters wurde die übergeleitete Verordnung über Beschäfti
gungsverbote und -beschränkungen für weibliche Arbeitnehmer (BGBl. Nr. 696/ 1 976) 
mit dem Ziel überarbeitet , historisch bedingte Beschäftigungsverbote für Arbeitneh
merinnen aufzuheben und nur in jenen Bereichen Beschäftigungsbeschränkungen zu
zulassen, in denen es aufgrund der geschlechterspezifischen Unterschiede erforderlich 
und wissenschattlich begründbar ist. Die neue Verordnung (BGB! .  T I  Nr. 3 56/200 1 )  
trat mit 1 .  August 200 1 in Kraft. 
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• Verordnung über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Ar
beitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2001 - GKV 200 1)  

Die Grenzwerteverordnung 200 L BGBI .  Ir Nr. 253/200 I ,  wurde im Juni  200 1 erlassen 
und trat am I .  Oktober 200 I in Kraft. Mit  dieser Verordnung werden die bisherigen, in  
den Amtl ichen Nachrichten als "MAK-Werte-L i ste" verlautbarten Regelungen über 
Grenzwerte (MAK-Werte und TRK-Werte) für gefährl iche Arbeitsstoffe aktual i siert 
und an den Stand der Wissenschaft und Teclmik sowie an EU-Richtlinien angepasst. 
S ie  enthält weiters Regelungen zum Umgang mit e indeutig krebserzeugenden Arbei ts
sto tTen (z.8. Umluftverbot, Verbot bestimmter Arbeitsverfahren). 

• Die Verordnung über den Nachweis der Fachkenntnisse für Bühnenarbeiten sol l  
Inhalt und Dauer der Ausbi ldung für den Erwerb e ines Zeugnisses für d ie  Vorbereitung 
und Organisation gewisser bühnen- und beleuchtungstechnischer Arbeiten regeln. 

• Neue F lüssiggas-Verordnung 

Nach Überarbeitung des EntVvurfes im Jahr 1 999 anhand der Ergebnisse des allgemei
nen Begutachtungsverfahrens wurde in Zusammenarbeit aller betroffenen Bundesmi
nisterien und Stellen eine technische Endfassung erstellt . Diese Endfassung stützt sich 
auf die Gewerbeordnung, das Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz sowie das Eisenbahnge
setz und soll nach rechtl icher Überarbeitung, insbesondere auch nach Klärung von Ab
grenzungsproblemen, im Konsultationsmechanismus den B undesländern vorgelegt 
werden. 

• Verantwortliche Personen im Bergbau 

Novelle, mit der die Verordnung über die Fachausbildung der S icherheitsfachkräfte 
(SFK-VO), BGBI .  Nr. 277/ 1 995, die Bergpolizeiverordnung über verantwortl iche Per
sonen - BPV -Personen, BGBI.  II Nr. 1 081 1 997 in der Fassung BGBI.  I Nr. 38/ 1 999, 
und die Verordnung über die Gesundheitsüberwachung (VGÜ), BGBI . Ir Nr. 271 1 997 
in  der Fassung BGBL I r  Nr. 4 1 21 1 999, geändert wird. Durch die Novelle der SFK-VO 
soll eine Anpassung der Bestimmungen über S icherheitsvertrauenspersonen und Prä
ventivdienste im Bergbau an die allgemeinen Regel ungen im ASchG und die dazu er
lassenen Verordnungen erfolgen. Weiters sol l  eine allgemeine Anpassung der Ausbi l
dung für S icherheitsfachkräfte an die Erfahrungen der Praxis  erfolgen. Entsprechend 
dem ILO-Übereinkommen (Nr. 1 24) sollen Eignungs- und Folgeuntersuchungen für 
Arbeitnehmerinnen unter 2 1  Jahren, die unter Tage im Bergbau beschäftigt werden, in 
d ie VGÜ eingefügt werden. 

• Die Verordnung über den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten 
sol l  Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Aufsicht betreffend das Führen 
von Kranen, Sei ltransportanlagen, Staplern und Baumaschinen mit besonderen Gefah
ren, die Durchführung von Sprengarbeiten, den Einsatz in Gasrettungsdiensten, die 
Verwendung von freitragbaren Atemschutzgeräten, Taucherarbeiten und besonders ge
fährliche Arbeiten unter Spannung sowie die Anerkennung ausländischer Zeugnisse re
geln. 
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• Verordnung über manuelle Lasthandhabung 

Auf Grundlage des von der Arbeitsinspektion durchgeführten Projektes zur EU-richtl i
nienkonformen und verordnungstaugl ichen Bewertung und Beurtei lung von manuel ler 
Lasthandhabung ( siehe Kap. 3 . 1 .3 )  wurde ein Konzept für eine Verordnung über ma
nuelle Lasthandhabung ausgearbei tet. Mit dieser Verordnung soll der § 64 ASchG 
" Handhabung von Lasten" im S inne der EU-Richtlinie 90/269/EWG konkretisiert wer
den und sollen gemäß § 72 Abs. 1 Z 2 ASchG Grenzwerte für die manuelle Handha
bung von Lasten eingeführt werden. 

• Verordnung über die Messung von Arbeitsstoffen 

Im Berichtsjahr erfolgten Vorarbeiten für ein Konzept zu dieser Verordnung, mit der 
der § 46 ASchG in Kraft gesetzt und konkretisiert werden sol l .  Im S inne des § 48 
Abs. 1 Z 4 ASchG sind nähere Bestimmungen u.a. über Fachkunde des Messpersonals, 
Einrichtungen von Messstellen. Zeitabstände der Messungen, Mess- und Probenahme
verfahren. Auswahl der Messorte. Auswertung der Messungen und Bewertung der 
Messergebnisse festzulegen. 

• Verordnung über die Auswahl und Benützung von persönlichen Schutzausrüs
tungen 

Im Berichtsjahr erfolgten Vorarbeiten für ein Konzept zu dieser Verordnung, mit der 
Aussagen über die auf das j eweils unvermeidbare Restri siko abgestimmte richtige 
Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung sowie über deren s icherheitstechnisch zu
frieden stel lende Venvendung getrotTen werden sollen. Dabei wird der nunmehr strik
ten Trennung zwischen Anforderungen an die Produktbeschaffenheit e inerseits und an 
die richtige Auswahl und Benützung andererseits Rechnung getragen. 

• Verordnung über die S icherheit und den Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern 
bei der Ausführung von Sprengarbeiten (Spregarbeitenverordnung - SprengV) 

Im Verordnungskonzept, das die Sprengarbeitenverordnung, BGBI .  Nr. 771 1 954, und 
Tei le der Al lgemeinen Bergpol izeiverordnung ersetzen sol l ,  wird vor allem auf neue 
Sprengverfahren eingegangen und werden Rechtsbereinigungen vorgenommen. 

• Verordung über den Schutz der Arbeitnehmer bei der obertägigen Gewinnung 
von m ineralischen Rohstoffen 

1 6  

Im Verordnungskonzept. das die Steinbruchverordung, BGB!.  Nr. 2531 1 955 ,  ersetzen 
solL wird die Eigenverantwortl ichkeit der ArbeitgeberInnen betont, um individuelle 
praxis- und gefahrenbezogene Problemlösungen zu erleichtern. Soweit möglich, wird 
auf die Angabe fixer Kenngrößen verzichtet. Stattdessen wird der arbeitsplatzbezoge
nen Ermittlung und Beurtei lung der Gefahren besondere Bedeutung gegeben. Weiters 
werden erforderliche Rechtsbereinigungen vorgenommen. 
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2.4 WAHRNEHMUNGEN H INSICHTLICH DES ARBEITNEHMERI NNEN

SCHUTZES 1 )2) 

Die ArbeitsinspektorInnen stel lten im Zuge der von ihnen durchgeführten Überprüfungen 
insgesamt 73.597 (73 .646) Übertretungen von Vorschriften des ArbeitnehmerInnenschut
zes fest (ohne Berücksichtigung der LenkerInnenkontrollen). Gleichzeitig wurden die Be
triebe im S inne des Servicegedankens erforderl ichenfal ls  umfassend über Fragen des Ar
beitnehmerlnnenschutzes und die Beseitigung allfälliger Missstände beraten. Eine be
triebsbezogene Analyse der Übertretungen zeigt, dass im Berichtsjahr bei 22 .635 (22.89 1 )  
oder rund 36 % (36 %) aller überprüften und bei rund 45 % (43 %) der inspizierten Be
triebsstätten und auswärtigen Arbeits-(Bau-)stel len Mängel im Bereich des techni schen 
und arbeitshygienischen ArbeitnehmerInnenschutzes oder des Verwendungsschutzes fest
gestellt ""urden. 

2.4 . 1  SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

2.4. 1 . 1  Technischer und arbeitshygienischer Arbeitnehmerinnenschutz 

Allgemeines 

Auf dem Gebiet des technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmerlnnenschutzes 
vvurden von den ArbeitsinspektorInnen 66.769 (64 .653)  Übertretungen festgestel lt und 
die ArbeitgeberInnen erforderl ichenfalls eingehend über deren Behebung beraten. 

Übertretungen nach deren Arten 

Die Übertretungen konzentrierten sich 2000 vor allem auf folgende Hauptgruppen (siehe 
auch Anhang A.2 : Tabel len 6 . 1 und 6.2) :  

I )  I n  diesem Kapitel und im Kapitel S (Tätigkeiten der Arbe itsinspektorate) beziehen s ich  die den Zahlenan
gaben zum Jahr 2000 allenfalls in K lammern hinzugefügten Werte auf das Jahr 1 999. 

2) D ie Bundesdienststellen sind sowohl in den Zahlenangaben betreffend die Übertretungen als auch in jenen 
betreffend d ie Amtshandlungen ( Kapitel 5 . 1 . 1 )  mit berücksichtigt. 

1 7  
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Arbeitsstätten, Baustellen und Bergbaubetriebe I ) 

Präventivdienste 

Allgemeine Bestimmungen, Behörden und Verfahren (Gefah
renermittlung, -beurteilung, Maßnahrnenfestlegung, Dokumen
tation, Sicherheitsvertrauenspersonen, Information, Unterwei
sung, Auflagepflicht, Bauarbeitenkoordinationsgesetz u.Ä.) I )  
Arbeitsmittel 

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 

Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 

2000 1 999 

2 1 .693 25.358 

1 1 .888 4.545 

1 1 .672 6.858 

10.53 1 1 3.072 

4.7 1 3  5.486 

4.443 5.874 

I )  lnfolge Umste l lung der statistischen Zählweise 2000 sind die Daten 1999/2000 nur bedingt ver
gleichbar (siehe Anhang A.2.2.2). 

Quelle: B M W  A, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

Im Detail betrafen die Übertretungen im Jahr 2000 bei den ArbeitsstätteniBaustellen/Berg
baubetrieben vor allem allgemeine Anforderungen (Sicherung von Gefahrenbereichen, La
gerungen allgemein, Reinigung, Instandhaltung, Prüfpflicht u.Ä.; 6.945), Gebäude (4.975), 
Brand-/Explosionsschutz (2.788) sowie erste Hilfe (2.660) und bei den Präventivdiensten 
vor allem die sicherheitstechnische Betreuung (6.305). Im Bereich allgemeine Bestimmun
genlBehördenlVerfahren wurden vor allem die Gefahrenermittlung/-beurteilunglMaßnah
menfestlegungiDokumentation (6.284), im Bereich Arbeitsmittel vor allem die Prüfungen 
(4.909) und die Beschaffenheit (3.26 1 ), bei den elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln 
vor allem die Prüfung von elektrischen Anlagen (inkl. Blitzschutzanlagen; 2.375) und bei 
den Arbeitsvorgängen/-plätzen vor allem die persönliche Schutzausrüstung/Arbeitsklei
dung (2.250) und allgemeine Anforderungen (Arbeitsplatzüberwachung, Arbeiten in Be
hältern/Schächten/KünettenJUntertagebauiLastenhandhabung u.Ä. ; 1 .292) beanstandet. 
Bei den Präventivdiensten ist der deutliche Anstieg der Übertretungen vor allem darauf zu
rückzuführen, dass ab 1. Jänner 2000 auch die Kleinbetriebe mit bis zu zehn Arbeitneh
merInnen sicherheitstechnisch und arbeitsmedizinisch zu betreuen waren und sich daher 
die Gesamtzahl der diesbezüglichen Überprüfungen entsprechend erhöhte. 

Übertretungen nach Wirtschaftszweigen 

Folgende Wirtschaftszweige wiesen im Berichtsjahr die größte Anzahl von Übertretungen 
im Bereich des technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmerlnnenschutzes auf (sie
he Anhang A.2 :  Tabelle 6. 1 ) : 
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HandeL Instandhaltung und Reparatur von KFZ 
und Gebrauchsgütern 

Bauwesen 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 

Realitätenwesen. Leasing. Erbringung von unter
nehmensbezogenen Dienstleistungen 

Metal lerzeugung und -bearbeitung. Herstel lung 
von Metallerzeugnissen 

Erbringung von sonstigen öffentlichen und 
persönlichen Dienstleistungen 

Quelle: B M W  A, Zentral-Arbe itsinspektorat. 

- --- .. - -

Allgemeiner Bericht 

2000 1 999 
--- ---- - ---- -----

1 7 .0 1 4  1 4 . 1 98 

1 5 . 1 68 1 7 .875 

8 .908 7 .328 

3 .290 1 .866 

2 . 547 3 . 1 54 

2 .534 2 . 1 45 

Auf diese sechs Wirtschaftszweige entfielen somit fast drei Viertel aller Übertretungen. 

2.4. 1 .2 Arbeitsunfälle 

Allgemeines 

Wie die folgende Übersicht zu den Arbeitsunfällen unselbständig Erwerbstätiger zeigt, 
weisen sowohl die Daten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträ
ger (Hauptverband) als auch die der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) er
freulicherweise gegenüber 1 999 einen Rückgang der anerkannten Arbeitsunt1ille insgesamt 
und der Arbeitsunfälle im engeren Sinn (d.h. ohne Wegunfäl le) auf, wobei allerdings die 
tödlichen Arbeitsunfälle einen leichten Anstieg verzeichneten: 
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Allgemeiner Bericht 

Hauptverband I) AUVA2) 
2000 1 999 2000 1 999 

Arbeitsunfalle insgesamt 1 3 1 .965 1 34.509 1 2 1 .873 1 24.083 
davon tödlich 2 1 5  209 1 97 1 9 1  

Arbeitsunfälle im engeren Sinn 
(ohne Wegunfälle ) 1 1 9. 1 3 9 1 2 1 .057 1 1 0.429 1 1 2 .047 

davon tödlich 1 49 1 4 1  1 3 5 1 29 

I) Gesamtheit der Arbeitsunfäl le, ermittelt durch Zusammenfassung der von der AUV A, der VA 
der österreichischen Eisenbahnen und der VA öffentl ich Bediensteter anerkannten Arbeitsun
fäl le  ( ink!. Unfäl le kleineren Ausmaßes). 

2) Von der AUV A anerkannte Arbeitsunfäl le (ink!. Unfäl le kleineren Ausmaßes) a l ler Arbeiterin
nen und Angestel lten, ink!. jener der Land- und ForstarbeiterInnen, der Arbeitnehmerlnnen im 
Bergbau und der Vertragsbediensteten der Länder und Gemeinden sowie jener Vertragsbe
diensteten des Bundes, deren Dienstverhältnis vor dem 1. 1 .1999 begründet wurde, jedoch ohne 
jene von Beamtinnen der Gebietskörperschaften und von Bediensteten der ÖBB. 

Quel le: Hauptverband der österreich ischen Sozialversicherungsträger, Al lgemeine Unfal lversi
cherungsanstalt. 

2000 ereigneten sich somit laut Hauptverband insgesamt 1 1 9 . l 3 9 ( 1 2 1 .057) Arbeitsuniäl

le im engeren Sinn (AUVA: 1 1 0 .429), davon waren 96. 1 49 (80,7 %) Männer und 22.990 

( 1 9,3 %) Frauen betroffen bzw. verliefen 1 49 ( 1 4 1 )  tödlich (AUVA: 1 3 5).  Mittelfristig 
betrachtet nahm laut Hauptverband im Zeitraum 1 990 bis 2000 trotz eines deutlichen Be
schäftigungsanstiegs von rund 205 .000 die Zahl der Arbeitsunfalle i.e.S. um 45.730 oder 
27,7 % ab. 

Der folgenden Analyse liegen AUVA-Daten zugrunde, die sich fast durchgehend auf die 
Gesamtheit der von der AUVA anerkannten Arbeitsunfalle unselbständig Erwerbstätiger 
(ohne Wegunfälle) beziehen. Dies hat zur Folge, dass auch Arbeitsunfalle in Betriebsstät
ten miterfasst werden, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Arbeitsinspektion fallen, 
sondern der Aufsicht der Land- und Forstwirtschaftsinspektionen oder der Verkehrs-Ar
beitsinspektion unterliegen. Zugleich sind jedoch Arbeitsunfalle von den der Aufsicht der 
Arbeitsinspektion unterliegenden BeamtInnen der Gebietskörperschaften und jener Ver
tragsbediensteten des Bundes, deren Dienstverhältnis nach dem 3 1 . 1 2 . 1 998 begründet 
wurde, nicht mitenthalten. Beschreibt man die relative Unfallhäufigkeit verrnittels Unfall
quoten (Anteil der Arbeitsunfälle an den unselbständig Erwerbstätigen x 1 0.000), so zeigt 
sich fur den Zeitraum 1 990 bis 2000 folgende Entwicklung nach dem Geschlecht: 
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Allgemeiner Bericht 

Quoten 1 )  der Arbeitsu nfälle u nselbständ ig Erwerbstätiger (ohne 

Weg u nfäl le) nach dem Gesch lecht laut AUVA 1 990-2000 
1 .000 

900 -
. ::+- - -Männer 1- -

800 

700 

600 I-- ins!ilesamt 

500 

400 

300 Frauen 
200 

.. .. .. .. ... .. .. .. .. ..  

1 00 

.. .. .. ..  .. 

-

.. .. .. .. ..  

- -

----

.. .. .. .. ..  

"-
...... 

...... :- - -

� -

o +---�-----r----�--�r----+----�----r----+----�--� 
1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 

1)  Von der AUVA anerkannte Arbeitsunfälle unselbständig Erwerbstätiger (ohne Wegunfälle) bezogen auf den 
Jahresdurchschnitt der bei der AUVA unfallversicherten unselbständig Erwerbstätigen (x 1 0.000). 

Quelle: AUVA. Hauptverband; Grafik: ZAI JB01 

Demnach konnte die Unfallquote der unselbständig Erwerbstätigen im angegebenen Zeit
raum um rund 2 1 1 Unfälle pro 1 0 .000 Versicherte gesenkt werden, wobei der Quotenrück
gang bei den Männern vor allem deshalb deutlicher ausfiel als bei den Frauen, weil sich 
die Fortschritte im Arbeitnehmerlnnenschutz großteils im männerdominierten Produkti
onssektor auswirken. 

Der mittelfristig zu verzeichnende Rückgang der Unfallzahlen und Unfallquoten ist unter 
anderem auf die sicherheitstechnisch laufend verbesserten Anlagen, die Präventionsmaß
nahmen in den Arbeitsstätten bzw. Betrieben, die seit 1 996 sukzessive alle Betriebsgrö
ßenklassen betreffende Tätigkeit der' Sicherheitsfachkräfte, die Präventionsarbeit der 
AUVA, die Überprüfungen sowie die zunehmenden Aufklärungs- und Beratungstätigkei
ten der Arbeitsinspektion im Zusammenhang mit Fragen des Arbeitnehmerlnnenschutzes 
und das steigende Sicherheitsbewusstsein in den Betrieben zurückzuführen, das die ver
stärkte Umsetzung von Maßnahmen des Arbeitnehmerlnnenschutzes ermöglicht. Trotz der 
erfreulichen leichten Abnahme der anerkannten Arbeitsunfälle unselbständig Erwerbstäti
ger im engeren Sinn 1 999/2000 von 1 1 2.047 auf 1 1 0.429 soll jedoch nicht unerwähnt blei
ben, dass die Zahl der tödlichen anerkannten Arbeitsunfälle im engeren Sinn von 1 29 auf 
1 35 anstieg. 

Im Jahr 2000 entfielen auf 1 0.000 unfallversicherte unselbständig Erwerbstätige 4 1 2  aner
kannte Arbeitsunfälle (ohne Wegunfälle). Vor allem aufgrund der Tatsache, dass knapp 
mehr als vier Fünftel aller erwerbstätigen Frauen im weniger unfallgefährdeten Dienstleis
tungsbereich beschäftigt sind, fiel die Unfall quote der Männer (596) mehr als dreimal so 
hoch aus wie jene der Frauen ( 1 84) . 
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Neben den auch Unfälle kleineren Ausmaßes umfassenden anerkannten Arbeitsunfällen 
veröffentlicht die AUVA auch Daten zu den meldepflichtigen Arbeitsunfäl len, d.h. zu je
nen Arbeitsunfällen, die tödlich verliefen oder einen Krankenstand von mehr als drei Ta
gen verursachten. Im Jahr 2000 betrug die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle un
selbständig Erwerbstätiger (ohne Wegunfälle) 69.852 und ging somit gegenüber dem Vor
jahr (75.408) deutlicher zurück als die der anerkannten Arbeitsunfälle. 

A rbeitsunfälle nach Unfallursachen 

Im Jahr 2000 waren rur die meisten der von der AUVA anerkannten Arbeitsunfälle unselb
ständig Erwerbstätiger (ohne Wegunfälle) folgende Hauptgruppen von objektiven Un
fal lursachen verantwortlich (siehe Anhang A.2: Tabelle 3) :  

Sturz und Fal l  von Personen (Sturz von Leitern, Treppen, 
erhöhten Standorten, Ausgleiten, Stolpern u.Ä.) 

Scharfe und spitze Gegenstände 

Maschinelle Betriebseinrichtungen (Arbeitsmaschinen, 
mechan. Werkzeuge, E-Geräte, Fördereinrichtungen u.Ä.) 

Handwerkzeuge und einfache Geräte 

Herab- und Umfal len von Gegenständen, Einsturz 

Anstoßen 

Quelle: A l lgemeine Unfal lversicherungsanstalt. 

2000 

28.739 

1 6.220 

14.402 

9.497 

9. 1 03 

8 .457 

1 999 

29.738 

1 6.036 

1 4.58 1 

9.542 

9.43 1 

8 .664 

Auf diese sechs Unfall ursachen entfielen im Jahr 2000 fast vier Fünftel al ler Arbeitsunfäl
le. Was die detaillierten Unfallursachen betrifft, sind bei Sturz und Fal l  von Personen 
vor al lem Fal l  auf Treppen/Stolpern!Urnkippen/Fal l  auf ebenem oder schrägem Boden 
(knapp mehr als die Hälfte dieser Unfälle), Ausgleiten (5.430), Fal l/Absprung/Sturz von 
erhöhten Standorten (4.479) und Sturz von bzw. mit Leitern (3. 1 40) zu erwähnen. Bei den 
maschinellen Betriebseinrichtungen überwiegen Arbeitsunfälle mit mechanisch betriebe
nen Werkzeugen, Haushalts-, Elektrogeräten und Büromaschinen (2.999), Unfälle mit Ar
beitsmaschinen rur die Holzbearbeitung und Forstwirtschaft (2.663) und Unfälle mit Ar
beitsmaschinen rur die Metallbearbeitung (2.566). 

Arbeitsunfälle nach Wirtschaftszweigen 

Entsprechend den AUVA-Daten traten 2000 die meisten anerkannten Arbeitsunfälle un
selbständig Erwerbstätiger (ohne Wegunfälle) in folgenden Wirtschaftszweigen (Wirt
schaftsunterabschnitte gemäß ÖNACE 1 995) auf (siehe auch Anhang A.2 :  Tabelle 3 ): 
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Bauwesen 

HandeL Instandhaltung und Reparatur von 
KFZ und Gebrauchsgütern 

Metal lerzeugung und -bearbeitung. Herstel lung 
von Metallerzeugnissen (ohne Maschinenbau) 

Reali tätenwesen. Leasing. Erbringung von 
unternehmens bezogenen Dienstleistungen 

Gesundheits-. Veterinär- und Sozial wesen 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 

Quelle: Allgemeint: Unfallvt:rsicht:rungsanstalt. 

All2.emciner Bericht 

Arbeitsunfalle davon tödlich 
2000 1 999 2000 1 999 

23 .652 24.808 

1 3 .488 1 3 .694 

8 .7 1 9  9 .002 

7.844 6.842 

7.657 7 . 378 

5 .6 1 3  5 . 574 

48 4 1  

1 1  8 

6 4 

6 8 

2 0 

2 1  1 5  

In  diesen sechs Wirtschaftszweigen ereigneten sich knapp über drei Fünftel aller Ar

beitsunfälle und mehr als zwei Drittel aller tödl ichen Unfal le. Die meisten tödlichen Ar
beitsunfälle waren in den Bereichen Bauwesen (48). VerkehrlNachrichtenübermittlung 
(2 1 )  und Handel/Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern ( 1 1 )  zu ver
zeichnen. Mehr als ein Fünftel aller Arbeitsunfäl le und mehr als ein Drittel al ler tödlichen 
Arbeitsunfälle betrafen demnach das Bauwesen. 

Die relative Unfallhäufigkeit bzw. die Unfallquote war 2000 in folgenden Wirtschafts
zweigen am höchsten: 
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c 
Q) 
15 
:::J ST 
$ 
c ::J 

Wirtschaftszweige m it den höchsten Quoten 1 )  an Arbeitsu nfä l len 

laut AUVA im Jahr 2000 im Verg leich zu 1 999 
1 . 000 

900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
1 00 

0 
Bau- Bearbeitung Metaller- Fahrzeug- Glas, Steine, Herstellung 
wesen von HOlz2) zeugung3) bau Erden4) von MÖbeln5) 

1) Von der AUVA anerkannte Arbeitsunfälle unselbständig Erwerbstätiger (ohne Wegunfälle) bezogen auf den 
Jahresdurchschnitt der bei der AUVA unfallversicherten unselbständig Erwerbstätigen (x 1 0.000) . 2) Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln). 

3) Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinenbau). 
4) Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden. 
5) Herstellung von Möbeln, Schmuck, Sportgeräten,  Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling. 

Quelle: AUVA, Hauptverband; Grafik: ZAI JB02 

Daraus wird ersichtlich, dass die sechs Branchen mit dem höchsten Unfallrisiko durchge
hend dem Produktionsbereich angehörten, dass das Bauwesen nicht nur die höchste Un
fallzahl, sondern auch das höchste Unfallrisiko aufwies, und dass die Unfallquoten in die
sen sechs Hochrisikobereichen im Vorjahresvergleich erfreulicherweise rückläufig waren, 
Weiters ist zu erwähnen, dass - abgesehen vom Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 
(520) sowie dem Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung (443) - alle Dienstleis
tungsbereiche unterdurchschnittliche Unfallrisiken aufwiesen, 

Unfallerhebungen 

Die ArbeitsinspektorInnen fuhren bei tödlichen und schweren Arbeitsunfällen Unfallerhe
bungen vor Ort durch, um sich Klarheit über die Unfallursachen zu verschaffen und um 
zur zukünftigen Vermeidung ähnlich gelagerter Arbeitsunfälle beizutragen, Im Jahr 2000 
wurden 3.578 (3.632) derartige Unfallerhebungen durchgefuhrt. Zusätzlich nahmen die 
ArbeitsinspektorInnen an 1 7  ( 1 6) kommissionellen Unfallerhebungen teil. 

Bemerkenswerte Arbeitsunfälle 

Um einen Eindruck vom Unfallgeschehen zu vermitteln, werden im Folgenden einige cha
rakteristische Arbeitsunfälle in Kurzform dargestellt. Wie die angefuhrten Unfallbeispiele 
zeigen, werden Arbeitsunfälle sehr oft durch die nicht ausreichende Beachtung von Sicher
heitsregeln ausgelöst. 
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Windböen bei Maurerarbeiten 

Allgemeiner Bericht 

Ein Arbeitnehmer eines Bauunternehmens war mit der Errichtung von Zwischenwänden 
bei einem in Bau befindlichen 26 m langen Gebäude beschäftigt, als durch plötzl ich auf
tretende sturmartige Windböen die gesamte Längsmauer umgedrückt wurde. Dabei wur
den dieser Arbeiter tödlich und zwei weitere Arbeitnehmer unbestimmten Grades verletzt. 
Vom Arbeitsinspektorat wurde der Unfall erhoben und eine Stellungnahme im Zuge des 
Strafverfahrens abgegeben. Die Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts des 
Vorliegens einer strafbaren Handlung erfolgte durch die S icherheitsorgane. 

Gefahr bringendes Anschlagen von Deckenschaltischen 

Bei der Errichtung eines größeren Schulgebäudes wurden großflächige Deckenschalele
mente verwendet, die nach Fertigstellung der jeweil igen Decke unter Zuhilfenahme eines 
Kranes mit einem Kettengehänge auf die nächste Deckenebene umgehoben wurden. U m  
dieses Gehänge am Schalt isch anbringen zu können, musste ein Arbeitnehmer jedes Mal 
über eine Leiter auf den ca. 2,5 m hohen Schaltisch steigen. Dabei rutschte er vermutlich 
infolge Ermüdung und Nachlassen der Konzentration trotz der S icherheitsschuhe auf der 
Schal tafel  aus, stürzte ab und verletzte sich dabei schwer. 

Aufgrund der In itiative des unfallerhebenden Arbeitsinspektorates und nach Besprechun
gen unter Beiziehung eines S icherheitsexperten des die Schaltische erzeugenden Unterneh
mens wurde die Arbeitsweise dahingehend abgeändert, dass nach dem Lösen der Spindeln 
und dem Absenken der Schaltische diese vem1ittels e ines speziel len Umsetzwagens be
wegt und an Stelle des ursprüngl ich vorgesehenen Kettengehänges längere synthetische 
Hebebänder eingesetzt wurden. Dadurch war es möglich, die E lemente ohne das zeit- und 
kräfte raubende Auf- und Absteigen auf die Schaltische von der Decke des jewei l igen Ge
schosses aus einzuhängen. 

Montage eines Betonier-Klappgerüstes 

Bei der Montage des bei e inem Bauunternehmen eingesetzten Betonier-Klappgerüstes wa
ren von insgesamt vier gleichartigen S icherungsbolzen je zwei für die Transportsicherung 
und zwei für d ie Montagesicherung zu verwenden. Bei e inem für die Errichtung einer ca. 
6 m hohen Betonwand verwendeten Gerüstelement waren jedoch die beiden Montagesi
cherungsbolzen verloren gegangen. Um dieses E lement auf der Oberkante der Stahlscha
lung einzuhängen, wurde es von dem damit beauftragten Arbeitnehmer vorschriftsmäßig 
an vier Punkten an das Krangehänge angeschlagen und ca. 1 m vom Boden hoch gehoben, 
sodass das Gerüst wie vorgesehen nach dem Entfernen der beiden Federstecker aus den 
Transportsicherungen nach unten ausklappte. Der Arbeitnehmer vergaß jedoch in der Fol
ge, zur Arretierung bzw. sicheren Verbindung des Klappgerüstes mit der Stahlschalung er
satzweise die beiden Transportsicherungsbolzen zu verwenden. Als er daher nach dem 
Einhängen des Klappgerüstes die Gerüstlage betrat, um die vier Ketten des Krangehänges 
auszuhängen, wurde d ieses infolge des zusätzl ichen Gewichtes aus der Verankerung geris
sen und stürzte ca. 6 m mit dem Arbeitnehmer ab, der dabei tödlich verletzt wurde. D ie 
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vom Arbeitsinspektorat durchgeführte Unfal lerhebung ergab, dass es sich um einen Mon
tage fehler des Arbeitnehmers handelte. eine Betriebsanleitung für den Gerüstaufbau vor
lag, der Arbeitnehmer d iesbezügl ich unterwiesen war und das System auch bereits mehr
fach richtig montiert hatte. Das Unternehmen wurde zur Verhinderung ähnlicher Unfal le 
aufgefordert, die S icherungsbolzen zum Schutz vor Verlust an den j ewei l igen E insatz
punkten mit einer Kette zu befestigen. Ferner erging an den Gerüstherstel ler der in weite
rer Folge auch umgesetzte Vorschlag. alle vier Federstecker mit Ketten oder Ähnl ichem 
unverlierbar am Gerüst zu fixieren.  

Absturz bei  Dacharbeiten 

Auf einer Baustel le  stürzte der als Vorarbeiter tätige Zimmerer bei Kaltdacharbeiten vom 
Firstbereich aus ca. 7 m Höhe auf den Erdboden des noch im Rohbau befindlichen Gebäu
des und erl itt dabei tödl iche Verletzungen. Bei der vom Arbeitsinspektorat durchgeführten 
Unfal lerhebung wurde festgestel lt. dass die persönl iche Schutzausrüstung zwar vorhanden. 
vom betroffenen Arbeitnehmer jedoch nicht verwendet worden war, dass auf dieser Bau
stelle j egliche Sicherungsmaßnahmen fehlten und der betroffene Betrieb schon mehrmals 
wegen mangelnder oder fehlender S icherungsmaßnahmen beanstandet worden war. Unter 
H inweis auf die vorangehenden Übertretungen 'Nurde bei der Staatsanwaltschaft Anzeige 
erstattet. 

Schwerer Unfall bei Dacharbeiten 

Die Arbeitnehmer eines Dachdeckerbetriebes waren damit beauftragt, das Dach einer Fa
brikshalle zu sanieren. dessen Unterkonstruktion aus Trapezblechen mit darüberliegenden 
Asbestzement-Wel lplatten, im Bereich der Dachlüfter al lerdings lediglich aus Asbestze
mentplatten ohne tragfähige Trapezbleche bestand. Letzteres wurde jedoch bei der vom 
Gewerbeinhaber und vom Vorarbeiter vor Beginn der Arbeiten durchgeführten Beurtei 
lung der Dachkonstruktion vom Halleninneren aus deshalb übersehen, wei l  d ie  Dachunter
seite infolge der von den in der I-lalle aufgestel lten Druckgussmaschinen abgegebenen 
Emulsionsdämpfe stark verschmutzt war und die Prüfung ohne leuchtkräftigen Scheinwer
fer durchgeführt wurde. Als daher ein Arbeitnehmer das Hallendach im Bereich eines Lüf
tungsaufsatzes betrat, brachen die verwitterten Asbestzement-Wel lplatten und er stürzte 
aus ca. 6 m Höhe auf den Betonboden der Halle, wobei er schwerste Verletzungen im Be
reich des Kopfes und der Wirbelsäule erlitt. 

Vom Arbeitsinspektorat wurde der Betrieb aufgefordert. für geeignete S icherungsmaßnah
men bei Arbei ten auf nicht durchbruchsicheren Dachflächen zu sorgen. Ferner ergingen 
ein Strafantrag an die BezirksverwaItungsbehörde. eine Anzeige an das zuständige Gericht 
sowie eine Stel lungnahme als Zeuge im Strafverfahren. Der Betrieb nahm den Unfall zum 
Anlass für e ine Nachevaluierung, die ergab, dass zukünftig derartige Dacharbeiten nur 
nach Überprüfung der Tragfahigkeit der Dachkonstruktion durch einen Sachverständigen 
durchgeführt werden. 
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Baggerarbeiten 

Allgemeiner Bericht 

Auf einer Straßenbaustelle wurde ein Arbeitnehmer bei Baggerarbeiten vom Heck des 
Drehbaggers erfasst und gegen die Böschung gedrückt. Dabei erlitt er derart schwere 
Brustkorbverletzungen, dass er noch an der UnfallsteIle verstarb. Bei der vom Arbeitsin
spektorat durchgeführten Unfallerhebung wurde festgestellt, dass auf grund der beengten 
Platzverhältnisse ein Vorbeigehen am Bagger nur mit erheblichem Risiko möglich, die 
Sicht des Baggerfahrers in den Heckbereich nicht gegeben und keine Unterweisung der 
Arbeitnehmer in Bezug auf die im Drehbereich des Baggers gegebene Gefährdung durch 
das Heck erfolgt war. Es ergingen daher eine entsprechende schriftliche Aufforderung an 
den Arbeitgeber sowie eine Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft. 

Einsatz von Muldenkippern in einer Tunnelbaustelle 

Auf einer Tunnelbaustelle steuerte ein Arbeitnehmer ein leeres Muldenfahrzeug mit einem 
maximal zulässigen Gesamtgewicht von 60 Tonnen im Rückwärtsgang zur Beladestelle 
und übersah dabei einen die Fahrbahn überquerenden erfahrenen Drittelführer, der vermut
lich die Geschwindigkeit des Fahrzeuges falsch eingeschätzt hatte. Dieser wurde vom 
rechten Hinterrad erfasst bzw. überfahren und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Vom un
fallerhebenden Arbeitsinspektorat wurde festgestellt, dass der Muldenkipper zwar für 
Zwecke des Rückwärtsfahrens mit einem um 1800 schwenkbaren Fahrersitz ausgerüstet, 
der Bereich unmittelbar hinter der Ladefläche jedoch infolge der Höhe des Kippers C l ,9 m) 
und der seitlichen Ladebordwände (2,2 m) praktisch kaum einsehbar ist. Mit dem zustän
digen Bauleiter wurden zur zukünftigen Vermeidung derartiger Unfälle die möglichen 
Schutzmaßnahrnen besprochen, wie etwa der Einsatz von Mulden mit kleinerem Wende
kreis, der Einbau von Urnkehrplätzen in bestimmten Abständen, die Trennung von Fahr
und Fußwegen, der Einbau einer am Fahrzeugende angebrachten, den toten Winkel besei
tigenden Kamera und die Unterweisung der Arbeitnehmer, dass beim Schuttern das Gehen 
auf den betroffenen Tunnelfahrbahnen verboten ist. Ferner wurde Anzeige bei der zustän
digen Staatsanwaltschaft erstattet. Seitens des Betriebes wurden in der Folge bei diesen 
Muldenarten Kameras zur Erkennung von Hindernissen im toten Winkel installiert und, da 
die Trennung von Fahr- und Fußwegen in schmäleren Tunnels oft schwer umzusetzen ist, 
die Arbeitnehmer unterwiesen, sich im Fahrbereich nur in Fahrzeugen fortzubewegen. 

Errichtung eines Zementsilos 

Als bei einem Zementerzeugungsunternehmen ein 990 m3 großer Silo errichtet und dieser 
mittels Mobilkran auf den erforderlichen Stahlunterbau gehoben wurde, stürzte ein dabei 
beschäftigter Arbeitnehmer von der Arbeitsbühne ca. 6 m tief ab und erlitt dabei schwere 
Verletzungen. Die vom Arbeitsinspektorat durchgeführte Erhebung ergab, dass verab
säumt worden war, an der Zwischenbühne, von der aus die Arbeiten durchgeführt wurden, 
die für die Aufnahme der bislang noch nicht gelieferten Stiege vorgesehene Öffnung zwi
schenzeitlich durchbruchsicher abzudecken. Der Unfall ist ferner darauf zurückzuführen, 
dass die Errichtung dieses Silos von bei verschiedenen Arbeitgeberinnen beschäftigten Ar
beitnehmern durchgeführt und eine Koordination im Sinne der Bestimmungen des § 8 
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ASchG nur unzureichend vorgenommen wurde, wobei sich insbesondere kein Arbeitgeber 
dafür zuständig fühlte, d ie Stiegenötlnung abzudecken. Seitens des Arbeitsinspektorates 
wurde daher das den verunfal lten Arbeitnehmer beschäft igende Unternehmen aufgefor
dert, in Zukunft für eine Koordinierung der erforderlichen S icherheitsrnaßnahmen zu sor
gen und vor der Aufnahme von Arbeiten allenfal l s  vorhandene, wenn auch nicht selbst 
verursachte Gefährdungen zu beheben . Ferner wurde Anzeige an die Staatsanwaltschaft 
erstattet. 

Umpumpen von Abfal l lösemittein 

In einer Zementfabrik hatten zwei Arbeitnehmer den Auftrag, das nicht verunreinigte Ab
fal l lösemitteigemisch aus einem 80.000 Liter fassenden Tank, an dessen Boden sich 
Schlamm angesammelt hatte, mittels e iner stationären explosionsgeschützten Pumpanlage 
in einen zweiten Tank umzupumpen. Dabei bestand das Lösemittelgemisch vor al lem aus 
Methanol, Toluol, Methyl-Ethyl-Keton sowie Ethanol und war als brennbare F lüssigkeit 
der Gefahrenklasse I mit e inem Flammpunkt unter 2 1  oe ( leicht entzündlich) einzustufen. 
Um den Beginn der Schlammphase im Tank besser abschätzen zu können, verwendete der 
im Domschacht befindliche Arbeitnehmer einen elektrischen Scheinwerfer. Da aufgrund 
des geöffneten Tanks auch der Domschacht mit entzündl ichem Lösemittel-Luft-Gemisch 
gefüllt war, kam es zu einer Explosion mit anschließender Stichflammenbildung, wobei 
der Arbeitnehmer tödl iche Verbrennungen erlitt. Bei  der vom Arbeitsinspektorat durchge
führten Unfal lerhebung wurde festgestellt, dass der verwendete Scheinwerfer nicht explo
sionsgeschützt ausgeführt war. die letzte Unterweisung des Arbeitnehmers bereits über ein 
Jahr zurücklag, die Arbei tnehmer vor Aufnahme der Tätigkeit nicht über die erforderli
chen Maßnahmen unterwiesen wurden, das S icherheits- und Gesundheitsschutzdokument 
keine Verhaltensmaßnahmen betreffend die bei Umpumparbeiten auftretende Brand- und 
Explosionsgefährdung enthielt und auch die erforderl ichen Warnzeichen nur unvol l ständig 
angebracht waren. Seitens der Gewerbebehörde wurde die Umpumpanlage sti l lgelegt. Sei
tens des Arbeitsinspektorates wurde der Betrieb gemäß § 9 Abs. 1 ArbIG aufgefordert, un
verzüglich den den Rechtsvorschriften und behördl ichen Verfügungen entsprechenden Zu
stand herzustel len, ein Strafantrag bei der Bezirksverwaltungsbehörde gestel l t  und eine 
Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet. 

Störungsbehebung bei e iner Zellenradschleuse 

In einem Zementwerk hatte ein Leiharbeiter die Aufgabe, bei e iner Zellenradschleuse eine 
Störung zu beheben und öffnete zu diesem Zweck die hiefür vorgesehenen Wartungsöff
nungen. Während der Beseitigung der aufgetretenen Verstopfung geriet er mit der l inken 
Hand in  das getaktete Zel lenrad, wobei ihm die Hand abgetrennt wurde. Vom Arbeitsin
spektorat erging eine schrift l iche Aufforderung an den Arbeitgeber und den Beschäftiger 
betreffend die Einhaltung der Schutzvorschriften bei Wartungs- und Reparaturarbeiten und 
eine Anzeige gemäß § 84 StPO an die Staatsanwaltschaft. Zur zukünftigen Verhinderung 
derartiger Unfälle wurde vom Betrieb nach Beratung mit dem Arbeitsinspektorat unver
züglich an der Schleuse eine vom Herstel ler ursprünglich nicht vorgesehene Störungsmel
dung mit Unterbrechung der Zel lenrad-Taktung eingebaut. 
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Verpuffung von Schwarzpul ver 

Allgemeiner Bericht 

Ein Sprengbefugter hatte die Aufgabe. in einem Steinbruch Granitblöcke sprengtechnisch 
mit Schwarzpulver zu zerlegen. Nach Abschluss der Arbeiten wol lte er die Restmenge des 
Schwarzpulvers in der geöffneten Originalverpackung zurück ins Sprengmittel lager trans
portieren, ging jedoch auf dem Weg dorthin zuvor in die Mannschaftsunterkunft. Beim 
Abstel len des Sackes vor dieser Unterkunft verpuffte das Schwarzpulver, wobei der Ar
beitnehmer schwer verletzt wurde. 

Vom Arbeitsinspektorat konnte aus den möglichen Unfal lursachen (Stoß oder Schlag auf 
scharfkantige Gesteinsstücke, e lektrostatische Autladung oder Übertretung des Rauchver
botes) der letztl ich entscheidende Unfallauslöser nicht e indeutig ermittelt werden. Daher 
wurde der Betrieb unter anderem aufgefordert, entsprechend den Bestimmungen der 
Sprengarbeitenverordnung dafür Sorge zu tragen. dass beim Hantieren mit Spreng- und 
Zündmitteln  das Rauchverbot eingehalten wird, Restmengen an Spreng- und Zündmitteln 
nach der Sprengarbeit ohne Umwege ins Sprengmittel lager rücktransportiert werden und 
lose Pulversprengmittel außer in ungeöffneter Lieferverpackung nur in geeigneten, deut
l ich gekennzeichneten Behältern transportiert werden. Ferner 'hurde der Arbeitgeber dazu 
angehalten, gemäß ASchG eine Nachevaluierung vorzunehmen sowie für eine ausreichen
de Unterweisung der Arbeitnehmer zu sorgen, und erging eine Sachverhaltsdarstel lung an 
die Staatsanwaltschaft. 

Verpuffung an einer Brennstoffförderanlage 

Nachdem die vollautomatisch arbeitende Beschickungsanlage für den Heizkessel e ines 
Plattenwerkes infolge eines techni schen Mangels ausgefal len war, waren drei Arbeitneh
mer damit beschäftigt, bis zur Fehlerbehebung den Heizkessel händisch mit Rindenabfäl
len zu beschicken, um die Energieanlage auf Temperatur zu halten. Dieses Beschicken er
folgte nicht direkt in den Heizungsraum, sondern über einen Kratzkettenforderer, wobei an 
einer leicht zugänglichen Stelle der Fördereinrichtung eine Abdeckung des Förderkanals 
entfernt wurde, um von hier aus die Rindenabfal le händisch einzuschaufeln.  Das Heizgut 
wurde in weiterer Folge vom Kettenförderer zu einem Fül l schacht transportiert, von dem 
aus sodann durch Öffnen von Klappen eine diskontinuierliche Beschickung des Heizrau
mes erfolgte. Durch das Öffnen dieser Klappen gelangten jedoch zündfahige Verbren
nungsgase in den F örderschacht wodurch es zu einer Verpuffung im Bereich des F örder
kanals kam, bei der die drei Arbeitnehmer zum Teil schwere Verbrennungen erl itten. Da 
die vom Arbeitsinspektorat durchgeführte Unfall erhebung ergab, dass der Unfal l  auf unzu
längl iche Sicherungsmaßnahmen bei der händischen Beschickung zurückzuführen war, 
wurde das Unternehmen aufgefordert, i n  Zukunft im Störungsfal l die Beschickung des 
Förderkanals über ein mobiles, das Heizgut zur Einfüllöffnung der Förderanlage transpor
tierendes Förderband durchzuführen, um somit die Arbeitsplätze der Beschicker aus dem 
Verpuffungsbereich heraus zu verlegen, die S icherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 
entsprechend zu ergänzen und darin zusätzl iche S icherheitsrnaßnahmen für absehbare Stö
rungen aufzunehmen. Ferner erging eine Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft. 
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Reinigungsarbeiten an einer Kernschießmaschine 

Ein Arbeitnehmer eines Metal lgussunternehmens verunfal lte beim Reinigen einer Cold
box-Kemmachermaschine dadurch, dass er - vermutlich durch das Hineinbeugen i n  die 
bei den offenen Kastentei le der Kemschießmaschine - das Anlaufen der Maschine auslöste, 
wodurch sich die Kastentei le hydraul isch schlossen und dabei den Arbeitnehmer tödl ich 
verletzten. Die vom Arbeitsinspektorat durchgeführten Erhebungen und das Gutachten des 
gericht lich bestel l ten Sachverständigen ergaben. dass es im Automatikbetrieb in bestimm
ten Fällen lediglich der Auslösung des mobi len Fußtasters bedarf, damit die Maschine an
läuft und sich die beiden Kemkastenteile schl ießen. Weiters 'Wurde festgestellt , dass gegen 
die von den sich hydraulisch schl ießenden Kastentei len ausgehenden Quetschgefahren kei
ne zusätzlichen Schutzeinrichtungen vorhanden waren, die ein Ingangsetzen der Maschine 
bzw. ein Berühren bewegter Teile verhindert oder die Abschaltung der Maschine ausgelöst 
hätten. Vom Arbeitsinspektorat wurde daher gemäß § 1 0  Abs. 3 ArbIG bis zur Beseitigung 
d ieser Mängel die bescheidmäßige Sti l l legung der Maschine verfügt, eine Strafanzeige bei 
der Bezirksverwaltungsbehörde erstattet und eine Stellungnahme an das Bezirksgericht 
verfasst. 

Unfall an einem Karussel ldrehwerk 

Ein Arbeitnehmer war in einem Gießereibetrieb mit dem Drehen eines Hydraul ikzyl inders 
auf einem Karusselldrehwerk beschäftigt. Beim Erhöhen der Drehgeschwindigkeit löste 
sich eine der vier mit Schrauben befestigten Spannbacken und riss die Schutzabdeckung 
aus der Verankerung, wobei der davon getroffene Arbeitnehmer schwere Kopfverletzun
gen erlitt, denen er eine Woche später erlag. Bei der vom Arbeitsinspektorat durchgeführ
tcn Unfall erhebung 'WUrde festgestel lt, dass der Querriegel ,  der ein Lösen der Spannbacke 
verhindert hätte, nicht verwendet worden war. Dementsprechend wurde der Arbeitgeber 
aufgefordert, die Arbeitnehmer nochmals hinsichtlich des sicheren E insatzes der Karus
selldrehbank zu unterwei sen und die Evaluierungsdokumente diesbezüglich zu ergänzen. 
Ferner erfolgte eine Stellungnahme im strafrechtlichen Verfahren. 

Chlorgasunfall in einem Schrottverwertungsbetrieb 

In einem Schrottverwertungsbetrieb hatte ein Arbeitnehmer mit e iner Schrottschere neben 
mehreren leeren Propangas- und Sauerstoffflaschen auch eine Gasflasche unbekannten In
halts zu zerkleinern. Vor diesem Arbeitsgang überprüfte er die Flaschen dadurch auf al len
fal l s  noch vorhandenes Restgas. dass er die Flaschenventi le abschraubte, damit  dieses Gas 
entweichen konnte. Da er jedoch das Ventil der Gasflasche mit unbekanntem Inhalt infol
ge Verrostung des F laschengewindes nicht öffnen konnte, ging er nach Durchführung 
einer "Klangprobe" durch Abklopfen der F lasche davon aus, dass diese l eer war, und legte 
d ie Flaschen zur weiteren Verarbeitung auf den Tisch der Schrottschere. Als die Schrott
scherc die ungeöffnete Flasche aufschnitt entwich aus dieser eine d ichte Gaswolke von 
hel lbrauner Färbung, die sich rasch in der Umgebung ausbreitete. Mehrere Arbeitnehmer, 
die auf dem Schrottplatzgelände tätig waren, wurden dabei von den Gasschwaden einge
hüllt, l i tten in der Folge an schwerer Atemnot oder brachen zusammen . Erst nach Bergung 
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der Flasche und anschließender Reinigung von Rost konnte anhand einer Einprägung am 
Flaschenhals ermittelt werden, dass Chlorgas darin enthalten gewesen war. 

Der Unfall 'Wurde sowohl von der Arbeitsinspektion als auch der Gewerbebehörde erho
ben, wobei letztere in Form einer Sofortmaßnahme die Weiterverarbeitung sämtlicher 
noch auf dem Betriebsgelände befindlicher Gasflaschen vorläufig untersagte. Vom Ar
beitsinspektorat erging eine Aufforderung an den Betrieb betreffend die s ichere Weiterver
arbeitung zukünftig angelieferter Gasflaschen und gemäß § 1 0  Abs. 1 ArbIG ein Antrag an 
die Bezirksverwaltungsbehörde betreffend die Vorschreibung der erforderl ichen Maßnah
men. Beide Initiat iven der Arbeitsinspektion 'Wurden jedoch dadurch gegenstandslos, dass 
der Betrieb eine Nachevaluierung durchführte und bei der einige Tage später stattgefunde
nen mündl ichen Verhandlung von sich aus erklärte, zukünftig keine Gasflaschen mehr zu 
verarbeiten, und dies in der Folge auch von der Gewerbebehörde bescheidmäßig festgehal
ten wurde. Die Anzeige an die Staatsanwaltschaft wurde von den S icherheitsbehörden er
stattet. 

Verbrühungen bei Färbearbeiten 

In einem Hygieneartikel herstellenden Betrieb hatte ein Arbeitnehmer die Aufgabe, Zell
woll-Garnspulen in  einem 2.500 Liter fassenden Druckbehälter zu farben. Nachdem er 
nach der Druckbehälterreinigung vermutlich den Schließdeckel, der mit einem verstellba
ren Klemmring am zyl indrischen Behälter fest gehalten wird, nicht vollständig mit dem 
Hebel geschlossen hatte. konnte der bei e inem Überdruck von 0.7 bar reagierende S iche
rungsstift nicht in die SchutzsteIlung ausfahren, um dadurch das Öffnen des Schließhebels 
zu verhindern. Aus unbekannter Ursache öffnete der Arbeitnehmer sodann, ohne auf die 
notwendige Drucklosigkeit des Behälters zu achten, den nicht vollständig geschlossenen 
Deckelverschluss. Da jedoch zwischenzeitlich Wasser bzw. das Behandlungsbad (Flotte) 
mittels einer Druckpumpe eingebracht und hiedurch Überdruck aufgebaut worden war, 
wurde der Deckel aus seiner Verankerung gerissen und der Arbeitnehmer durch das he
rausspritzende Wasser am ganzen Körper durch großflächige Verbrühungen derart schwer 
verletzt dass er wenige Tage später diesen Verletzungen erlag. 

Bei der durchgeführten Unfallerhebung konnten nach E insicht in die aufliegenden Prüfun
terlagen keine technischen Mängel festgestellt werden. Um jedoch zukünftig derartige Un
falle zu vermeiden. wurden i n  Absprache mit einem maschinenbautechnischen Amtssach
verständigen zusätzl iche Maßnahmen, die das Restris iko durch menschliches Fehlverhal
ten beseitigen helfen sollen, vorgeschlagen, wie etwa die Instal lation einer Überwachungs
einrichtung für die S icherung der Endposition des Verriegelungshebels, und d iese in der 
Folge von der Bezirkshauptmannschaft vorgeschrieben. Da diese Maßnahmen vom Unter
nehn1en umgehend umgesetzt 'Wurden, waren seitens des Arbeitsinspektorates keine weite
ren Schritte erforderlich. Die Anzeige an das zuständige Gericht wurde von der Gendarme
rie erstattet. 
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Störungsbehebung an einer Maschine im Probebetrieb 

In einem Hygieneartikel herstellenden Betrieb versuchte eine angelernte Arbeitnehmerin, 
bei e iner verketteten Maschinenanlage für die Erzeugung von Mullkompressen eine im 
Bereich des Kartonschachtel förderbandes aufgetretene Störung zu beheben. Sie schlüpfte 
zu diesem Zweck unter der vorhandenen, nicht bis zum Boden ausgeführten Umzäunung 
durch, geriet bei der Störungsbehebung zwischen den sich senkenden Motor der Falt
schachteleinheit und der Tragkonstruktion des Abfallförderbandes, ,,",urde eingeklemmt 
und dadurch verletzt. Bei der vom Arbeitsinspektorat durchgeführten Unfal lerhebung wur
de festgestellt, dass sich die Anlage noch im Probebetrieb befand, dabei jedoch die für 
einen derartigen Betrieb erforderlichen arbeitsschutzrechtl ichen Bestimmungen, wie zu
sätzliche Sicherungsmaßnahmen, Verwendung von fachkundigem Personal, Unterwei
sungspflicht und Gefahrenevaluierung, nicht beachtet \vurden.  Aufgrund dieser Mängel er
ging eine entsprechende schriftl iche Aufforderung an den Arbeitgeber, der die vorzusehen
den Maßnahmen umgehend umsetzte, und erfolgte eine Stellungnahme an das zuständige 
Gericht. 

Staubexplosion in einem Sprühtrockenturm 

In einem Stärkederivate herstel lenden Betrieb kam es in einem der Sprühtrocknung von 
Maltodextrinen dienenden Trockenturm zu einer Staubexplosion, wodurch die Wartungs
türen des Turms aufgedrückt wurden und der Überdruck in die Produktionshal le entwich. 
Zugleich \vurde eine Öffnung an der Oberseite des Turms aufgeschleudert und ein dort mit 
Schweißarbeiten beschäftigter Monteur durch Verbrennungen am Arm leicht verletzt. 
Zwei weitere, mit Kontrol lgängen in der Halle beschäftigte Arbeitnehmer erl itten einen 
Schock, einer davon musste im Krankenhaus ambulant behandelt \verden. Zusätzlich ent
zündete sich nach ca. e iner Stunde der Dachstuhl aufgrund e ines bei der Explosion ent
standenen Glimmbrandes in der Dachisolation. 

Zur Klärung der Unfall ursache wurde ein Expertengutachten erstel lt, das j edoch von drei 
möglichen Gründen (Zündung durch Schweißarbeiten, e lektrostatische Aufladung und 
schadhafte bewegte Tei le  bzw. Lagerstel len) den tatsächl ichen Auslöser nicht eindeutig  er
mitteln konnte. Bei  der in Anwesenheit des Arbeitsinspektorates durchgeführten kommis
sionellen Unfallerhebung 'Wurde dem Betrieb vorgeschrieben, zur Ableitung einer mögl i
chen Explosionsdruckwelle ins Freie Druckentlastungsöffnungen im oberen Turmbereich 
vorzusehen und den Turm explosionsschutzmäßig von allen anderen Anlagetei len zu tren
nen, in denen ein Staub-Luftgemisch vorhanden ist. Im Zuge der Neuerrichtung dieses Be
triebsanlagentei les wurden vom Betrieb darüber hinausgehende S icherungsmaßnahmen re
alisiert. D ie Anzeige an die Staatsanwaltschaft erfolgte durch die S icherheitsorgane. 

Knal lgasexplosion beim elektrochemischen Polieren 

In einem Metal lbearbeitungsbetrieb kam es beim elektrochemischen Polieren der Innen
wände eines Nirostakessels mit e iner Stromstärke von 2.500 A und einem Säuregemisch 
von Phosphorsäure (80 %) und Schwefelsäure (75 %) als Elektrolyt nach dem Anschließen 
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einer Zusatzelektrode im Bereich des Mannlochs zur Bildung eines Zündfunkens und da
durch zu einer Knallgasexplosion. Dabei erlitt ein Arbeitnehmer Verbrennungen im Brust
bereich sowie an der rechten Hand. Dieser Zündfunken wurde vermutlich dadurch verur
sacht, dass die Zusatzelektrode bereits unter Spannung stand, als sie am Behälter ange
schlossen wurde. Vom Arbeitsinspektorat wurde der Arbeitgeber aufgefordert, vor dem 
An- und Abklemmen von Elektroden sicherzustellen, dass diese nicht spannungsfuhrend 
sind, und vor dem Anklemmen von Elektroden an bereits teilweise polierten Werkstücken 
die Innenräume von derartigen Behältern ausreichend mechanisch zu belüften. Der Betrieb 
fuhrte eine Nachevaluierung durch und ergänzte die Sicherheits- und Gesundheitsschutz
dokumente entsprechend. Die Anzeige an die Staatsanwaltschaft erfolgte durch die Sicher
heitsbehörden. 

Stromschlag bei Holzbringungsarbeiten 

Der Arbeitnehmer eines kleinen Holzschlägerungsbetriebes fuhrte im Auftrag eines Was
serversorgers auf einem Brunnengelände Forstarbeiten durch. Für diese Arbeiten verwen
dete er einen Holzrückewagen mit aufgebautem Kran. Im Zuge der Holzbringungsarbeiten 
geriet er mit dem Kran in die über dieses Gelände fuhrende 20 kV -Stromleitung, wobei die 
unterste Leitung durchtrennt wurde und auf den Kranaufbau stürzte, sodass es infolge der 
hohen Spannung zu einem Stromaustritt im Bereich des linken vorderen Reifens kam. Da
bei dürfte der Arbeitnehmer in Panik geraten und vom Kraftfahrzeug abgesprungen sein, 
wobei er einen tödlichen Stromschlag erlitt. Da es sich um einen Bedienungsfehler des Ar
beitnehmers handelte, wurden seitens des Arbeitsinspektorates nach Klärung der Zustän
digkeitsfrage keine weiteren Maßnahmen gesetzt. Seitens der Gendarmerie erging eine 
Sachverhaltsdarstellung an das zuständige Gericht. 

Tödlicher Fahrfehler 

Ein Arbeitnehmer fuhrte mit einer elektrisch betriebenen Kehr- und Waschmaschine in der 
Lagerhalle eines Handelsbetriebes Reinigungsarbeiten durch. Nach Abschluss dieser Ar
beiten fuhr er auf die Verladerampe, um von dort mittels eines elektrisch betriebenen Hub
tisches in den tiefer liegenden Hof zu gelangen und sodann die Waschwässer in den auf 
dem Freigelände befindlichen Kanal einbringen zu können. Infolge eines Fahrfehlers fuhr 
jedoch der Arbeitnehmer zu weit nach vorne und stürzte mitsamt der Reinigungsmaschine 
aus einer Höhe von 1 ,2 m auf die Hoffläche hinab. Durch diesen Absturz erlitt er einen 
Genickbruch und verstarb noch an der UnfallsteIle. Im Zuge der vom Arbeitsinspektorat 
durchgeführten Unfallerhebung wurden technische Verbesserungen besprochen und in der 
Folge auf der Oberfläche des Hubtisches eine Begrenzungsleiste angebracht. Zusätzlich 
wurde beim ohnehin vorgesehenen Umbau der Kanalanschluss ins Halleninnere verlegt, 
sodass bei der Lagerhallenreinigung die zur Entsorgung der Waschwässer erforderliche 
Fahrt ins Hofgelände wegfiel. Die Anzeige an das zuständige Gericht erfolgte durch die 
Gendarmerie. 
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2.4. 1 .3 Berufskrankheiten 

Allgemeines 

Im Jahr 2000 wurden laut Statistik des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversi
cherungsträger 1 .243 1 ) ( 1 999 :  1 .2 1 5 ) Krankheitsfälle bei insgesamt 3 . 1 3 3 . 700 unselbstän
dig Erwerbstätigen als Berufskrankheitsfalle gemäß § 1 77 Abs. 1 und Abs. 2 des Al lge
meinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) anerkannt. Die von der AUV A veröffent
l ichte Anzahl anerkannter Berufskrankheitsfälle von unselbständig Erwerbstät igen be
trug im Berichtsjahr 1 . 1 36 ( 1 . 1 62 )2 1 . Dem Zentral-Arbeitsinspektorat wurden von der 
AUVA 1.04 1 (896) Personen gemeldet, die eine von der AUVA anerkannte Berufskrank
heit erl itten hatten3 1 . 

Gemäß § 363 Abs. 3 ASVG wurden den zuständigen Arbeits inspektionsärztInnen von den 
Trägern der Unfallversicherung im Berichtsjahr insgesamt 2 . 1 70 (2 .638)  Anzeigen auf 
Verdacht einer Berufskrankheit übermittelt, welche Beschäftigte betrafen, die der Auf
sichtspflicht der Arbei tsinspektion unterliegen. In 883 (837) Berufskrankheitsverfahren er
folgte eine arbeitsinspektionsärztl iche Beratung der betroffenen ArbeitnehmerInnen. Von 
den ArbeitsinspektorInnen bzw. ArbeitsinspektionsärztInnen wurden i nsgesamt 1 1 8 ( 1 05)  
Erhebungen in Bezug auf Berufskrankheiten durchgeführt. 

t l  Daten der A U V  A, der VA der österreichi schen E isenbahnen und der VA öffentl ich Bediensteter. 
2) Die von der A U V  A im Berichtsjahr als Berufskrankheiten anerkannten Erkrankungen sch l i eßen auch d ie  

Berufs krankheiten von Arbeitnehmerinnen in jenen Betriebsstätten mit  ein, d ie n icht der Aufsichtspflicht 
der Arbeitsinspektion unterl iegen . Versicherte Arbeitnehmerinnen: Arbeiterinnen und Angestel lte ein
sch l ießl ich der Land- und ForstarbeiterInnen, der Arbeitnehmer innen im Bergbau und der Vertragsbe
d iensteten der Länder und Gemeinden sowie jener Vertragsbediensteten des B undes, deren Dienstverhält
n i s  vor dem 1 . 1 . 1 999 begründet wurde, jedoch ohne Beamtinnen und Bedienstete der ÖBB.  

, j  Es werden von der  AUV A nur d ie  Beru fskrankheiten jener Arbe itnehmeri nnen an das Zentral-Arbeitsin
spektorat (ZAI) gemeldet, die in Betriebsstätten beschäftigt sind, d ie der Aufs ichtsptl icht der Arbeitsin
spektion unterl iegen . Berücks ichtigt wurden jene Meldungen, d ie  i m  Ze itraum vom 1 . 1 .  b is  3 1 . 1 2 .2000 
beim ZAI einlangten. 
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In weiterer Folge werden analog zu den Arbeitsunfällen nur die von der AUV A veröffent
l ichten Zahlen anerkannter Berufskrankheitsfälle berücksichtigt. Von den 1 . 1 36 von der 
AUVA 2000 anerkannten Berufskrankheitsfällen waren 804 männliche (7 1 %) und 
332 weibliche Beschäftigte (29 %) betroffen. In 1 3  Fällen verliefen die Berufskrankheiten 
tödlich. 

Anerkannte Berufskrankheitsfälle insgesamt und nach Geschlecht 

Während die Zahl der anerkannten Berufskrankheitsfälle im Jahr 2000 laut Hauptverband 
leicht zunahm, kann laut AUVA eine leichte Abnahme verzeichnet werden. Dies ist unter 
anderem darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der beruflich bedingten Hauterkran
kungen im Berichtsjahr zurückgegangen ist. Mit 4 1 5  (434) Hauterkrankungen, das sind 
37  % aller anerkannten Berufskrankheitsfälle, steht diese Berufskrankheit wie bereits seit 
1 995 (Ausnahme: 1 998) an erster Stelle. Die Erkrankungen treten nach wie vor zum Groß
teil bei weiblichen Beschäftigten bzw. im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (Körper
pflege, Friseure, Wäscherei und chemische Reinigung), in der Metall erzeugenden und 
-verarbeitenden Industrie, im Gesundheitswesen, im Bauwesen, im Handel (ink!. Instand
haltung von KFZ und Gebrauchsgütern) und im Beherbergungs- und Gaststättenwesen auf. 
Die mit 34 % aller Berufserkrankungen an zweiter Stelle liegenden Gehörschäden durch 
Lärm einwirkung sind von 429 auf 388 Erkrankungen ebenfalls gesunken. 
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Entwicklu n g  der Berufskrankheiten insges a mt sowie der  d rei  
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Gegenüber dem Vorjahr haben die Erkrankungen durch Einwirkung von Quarzstaub, de
ren Anteil an allen Berufskrankheitsfallen etwa 3 % beträgt, von 3 5  auf 39 geringfügig zu
genommen. Entsprechend der internationalen Entwicklung ist auch die Anzahl der durch 
E inwirkung von Asbeststaub bedingten anerkannten Berufserkrankungen (Asbestose, 
bösartige Neubildungen des Kehlkopfes, der Lunge, des Rippenfelles und des Bauchfelles) 
von 1 9  auf 37  angestiegen. Im Berichtsjahr führten die Folgen der beiden letztgenannten 
Berufserkrankungen bei acht Arbeitnehmern zum Tode. Auch die Erkrankungen an Asth
ma bronchiale haben von 94 auf 1 1 4 weiter zugenommen. Ebenso ist die Anzahl der In
fektionserkrankungen, die fast ausschließlich bei Beschäftigten des Gesundheitswesens 
anerkannt wurden, gegenüber dem Vorjahr auf 46 (45) geringfügig angestiegen; sie ma
chen nunmehr 4 % aller anerkannten Berufserkrankungen aus. Bei den angeführten 46 In
fektionserkrankungen handelte es sich vorwiegend um Hepatitiserkrankungen, und zwar 
um 1 6  Hepatitis C-, zehn Hepatitis B- (eine davon mit tödlichem Verlauf) und fünf Hepa
titis A-Erkrankungen sowie um eine unbekannte Hepatitisart. Weitere Infektionserkran
kungen waren zehn Tuberkuloseerkrankungen, eine AIDS-Erkrankung, eine Scharlach-, 
sowie zwei übrige Infektionserkrankungen. Gleichfalls - wenngleich nur geringfügig - an
gestiegen sind die Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lunge durch die E inwir
kung chem isch-irritativ oder toxisch wirkender Stoffe, und zwar von 50 auf 5 1 .  
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Die häufigsten anerkannten Berufskrankheiten 

Hauterkrankungen 
Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit 
Durch all ergi si erende Stoffe verursachtes Asthma bronchiale 
Durch chemi sch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verur
sachte Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lunge 
Infektionskrankheiten 
Quarzstaubl ungenerkrankungen (S i likosen oder S i likatosen) 
Bösartige Neubi ldungen des Kehlkopfes, der Lunge, des 
Rippenfel les und des B auchfelles durch Asbest 
Asbeststaub l ungenerkrankungen ( Asbestosen) 
Erkrankungen durch Erschütterung 
Erkrankungen durch Chrom oder seine Verbindungen 
Exogen-allergische Alveolitis durch tierische oder pflanz
l i che Antigene 

Quelle: A l l gemeine Unfa l lversicherungsanstalt (AUVA). 

Allgemeiner Bericht 

2000 1 999 

4 1 5  434 
388  429 
1 1 4 94 

5 1  50 
46 45 
3 6  30  

25 1 0  
1 2  9 
1 0  1 1  
5 2 

5 3 

Im Jahr 2000 wurde keine Erkrankung von Beschäftigten gemäß § 1 77 Abs. 2 ASVG, der 
so genannten "Generalklausel", als Berufskrankheit von der AUVA anerkannt ( 1 999: 
e ine ) .  

D i e  aufgetretenen dreizehn Todesfälle s ind hauptsächli ch auf schwere Erkrankungen der 
Lunge und der Atemwege zurückzuführen. Unter anderem verstarben s ieben Arbeitnehmer 
an bösartigen Erkrankungen des Kehlkopfes, der Lunge, des Rippenfel les und des Bauch
fel les nach Asbestexposit ion und ein Arbeitnehmer an e iner Quarzstaublungenerkrankung 
(S i l ikose und zusätzlich Lungenkarzinom). Weiters verstarben drei Arbeitnehmer an Er
krankungen (Lungenkarzinom) durch Chrom oder seine Verbindungen, ein Arbeitnehmer 
i nfolge einer chronischen Quecksilbervergiftung und ein Arbeitnehmer an einer Infekti
onskrankheit ( Hepatitis B) .  
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Anerkannte Berufskrankheitsfälle nach E rkrankung und Geschlecht im Jahr 2000 
%-Antei l  

-------- -- - - � - - - --

Hauterkrankungen 
Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit 
Durch al lergisierende Stoffe verursachtes Asthma 
bronchiale 
Durch chemisch-i rritativ oder toxisch wirkende Stoffe 
verursachte Erkrankungen der tieferen Atemwege und 
der Lunge 
Infektionskrankheiten 
Quarzstaublungenerkrankungen (Si l ikosen oder S i l i-
katosen) 
Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes, der Lunge, 
des Rippenfelles und des Bauchfel les durch Asbest 
Asbeststaublungenerkrankungen (Asbestosen) 
Erkrankungen durch Erschütterung 
Erkrankungen durch Chrom oder seine Verbindungen 
Exogen-al lergische Alveolitis durch tierische oder 
pflanzliche Antigene 
Erkrankungen betreffend sonstige Berufskrankheiten 
--- -- -- -- - .- -----

Berufskrankheitsfälle i nsgesamt 

Quelle: Allgemeine Unfallvers icherungsanstalt (AUVA). 

Männer Frauen Frauen 

1 78 237  5 7  
383  5 

80 34 30  

40 1 1  22  
1 0  36  78  

36 0 0 

22  " 1 2  -' 
1 2  0 0 
9 1 1 0  
5 0 0 

4 20 
25  4 1 4  

- -- - - --

804 332  29  

D ie  Hauterkrankung ist nach wie vor die häufigste Berufskrankheit be i  den weib lichen Be
schäftigten (vorwiegend sonstige Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Beherber
gungs-/Gaststättenwesen), gefolgt von den Infektionskrankheiten (vorwiegend Gesund
heitswesen) und Asthma bronchiale-Erkrankungen (vorwiegend sonstige D ienstleistungen 
und Nahrungs-/GenussmitteIlGetränke/Tabak). Bei den männl ichen Beschäftigten l iegt die 
durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit (vorwiegend Metallverarbeitung und Bauwesen) 
vor den Hauterkrankungen (ebenfalls vorwiegend Metallverarbeitung und Bauwesen) und 
den Erkrankungen an Asthma bronchiale (vorwiegend Nahrungs-/Genussmittel/Getränkel 
Tabak sowie Möbelherstel lung) - wie schon seit Jahren - an erster Stelle .  

Anerkannte Berufskrankheitsfälle nach Wirtschaftszweigen 

Die häufigsten BerufskrankheitsHU le traten 2000 in folgenden Wirtschaftszweigen (bzw. 
Wirtschaftsunterabschnitten gemäß ÖNACE 1 995) auf: 
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Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen; Ma-
schinenbau, Büromaschinen, EDV -Geräte, E-Technik, Optik, Fahrzeugbau 236 
Bauwesen 1 53 
Sonstige öffentliche und persönliche Dienstleistungen 1 3 1  
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 98 
Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken; Tabakver-
arbeitung 86 
Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern 63 
Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen 
und Erden 55  
Herstellung von Möbeln, Schmuck, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen 
Erzeugnissen; Recycling 46 
Herstel lung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen; Gummi- und 
Kunststoffwaren 40 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 33  
Beherbergungs- und Gaststättenwesen 32 
Realitätenwesen, Leasing, . Erbringung von unternehmensbezogenen Dienst-
leistungen 29 

Quelle: Al lgemeine Unfal lversicherungsanstalt (AUV A). 

Bemerkenswerte Berufskrankheitsfalle 

Quecksi lbervergiftung bei einem Arbeitnehmer in einer Amalgamfertigung 

Der Arbeitnehmer war 20 Jahre ( 1 972-1 992) bei der Arnalgamfertigung regelmäßig gegen
über metal l ischem Quecksilber exponiert. Messungen an den Arbeitsplätzen stellten wie
derholt Überschreitungen des MAK-Wertes (manchmal um das 40-fache) fest. 1 989 wurde 
die Arnalgamproduktion umgebaut und technische sowie persönliche Schutzmaßnahmen 
(Abzug, Handschuhe, Atemschutzmasken) zur Verfügung gestellt. 1 992 wurde durch den 
Arbeitgeber eine Berufskrankheitsanzeige wegen chronischer Quecksi lbervergiftung er
stattet (Auftreten der ersten Vergiftungserscheinungen 1 987: Hautausschlag, Übelkeit, Zit
tern, Gleichgewichtsstörungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Schweissausbrüche). 
Die subjektiven Beschwerden traten in der nachfolgenden Zeit immer wieder auf und führ
ten dazu, dass der Arbeitnehmer zeitweise mehrere Monate krank war und nicht einmal 
mehr seine Wohnung verlassen konnte. In den Jahren 1 992 und 1 993 konnte der Kontakt 
mit Quecksilber reduziert werden. 1 993 erfolgte schließlich die Kündigung des Arbeitneh
mers. Obwohl kein Kontakt mehr mit Quecksilber gegeben war, kam es in der Zeit nach 
1 993 wiederholt zu Angst- und Panikattacken sowie manisch-depressiven Zuständen. Die
se anhaltenden, durch Quecksilber verursachten psychischen Veränderungen führten 
schließlich zum tragischen Selbstmord des Betroffenen im Jahre 1 999. Trotz ablehnendem 
Bescheid der AUV A und des Arbeits- und Sozialgerichtes wurde die Berufskrankheit 
letztl ich nach der Obduktion im Berichtsjahr anerkannt. 
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Lungenkarzinom nach j ahrelanger Quarzstaubexposition 

Von 1 948 bis 1 987  \var ein Arbeitnehmer als Mineur vorwiegend unter Tag, aber auch im 
Steinbruch beschäftigt. wobei es sich bei einem Großtei l  der Bohrungen um Trockenboh
rungen handelte. 1 999 \vurde erstmals eine Si l ikose festgestel lt, gleichzeitig auch ein 
B ronchuskarzinom sowie ein Nierenkarzinom mit Metastasen, sodass der Arbeitnehmer 
schließlich an den Folgen dieser Krankheit im Berichtsjahr verstarb. 

Dioxinvergiftungen an Büroarbeitsplätzen in einem Forschungsinstitut 

Mehrere ArbeitnehmerInnen, die 1 997 innerhalb ihrer Arbeitsstel le ein neues Büro bezo
gen, das vorher tei l s  unter M itarbeit der Betroffenen mittels einer Gipskartonwand von 
einem Labor abgetrennt wurde, erl itten noch nicht restlos aufgeklärte Dioxinvergiftungen, 
die auch zum Auftreten von Chlorakne führten. Ob die Dioxinbelastung bei den Arbeit
nehmerInnen auf die Umbauarbeiten zurückzuführen ist oder Dioxin als Produkt einer 
chemischen Synthese entstand, l ieß sich nicht mehr feststel len. 

Toxische Polyneuropathie bei einem Chemielaboranten 

E in  Chemielaborant hatte in einem chemischen Betrieb seit 1 97 1  immer wieder Kontakt 
mit diversen Lösemitteln (unter anderem mit Xylol,  Butylacetat, Phenol) und erkrankte in 
der Folge an einer Polyneuropathie. Neben subjektiven Beschwerden (Brennen in beiden 
Bei nen) konnte auch eine Veränderung der Nervenleitgeschwindigkeit diagnostiziert wer
den, die schließlich zur Anerkennung der Berufserkrankung führte. 

Erkrankung durch lösemittel- und isocyanathältige Produkte 

Eine Arbeiterin war 20 Jahre in einer Lederfabrik zuerst als einfache Arbeiterin, später als 
Maschinenführerin bei der Lederzurichtung bzw. Spritzerei tätig. Dabei wurden Ledertei le 
zwecks Färbung mit Düsen bespritzt, sodass eine inhalative Exposition in Form von Lack
dämpfen gegeben war. E s  wurden mehrere Chemikalien verwendet und wegen Kontakt 
mit Lösemitteln regelmäßige ärztl iche Untersuchungen durchgeführt. Neben diesen Che
mikalien führten vor allem die isocyanathältigen Härter. die den Farbgrundierungen zuge
setzt werden und sich laut Betriebsarzt dampfförmig in der gesamten Produktionshalle 
vertei lten, zu Atemproblemen. Da die Arbeitnehmerin für sämtliche Arbeiten mit atem
traktreizenden Stoffen nicht mehr geeignet war, war es dringend erforderl ich, dass sie 
letztlich die schädigende Tätigkeit aufgab. 

Bleivergiftung bei e iner Glasiererin 

Bei einer 28-jährigen Keramikmeisterin traten 6 Monate nach Arbeitsaufnahme als Glasie
rerin in einem Ofenkacheln hersteHenden Betrieb subjektive Symptome einer B leivergif
tung auf, wie etwa Konzentrationsstörungen, zunehmende Müdigkeit. Antriebs losigkeit 
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und Schmerzen in den Beinen. Zusätzlich klagte sie über schlechten Appetit, Magenbe
schwerden, Kopfschmerzen sowie eine unerklärliche depressive Stimmungslage. Während 
dieser Zeit wurden die erforderlichen Untersuchungen auf B lei  nicht durchgeführt. Auf
grund der von der Arbeitnehmerin zur Verfügung gestellten U nterlagen über die verwen
deten Arbeitsstoffe wurde von der Hausärztin eine B lutbleibestimmung veranlasst und da
bei ein Wert festgestellt, der eine bescheidmäßige Nichteignung für Tätigkeiten unter Ein
wirkung von B lei  erforderte. 

Das Glasieren erfolgte in diesem Betrieb im Spritzverfahren, wobei ca. dreimal pro Woche 
ohne Absauganlage die pulverförmigen bleihältigen Glasuren händisch aus einem 50 kg 
schweren Sack in einen Behälter geleert und mit Wasser angerührt wurden. Als nicht aus
reichende persönliche Schutzausrüstung wurden hiefür Masken der F ilterklasse P I  zum 
Schutz gegen feste Partikel und mit kleinem Rückhaltevermögen zur Verfügung gestellt. 
Außerdem mussten die zwei vorhandenen, mit einer Absaugung ausgestatteten Glasur
spritzstände aufgrund unzureichender Wartung z.T. laufend händisch mit einem Spatel ge
reinigt werden. 

I n  einem Staubgutachten wurde der allgemeine MAK-Wert für B lei  von 0, 1 mg/m3 über
prüft, wobei keine Überschreitung festgestellt wurde. Da jedoch Frauen auf Blei  empfind
licher reagieren als Männer, gibt es in Österreich prinzipiell ein entsprechendes Beschäfti
gungsverbot für Frauen. Nur bei Nachweis der E inhaltung einer Bleifeinstaubkonzentrati
on von weniger als 0,02 mg/m3 dürfen Frauen beschäftigt werden, zumal bei Einhaltung 
dieses Wertes eine Bleiaufnahme in einem für Frauen gesundheitsgefahrdenden Ausmaß 
nicht mehr zu erwarten i st .  

2.4. 1 .4 Gesundheitsüberwach ung (Eignungs- und Folgeuntersuchungen) 

Allgemeines 

Entsprechend den Bestimmungen des ArbeitnehrnerInnenschutzgesetzes (ASchG) bzw. 
der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (VGÜ) dürfen Arbeit
nehmerInnen mit Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht und bei 
denen einer arbeitsmedizinischen Untersuchung eine prophylaktische Bedeutung zu
kommt, nur beschäftigt werden, wenn durch eine ärztliche U ntersuchung (Eignungsunter
suchung) festgestellt wurde, dass ihr Gesundheitszustand eine derartige Beschäftigung zu
lässt. Diese Untersuchungen sind in bestimmten Zeitabständen, die in der genannten Ver
ordnung geregelt sind, von ermächtigten ÄrztInnen durchzuführen (Folgeuntersuchungen). 

E ignungs- und Folgeuntersuchungen insgesamt und nach Einwirkungen bzw. Tätig
keiten 

Im Berichtsjahr wurden in 3 .625 ( 1 999: 3 .575)  Betriebsstätten 39.258 (37 .604) Arbeit
nehmerinnen auf ihre gesundheitliche E ignung für bestimmte Einwirkungen und Tätig
keiten u ntersucht. Somit wurden um 1 .654 ArbeitnehmerInnen mehr als 1 999 untersucht, 
was vor allem auf einen Anstieg der Anzahl jener ArbeitnehmerInnen zurückzuführen ist, 

4 1  

III-143 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 53 von 186

www.parlament.gv.at



Allgemeiner Bericht 

die wegen Einwirkung von chemisch-toxischen Arbeitsstoffen (+ 1 .690) und der Einwir
kung von Lärm (+ 1 .935)  untersucht wurden. Demgegenüber wurden um 254 Beschäftigte 
weniger wegen Tragens von AtemschutzgerätenlTätigkeit in Gasrettungsdiensten, Gruben
wehren oder GasschutzwehrenIden Organismus besonders belastender Hitze/Druckluft
oder Taucherarbeiten und um 89 weniger auf Stoffe untersucht, die Hautkrebs verursachen 
können. Deutlich geringer war auch die Zahl der ArbeitnehmerInnen, die wegen der Ein
wirkung von gesundheitsgefahrdenden Stäuben untersucht wurden (- 1 .628). 

Untersuchte ArbeitnehmerInnen nach Einwirkungen bzw. Tätigkeiten 

2000 1 999 

Chemisch-toxische Arbeitsstoffe 20. 1 04 1 8 .4 14  
Quarz- oder asbesthaltiger Staub, Aluminium- oder Hartmetal l-
staub, Schweißrauch, Rohbaumwoll- oder Flachsstaub 8 .7 1 3  1 0.341 
Lärm (ohne wiederkehrende Untersuchungen) l ) 8.225 6.290 
Tragen von Atemschutzgeräten, Tätigkeit in Gasrettungsdiens-
ten, Grubenwehren oder Gasschutzwehren; den Organismus be-
sonders belastende Hitze; Druckluft- oder Taucherarbeiten 1 .854 2 . 1 08 
Stoffe, die Hautkrebs verursachen können 362 45 1 

Insgesamt 39.258 37.604 

I )  Da seit 1.1. 1 995 die Befunde betreffend die wiederkehrenden Lärmuntersuchungen nicht mehr 
an die Arbeitsinspektionsärztl ichen Dienste übermittelt werden müssen, werden hier nur Arbeit
nehmerInnen m it Eignungsuntersuchungen vor Beginn der Tätigkeit unter Lärmeinwirkung er
fasst. 

Quelle: BMWA, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

Untersuchte ArbeitnehmerInnen nach den häufigsten Wirtschaftszweigen I ) 2000 

Metallerzeugung, -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen 
Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen; Gummi
und Kunststoffwaren 
Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern 
Maschinenbau 
Fahrzeugbau 
Be- und Verarbeitung von Holz; Herstellung von Möbeln, Schmuck, Sport
geräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling 
Bauwesen 
Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus 
Steinen und Erden 

I) Wirtschaftsunterabschnitte gemäß ÖNACE 1995. 
Quelle: B M W  A, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

8. 1 84 

4.992 
3 .2 1 2  
2 .852 
2.700 

2.4 1 7  
2.404 

2.369 

Die ärztlichen Untersuchungen ergaben, dass 67 (92) ArbeitnehmerInnen aus 32 (35) Be
triebsstätten rur diese Tätigkeiten nicht geeignet waren. Dabei waren die meisten Betroffe
nen mit Tätigkeiten unter Einwirkung von Blei (55) beschäftigt. 

42 

III-143 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)54 von 186

www.parlament.gv.at



Allgemeiner B ericht 

Im Jahr 2000 wurden insgesamt 1 44 Ärztlnnen vom Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit gemäß § 56 Abs. 2 ASchG zur Durchführung der Untersuchungen ermächtigt. Bei 
drei ermächtigten ÄrztInnen erfolgte gemäß § 56 Abs. 5 ASchG ein Widerruf der Ermäch
tigung. 

Im Rahmen der von Arbeitsinspektorinnen bzw. Arbeitsinspektionsärztinnen in Betriebs
stätten durchgeführten Amtshandlungen ergaben sich im Berichtsjahr 485 Übertretungen 
hinsichtlich der Durchführung von Eignungs- und Folgeuntersuchungen durch ermächtigte 
Ärztinnen. 

2.4.2 VERWENDUNGSSCHUTZ 

Im Jahr 2000 wurden insgesamt 6.790 ( 1 999: 8 .928) Übertretungen auf dem Gebiet des 
V erwendungsschutzes (ohne Berücksichtigung der Sonderbestimmungen für LenkerInnen 
sowie der Übertretungen im Bereich Heimarbeit) festgestellt. Damit sind diese gegenüber 
1 999 um rd. 24 % gesunken. 

2.4.2. 1 Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 

Verbotene Kinderarbeit wurde in 1 4  Fällen ( 1 999: vier) festgestel lt. Die besonderen 
Schutzbestimmungen für Jugendliche wurden 2000 in 1 .367 Fällen übertreten ( 1 999: 
1 .988);  davon betrafen 769 Übertretungen das Beherbergungs- und Gaststättenwesen und 
240 den Bereich Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern. 

2.4.2.2 Mutterschutz 

Gemäß § 3 Abs. 6 des Mutterschutzgesetzes 1 979 müssen ArbeitgeberInnen dem Arbeits
inspektorat die Schwangerschaft einer Arbeitnehmerin mitteilen. 2000 langten bei den Ar
beitsinspektoraten insgesamt 35 .24 1 ( 1 999: 35.074) Meldungen werdender Mütter ein; da
von betrafen 3 1 . 869 Arbeitgeberlnnenmeldungen, 1 . 1 3 3  Meldungen von Bundesdienststel
len und 2.239 Meldungen sonstiger Stellen (z.B. von Amts- und ArbeitsinspektionsärztIn
nen). 

Gemäß § 3 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes 1 979 darf eine schwangere Arbeitnehmerin 
vor Beginn der Schutzfrist nicht beschäftigt werden, wenn nach einem von ihr vorgelegten 
Zeugnis eines/einer Arbeitsinspektionsarztes/ärztin oder eines/einer Amtsarztes/ärztin Le
ben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet wä
re. 2000 haben die ArbeitsinspektionsärztInnen 4.337 Freistellungszeugnisse ausgestellt 
( 1 999: 4.045). Insgesamt haben die ArbeitsinspektionsärztInnen im Berichtsjahr im Be
reich Mutterschutz 4.460 ärztliche Begutachtungen durchgeführt ( 1 999 : 4.286). 

2000 wurden von ArbeitsinspektorInnen insgesamt 1 .746 Übertretungen des Mutterschutz
gesetzes festgestel lt, das entspricht gegenüber 1 999 ( 1 .922) einem Rückgang um 9 %. Von 
diesen Übertretungen betrafen: 
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2000 1 999 

Nichteinhaltung der Beschäftigungsverbote nach § 4 MSchG 368 393 
Nichteinhaltung der Meldepflicht 327 332 
Verbot von Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, 
Überstundenverbot 263 288 

Quelle: BMW A,  Zentral-Arbeitsinspektorat. 

Von allen Übertretungen im Bereich Mutterschutz entfallen 6 1 5  bzw. 35  % auf den Be
reich Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern und 266 auf 
das Beherbergungs- und Gaststättenwesen. 

2.4.2.3 Nachtarbeit der F rauen 

Das Bundesgesetz über die Nachtarbeit der Frauen sieht für bestimmte Tätigkeiten bzw. 
Betriebe Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen während der 
Nacht vor. 

2000 waren für 1 49 Betriebe ( 1 999 : 1 7 1 )  solche Ausnahmen (durch vorhergehende Anzei
ge an das Arbeitsinspektorat oder Genehmigungsbescheide der Arbeitsinspektorate sowie 
des Zentral-Arbeitsinspektorates) wirksam. Betroffen waren insgesamt 3 .443 Arbeitneh
merinnen ( 1 999: 3 . 1 53) .  Die mit Bescheid genehmigten Ausnahmen betrafen: 

Erteilte Ausnahme- Betroffene Arbeit-
genehmigungen nehmerinnen 
2000 1 999 2000 1 999 

Arbei ts inspektorate 1 06 1 1 8 1 .853 1 .399 
darunter betreffend: 

Bereitstellung von Lebensmitteln 45 56 1 .295 871  
Reinigungs- und Aufsichtspersonal 38  4 1  1 59 242 
Spätschichten bis 24 Uhr 1 8  1 4  342 238 

Zentral-Arbeitsinspektorat (betreffend 
soziale Dienste) 4 1  48 1 .5 8 1  1 .724 

insgesamt 1 47 1 66 3 .434 3 . 1 23 

Quelle: B MWA, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

Im Jahr 2000 stellten ArbeitsinspektorInnen 66 Übertretungen des Bundesgesetzes über 
die Nachtarbeit der Frauen fest ( 1 999: 1 45), wovon allein 38  Übertretungen im Bereich 
Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern zu verzeichnen wa
ren. 
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Im Arbeitszeitgesetz sind verschiedene Ausnahmegenehmigungen durch das Arbeitsin
spektorat vorgesehen .  2000 wurden insgesamt 27 ( 1 999:  45) Ausnahmegenehmigungen 
betreffend insgesamt 1 .063 ( 1 999 : 1 .3 1 0) Arbeitnehmerlnnen erteilt .  

Ertei l te Ausnahme- Betroffene Arbeit-
genehmigungen nehme rInnen 

���� 

insgesamt 
davon betreffend: 

Überstunden 
Abweichende Pausenregelung 
Verlängerung der Normalarbeitszeit 
bei Arbeitsbereitschaft 

Quelle: B M WA, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

27 

1 1 
2 

1 4  

1 . 063 

679 
72 

3 1 2  

In  außergewöhnl ichen Fällen finden einzelne Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes keine 
Anwendung. Die Beschäftigung von Arbeitnehmerlnnen in diesen außergewöhnlichen Fäl
len ist aber dem Arbei ts inspektorat anzuzeigen. Bei den Arbeitsinspektoraten langten 2000 
insgesamt 1 . 1 59 ( 1 999:  1 .5 1 6) solcher Meldungen ein. wobei diese Zahl auch mehrmalige 
Meldungen eines Betriebes pro Jahr enthält .  386 dieser Meldungen entfielen auf das Ge
sundheits-. Veterinär- und Sozialwesen und 1 55 auf die Herstel lung von Chemikalien und 
chemischen Erzeugnissen. 

E in GroßteiL nämlich 4 1  % aller Übertretungen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes 
(ohne Sonderbestimmungen für LenkerInnen sowie ohne Heimarbeit) betraf Übertretungen 
des Arbeitszeitgesetzes. 2000 stel lten ArbeitsinspektorInnen 2 .79 1 Übertretungen des Ar
beitszeitgesetzes (ohne Sonderbestimmungen für LenkerInnen) fest ( 1 999: 3 . 858) ,  davon 
fast je ein Drittel im Bereich Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Ge
brauchsgütern ( 869) und im Berherbergungs- und Gaststättenwesen (836) .  Damit s ind die 
festgestel l ten Übertretungen des Arbeitszeitgesetzes (ohne Sonderbestimmungen für Len
kerlnnen) im Vergleich zum Vorjahr um rd. 28 % zurückgegangen. 

2.4.2.5 Arbeitszeit in Krankenanstalten 

Im Bereich des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes, in Kraft getreten mit 1 .  Jänner 1 997, 
wurden im Berichtsjahr 232 Übertretungen festgestel lt. was gegenüber dem Vorjahr (54) 
einer Zunahme um 330 % entspricht, die auf eine diesbezügl iche österreichweite Schwer
punktaktion der Arbeitsinspektion zurückzuführen ist. 

2.4.2.6 Arbeitsruhe 

Im Jahr 2000 stellten ArbeitsinspektorInnen 43 7 ( 1 999:  834) Übertretungen des Arbeitsru
hegesetzes fest, davon 1 56 im Bereich HandeL Instandhaltung und Reparatur von KFZ und 
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Gebrauchsgütern und 1 4 1  im Beherbergungs- und Gaststättenwesen. Die Zahl der insge
samt festgestel lten Übertretungen des Arbeitsruhegesetzes ist somit gegenüber 1 999 um 
48 % gesunken. 

2.4.2.7 Beschäftigung von Lenkerinnen 

Mit I nkrafttreten des E WR-Abkommens am I .  Jänner 1 994 haben sich im Bereich der 
Lenkerinnenkontrol len wesentl iche Veränderungen ergeben. So wurden zwei EG-Verord
nungen über den Straßenverkehr in Österreich wirksam, die einerseits dem Kraftfahrrecht 
und andererseits dem ArbeitnehmerInnenschutzrecht zuzuordnen sind. Aufgrund der da
durch erforderl ichen innerstaatl ichen Anpassungen hat nunmehr die Arbeitsinspektion an 
Kontrol len auf Straßen und Grenzübergängen nur mehr auf Ersuchen der S icherheitsbe
hörden mitzuwirken. 

Ab 1 .  Jänner 1 995 musste zur Umsetzung der Richtl inie 8 8/599/EWG die Erfassung der 
LenkerInnenkontrol len der Arbeitsinspektion grundlegend geändert und entsprechend 
e inem von der EG-Kommission vorgegebenen Berichtsmuster detai l l iert werden. Dabei ist 
insbesondere zwischen Personenverkehr und Güterverkehr zu unterscheiden. 

Es wurden 2000 von den ArbeitsinspektorInnen 5 . 1 56 ( 1 999:  6 .083)  Arbeitstage von Len
kerInnen im EG-KFZ-Personenverkehr und 8 l . 1 27 (73 .000) Arbeitstage von LenkerInnen 
im EG-KFZ-Güterverkehr überprüft. 

Bei den Kontrol len wurde Folgendes festgestellt :  865 der insgesamt verzeichneten 3 . 763 
Übertretungen betrafen das Fahrtenbuch bzw. das Kontrol lgerät, 763 Übertretungen betra
fen die Tageslenkzeit 7 1 1 Übertretungen eine zu kurze Lenkpause und 68 1 Übertretungen 
d ie tägliche Ruhezeit. Diese Übertretungen werden - anders als die übrigen Verwendungs
schutzübertretungen - nicht betriebsbezogen, sondern lenkerInnenbezogen gezählt. 

2.4.2.8 Heimarbeit 

Im Berichtsjahr nahm die Zahl der vorgemerkten AuftraggeberInnen insgesamt nur gering
fügig ab, während die der vorgemerkten HeimarbeiterInnen mit 1 2  % spürbar zurückging. 
Zu den größten RUckgängen bei den HeimarbeiterInnen kam es in Oberösterreich, Salz
burg und in den Aufsichtsbezirken St. Pölten, Leoben und Vöcklabruck, ein vergleichs
weise geringer Rückgang war in Vorarlberg und Wien zu verzeichnen. Bei den vorgemerk
ten AuftraggeberInnen gab es entgegen dem allgemeinen Trend eine leichte Zunahme vor 
allem in Wien,  die darauf zurückzuführen ist, dass das Arbeitsinspektorat bei Kontrollen 
auf nicht gemeldete Heimarbeit aufmerksam wurde. 

I nsgesamt waren in allen Heimarbeitskommissionen die Vormerkungen bei den Auftrag
geberInnen und HeimarbeiterInnen geringer als im Vorjahr. Für das S inken der Zahlen wa
ren überwiegend folgende Gründe maßgebl ich: 

• Etliche HeimarbeiterInnen verloren durch Auftragsrückgänge ihre Arbeit. Viele Betrie
be vergeben außerdem Heimarbeit vor allem, um Auftragsspitzen abzudecken, und be-
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schäftigen bei Auftragsengpässen in der Regel die HeimarbeiterInnen nicht mehr oder 
nur noch fallweise. 

• Wie schon in den vergangenen Jahren wurden auch durch die zunehmende Automati
sierung von Arbeitsvorgängen traditionelle Heimarbeitsplätze eingespart. 

• Im Berichtsjahr wurde wieder vermehrt festgestellt, dass HeimarbeiterInnen mit Werk
verträgen beschäftigt werden, womit die AuftraggeberInnen teilweise versuchen, die 
Bestimmungen des Heimarbeitsgesetzes zu umgehen. 

Generell war ferner zu beobachten, dass HeimarbeiterInnen zunehmend geringfügig und 
saisonal beschäftigt werden. 

Vorgemerkte Auftraggeberinnen und Heimarbeiterinnen 2000 

Heimarbeits- Auftraggeber- Heimarbeiter-
kommission für Innen Innen 

Bekleidung, Textilien, Leder- und Pelz
erzeugnisse (I) 
Maschinstickerei nach Vorarlberger Art 
und maschinelle Klöppelspitzenerzeugung (U) 
Allgemeine Heimarbeitskommission (III) 

Summe 

Quelle: B M W  A, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

1 4 1  

48 
1 1 3 

302 

596 

202 
95 1 

1 .749 

Von der Arbeitsinspektion wurden im Bereich Heimarbeit im Jahr 2000 1 53 ( 1 999: 1 44) 
oder 5 1  % der vorgemerkten AuftraggeberInnen und 1 05 ( 1 04) oder 6 % der gemeldeten 
HeimarbeiterInnen überprüft. Insgesamt wurden bei AuftraggeberInnen und Heimarbeiter
Innen 38  Übertretungen verzeichnet, wobei der überwiegende Teil der Übertretungen den 
Entgeltschutz betraf. Im Berichtsjahr wurden von den Arbeitsinspektoraten 25 Auftragge
berInnen zu Nachzahlungen in der Gesamthöhe von 1 87. 1 65 S bzw. 1 3 .60 1 ,8 1  € veran
lasst. 

2.5 WAHRNEHMUNGEN H INSICHTLICH DER KONTROLLEN NACH DEM 
AUSLBG UND DEM AVRAG 

2.5. 1 Kontrollen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz (AusIBG) 

Im Bereich der Kontrolle der illegalen Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte ergibt 
sich in der Gegenüberstellung der Jahre 1 999 und 2000 folgendes Bild (Details für 2000 
siehe Anhang A.2:  Tabelle 1 0) :  
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Kontrol len von Betriebsstätten und auswärtigen 
Arbeits-(Bau-)stel len I )  

davon: mit Übertretungen nach dem AusIBG2 ) 
Angetroffene i l legal beschäftigte ausländische 
Arbe i tskräfte 

2000 1 999 

1 3 .2 1 1 
1 .425 

2 . 88 1 

1 4 .027 
1 .432 

2 .550  

I )  Werden b e i  e iner Kontrollaktion mehrere Betriebe überprüft. dann wird jede d ieser Überprü
fungen als eine gesonderte Kontrol le  gezäh lt, ebenso wie Überprüfungen desselben Betriebes 
im Rahmen mehrfacher Kontrollaktionen. 

2) Im Rahmen jewei l s  einer Kontrol laktion festgestellte mehrfache Verstöße in einem Betrieb 
nach dem AuslBG werden nur als eine einzige Übertretung gezählt. Übertretungen im selben 
Betrieb im Rahmen von mehrfachen Kontrollen werden jedoch mehrfach gezäh lt. 

Quelle: BM W A, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

Im Zuge der grundsätzlich f1ächendeckenden Kontrolltätigkeit wurden demnach im Be
richtsjahr bei 13.2 1 1  Kontrollen von Betriebsstätten und auswärtigen Arbeits-(Bau-)stel
len 1 .425 Übertretungen des AuslBG festgestellt und insgesamt 2.881 illegal beschäftig

te ausländische Arbeitskräfte angetroffen. 

2.5.2 Kontrollen nach dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (A VRAG) 

Im Berichtsjahr wurden keine Verstöße gegen die Bestimmungen des A VRAG festgestellt. 
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3. TÄTIG K E ITEN DES ZENTRAL-ARBE ITSINSPEKTORATES 

3.1 KOORDINATION, INFORMATION, ORGANISATION, SCHULUNG, 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, FORSCHUNGSAKTIVITÄTEN 

3. 1 . 1  Allgemeines, Öffentlichkeitsarbeit 

Bei zahlreichen Infonnationsveranstaltungen und Seminaren unterschiedlicher Veranstal
ter wurden Vorträge über die wichtigsten Neuregelungen des Arbeitnehmerinnenschutzge
setzes gehalten. Darüber hinaus nahm die Arbeitsinspektion an zahlreichen Infonnations
veranstaltungen, Tagungen, Fachmessen und Seminaren von Interessenvertretungen und 
anderen Organisationen tei l .  

D i e  von der Arbeitsinspektion publizierten Informationsfolder und -broschüren finden 
auch weiterhin großen Anklang. Im Jahr 2000 wurden allein durch das Zentral-Arbeits in
spektorat rund 59.000 dieser Infonnationsmaterialen an Interessierte, wie ArbeitnehmerIn
nen, ArbeitgeberInnen und Präventivfachkräfte versandt. N icht berücksichtigt i st hiebe i 
die um ein Vielfaches höhere Zahl der etwa bei Betriebsbesuchen, Messen etc. direkt von 
der Arbeitsinspektion vertei lten Folder und Broschüren. 

3.1 .2 Weiterbildung 

Im Jahr 2000 wurden zahlreiche Weiterbi ldungsveranstaltungen für die M itarbeiterInnen 
der Arbeitsinspektion durchgeführt, um deren hohe Kompetenz entsprechend den steigen
den Anforderungen im Rahmen ihrer Tätigkeit zu gewährleisten. Es Vvurden 20 zentrale 
Fortbildungsveranstaltungen, das sind Lehrgänge, die vom eigenen Ressort aufgrund des 
bundesweit erhobenen Ausbildungsbedarfes organisiert \vurden, durchgeführt. Sie wurden 
von 258  Mitarbeiterinnen I )  besucht. Veranstaltet wurden sowohl fachorientierte Seminare 
und Instruktorlnnenseminare, unter anderem zu den Themen Arbeitsmittelverordnung, Ar
beitnehmerlnnenschutz in Bäckereien, Arbeitsstättenverordnung, Bauarbeitenkoordinati
onsgesetz, E lektroschutz, Ergonomie, Evaluierung psychischer Belastungen, explosionsfä
hige Atmosphäre, Schutz vor physikal ischen Einwirkungen und Messungen mit Lap-Top, 
als auch persönl ichkeitsbildende Seminare zu den Themen Konfliktmanagement sowie Ar
beiten in und mit Projektgruppen. Weiters nahmen M itarbeiterInnen der Arbeits inspektion 
an Lehrgängen für Führungskräfte sowie an pädagogischen Trainingsseminaren tei l .  

Große Bedeutung im  Rahmen der zentralen Weiterbildung kommt aufgrund ihrer Breiten
wirkung l nstruktorlnnenseminaren zu. In diesen Veranstaltungen werden Fachthemen ein
gehend behandelt. Es nehmen daran VertreterInnen aller Arbeitsinspektorate tei l ,  die an
schließend die wesentl ichen Inhalte an die MitarbeiterInnen " ihres" Arbeitsinspektorates 
im Rahmen von Instruktionen weitergeben. Im Jahr 2000 wurden drei Seminare für Ins
truktorInnen veranstaltet. Das dabei zu den Themen Arbeitnehmerlnnenschutz in  Bäcke-

I )  Die angeführten Tei lnehmerInnenzah len ergeben sich durch Summierung der Tei lnehmerlnnenzahlen der 
verschiedenen e inschlägigen Veranstaltungen, wobei an mehreren Veranstaltungen tei lnehmende Mi tarbe i
terInnen mehrfach erfasst werden. 
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reien, Arbeitsmittelverordnung sowie Arbeitsstättenverordnung erworbene Wissen wurde 
im Berichtsjahr anlässl ich solcher in jedem Arbeitsinspektorat durchgeführten Instruktio
nen an 420 TeilnehmerInnen I ) weitergegeben. 

Im Jahr 2000 nahmen ferner 293 MitarbeiterInnenI l an so genannten "regionalen Schulun
gen" (regionale Lehrgänge, Dienstunterricht sowie Exkursionen mit regionalen Themen
schwerpunkten) tei l ,  und zwar zu den Themen erste Hi lfe und EDV. 

Neben dieser i nternen Fortbi ldung besuchten MitarbeiterInnen der Arbeitsinspektion auch 
zahlreiche externe, nicht vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbei t  organis ierte 
Veranstaltungen. 1 84 Arbeitsinspektorlnnen 1 J  nahmen an insgesamt 27  derartigen Veran
staltungen mit unter anderem folgenden Inhalten tei l :  E DV, Strahlenschutz, Laufbahnpla
nung für Frauen, Sprengbefugten-Lehrgang, arbeitsmedizinische Ausbildung, Explosions
schutz, Abwasseranlagen, Sicherheitstechnik, S icherheit im Bergbau, Abkantpressen, 
Wasserlacke und "getahrliche Güter sicher transportieren" .  Weiters absolvierten 1 5  Ar
beitsinspektorlnnen I ) Ausbildungsveranstaltungen an der Verwaltungsakademie des Bun
des zu Themen wie juristische Arbeitstechnik, Datenschutzrecht, Amtshaftungsrecht EDV 
usw. 

Insgesamt besuchten demnach 1 . 1 70 Tei lnehmerInnenI l Fortbildungsveranstaltungen. Der 
Frauenantei l  lag dabei bei 2 1  %. Der Fortbildungsumfang betrug 1 ,3 Wochen pro Mitar
beiterIn. 

3. 1 .3 Forschungsaktivitäten und ähnliche Projekte 

Prokekt zur Beurteilung der Belastung bei manueller Lasthandhabung 

Hauptaufgabe des Projektes war es, einfache Model le zur quantitativen Beurtei lung der 
manuellen Lasthandhabung anhand arbeitswissenschaftlicher Daten so zu modifizieren, 
dass sie die qualitativen Festlegungen der Lastenrichtlinie 90/269/EWG bzw. des § 64 
ASchG mögli chst vol lständig und belastungsadäquat wiedergeben. Basierend auf einem 
Vergleich der diversen Beurtei lungsmodelle war ein praxisnahes, einfaches und verord
nungstaugl iches Model l zu entwickeln, das in einem ganzheitlichen Ansatz der Bre ite die
ses Themas gerecht wird und die einschlägigen arbeitswissenschaftlichen und arbeitsmedi
zinischen Erkenntnisse sowie die legislativen, sozialen und marktspezifischen Gegeben
heiten mit berücksichtigt. 

Zu diesem Zweck wurden sechs einfache Modelle modifiziert und in 1 3  ausgewählten 
Branchen miteinander vergl ichen. Die Auswertung der branchenspezifischen Erhebungs
daten zeigte, dass duale Modelle mit der Aussage "erlaubt/verboten" insofern praxisfremd 
sind, als sie entweder arbeitswissenschaftlich überholt sind oder nur von sicheren Grenzen 
für einen hohen Prozentsatz der Population ausgehen. Dies würde al lerdings in Problem
branchen zu einer ausgesprochen hohen Anzahl von Verboten führen, da je nach Modell 

1 1  Die angeführten Tei lnehmerInnenzahlen ergeben sich durch Summierung der Tei lnehmerInnenzah len der 
verschiedenen e insch lägigen Veranstaltungen, wobei an mehreren Veranstaltungen tei lnehmende M itarbei
terlnnen mehrfach erfasst werden. 
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40-76 % der untersuchten Arbeitsbereiche in ihrer derzeitigen Form nicht zulässig wären. 
Unter Berücksichtigung des ganzheitl ichen Ansatzes wurde in der Folge ein modifiziertes 
Beurtei lungsmodell  ausgearbeitet, das die Bewertung von Zeit, Last, Haltung und Ausfüh
rung sowie deren Verknüpfung mit Last- und Tageslastgruppen enthält und folgende drei 
Präventionsstufen vorsieht: 
• Stufe 1 :  Festlegung von Zielen der Arbeitsplatzgestaltung unter Berücksichtigung der 

al lgemein anerkannten Belastungsgrenzen und der praktischen Durchführbarkeit  von 
Präventionsmaßnahmen. 

• Stufe 2 :  Können diese Gestaltungsziele in der betriebl ichen Praxis  n icht erreicht wer
den, so s ind Stufen höheren Risikos zulässig. Die begleitend vorzusehenden Maßnah
men reichen in Abhängigkeit von der Belastung von der schriftl ichen Unterweisung 
und dem Rückentraining bis hin zur Gesundheitsüberwachung. 

• Stufe 3 :  Festlegung maximaler Zulässigkeitsgrenzen, die auch von kräftigen Arbeit
nehmerInnen n icht überschritten werden dürfen. 

Auf Grundlage des Projektabschlussberichtes wurde ein Verordnungskonzept erstellt, das 
die Beurtei lung der manuel len Lasthandhabung gesetzlich eindeutig regelt. Der Abschluss
bericht i st übrigens auch unter folgender Internetadresse auf der österreichischen Website 
der Europäischen Agentur für S icherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz herunter
ladbar: http ://at .osha.eu. int/topics/mlh.stm. 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzmanagementsysteme in Kleinbetrieben 

Das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen hat in den Jahren 1 999-2000 i m  
Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit. Gesundheit und Soziales (seit 1 .4.2000 Bun
desministerium für soziale S icherheit und Generationen) auf Anregung des Zentral-Ar
beitsinspektorates eine Studie zur Untersuchung von Managementsystemen für S icherheit 
und Gesundheitsschutz (SGMS) hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf Kleinbetriebe 
durchgeführt und Vorschläge für die Förderung von SGMS ausgearbeitet. Im Rahmen die
ser Studie wurde e ine Fragebogenerhebung unter Sachverständigen und Interessenvertre
terInnen mit einem Rücklauf von 90 Fragebögen und qualitative Interviews mit 1 5  Exper
tInnen in Kleinbetrieben durchgeführt und die Erkenntnisse aus den beiden Befragungen 
von einem Arbeitskreis mit 1 8  überbetrieblichen Expertinnen hinsichtlich der Vorausset
zungen für die Implementierung von SGMS in Kleinbetrieben erörtert. 

Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung zeigen, dass mehr als e inem Drittel der Sach
verständigen bzw. Interessenvertreterinnen gängige SGMS-Konzepte bekannt sind. Die 
Anwendbarkeit von SGMS wird zwar übenviegend positiv bewertet, für die Mehrheit der 
Sachverständigen sind jedoch SGMS ohne externe Hi lfsmittel (z.B .  von Präventivdiens
ten. Wirtschaftskammern, Arbeitsinspektoraten, Unternehmensberatungen) für Kleinbe
triebe nicht anwendbar. Das größte Hemmnis für die Umsetzung in  Kleinbetrieben stellen 
die Qual i tikationsmängel und die geringe Akzeptanz auf der Führungsebene dar. Als häu
tigste Kooperationspartner wurden arbeitsmedizinsehe Zentren, die Wirtschaftskammer, 
die Arbeitsinspektorate. niedergelassene ArbeitsmedizinerInnen und S icherheitsfachkräfte 
genannt. 
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Bei den Interviews mit betriebl ichen Expertinnen zeigte sich, dass die größten Umset
zungschancen für die Anwendung von SGMS bzw. SGMS-Hilfsmitteln vor allem in der 
Unternehmenspolitik, im Bekenntnis der BetriebsinhaberInnen zu Sicherheit und Gesund
heitsschutz, in klar festgelegten Zuständigkeiten, in der I ntegration von S icherheit und Ge
sundheitsschutz in tägl iche Abläufe sowie in der systematischen Einbindung der Mitarbei
terInnen gesehen werden. Die Projektleiterinnen kommen aufgrund der ExpertInnenbefra
gungen. der I nterviews. der Ergebnisse des Arbeitskreises der Sachverständigen sowie der 
vertiefenden Gespräche mit Arbeitgeber- und ArbeitnehmervertreterInnen zu dem Schluss, 
dass bei der Implementierung von Managementsystemen oder Managementhilfsmitteln in 
Kleinbetrieben vor al lem ein Handlungsbedarf hinsichtl ich Öffentl ichkeitsarbeit, Unter
stützung durch Beratung und Schulung sowie hinsichtlich der SchatTung wirtschaftl icher 
Anreize besteht, wobei diesbezüglich vor allem folgende Vorschläge zur Förderung der 
Umsetzung von SGMS erarbeitet wurden: 

Zum Bereich Öffentlichkeitsarbeit :  
• " Awareness"-Aktionen, um den Nutzen von SGMS für die Betriebe nachvol lziehbar 

zu machen; 
• Auswahl von "Good-Practice"-Beispielen in  Leitbetrieben. 

Zur Unterstützung durch Beratung und Schulung: 
• Förderung der Zusammenarbeit der verschiedenen im Bereich Sicherheit und Gesund-

heitsschutz tätigen Institutionen; 
• Entwicklung von branchenspezifischen SGMS-Konzepten; 
• Durchführung von Gesamtberatungen auf Basis von SGM S-Konzepten; 
• Schulung und Qual ifizierung der Führungskräfte, S icherheitsvertrauenspersonen und 

MitarbeiterInnen. 

Betreffend wirtschaftliche Anreize: 
• Auszeichnung von Betrieben mit hervorragender Qualität guter und sicherer Arbeitsbe

dingungen. 

3. 1.4 Qualitätsmanagement 

P ilotprojekt 2000 

Von Oktober 1 999 bis September 2000 wurde in drei Ämtern, näml ich in einem Wiener 
Arbeits inspektorat sowie in den Arbeitsinspektoraten Linz und lnnsbruck, ein P i lotprojekt 
zur Erarbeitung und Einführung eines umfassenden Qual itätsmanagementsystems mit fol
genden Zielen durchgeführt : 
• Verstärkte Kundenorientierung; 
• Effiziente Arbeitsgestaltung; 
• Wirkungsorientierte Steuerung; 
• Qual i fizierung der MitarbeiterInnen. 

Der Projektablauf und die Projektorganisation waren so gestaltet, dass die Ergebni sse zu 
den aufeinander folgend zu bearbeitenden Themen (Ist-Zustands analyse, Definition der 
Qual itätsstandards, Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems, Umsetzung und Evalu-
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ierung) in allen Projektphasen zwischen den drei Pilotämtern vernetzt und die Arbeiten in 
den drei Arbeitsinspektoraten in allen Projektphasen verglichen, angepasst und mit der 
Sektionsleiterin abgestimmt wurden. Als Qualitätsmanagementansatz wurde das Modell 
der European Foundation for Quality Management (EFQM) für die öffentliche Ver
waltung herangezogen. Methodisch war das Projekt als partizipativer Organisationsent
wickl ungsprozess angelegt. 

Der Erfolg des Projekts wurde maßgeblich durch folgende Faktoren bestimmt: 

• Konsequente Unterstützung durch die Sektionsleiterin und die Amtsleiter in allen Pha-
sen; 

• Gestaltung des Projekts als offener, kommunikativer Prozess; 
• Prozesssteuerung "top down" und Erarbeitung der Lösungen "bottom up" ;  
• Laufende V ernetzung der Ergebnisse über alle beteiligten Ämter; 
• Konsequente Beteiligung aller MitarbeiterInnen und Führungskräfte; 
• Direkte und oft persönliche Kommunikation zwischen den Beteiligten der verschiede

nen Organisationseinheiten und hierarchischen Ebenen; 
• Trennung der Funktionen Amtsleiter-Projektleiter; 
• Intensive und sensible Betreuung durch die externen Begleiter. 

In folgenden Teilbereichen konnten beispielsweise bereits im Berichtsjahr E rgebnisse er
zielt werden: 

Kundenorientierung: 
• Erhebung, Analyse und Besprechung von Kundenerwartungen und -reaktionen; 
• Einrichtung eines Beratungs-Arbeitsplatzes; 
• Informationsveranstaltungen für Anspruchsgruppen (KundInnen) im Amt; 
• Einrichtung einer PR-Gruppe für die Betreuung von Veranstaltungen; 
• Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Serviceorientierung. 

EffIzienzsteigerung: 
• Einführung von EDV -unterstützten Arbeitsplanungsinstrumenten (z.B.  Auswahl und 

Frequenz von Betriebsüberprüfungen, Terminverwaltung, Routenplanung); 
• Strukturierter Ablauf und Ergebnissicherung bei Arbeitsbesprechungen; 
• Aufbau von diesbezüglichen Informationssystemen (EDV, Info-Mappe); 
• Vereinheitlichung von internen Merkblättern und Textbausteinen; 
• Internes Vorschlagswesen. 

Personalentwicklung: 
• Erstellung von Arbeitsplatzbeschreibungen und MitarbeiterInnen-Profilen (betreffend 

Ausbildung, Fähigkeiten, Fertigkeiten); 
• Interne Schulung betreffend Beratung und Betriebsprüfung; 
• Interne EDV -Schulungen. 

Der erfolgreiche Abschluss des Pilotprojektes 2000 ermöglichte es, nachstehend angeführ
te Folgeprojekte zu starten: 

• Implementierung des Qualitätsmanagementmodells in allen Arbeitsinspektoraten und 
im Zentral-Arbeitsinspektorat; 
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• Einführung eines Systems zur Prioritätensetzung und Steuerung für die Kontrol l tätig-
keit der Arbeitsinspektorate: 

• Einführung e ines Systems zum Management von Auslegungsfragen; 
• Erhebung und Analyse der MitarbeiterInnenzufriedenheit; 
• Neugestaltung der Intranetseite ( Informationsmanagement); 
• Implementierung des " Internen Leitbi ldes" in  der Arbeitsinspektion. 

3.2 AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DER EU 

3.2 . 1  Gemeinschaftsrechtsakte auf Ratsebene 

Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeits
platz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates zum 
Schutz von Gesundheit und Sicherheit dcr Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 
chemische Arbcitsstoffe bei der Arbeit 

Am 8 .  Juni 2000 hat die Europäische Kommission die Richtl inie 2000/39/EG erlassen. 
Einige der Richtgrenzwerte waren bisher in Österreich nicht vorgesehen oder lagen unter 
den in Österreich festgelegten Grenzwerten. Sie wurden daher mit der am 1 .  Oktober 200 1 
in  Kraft getretenen Verordnung über Grenzwerte für ArbeitsstotTe und über krebserzeu
gende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordung 200 1 - GKV 200 1 ) , BGBL I I  Nr. 2531200 1 ,  in
nerstaatl ich umgesetzt. 

Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz 
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 

Das Europäische Parlament und der Rat haben am 1 8 . September 2000 die Richt linie 
2000/54/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Ar
beitsstoffe bei der Arbeit zur Kodifizierung der Richtl inie 90/679/EWG genehmigt. Das 
Ziel dieser Richtl inie ist der Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung ihrer S icherheit 
und Gesundheit, der sie aufgrund der Exposition gegenüber b iologischen Arbeitsstoffen 
bei der Arbeit  ausgesetzt s ind oder sein können, einschl ieß lich der Vorbeugung gegen e ine 
solche Gefährdung. Da die Richtlinie 90/679/EWG wiederholt in wesentl ichen P unkten 
geändert worden i st, hat sich aus Gründen der Übersichtl ichkeit und Klarheit die Kodifi
zierung empfohlen. 

3.2.2 Prüfung der Umsetzung 

Im Vertragsverletzungsverfahren, das die Europäische Kommission gegen Österreich we
gen behaupteter n icht vollständiger Umsetzung der Richtl inie 97/59/EG und 97/65/EG zur 
Anpassung der Richtlinie 90/679/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefähr
dung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit an den technischen Fortschritt e inge
leitet hat, erging im Berichtsjahr kein Urteil des Europäischen Gerichtshofes. 
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Die Europäische Kommission hat im August 2000 in einem Mahnschreiben mitgetei lt, 
dass Österreich die Richtlinie 97/42/EG des Rates zur ersten Änderung der Richtlinie 
90/394/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen GeHihrdung durch Karzi
nogene bei der Arbeit (Umsetzungsfrist bis 27. Juni 2000) noch nicht vollständig umge
setzt hat. Mittlerweile wurde durch die Verordnung über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und 
über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 200 1 - GKV 200 1 )  der 
Grenzwert für Benzol entsprechend dieser Richtlinie gesenkt. 

3.2.3 EU-Ausschüsse 

MitarbeiterInnen des Zentral-Arbeitsinspektorates bzw. der Arbeitsinspektion haben an 
Beratungen des Ausschusses Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter (SLIC), des Beratenden Aus
schusses für Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und des 
Ständigen Ausschusses für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bergbau tei lgenommen. 

Ausschuss Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter (SLIC) 

Auf Veranlassung der Europäischen Kommission tritt seit 1 982 ein Ausschuss Hoher Ar
beitsaufsichtsbeamter (SLIC) regelmäßig zusammen, um die Zusammenarbeit zwischen 
den Arbeitsaufsichtsbehörden der Mitgl iedstaaten untereinander und mit der Kommission 
zu verbessern und eine effektive und einheitliche Durchsetzung gemeinschaftlicher 
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten zu fördern. Der Ausschuss Hoher Arbeitsauf
sichtsbeamter setzt sich aus hochrangigen VertreterInnen der Arbeitsaufsichtsbehörden der 
Mitgliedstaaten zusammen. Norwegen, Island und Liechtenstein sind bei den Sitzungen als 
Beobachter vertreten, da sie dem Europäischen Wirtschaftsraum angehören. Den Vorsitz 
des Ausschusses führt ein Vertreter der Europäischen Kommission. An den Thematischen 
Tagen des Ausschusses nehmen seit 1 995 VertreterInnen aus den mittel- und osteuropäi
schen Ländern (MOEL) tei l .  

Der Ausschuss Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter hat - nach Diskussionen über die Erweite
rung der Europäischen Union - eine Arbeitsgruppe zur Bewertung der Arbeitsaufsichtssys
teme in den Beitrittsländern eingesetzt. Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist es, zu planen und 
zu analysieren, wie die Bewertungen der Arbeitsaufsichtssysteme in den Beitrittsländern 
durchzuführen sind. Die Bewertung erfolgt nach den vom SLIC ausgearbeiteten Gemein
samen Arbeitsgrundsätzen der Arbeitsinspektionen der Mitgliedstaaten. Der Hauptzweck 
der Bewertung l iegt darin, festzustellen, ob die beitrittswilligen Länder für den Beitritt zur 
EU gerüstet sind oder ob weitere Schritte erforderlich sind. Österreich wird an der Bewer
tung von Ungarn und Litauen teilnehmen. 

An den Thematischen Tagen beschäftigte sich der Ausschuss im Jahr 2000 mit folgenden 
Themen: 

• Arbeitnehmerschutzmanagementsysteme und Arbeitsinspektion; 
• Beschäftigungsfähigkeit - Arbeitnehmerschutz und Arbeitsinspektion. 
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Beratender Ausschuss für Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am Ar
beitsplatz 

Der Beratende Ausschuss für S icherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am Ar
beitsplatz ist ein E U-Gremium, dessen Mitglieder Sozialpartner und Regierungsvertreter
I nnen der Mitgl iedstaaten sind. Der Beratende Ausschuss soll die EU-Kommission in Fra
gen des ArbeitnehmerInnenschutzes unterstützen, insbesondere die Weiterentwicklung be
stehender und geplante neue Vorschriften diskutieren und dazu Stell ung nehmen sowie bei 
der Festlegung längerfristiger Prioritäten im ArbeitnehmerInnenschutz auf EU-Ebene mit
wirken. Zur vorbereitenden Behandlung der Themen im Expertlnnenkreis werden Arbeits
gruppen eingesetzt. 

Tätigkeiten im Jahr 2000: Der Beratende Ausschuss trat im Jahr 2000 zweimal i n  
Luxemburg zusammen. Insgesamt sind folgende Beschlüsse des Beratenden Ausschusses 
im Berichtsjahr hervorzuheben: 
• Ste l lungnahme zum Vorhaben der zweiten Änderung der Richtl inie 83/477/EWG über 

den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz : Der 
Beratende Ausschuss sprach sich dafür aus, die Asbestrichtl inie auf der Grundlage 
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zu überarbeiten. Vor al lem sind in der Richt
l inie n iedrigere Grenzwerte festzusetzen und die derzeit für eine geringere Expositi
onsdauer vorgesehenen Ausnahmemöglichkeiten zu beseitigen. 

• Stel lungnahme zur Umstrukturierung der auf dem Gebiet des Schutzes der S icherheit 
und der Gesundheit am Arbeitsplatz auf EU-Ebene bestehenden Ausschüsse: [m Hin
blick auf die bevorstehende EU-Erweiterung muss die Zahl der Mitgl ieder pro M it
g l iedstaat im Beratenden Ausschuss und im Ständigen Ausschuss für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz im Bergbau reduziert werden und soll die Arbeitsweise in  den Ar
beitsgruppen und der Informationsaustausch zwischen den Gremien verbessert und die 
Rolle der Sozialpartner in den Ausschüssen im Verhältnis zum Sozialen Dialog (ver
pfl ichtende Sozialpartneranhörung zu Rechtsetzungsvorhaben) geklärt werden. 

Der Beratenden Ausschuss setzte drei weitere Arbeitsgruppen zu folgenden Themen ein:  
• Telearbeit :  Stellungnahme zur Bewertung von Forschungsergebnissen über spezifische 

Risikofaktoren und Möglichkeiten neuer Rechtsinstrumente; 
• Berufskrankheiten: Aktual isierung der europäischen Liste der Berufskrankheiten; 
• A TEX-Richtl inie :  Ausarbeitung von Leitlinien für die Anwendung der Richtlinie 

I 999/92/EG über M indestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und 
der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfahige Atmosphären gefährdet 
werden können. 

Ständiger Ausschuss für die Betriebssicherheit und den Gesundheitsschutz im Stein
kohlenbergbau und in den anderen mineralgewinnenden Industriezweigen (Ständi
ger Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bergbau) 

Der Ständige Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bergbau i st ein seit über 
40 Jahren bestehendes Gremium für S icherheitsfragen der mineralgewinnenden Betriebe. 
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Die Zuständigkeit des Ständigen Ausschusses war ursprünglich auf die Betriebssicherheit 
im Steinkohlenbergbau beschränkt. Durch Beschlüsse des Ministerrates vom 1 1 .  März 
1 965 und des Rates vom 27 .  Juni 1 974 wurde der Aufgabenbereich um den Gesundheits
schutz erweitert und die Zuständigkeit auf alle mineralgewinnenden Betriebe ausgedehnt. 
Die Aufgabe des Ständigen Ausschusses besteht vor allem darin, die Betriebssicherheit 
und den Gesundheitsschutz der ArbeitnehmerInnen in den mineralgewinnenden Betrieben 
durch eine Verminderung der spezifischen Risken zu verbessern. 

Der Ständige Ausschuss setzt sich seit seinem Bestehen aus VertreterInnen der Regierun
gen sowie der Sozialpartner zusammen. Der zu ihm gehörende Engere Ausschuss besteht 
aus den RegierungsvertreterInnen des Ständigen Ausschusses. Er hat vor allem die Aufga
be, eine dauernde Verbindung der Regierungen der Mitgliedstaaten untereinander und mit 
dem Ständigen Ausschuss zu gewährleisten sowie die Arbeiten des Ständigen Ausschusses 
vorzubereiten. 

3.2.4 Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Die Europäische Union verfügt über einen enormen Bestand an Wissen und Informationen 
zu Themen aus dem Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. 
Um dieses Potential fur al le ArbeitnehmerInnen nützen zu können, wurde 1 994 von der 
Europäischen Union die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz in Bilbao (Spanien) gegründet. Vorrangiges Ziel der Europäischen Agentur 
war die Schaffung eines europaweiten Informationsnetzwerkes, das sich auf ein System 
von Focal Points (innerstaatlichen AnlaufsteIlen) und nationalen Informationsnetzwerken 
stützt. Der Focal Point arbeitet als Schnittstelle zwischen der Europäischen Agentur und 
den Mitgl iedern des österreichischen Netzwerkes .  Er i st für die Organisation und Koordi
nierung des österreichischen Netzwerkes zuständig und nimmt an der Erstel lung und Um
setzung des Arbeitsprogrammes der Agentur teil .  Darüber hinaus verteilt und sammelt der 
Focal Point Informationen und repräsentiert das österreichische Netzwerk auf europäischer 
Ebene. Im Berichtsjahr setzten die Europäische Agentur und das Informationsnetzwerk in  
folgenden Bereichen wichtige Aktivitäten : 

• Bericht zum I nformationsprojekt "Der Stand von Sicherheit und Gesundheits
schutz bei der Arbeit in der Europäischen Union - Pilotstudie" :  Mit dem Ziel, 
e inen Beitrag zur Entwicklung eines Systems zur Beobachtung von Sicherheit und Ge
sundheitsschutz bei der Arbeit in der Europäischen Union zu leisten, beschloss die 
Europäische Agentur, eine umfassende Beurteilung des Standes von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in sämtl ichen EU-Mitgliedstaaten durchzuführen. Es erfolgte e iner
seits die Erstel lung eines nationalen Berichtes in den einzelnen Mitgliedstaaten sowie 
andererseits die Erarbeitung eines Gesamtberichtes zum Stand von Sicherheit und Ge
sundheitsschutz bei der Arbeit in der EU auf der Grundlage der fünfzehn nationalen 
Berichte. Sämtliche nationalen Berichte, der Gesamtbericht sowie ein kurzer zusam
menfassender Bericht sind auf einer CD-ROM erhältlich. Der Gesamtbericht sowie der 
österreichische Bericht sind auch über die österreichische Website der Europäischen 
Agentur abrufbar (http ://at.osha.eu. int). 
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• OSHmail - Elektronisches Mitteilungsblatt: Ein weiteres interessantes Angebot der 
Europäischen Agentur ist das auch in deutscher Sprache alle zwei Monate erscheinen
de elektronische M ittei lungsblatt OSHmai l :  Nach Bekanntgabe der eigenen E-Mail
Adresse unter http://europe.osha.eu.int/oshmail erhält man regelmäßig und kostenlos 
die aktuel l sten europäischen und internationalen Nachrichten zum Thema S icherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz übermittelt. 

• Europäische Woche 2000: "Gemeinsam gegen Muskel- und Skeletterkrankungen" 
war das Motto der Europäischen Woche 2000 für S icherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz, die in Österreich vom 1 6 .-20. Oktober 2000 stattfand. Anlässlich 
dieser Europäischen Woche wurde auch das erste Mal ein europäischer Preis für gute 
Praktiken im Bereich S icherheit und Gesundheitsschutz verl iehen. Für Österreich ge
wann das Projekt " Neugestaltung eines Straßenbahn-Fahrerarbeitsplatzes" in der Kate
gorie " Spezial Award für gute ergonomische Lösungen" einen Preis. 

Informationsprojekte der Europäischen Agentur 

Die Informationsprojekte der Europäischen Agentur l iefern ein umfassendes Hintergrund
wissen und decken ein breites Themenspektrum ab. D ie Projektergebnisse stehen in Form 
von Berichten, von verkürzten Fact-Sheets sowie auch im Internet zur Verfügung. Zu fol
genden Themen sind interessante Berichte der Europäischen Agentur im Berichtsjahr er
schienen: 
• Schädigungen durch wiederholte Belastung ( RS!) i n  den EU-Mitgl iedstaaten; 
• Arbeitsbedingte Muskel- und Skeletterkrankungen i m  Bereich des Nackens und der 

oberen Gliedmaßen; 
• Stress am Arbeitsplatz; 
• Künftige Notwendigkeiten und Prioritäten in der Forschung im Bereich Sicherheit  und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in den Mitgl iedstaaten der EU.  

3.3 DURCHFÜHRUNG VON VERWALTUNGSVERFAHREN UND LISTE DER 
PRÄVENTIVZENTREN 

In erster und letzter I nstanz wurden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 
Zentral-Arbeitsinspektorat, im Jahr 2000 Verwaltungsverfahren in folgenden Angelegen
heiten durchgeführt: 

Verwendungsschutz 
I n  zwei Fällen wurden Ausnahmen vom Nachtarbeitsverbot ( ftir soziale D ienste) erteilt .  
Weiters wurde ein Bescheid betreffend eine befristete Ausnahme von der Wochenend- und 
Feiertagsruhe erlassen. 

Ausbildung der S icherheitsfachkräfte 
Im Jahr 2000 V'iurden sechs zusätzl iche Ausbi ldungslehrgänge von S icherheitsfachkräften 
nach der Verordnung über die Fachausbildung der S icherheitsfachkräfte anerkannt. Es er
folgte kein Widerruf der nach der Rechtslage des ASchG erfolgten Anerkennung zur Aus
bi ldung von Sicherheitsfachkräften. 
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Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten 
Im Jahr 2000 wurden sieben weitere Einrichtungen zur Ausstellung von Zeugnissen im 
Sinne der Verordnung über den Nachweis der Fachkenntnisse flir bestimmte Arbeiten er
mächtigt. Insgesamt gab es somit im Berichtsjahr 84 ermächtigte Einrichtungen, die 
1 .534 Ausbildungsveranstaltungen durchflihrten, an denen 26.073 Personen teilnahmen. 
An 24.853 TeilnehmerInnen wurden Zeugnisse ausgestel lt, nachdem sie eine Prüfung über 
die jeweils notwendigen Fachkenntnisse mit Erfolg abgeschlossen hatten. An den Prüfun
gen hat nach den Bestimmungen des Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes jeweils ein Organ 
des zuständigen Arbeitsinspektorates teilgenommen. ArbeitsinspektorInnen haben auch an 
einzelnen Ausbildungsveranstaltungen als Vortragende mitgewirkt. 

Folgende Ausbildungsveranstaltungen wurden im Jahr 2000 abgehalten: 

Ausbildung Anzahl der Anzahl der Ausgestellte 
flir - Veranstaltungen TeilnehmerInnen Zeugnisse 

KranflihrerInnen 479 7. 1 08 6.8 1 8  
Stapierfahrerlnnen 1 .030 1 8 .477 1 7.558 
Gasrettungsdienst 3 47 47 
S prengarbeiten 22 44 1 430 

Insgesamt 1 .534 26.073 24.853 

Quelle: B M WA, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

Im Jahr 2000 ist die Zahl der Ausbildungskurse gegenüber 1 999 um ca. 1 4  % deutlich ge
stiegen. 

Anerkennung von Zeugnissen betreffend den Nachweis der Fachkenntnisse für be
stimmte Arbeiten 
Im Berichtsjahr wurden 39 Anträge auf Anerkennung des Nachweises der Fachkenntnisse 
gestellt und 26 Zeugnisse gemäß § 1 1 3 Abs. 3 des Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes, 
BGBI. Nr. 4501 1 994, mit Bescheid anerkannt. Zu den mehrheitlich von ausländischen Ar
beitskräften gestellten Anträgen kommen auch solche von ArbeitnehmerInnen, die ihre 
Fachkenntnisse, etwa flir das Führen von Staplem oder Kranen, zwar in Österreich, jedoch 
nicht bei vom daflir zuständigen Bundesministerium ermächtigten Institutionen erworben 
haben (z.B .  Bundesministerium flir Landesverteidigung, Österreichische Bundesbahnen). 

Liste der Präventivzentren 
Im Jahr 2000 wurden zwei neue arbeitsmedizinische und sieben neue sicherheitstechnische 
Zentren in die Liste des Zentral-Arbeitsinspektorates aufgenommen. Damit umfasste diese 
Liste zum Jahresende 2000 insgesamt 39 arbeitsmedizinische und 56 sicherheitstechnische 
Zentren, die bei der Überprüfung durch die Arbeitsinspektorate alle Voraussetzungen flir 
einen ordnungsgemäßen Betrieb erflillt haben. 
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3.4 B ESCHWERDEN AN DEN VERWAL TUNGSGERICHTSHOF 

Gemäß § 1 3  des Arbeitsinspektionsgesetzes 1 993 kann der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit gegen letztinstanzl iche Bescheide in Angelegenheiten des ArbeitnehmerIn

nenschutzes wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde an den Verwaltungs gerichtshof erhe
ben. 2000 wurde in sieben Fällen eine Verwaltungsgerichtshofbeschwerde eingebracht, die 
letztinstanzl iche Entscheidungen in Verwaltungsstrafverfahren wegen Übertretungen von 
Arbeitnehmerlnnenschutzvorschriften betraf. 

I m  Zusammenhang mit der Durchführung der Kontrol le der i l legalen Beschäftigung aus
ländischer A rbeitskräfte wurden im Berichtsjahr acht Beschwerden nach dem Auslän
derbeschäftigungsgesetz (AusIBG) an den Verwaltungsgerichtshof erhoben. 

3.5 KONFERENZEN 

Tagung der Leiter der Arbeitsinspektorate 

Im Berichtsjahr fand die al ljährl iche Tagung der Leiter der Arbeitsinspektorate in der Zeit 
vom 1 8 .-2 1 .  September am Semmering statt. Bei den internen Besprechungen, die unter 
anderem der Koordinierung der Vorgangsweise der Ämter dienen, wurden auch die 
Grundzüge des Qual itätsmanagement-P i lotprojektes sowie die neu gestaltete österreichi
sche Website der Europäischen Agentur für S icherheit und Gesundhei tsschutz am Arbeits
platz vorgestellt . Ein Tag wurde - wie in j edem geraden Jahr - für eine Aussprache mit den 
Interessenvertretungen der ArbeitgeberInnen und Arbeitnehmerinnen genutzt, um die von 
ihnen eingebrachten aktuel len Themen gemeinsam zu besprechen. 

Aussprach e  der Arbeits inspektionsärztln nen und Hygienetechniker 

Die gemeinsame Tagung der Arbeitsinspektionsärztinnen mit den Hygienetechnikern fand 
vom 26.-29. Juni 2000 in Baden bei Wien statt. Dabei gab es Berichte und einen Erfah
rungsaustausch zu unter anderem folgenden Themen :  Latexallergien in Krankenhäusern, 
Ergebnisse der Fragebogenaktion "Narkosegase in Krankenanstalten", Ammoniakbelas
tungen in Lebkuchenbäckereien, Untersuchungen bei der Verarbeitung von isocyanathälti
gen Wasserlacken und Verwendung von Kühlschmierstoffen sowie deren direkt an den 
Metall verarbeitenden Maschinen erfolgende Wiederaufbereitung. Ferner wurden neue 
Methoden zur Produktion von geschäumten Rohren, zu Verfahren in Druckereien und 
Buchbindereien, zur Evaluierung im Sozial bereich und zu Grundlagen und Vorgehenswei
sen im Bereich Ul ltraschall vorgestel lt .  Diskutiert wurden außerdem Probleme an Arbeits
plätzen mit psychosozialen Belastungen, die ärztl ichen Untersuchungen bei Rauchfang
kehrerInnen, der aktuel le Stand der Verordnung über Beschäftigungsverbote und -be
schränkungen von Arbeitnehmerinnen und die Umsetzung der Verordnung biologische Ar
beitsstoffe in Lebensmittel labors. Weiters gab es einen Erfahrungsaustausch und Diskussi
onen zum Quali tätsmanagement in  der Arbeitsinspektion und \vurden die Ergebnisse der 
Projekte "Lärm auf Baustellen" und "Manuelle Lastenhandhabung" präsentiert. Als weitere 
Besonderheit der Tagung ist eine gemeinsame Exkursion in einen Betrieb erwähnenswert, 
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in dem im Handlaminierverfahren Kunststoffgehäuse für den KFZ-Bereich hergestel lt  
werden und i n  dem durch Investition in  ein großflächiges laminares Absaugsystem die 
Konzentration von Monostyrol gesenkt und damit der Grenzwert wesentlich unterschritten 
werden konnte . 

Für das Jahr 200 1 \\'urde vereinbart, Erfahrungen zu den Themen Sicherheit und Gesund
heitsschutz in Spritzlackierereien, in Parkettfabriken, bei der Futtermittelherstel lung, bei 
Druckverfahren mit UV-Lack, zu speziel len Problemen beim Explosionsschutz und zu 
Lüftungssystemen (Reinigung, Wartung) zu sammeln  und darüber zu berichten. Außerdem 
sollen die Projekte " Lärm am Bau" und "Lärm in D iskotheken" weitergeführt werden. 

Aussprache ü ber Angelegenheiten des Kinder- und .Jugendlichenschutzes 

Im Berichtsjahr fand eine Aussprache über Angelegenheiten des Kinder- und Jugendl i 
chenschutzes statt, bei der von den Vertreterlnnen des  Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit  und den für diese Aufgabe bestellten Arbeitsinspektoren aktuelle Fragen zum 
genannten Bereich diskutiert \\'Urden. 

Tagung betreffend LKW-LenkerInnen 

Im Interesse einer optimalen Zusammenarbeit fand am 1 0. Oktober 2000 in Kufstein eine 
Tagung über die Nichteinhaltung der im LKW-Verkehr geltenden Bestimmungen unter 
Betei l igung nahezu aller damit befassten Institutionen, wie dem Bundesministerium für 
Verkehr, I nnovation und Technologie, dem Bundesministerium für Inneres, den Gebiets
krankenkassen, dem Zol l ,  der Allgemeinen Unfal lversicherungsanstalt, den Interessenver
tretungen und auch ausländischer Organisationen mit der Zielsetzung statt, Rechtsunsi
cherheiten in  diesem Bereich zu beseitigen und gemeinsame Vorgangsweisen zu beraten. 
Von Seiten des Zentral-Arbeitsinspektorates \\'Urde zu diesem Themenkreis insbesondere 
in Form eines Referates Stel lung genommen. 

3.6 ARBEITNEHMERSCH UTZBEIRAT 

Im Berichtsjahr hielt der Arbeitnehmerschutzbeirat, dessen E inberufung und Geschäftsfüh
rung dem Zentral-Arbeitsinspektorat obliegt, eine Si tzung ab. S ie diente insbesondere der 
Fortsetzung der Information über die Organisation und Tätigkeit der Präventionszentren 
der Träger der Unfallversicherung. Neben diesem Beratungsgegenstand, der schon im Vor
jahresbericht näher erläutert wurde, \\'urde - anlassbezogen - auch die zukünftige Ausge
staltung und Reform des ArbeitnehmerInnenschutzes diskutiert. 

3.7 M ITWIRKUNG AN DER GESTALTUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN 

Das Zentral-Arbeitsinspektorat wirkte im Berichtsjahr an der Vorbereitung von Vorschrif
ten mit, die von anderen Sektionen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit aus-
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gearbeitet wurden. Durch diese Betei l igung des Zentral-Arbeitsinspektorates soll darauf 
hingewirkt werden, dass bei Schaffung neuer Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Ar
beitnehmerInnenschutzes die Erfahrungen der Arbeitsinspektion und die i n  der Praxis  be
stehenden Probleme berücksichtigt werden. Durch Mitarbeit an Vorschriften anderer Res
sorts soll die Berücksichtigung des ArbeitnehmerInnenschutzes entsprechend umgesetzt 
werden. 

Im Berichtsjahr haben VertreterInnen des Zentral-Arbeitsinspektorates an zahlreichen Be
sprechungen und Sozialpartnerverhandlungen teilgenommen, die z.B. Berufsausbi ldungs
Verordnungen, die Arbeitsruhegesetz-Verordnung, das Landarbeitsgesetz samt Ausfüh
rungsgesetzen und -verordnungen sowie das Betriebsanlagenrecht zum Gegenstand hatten. 

3.8 ZENTRALE VERWALTUNGSSTRAFEVIDENZ 

Auch die im Berichtsjahr gemachten Erfahrungen mit der zentralen Evidenz über Verwal
tungsstrafen wegen i l legaler AusländerInnenbeschäftigung, die in Verbindung mit den Be
stimmungen des Bundesvergabegesetzes und der Landesvergabegesetze wesentlich dazu 
beiträgt, Verletzungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes mit allen ihren negativen 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die al lgemeine Wettbewerbssituation zu bekämp
fen,  haben die mit  der Schaffung dieser Institution verbundenen Erwartungen bestätigt, 
dass dadurch ein wesentlicher, vor allem wirtschaftlich wirkender Effekt gegen die i l legale 
Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte eintreten würde. 

Im Jahr 2000 wurden 2 .458  ( 1 999:  2 . 1 83 )  Stratbescheide EDV -mäßig erfasst und im Zu
sammenhang mit  1 . 839 ( 1 .459) Auskunftsersuchen öffentl icher Auftraggeber gemäß § 28b 
des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 1 1 .029 ( 1 2 .89 1 )  Betriebsabfragen i n  der zentralen 
Verwaltungsstrafevidenz durchgeführt. 

3.9 SONSTIGES 

Mitarbeit im Normungsinstitut (ON), im Verband für Elektrotechnik (ÖVE) und in  
der Staub-(Silikose-)Bekämpfungsstelle (ÖSBS) 

VertreterI nnen der Arbeitsinspektion arbeiten regelmäßig in  diversen Fachnormenaus
schüssen und Arbeitsgruppen des Österreichischen Normungsinstitutes (ON) mit. 

Diese Tätigkeit umfasst sowohl die Erarbeitung neuer und Bearbeitung bereits bestehender 
nationaler Normen (ÖNORM EN) als auch die Mitwirkung an der Schaffung neuer und 
Aktual isierung bestehender Europäischer Normen (ÖNORMEN EN). Letztere dienen viel
fach der U nterstützung von Anforderungen der EU-Richtlinien (z.8. für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit) . Durch diese konstruktive Mitarbeit an solchen Normen 
bereits in der Entwurfsphase sichert sich Österreich Einf1uss und Mitspracherecht bei der 
Gestaltung und Formulierung von Europäischen Normen, die es bei der Endabstimmung 
n icht mehr i n  d iesem Umfang besitzt . 
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Auch auf dem Gebiet der E lektrotechnik wird im Rahmen des Österreichischen Verbandes 
tUr Elektrotechnik (ÖVE) an der Beschlussfassung über Annahme oder Ablehnung sowie 
über die Art der Übernahme von sicherheitstechni schen Vorschriften seitens der Arbeitsin
spektion mitgewirkt. 

Besonders ist die für den ArbeitnehmerInnenschutz fruchtbare Zusammenarbeit mit der 
Österreichischen Staub- (S i likose-) Bekämpfungsstel le (ÖSBS) seit deren Gründung im 
Jahr 1 949 hervorzuheben. Ihr kommt im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Staub 
in Arbeitsstätten und auf auswärtigen Arbeits-(Bau-)stel len eine wichtige Rolle bei der 
Verhinderung von durch Stäube bedingten Berufskrankheiten zu. 

Weiters waren M itarbeiter des Zentral-Arbeitsinspektorates als Mitglieder in diversen ein
schlägigen Fachbeiräten der Stat istik Österreich tätig. 
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4. BUDGET DER ARB E ITS INSPEKTION 

Die Ausgaben für die Arbeitsinspektion betrugen im Jahr 2000 insgesamt rund 
3 1 7,9 Mio.  S (23 , 1  Mio.  E):  davon entfielen 248, 1 Mio. S ( 1 8 .0 Mio. E) auf den Personal
aufwand, 1 7,3 Mio .  S ( 1 ,3 Mio. E) auf Aufwendungen für gesetzl iche Verpflichtungen. 
52,2 Mio.  S (3 ,8 Mio .  E) auf den Sachaufwand und 0,2 M io.  S ( rd. 1 4 .500 E) auf Förde
rungsausgaben. 

Die E innahmen ( im Wesentlichen Kommissionsgebühren) betrugen im Berichtsjahr rund 
5 .6 Mio .  S (0,4 Mio.  E). 

Im Jahr 2000 erfolgte die Übersiedlung des Zentral-Arbeitsinspektorates von der Prater
straße 3 1  ( 1 020 Wien) in die Favoritenstraße 7 ( 1 040 Wien) sowie die Übersiedlung des 
Arbeitsinspektorates für den 2. Aufsichtsbezirk von der Praterstraße 3 1  in die Trunnerstra
ße 5 ( 1 020 Wien). Im Zuge der Übersiedlung dieses Arbeitsinspektorates wurden Ergän
zungsmöbel angeschafft und ein Schulungsraum eingerichtet. Aufgrund des vermehrten 
EDV -Einsatzes wurden im Berichtsjahr vor al lem für die Arbeitsinspektorate für den 1 . , 3 .  
und 6 .  Aufsichtsbezirk sowie für  das Arbeitsinspektorat für  Bauarbeiten pe-Arbeitsplätze 
(Schrei btische) angeschafft. 
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5. TÄTIGKEITEN DER ARBEITS INSPEKTORA TE 

Dieses Kapitel befasst s ich mit der Beschreibung der Aktivitäten der Arbeitsinspektorate. 
Zunächst wird auf die Tätigkeiten betreffend den ArbeitnehmerInnenschutz eingegangen 
(Kapitel 5 . 1 ). wobei vor allem die diesbezügl ichen Amtshandlungen und die schriftl ichen 
Tätigkeiten näher beschrieben werden. Bei der folgenden zahlenmäßigen Darstel lung der 
Amtshandlungen in den Betriebsstätten sind jene in den Bundesdienststel len mitenthalten. 

Im Anschluss an die Beschreibung der Aktivitäten betreffend den ArbeitnehmerInnen
schutz wird auf die Tätigkeiten betreffend die Kontrol le  der illegalen Beschäftigung aus

ländischer Arbeitskräfte eingegangen (Kapitel 5 .2) .  Für Zwecke des Vorjahresverglei
ches werden den diversen Zahlenangaben meist auch die entsprechenden Vorjahreswerte 
in Klammem hinzugefügt. 

5. 1  TÄTIGKEITEN BETREFFEND DEN ARBEITNEHMERINNENSCHUTZ 

5. 1 . 1  Amtshandlungen 

Amtshandlungen insgesamt 

Die hier beschriebenen Amtshandlungen zur Umsetzung des ArbeitnehmerInnenschutzes 
im Zuständigkeitsbereich der Arbeitsinspektion werden fast zur Gänze im Außendienst 
und hier wiederum hauptsächlich in Betriebsstätten und auswärtigen Arbeits-(Bau-)stel len 
gesetzt und umfassen die Durchführung von Inspektionen und Erhebungen, die Teilnahme 
an behördl ichen Verhandlungen und verschiedene sonstige Tätigkeiten bzw. wichtige Ak
tivitäten (z.B .  Gespräche zur Unterstützung und Beratung der Betriebe) .  

Ende 2000 waren für  derartige Amtshandlungen 223.763 (220.80 1 )  Betriebsstätten (ink! .  
Bundesdienststel len) vorgemerkt, also um 2.962 mehr als im Vorjahr. Dazu kamen noch 
86.9 1 4  ( 84 .536) Betriebsstätten. die Ende 2000 zwar keine ArbeitnehmerInnen beschäftig
ten, jedoch in Evidenz geführt wurden. 

Die vorgemerkten Betriebsstätten wiesen folgende Betriebsgrößen auf: 
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Größenklasse 
(Beschäftigtenzahl) 

1 -4 
5 - 1 9  

20-50 
5 1 -250 

25 1 -750 
75 1 - 1 000 

über 1 000 

i nsgesamt 

Vorgemerkte Betriebsstätten * )  Veränderung 1 999/2000 
2000 1 999 absolut 

--- -

1 34.682 
67.459 
1 4 . 358  
6 .29 1 

8 1 0  
65 
98 

223 .763 

-----

1 33 .2 1 2  
66.253 
1 4 .085 
6.299 

795 
62 
95 

- - - ---------- -

220.80 1 

+ 1 .470 
+ 1 .206 

+ 273 
- 8 

+ 1 5  
+ 3  
+ 3  

+ 2 .962 

* )  Betriebe und B undesd ienstste l len (ohne auswärtige Arbeits-(Bau-)ste l len) 
Quelle: B M WA. Zentral -Arbeitsinspektorat. 

Insgesamt wurden im Jahr 2000 im Bereich ArbeitnehmerInnenschutz 1 56.236 ( 1 999: 
1 49 .5 78) Amtshandlungen durchgeführt, davon 1 52 .726 ( 1 47 .388)  im Außendienst. Für 
die Außendiensttätigkeiten wurden 3 1 .989 (3 1 .994) Außendiensttage aufgewendet, und 
zwar 1 2 . 843 ( 1 2 . 765 ) für Amtshandlungen am Amtssitz und 1 9 . 1 46 ( 1 9 .229) für solche 
außerhalb des Amtssitzes .  Betriebsbezogene Amtshandlungen wurden bei 62.7 1 1  (64 .635)  
Betriebsstätten, also bei  28 ,0 % (29,3 %) aller vorgemerkten Betriebsstätten und bei 
1 3 .279 ( 1 3 .390) auswärtigen Arbeits-(Bau-) stellen durchgeführt. 

Der Anstieg der Amtshandlungen im Vergleich zum Vorjahr (+ 6.658)  ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass der Rückgang der Inspektionen durch einen deut l ichen Anstieg der 
Erhebungen und der sonstigen Tätigkeiten ( insbesondere der Beratungsgespräche) und 
eine leichte Zunahme der behördl ichen Verhandlungen mehr als wettgemacht wurde. 

Überprüfungstätigkeit insgesamt 

Im Berichtsjahr führten die ArbeitsinspektorInnen 99.391 (96.26 1 )  Überprüfungen ( In
spektionen und Erhebungen) durch, von denen 48.96 1 (5 1 . 092) Betriebsstätten und 1 3 . 1 33 
( 1 3 . 1 80) auswärtige Arbeits-(Bau-)stellen betroffen waren, die sich wie folgt nach Größen
k lassen g liederten: 
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Größenklasse 
( Beschäftigtenzahl )  

Überprüfte Betriebs
stätten *) 
2000 1 999 

.�---

bis  4 

5- 1 9  

20-50 

5 1 -2 5 0  

2 5 1 -7 5 0  

7 5 1 - 1 000 

über 1 000 

24.399 

1 5 .292 

5 .260 

3 . 320 

5 6 1  

4 8  

8 1  

2 5 .905 

1 5 . 703 

5 .3 2 2  

3 .488 

5 5 5  

42 

7 7  

Ü berprüfte auswärtige 
Arbe its-( Bau-)ste l ien 

2000 1 999 

8 .042 7 . 8 8 8  

4.849 5 . 0 1 1 

220 260 

22 2 1  

0 0 

0 0 

0 0 
"-----�_._-_._ . ---- - --- - - ---

i nsgesamt 4 8 .96 1 5 1 .092 1 3 . 1 3 3 1 3 . 1 80 

') Betriebe und B undesdienststel len (ohne auswärtige Arbeits-(Bau-)stel len) 
Quelle: B M WA, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

Durch die Überprüfungstätigkeit wurden im Jahr 2000 1 . 1 88.775 0 .207.42 1 )  Arbcitneh
mcrlnnen erfasst, die sich wie folgt auf Geschlecht und Alter vertei lten: 

Beschäftigtengruppe 

J ugendl iche2) 
Männer 
Frauen 

Erwachsene 
Männer 
Frauen 

insgesamt 

Durch Überprüfungen er
fasste Arbei tnehmerInnen] )  

2000 1 999 

50.946 47 .708 
3 1 .998 32 .434 
1 8 .948 1 5 .274 

l . 1 37 . 829 l . 1 59. 7 1 3  
698.862 7 1 6 .387 
438 .967 443 . 3 26 

- - ---------

l . 1 88 .775 1 .207 .42 1 

I )  E insch l ießl ich der B undesdienststel len 

Veränderung 
1 999/2000 

absolut 

+ 3 .238 
- 436 

+ 3 .674 
- 2 l . 884 
- 1 7 .525 

- 4 .359 
-------

- 1 8 .646 

2) Im S inne des § 3 des Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugendl i
chen, BGB! .  Nr. 5991]  987 

Quelle:  BMW A, Zentral-Arbeits inspektorat. 

Inspektionstätigkeit 

Unter Betriebsbesichtigungen bzw. Inspektionen versteht die Arbeitsinspektion umfassen
de Überprüfungen von Betriebsstätten und auswärtigen Arbeits-(Bau-)stel len. bei denen 
im Sinne des § 3 Abs. 1 ArbIG 1 993 kontrol l iert wird, ob die dem Schutz der Arbeitneh
merinnen dienenden gesetzl ichen Vorschriften und bescheidmäßigen Auflagen eingehalten 
werden. 

Im Berichtsjahr führten die ArbeitsinspektorInnen in 40.498 (43 .222) Betriebsstätten ( inkl .  
Bundesdienststel len) und auswärtigen Arbeits-(Bau-)stel len insgesamt 43.01 5  (45 .644) In

spektionen durch ( siehe Anhang A.2 :  Tabellen A, l . 1  - l .3 ) .  Bei 2 . 5 1 7  (2.422) dieser Be
sichtigungen handelte es sich um auf Erstinspektionen folgende weitere Inspektionen. Be-
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zogen auf die Zahl der zu Ende des Berichtsjahres vorgemerkten Betriebsstätten betrug der 
Anteil der inspizierten Betriebsstätten 13,2 % ( 1 4,3 %). 

Durchführung von E rhebungen 

Die ArbeitsinspektorInnen führen auch Erhebungen durch, bei denen Teilaspekte des Ar
beitnehmerInnenschutzes gezielt überprüft werden (z.B .  Schwerpunktaktionen, tödliche 
oder schwere Arbeitsunfälle, Kinder- und Jugendlichenschutz, Mutterschutz, Arbeitszeit, 
Arbeitsverfahren etc.) .  Im Jahr 2000 wurden insgesamt 56.376 (50.6 1 7) Erhebungen 
durchgeführt (siehe Anhang A.2:  Tabellen A, 1 . 1  - 1 .3, 2,  8 . 1 und 8.2). Im Gegensatz zur 
Anzahl der Inspektionen stieg jene der Erhebungen deutlich an. 

Am häufigsten wurden im Jahr 2000 folgende Erhebungen durchgeführt (siehe auch An
hang A.2 :  Tabelle A): 9.648 (9. 1 68) betreffend Mutterschutz, 8 .839  (9. 1 47) Erhebungen 
betreffend die Aktualisierung von Betriebsstättendaten, 6.388  (2.602) betreffend Präven
ti vdienste/S icherhei tsvertrauenspersonen, 5 . 1 88 (5 .63 1 )  betreffend Arbei tsstätten und 
3 .578 (3.632) betreffend Arbeitsunfälle. Ferner wurden 1 1 8 ( 1 05) Erhebungen von Berufs
erkrankungen durchgeführt. Bei den PräventivdiensteniSicherheitsvertrauenspersonen ist 
der deutliche Anstieg der Erhebungen vor allem darauf zurückzuführen, dass Erhebungen 
betreffend die Präventivdienste nunmehr auch bei Kleinbetrieben mit bis zu zehn Arbeit
nehmerInnen durchgeführt wurden, die ab 1 .  Jänner 2000 ebenfalls sicherheitstechnisch 
und arbeitsmedizinisch zu betreuen waren. Zu den Unfallerhebungen ist festzuhalten, dass 
diese vielfach entsprechende betriebliche Präventivmaßnahmen zur Folge haben. 

Weiters haben die Arbeitsinspektorate seit der mit 1 .  Jänner 1 999 in Kraft getretenen No
velle zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz auch Überprüfungen von arbeitsmedizinischen 
und sicherheitstechnischen Zentren durchzuführen, bevor diese den Betrieb aufnehmen. 
Jene Zentren, die bei diesen Überprüfungen alle Voraussetzungen für einen ordnungsge
mäßen Betrieb erfül len, werden in die Liste der Präventivzentren des Zentral-Arbeitsin
spektorates aufgenommen. Im Jahr 2000 haben die Arbeitsinspektorate zwei arbeitsmedi
zinische und sieben sicherheitstechnische Zentren überprüft. 

Teilnahme an behördlichen Verhandlungen 

Bei den behördlichen Verhandlungen nimmt die Arbeitsinspektion an mündlichen Verfah
ren teil ,  die ArbeitnehmerInnenschutzaspekte berühren (z.B .  Bewilligung oder Umgestal
tung von Betrieben), aber auch beispielsweise an Bauverhandlungen. Im Jahr 2000 nah
men die Arbeitsinspektorinnen an 1 9.690 ( 1 9.485) behördlichen Verhandlungen teil 
(siehe Anhang A.2 : Tabellen A, 1 . 1  - 1 .3 ,  2). 

Im Detail haben die Arbeitsinspektorinnen an 1 1 .959 ( 1 1 .886) Verhandlungen betreffend 
die Genehmigung bzw. Bewil ligung von Betriebsanlagen bzw. Arbeitsstätten (Betrieben) 
nach einer bundesgesetzl ichen Vorschrift teilgenommen, ferner an 1 7  ( 1 6) kommissionel
len Unfallerhebungen und an 7.7 1 4  (7.583) sonstigen behördlichen Verhandlungen (z.B.  
Bauverhandlungen, kommissionelle Überprüfungen nach § 338  der Gewerbeordnung). Die 
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Teilnahme an Genehmigungsverfahren von Betriebsanlagen i st vor allem deshalb von gro
ßer Bedeutung, wei I sie die Berücksichtigung der den ArbeitnehmerInnenschutz betreffen
den Maßnahmen von Anfang an sicherstel lt. 

Sonstige Tätigkeiten 

Unter dem Begriff " sonstige Tätigkeiten" werden al le jene Amtshandlungen der Arbeitsin
spektorInnen im Bereich ArbeitnehmerInnenschutz zusammengefasst, die sie zusätzlich 
zu den Inspektionen, Erhebungen und Tei lnahmen an behördlichen Verhandlungen durch
führen. H ierher gehören neben den Unterstützungs- und Beratungsgesprächen vor allem 
die Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Stellen und die Teilnahme an Verhandlun
gen der Unabhängigen Vef\valtungssenate sowie an Gerichtsverhandlungen. Nicht miter
fasst s ind hiebei schri ftl iche Tätigkeiten (siehe Kapitel 5 . l .3 ), i nterne Besprechungen u.Ä. 

Im Berichtsjahr führten die ArbeitsinspektorInnen i nsgesamt 37. 1 55 (33 .832) sonstige Tä
tigkeiten durch, wobei sie unter anderem in 7. 1 04 Fällen mit Behörden und anderen Stel
len zusammenarbeiteten und an 435 Verhandlungen der Unabhängigen Verwaltungssenate 
sowie an Gerichtsverhandlungen teilnahmen. 

Unterstützung und Beratung der Betriebe 

Im S inne der Ende 1 995 in Kraft getretenen Novel le  zum Arbeitsinspektionsgesetz 1 993 
(ArbIG) und des Servicegedankens gewinnt die Unterstützung und Beratung der Betriebe 
in allen Angelegenheiten des ArbeitnehmerInnenschutzes im Wirken der Arbeitsinspekti
on i mmer mehr an Bedeutung, sodass hiefür im Zuge fast al ler Amtshandlungen immer 
mehr Ressourcen verwendet werden. Die vielfältigen diesbezüglichen kostenlosen Bera
tungsangebote werden von den Betrieben auch gerne und i mmer häufiger in Anspruch ge
nommen. 

Zu d iesem Beratungsangebot gehört etwa die Vorbesprechung betriebl icher Projekte, die 
es ermöglicht, die Interessen des ArbeitnehmerInnenschutzes präventiv wahrzunehmen 
und bestimmte Konzeptionsmängel betriebl icher Projekte (Betriebsneugründungen, größe
re Umbauten) bereits im Planungsstadium aufzuzeigen. Dazu kommen die sonstigen Un
terstützungs- und Beratungsgespräche, die von den ArbeitsinspektorInnen im Zusammen
hang mit anderen, den ArbeitnehmerInnenschutz betreffenden Anfragen geführt werden. 

I m  Jahr 2000 führten die ArbeitsinspektorInnen 24.752 ( 1 9 . 570) Unterstützungs- und 
Beratungsgespräche durch, und zwar 9.00 1 (7.93 1 )  Vorbesprechungen betrieblicher Pro
j ekte und 1 5 .75 1 ( 1 1 .639) sonstige Unterstützungs- und Beratungsgespräche. Gegenüber 
dem Vorjahr wurden somit um über 26 % mehr Unterstützungs- und Beratungsgespräche 
geführt, und zwar am häufigsten zu folgenden Themenbereichen: 
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Beratungen betreffend 

Vorbesprechung betrieblicher Projekte 
Evaluierung 
Arbeitsstätten 
Präventivdienste 
Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 
Arbeitsmittel und elektrische Anlagen 
S icherhei tsvertrauenspersonen 
Beschäftigung von Kindern und Jugendl ichen 
Arbeitsstoffe 
Arbeitsruhe und Arbeitszeit (ohne LenkerInnen) 

Quelle: B M W  A. Zcntral-Arbeitsinspektorat. 

Messtätigkeit 

2000 1 999 

9 .00 1 7 .93 1 
3 . 835  2 . 7 1 1 
3 . 635 3 . 1 27 
2 .822 1 .964 
1 .288  1 .045 
1 .00 1 645 

736 45 1 
383  383 
3 73 339  
346 289 

Von der Arbeitsinspektion werden Messungen und Probenahmen vor Ort in  den Bereichen 
kl imatische Bedingungen, technisch-ergonomische Erfordernisse und physikal ische bzw. 
chemische Einwirkungen durchgeführt. Je nach Art der Messungen werden entsprechend 
messtechnisch geschulte Arbeitsinspektionsorgane und geeignete Messeinrichtungen ein
gesetzt. Komplexe und zeitaufwendige Messungen und Probenahmen werden von e inem 
Messteam durchgeführt, das aus zwei speziell ausgebi ldeten Messtechnikern besteht. Be
stimmte Messaufgaben sowie alle Analysen werden an externe Mess- bzw. Analysestel len 
vergeben. 

Die Gesamtzahl der Messungen und Probenahmen der Arbeitsinspektion lag im Zeitraum 
1 995-2000 entsprechend den jewei ls  gegebenen Erforderni ssen im Jahresdurchschnitt zwi
schen rund 800 und 1 . 1 00. Dem leichten Rückg!mg der Messtätigkeit gegenüber dem Vor
jahr um rund 1 0  % steht ein deutl icher Anstieg der Zahl der Messanträge an externe Mess
stel len von 80 auf 1 1 6 (+45 %) gegenüber. Im jährl ichen Schnitt seit 1 996 wurden bei et
wa 3 0-40 % der von den Arbei tsinspektoraten vorgenommenen Messungen Übertretungen 
festgestel lt  und die Arbeitgeberinnen zur Herstel lung eines den gesetzl ichen Vorschri ften 
entsprechenden Zustandes aufgefordert. Betrachtet man die Anzahl der Messungen und 
Probenahmen nach Bereichen. so ergibt sich folgendes Bi ld :  
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Bereiche 

Klimatische Bedingungen (Lufttemperatur, Luft
geschwindigkeit, Luftfeuchte, Wärmestrahlung) 

Technisch-ergonomische Erfordernisse 
(Beleuchtungsstärke, Luftvolumenstrom) 

Physikalische Einwirkungen (Lärm, Vibration, 
nichtionisierende Strahlung) 

Chemische Arbeitsstoffe (Fein- und Gesamtstaub, 
organische und anorganische Gase und Dämpfe, 
explosionsfähige Atmosphäre) 

insgesamt 

Quelle: BM WA, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

5. 1 .2 Schwerpunktaktionen 

Kampagne S icherheit und Gesundheitsschutz in Bäckereien 

Anzahl der Messungen 
und Probenahmen 
2000 1 999 

366 497 

82 1 7  

3 1 5  24 1 

1 45 249 

908 1 .004 

Ausgehend von den Erfahrungen des in den Jahren 1 996- 1 999 in Österreich (Pilotprojekte 
vor allem in Oberösterreich und der Steiermark) und Deutschland durchgeführten EU-Pro
jektes "Betriebliche Gesundheitsförderung in Bäckereien", auf das bereits in den Jahresbe
richten 1 998 und 1 999 eingegangen wurde, wurde im Herbst 2000 eine österreichweite 
Kampagne "Sicherheit und Gesundheitsschutz in Bäckereien" mit folgenden Zielsetzungen 
begonnen: 

• Vereinbarung von einheitlichen Basisanforderungen für Bäckereien (verhältnis- und 
verhaltenspräventive Maßnahmen); 

• Durchführung einer Statusanalyse (Erhebung des Ist-Zustandes und Vergleich mit dem 
Soll-Zustand); 

• Kompetente Beratung der Betriebe und Aufbau regionaler Kooperationsnetzwerke; 
• Durchführung gezielter Kontrollen aufgrund der einheitlichen Basisanforderungen; 
• Umsetzung der Basisanforderungen, um damit in weiterer Folge die Mehlstaubbelas

tung zukünftig wesentlich zu reduzieren. 

Zur Unterstützung der Kampagne wurden Unterlagen ausgearbeitet (ein Folder und eine 
Broschüre), die den Betrieben, Interessenvertretungen und anderen InteressentInnen zur 
Verfügung gestel lt werden können. 
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Lärm in G roßdiskotheken 

Im Rahmen dieser Schwerpunktaktion wurden im zweiten Halbjahr 2000 bundesweit in 46 
Großdiskotheken 48 Bar- und 30 D isk-Jockey-Berciche untersucht. Die einschlägigen Er
fahrungen zeigen. dass in der Regel ein Wert von ca. fünf Stunden als real i stische und re
präsentative Expositionszeit angenommen werden kann. Wertet man die erhobenen Daten 
auf Basis dieser Annahme aus. so fallen die Ergebnisse dieser Schwerpunktaktion insofern 
ziemlich ernüchternd aus. als bei ca. z\vei Drittel aller untersuchten Bereiche Überschrei
tungen des Grenzwertes von 85 dB (A) vorlagen. Berücksichtigt man ferner, dass bei rund 
einem Viertel der durchgeführten Messungen die Schal lpegel aus Gründen einer geringen 
Auslastung der Diskotheken reduziert waren. dann l iegt der Schluss nahe, dass i n  mehr als 
90 % der untersuchten Großdiskotheken Grenzwertüberschreitungen vorliegen könnten. 
Was die Disk-Jockeys betrifft. wurde festgestel lt. dass diese tei lweise durchgehend oder 
zumindest für diverse Einste l lungen Kopfhörer trugen. sodass die am Arbeitsplatz erhobe
nen Messergebnisse nicht immer repräsentativ  für die tatsächliche Lärmbelastung waren. 
Ferner waren etliche von diesen freischaffende KünstlerInnen, die gesetzlich n icht in die 
Zuständigkeit der Arbeitsinspektion fallen. 

Da Musiklärm ohne Anwendung von Gehörschutz durch andere schal ltechni sche Maßnah
men unter den Grenzwert von 85 dB (A) gesenkt werden kann, s ind ausschließlich diese 
Maßnahmen anzuwenden. In den meisten Fäl len werden unter anderem so genannte 
Schallpegelbegrenzer eingebaut. die allerdings oft nicht richtig eingestellt s ind. umgangen 
oder sogar ausgebaut werden. Die bisher verwendeten Schutzmaßnahmen sollen gemein
sam mit den I nteressenvertretungen diskutiert werden, wobei al lenfalls auch geeignetere 
oder verbesserte Maßnahmen anzustreben sind.  Die Ergebni sse dieser Besprechungen sol
len sodann in den D iskotheken mit der Durchführung einer Beratungsinitiative und mit an
schließenden Kontrol lmessungen umgesetzt werden. 

S ichere Fluchtwege in Diskotheken und Pubs (Winteraktion 1 999/2000) 

H intergrund und Ziele der Aktion:  Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktaktion 
wurden im August 1 999 von den Arbeitsinspektoraten zusätzlich zu den routinemäßig 
durchgeführten Inspektionen Diskotheken und vergleichbare Lokale. wie beispielsweise 
Pubs mit Musik, während der Hauptbetriebszeit in Hinbl ick auf die Fluchtwegesituation 
überprüft. Ziel der Aktion war es. österreichweit sicherzustel len, dass im S inne einer wirk
samen Prävention die Gestaltung der Fluchtwege den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 
Dabei wurden in mehr als 70 % der überprüften Betriebe entsprechende S icherheitsmängel 
festgestellt . In der Wintersaison 1 999/2000 wurden erneut eine österreichweite Schwer
punktaktion und Nachkontrollen durchgeführt. um die Auswirkungen der ersten Aktion 
auf die S icherheit der F luchtwege in D iskotheken und Pubs zu prüfen. 

Ergebnisse: Von den 494 Betrieben, in  denen bei der Sommeraktion festgestel lt wurde, 
dass die Fluchtwege oder die S icherheitseinrichtungen nicht den gesetz lichen Schutzbe
stimmungen entsprachen, \vurden 408 im Winter einer Nachkontrolle unterzogen, deren 
Ergebnis äußerst erfreul ich war: Fast zwei Drittel der nochmals kontrol l ierten Betriebe. die 
im Sommer noch S icherheitsrisiken aufgewiesen hatten. hatten aufgrund dieser Aktion alle 
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Mängel behoben. Das bedeutet eine Verbesserung des Sicherheitsstandards um über 60 % 
bei diesen vormals unsicheren Diskotheken durch eine einzige Kontroll- und Beratungsof
fensive und damit auch eine ebenso hohe Erfolgsquote für die Sommeraktion 1 999. Deren 
Effektivität variiert jedoch über die verschiedenen Kontrollaspekte und betrug bei den 
Fluchtwegen 5 1  %, den Sicherheitsbeleuchtungen 6 1  %, den Notausgängen 66 % und den 
Feuerlöschern sogar 8 1  %. 

Folgerungen und Konsequenzen: Schwerpunktaktionen bi lden einen wichtigen Beitrag 
zur Erhöhung der Sicherheit in den Betrieben. Durch das konsequente Vorgehen der Ar
beitsinspektion und Bezirksverwaltungsbehörden sowie durch die ausführlichen Beratun
gen vor Ort können auch ohne Strafsanktionen zahlreiche Sicherheitsmaßnahrnen und Ver
besserungen in den Betrieben realisiert werden. Durch die umfassenden Nachkontrol len 
konnte gezeigt werden, dass Überprüfungen und Beratungen den Sicherheitsstandard in 
Betrieben wirksam erhöhen und dass besonders bei organisatorischen Sicherheitsrnaßnah
men nur durch laufende Sensibilisierung die erforderliche Nachhaltigkeit erreicht werden 
kann. Daher wird es auch in Zukunft notwendig sein, die Verantwortlichen umfassend 
über mögliche Gefahren und wirkungsvolle Schutzmaßnahmen zu beraten, regelmäßig be
hördliche Überprüfungen und Nachkontrol len durchzuführen und bei der Genehmigung 
von Diskotheken und vergleichbaren Lokalen der sicheren Flucht besondere Aufmerksam
keit zu widmen. 

Schwerpunktaktion betreffend das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz 

Im Sommer 2000 wurde von den Arbeitsinspektoraten eine bundesweite Schwerpunktakti 
on betreffend die Einhaltung der Bestimmungen des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes, 
BGBI. I Nr. 8/ 1 997, in insgesamt 1 08 Krankenanstalten der öffentlichen Hand durchge
führt, bei der eine Fülle von Übertretungen in Bezug auf Tagesarbeitszeiten, Wochenar
beitszeiten, verlängerte Dienste und Ruhezeiten festgestellt wurde. Dieses Ergebnis bestä
tigte die damals zum Teil dramatische Situation bei den Arbeitszeiten des ärztl ichen Per
sonals in bestimmten Krankenanstalten. 

Kids-Projekt 

Jugendliche, die ins Berufsleben eintreten, sind meist wenig bis gar nicht über die Bestim
mungen des ArbeitnehmerInnenschutzes und über die Aufgaben der Arbeitsinspektion in
formiert. Das seit Mai 1 999 laufende Kids-Projekt will daher mit einem speziell auf Ju
gendliche zugeschnittenen Serviceangebot mithelfen, dieses Informationsdefizit zu verrin
gern. Dieser Aufgabe kommen die ArbeitsinspektorInnen gerne und mit großem persönli
chen Engagement nach. Es werden Vorträge in Berufsschulen und Berufsbildenden Höhe
ren Schulen in ganz Österreich gehalten. Dadurch soll die Akzeptanz der Arbeitsinspekti
on erhöht und das Bewusstsein um die Notwendigkeit von Bestimmungen zum Schutz der 
ArbeitnehmerInnen geschärft werden. Die Jugendlichen werden in altersgerechter Form 
u.a. in die gesetzlichen Grundlagen des ArbeitnehmerInnenschutzes, die Organisation und 
Aufgaben der Arbeitsinspektion sowie die Rechte und Pflichten der ArbeitgeberInnen und 
ArbeitnehmerInnen eingeführt. Des Weiteren erfolgt eine praktische, selbständige Ausei-
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nandersetzung mit dem Thema ArbeitnehmerInnenschutz, etwa an Hand der beispielhaften 
Durchführung von Evaluierungsschritten in Betriebsbereichen und bei Maschinen. 

E rhebung des Betreuungsgrades durch Präventivfachkräfte (Arbeitsinspektion 
Wien) 

Da entsprechend den Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes Betriebe mit 
1 1 -50 regelmäßig beschäftigten ArbeitnehmerInnen seit 1 .  Jänner 1 999 Präventivdienste 
e inzurichten bzw. Sicherheitsfachkräfte und ArbeitsmedizinerInnen zu bestel len hatten, 
wurde in der Zeit von Jälmer bis März 2000 von allen Wiener Arbeitsinspektoraten i n  7 1 3  
Arbeitsstätten dieser Größenklasse mit insgesamt 1 6 .643 ArbeitnehmerInnen der Stand der 
Betreuung durch Präventivfachkräfte mit folgenden Ergebnissen erhoben : 

• 452 Arbeitsstätten verfügten über eine Betreuung durch S icherheitsfachkräfte, wovon 
der größte Tei l von der AUVA (56 %), 2 1  % durch betriebseigene S icherheitsfachkräf
te, 1 3  % durch externe S icherheitsfachkräfte sowie 7 % durch sicherheitstechnische 
Zentren betreut wurden und 3 % das Unternehmermodell verwendeten. 

• 223 Arbeitsstätten wurden arbeitsmedizinisch betreut, davon 62 % von der AUV A, 
1 6  % durch betriebseigene und 1 4  % durch externe ArbeitsmedizinerInnen sowie 8 % 
durch arbeitsmedizinische Zentren. 

• Im Jahresdurchschnitt betrug die Einsatzzeit pro betreuter Arbeitsstätte bei den S icher
heitsfachkräften 3,6 Stunden und den ArbeitsmedizinerInnen 2,3 Stunden. 

• In 349 Arbeitsstätten waren Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt. 

• Im Zusammenhang mit  Übertretungen betreffend die Betreuung der Arbeitsstätten 
durch Präventivfachkräfte ergingen 334 Aufforderungen gemäß § 9 ArbIG an Arbeit
geberInnen. 

5. 1 .3 Schriftliche Tätigkeiten 

Die von den ArbeitsinspektorInnen im Zuge ihrer Tätigkeit im Bereich ArbeitnehmerIn

nenschutz erhobenen Fakten erfordern eine sehr umfangreiche schriftliche Tätigkeit. Um 
einen Eindruck über Art und Umfang dieser Aufgaben zu vermitteln, werden im Folgen
den die Aufforderungen, Strafanzeigen, Anzeigen gemäß § 84 StPO, Anträge auf Erlas
sung von Vorschreibungen. Verfügungen von Sicherheitsmaßnahmen, Bescheide und Be
rufungen gegen Bescheide der Verwaltungs behörden näher beschrieben. Die hiezu zitier
ten Gesetzesstel len beziehen sich auf das im April 1 993 in Kraft getretene Arbeitsinspekti
onsgesetz - ArbIG. 8GBL Nr. 27/ 1 993 . 

Aufforderun gen an ArbeitgeberInnen 

Aufgrund der Überprüfungen von Betriebsstätten und auswärtigen Arbeits-(Bau-)stellen 
haben die Arbeitsinspektorate gemäß § 9 Abs. 1 ArbIG in  22.057 (23 .3 1 3 ) Fällen schriftl i-
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ehe Aufforderungen an ArbeitgeberInnen zur Herstel lung eines den gesetzlichen Vor
schriften und behördlichen Verfügungen entsprechenden Zustandes gerichtet. 

Strafanzeigen 

Die Arbeitsinspektorate erstatteten wegen festgestel lter Übertretungen von Arbeitnehmer
Innenschutzvorschriften bei den Verwaltungsstrafbehörden insgesamt 1 .282 ( 1 .692) Straf

anzeigen gemäß § 9 Abs. 2 bis 4 ArbiG und beantragten dabei Strafen in  der Höhe von 
insgesamt 1 4 .592 . 750 S bzw. 1 .060.496.50 E (23 .974.000 S bzw. 1 .742.258,53 E). In der 
folgenden Übersicht wird - aufgegliedert nach dem technischen und arbeitshygienischen 
ArbeitnehmerInnenschutz sowie dem Verwendungsschutz - neben den Strafanzeigen auch 
auf die abgeschlossenen Verfahren eingegangen:  

techn i scher und arbeits-
hygienischer Arbeit-
n ehmerInnenschutz Verwendungsschutz i nsgesamt 

2000 1 999 2000 1 999 2000 1 999 
-- - - ----- � --- -----

Strafanzeigen 5 8 6 699 696 993 1 .2 82 1 . 692 
Beantragtes Strafausmaß in S 6.9-l7. 700 \0.073 .000 7 . 6-l5 .050 1 3 .90 1 . 000 1 -l . 592.750 23 .97-l.000 

in f 504.909.05 732.03H6 5 5 5 . 5 87A5 1 .0 I 0.225.07 1 .060.496.50 1 . 7-l2.258.53 

Durchschn itt l  ich 
beantragt i n  S 1 1 . 8 5 6. 1 4  1 4 .4 1 0,59 1 0.984,27 1 3 .998,99 1 1 .3 82,80 1 4 . 1 69,03 

i n  f 8 6 1 .62 I .  O-l 7.26 798.26 1 .0 1 7, 3 5  827.22 1 .029.70 

Abgesch lossene 
Verfahren 5 5 5 5 3 3  5 4 7  9 1 7  1 . 1 02 1 .4 5 0  
Vcrhängtes Strafausmaß i n  S 5 . 7 1 8 . 3 80 5 .896.350 6.027.490 9.378.880 1 1 . 745.870 1 5 .275 .230 

in  f 4 1 5 . 5 70.88 428. 504.47 4 3 8.034,78 6 8 1 .5 89,79 8 5 3 . 605.66 1 . 1 1 0.094,26 

Durchschnittl ich 
verhängt in  S 1 0 . 3 0 3 , 3 9  1 1 .062 , 5 7  1 1 .0 1 9, 1 8  1 0 .227,79 1 0.65 8,68 1 0 . 5 3 4,64 

i n  f 748.78 803,95 800.79 743,28 774,60 765,58 

Quelle: B M WA. Zentral-Arbe itsinspektorat. 

Daraus wird ers ichtlich, dass die Zahl der Strafanzeigen gegenüber dem Vorjahr weiter zu
rückging (- 24,2 %). Gründe für diesen Rückgang sind u.a. die Aufklärungsarbeit der Ar
beitsinspektorInnen und die intensive Beratungstätigkeit bei al lfäl l igen Problemen betref
fend den betrieblichen ArbeitnehmerInnenschutz, aber auch gesetzl iche Änderungen, wie 
Aufnahme weiterer Ausnahmen in die ARG-VO oder Änderungen des Arbeitszeitgesetzes 
in Richtung auf weitere Flexibi l i s ierung sowie die bereits durch die Herstellervorschriften 
wesentlich verbesserte Sicherheit von Arbeitsmitteln. 

Anzeigen gemäß § 84 StPO 

Im Berichtsjahr wurden im Zuge von Erhebungen schwerer oder tödlicher Arbeitsunfälle 
84 (94) Anzeigen gemäß § 84 StPO wegen Verdachtes des Vorliegens einer von Amts 
wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung an die Staatsanwaltschaft oder S icherheitsbe
hörde erstattet. 
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Anträge auf Erlassung von Vorschreibungen 

Zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Arbeitnehmerlnnen sahen sich die Ar
beitsinspektorInnen ferner veranlasst, in 16 (25) Fäl len bei den zuständigen Behörden ge
mäß § 1 0  Abs. 1 ArbIG Anträge auf Erlassung von Vorschreibungen betreffend Maßnah
men des Arbeitnehmerlnnenschutzes zu stellen. 

Verfügungen bei unmittelbar drohender Gefahr für Leben und Gesundheit 

Aufgrund der Feststel lung von unmittelbar drohender Gefahr für das Leben und die Ge
sundheit von Arbeitnehmerlnnen mussten in 14 (27) Fäl len Verfügungen gemäß § 1 0  
Abs. 3 und 5 ArbIG getroffen werden. 

Bescheide 

Im Berichtsjahr ergingen an ArbeitgeberInnen 1 (5 )  Bescheid(e) in Angelegenheiten des 
technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmerlnnenschutzes und 1 50 (200) Be
scheide in Angelegenheiten des Verwendungsschutzes. 

Berufungen gegen Bescheide der Verwaltungsbehörden 

Um die Angelegenheiten des Arbeitnehmerlnnenschutzes nachhaltig zu vertreten, war es 
erforderlich, dass seitens der Arbeitsinspektorate in 14 ( 1 7) Fällen Berufung gegen Be
scheide der Verwaltungsbehörden eingebracht wurde. 

5.1 .4 Rufbereitschaft 

Bei den Arbeitsinspektoraten i st eine Rutbereitschaft eingerichtet, die die telefonische Er
reichbarkeit von ArbeitsinspektorInnen außerhalb der Dienstzeit sicherstel lt. Diese können 
daher in dringenden Fäl len (z.B .  schwere und tödliche Arbeitsunfalle, unmittelbare Ge
fährdung von Leben und Gesundheit von Arbeitnchmerlnnen) rund um die Uhr kontaktiert 
werden und gegebenenfalls sofort die erforderl ichen Maßnahmen treffen. 

Im Berichtsjahr gingen bei den Arbeitsinspektoraten 775 (772) Anrufe außerhalb der Nor
maldienstzeit ein, wobei in 94 ( 1 2 1 )  Fällen Sofortaktionen gesetzt werden mussten. Die 
gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert hohe Anzahl der Anrufe unterstreicht die 
Notwendigkeit und Effizienz dieser Einrichtung der Arbeitsinspektion. 

5. 1 .5  Teilnahme an Messen und Veranstaltungen 

Wie in den vergangenen Jahren nahm d ie Arbeitsinspektion auch im Jahr 2000 an Fach
messen tei l .  wie et\va im Bereich Jugend und Beruf, und hielt bei zahlreichen Informati
onsveranstaltungen Vorträge über relevante Themen des Arbeitnehmerlnnenschutzes. Die 
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bei diesen Veranstaltungen aufgelegten Informationsmaterialen der Arbeitsinspektion fan
den zahlreiches Interesse und großen Anklang. 

5.2 TÄTIGKEITEN BETREFFEND DIE KONTROLLEN NACH DEM AUSLBG 

UND DEM A VRAG 

Neben der Wahrnehmung der Aufgaben des gesetzl ichen Schutzes der ArbeitnehmerInnen 
führt die Arbeitsinspektion seit Jahresbeginn 1 995 in Vollziehung des Ausländerbeschäfti
gungsgesetzes (AusIBG) auch Kontrol len der ArbeitgeberInnen hinsichtlich der i l legalen 
Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte durch. Für diese Überprüfungen stehen inner
halb der Arbeitsinspektion spezielle Kontrol lorInnen zur Verfügung. 

Die prinzipiel l  flächendeckend durchgeführte Kontrol ltätigkeit zur Verhinderung der i l le
galen Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte war vor allem infolge der mit der Wahr
nehmung der ParteisteI lung im Verwaltungsstrafverfahren verbundenen rechtlichen Ver
pflichtungen wie schon in den Vorjahren nur mehr in e ingeschränktem Umfang möglich. 
Somit setzte sich die Verringerung der Zahl der Kontrollen von Betriebsstätten und 
auswärtigen Arbeits-(ßau-)stellen von 1 4.027 auf 13 .2 1 1 ( 1 998 :  1 5 . 537)  fort. 

Wegen festgestellter Übertretungen der Bestimmungen des AusIBG erstatteten 2000 die 
Arbeitsinspektorate 1 . 862 ( 1 999:  l . 825)  Strafanzeigen an die Verwaltungsbehörden und 
beantragten dabei Strafen in der Höhe von insgesamt 73 .490.000 S bzw. 5 .340.726,58 € 
(75 . 769.000 S bzw. 5 . 506.347,97 €). Nach dem Datenbestand der zentralen Verwaltungs
strafevidenz wurden 1 .606 ( 1 . 593) Verfahren gemäß § 2 8  Abs. 1 Z 1 und 5 AusIBG ( il le
gale Beschäft igung ausländischer Arbeitskräfte), die sich auf Unternehmen beziehen, 
durch rechtskräftige Bestrafungen abgeschlossen. 

Strafanzeigen gemäß AusIBG 
Beantragtes Strafausmaß in S 

in E 
Durch rechtskräftige Bestrafungen abgeschlossene Ver
fahren gemäß § 28 Abs 1 Z 1 und 5 AusIBG 
Verhängtes Strafausmaß in S 

in E 

Quelle: B M W  A, Zentral-Arbeits inspektorat. 

2000 1 999 
. - ---

1 . 862 l . 825 
73.490.000 75 .769.000 

5 .340.726,5 8 5 .506.347.97 

1 .606 1 .593 
50.928 .50 1 53 .393 .000 

3 . 70 1 . 1 1 8,5 1 3 .880.220,63 

Gegenüber dem Vorjahr stieg demnach die Zahl der Strafanzeigen gemäß AusIBG gering
fügig an. Nach dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) wurden keine 
Verstöße festgestellt und somit keine Strafanzeigen erhoben. 

Zur Verwirklichung der mit der Bekämpfung der i l legalen Beschäftigung verbundenen 
Zielsetzungen war es ferner erforderlich. dass seitens der Arbeitsinspektorate in allerdings 
nur mehr 44 gegenüber 1 04 Fäl len im Vorjahr Berufung nach dem AusIBG gegen Be
scheide der Strafbehörden erster Instanz eingebracht wurde. 
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6. ERFAHRUNGEN DER A RBEITSINSPEKTORATE 

Während österreichweite Ergebnisse betreffend die Tätigkeiten der Arbeitsinspektion vor 
allem dem Kapitel 5 (Tätigkeiten der Arbeitsinspektorate) und zum Teil auch dem Kapitel 
2.4 (Wahrnehmungen hinsichtlich des Arbeitnehmerinnenschutzes) bzw. 2.5 (Wahrneh
mungen hinsichtlich der Kontrollen nach dem AuslBG und dem A VRAG) entnommen 
werden können, werden hier ausgewählte Erfahrungsberichte einzelner Arbeitsinspektorate 
zu den verschiedenen Arbeitsbereichen wiedergegeben. Zur regionalen Kennzeichnung 
dieser Erfahrungsberichte ist jeweils den Titeln das berichtende Arbeitsinspektorat in 
Kurzform beigefügt (AI), dessen örtliche Zuständigkeit dem Anhang A.3 .2.2 entnommen 
werden kann. 

6. 1 SICHERHEIT U N D  GESUNDHEITSSCHUTZ 

ArbeitnehmerInnenschutzsystem in einem Konzernbetrieb (AI 1 2) 

Ein KFZ-Windschutzscheiben erzeugender Betrieb im Aufsichtsbezirk gehört zu einem in
ternationalen Konzern, in dessen Leitbild der Arbeitnehmerlnnenschutz einen sehr hohen 
Stellenwert einnimmt und der vom Grundsatz ausgeht, dass nur Arbeitnehmerinnen, die 
sich in einem sicheren Arbeitsumfeld bewegen und in die technischen Entscheidungspro
zesse mit eingebunden sind, eine hohe Arbeits- und Produktqualität erzielen können. Da
von ausgehend wird der ArbeitnehmerInnenschutz und insbesondere die Evaluierung bzw. 
die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren in engem Zusammenhang mit dem Qualitäts
und Sicherheitsmanagement durchgeführt und können alle MitarbeiterInnen des Betriebes 
über das betriebseigene Intranet sämtliche Daten betreffend den betrieblichen Arbeitneh
merinnenschutz, die Qualitätssicherung und das Sicherheits- sowie Umweltschutzmanage
ment abrufen. 

Dabei erfo lgt die Evaluierung sehr detailliert, arbeitsplatzbezogen und weitgehend auch 
unterteilt in Arbeitsschritte, wobei für jeden Arbeitsplatz die Arbeitsschritte, die notwendi
ge persönliche Schutzausrüstung, die noch verbleibenden Gefahren einschließlich Risiko
beurteilung und die Betriebsanweisungen EDV -mäßig abrufbar sind. Zur Durchsetzung 
des konzernweit geltenden "Null-Fehler-Prinzips" l iegen in jeder Abteilung so genannte 
"Fehlerzettel" auf, in die die MitarbeiterInnen alle bei der Arbeitsschicht aufgefallenen 
Produktionsfehler, Mängel und Verbesserungsvorschläge eintragen können und die bei 
Schichtende gemeinsam mit den Schichtprotokollen beim Bereichsverantwortlichen abzu
geben sind. Bei den täglichen Kurzbesprechungen der Bereichsverantwortlichen werden 
die Angaben in den Fehlerzetteln analysiert und ausgewählte Personen mit der Problemlö
sung beauftragt. Dabei wird sämtlichen Problemen nachgegangen, werden deren Ursachen 
analysiert und wird womöglich innerhalb von zehn Tagen eine Problemlösung einschließ
l ich entsprechender Maßnahmen erarbeitet. Zugleich erfolgt die Problemanalyse ab der ge
nannten Besprechung unter Einbindung der Sicherheitsfachkraft mittels eines eigens ent
wickelten EDV -Programmes in Text- und Tabellenform und wird eine Dokumentation be
treffend die Verbesserungen erstellt, die sodann via Intranet allen MitarbeiterInnen zu
gänglich ist. Durch die Einbeziehung aller ArbeitnehmerInnen wird ein von al len Beteilig-
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ten wahrgenommener und akzeptierter hoher Standard des betrieblichen ArbeitnehmerIn
nenschutzes erreicht. 

Im Sinne einer einheitlichen Sicherheitspolitik ist - abgesehen von den nationalen Eigen
heiten der Vorschriften - das Managementsystem in allen Konzernbetrieben weltweit 
gleich, wobei für jeden einzelnen Betrieb auch die Anzahl der Ausfallstage pro 1 00 Ar
beitnehmerInnen als Kenngröße ermittelt und die Daten im Rahmen des Safety and Health 
Improvement-Prozesses konzernweit verglichen werden. Die Einhaltung der Sicherheits
philosophie des Konzerns wird weltweit von einem Gremium regelmäßig überprüft, in 
dem alle mit der Arbeitssicherheit beauftragten Personen tätig sind. Dadurch ist gewähr
leistet, dass der Standard des ArbeitnehmerInnenschutzes in allen Betrieben annähernd 
gleich hoch ist. 

Stichverletzungen in Krankenanstalten (AI 16) 

Im Berichtsjahr wurden dem Arbeitsinspektorat 30  Unfäl le in burgenländischen Kranken
anstalten mit Stichverletzungen durch Kontakt mit scharfen und spitzen Gegenständen zur 
Kenntnis gebracht, die jeweils unter Beiziehung der ArbeitsmedizinerInnen, S icherheits
fachkräfte, Pt1egedirektorInnen, VerwaltungsdirektorInnen, Betriebsräte und erforderli
chenfalls auch der verunfallten ArbeitnehmerInnen erhoben wurden. Dabei wurden folgen
de Unfal lursachen festgestellt: 

• Verletzung beim Hantieren: Verletzungen beim direkten Umgang mit scharfen und spit
zen Gegenständen (z.B. Schnittwunden bei Arbeiten mit dem Skalpell ,  Stichwunden 
bei der Verabreichung von Spritzen); 

• falsche Entsorgung: Verletzungen durch nicht in die vorgesehenen Behälter entsorgte 
spitze und scharfe Gegenstände sowie durch bereits überfüllte Entsorgungsbehälter; 

• Verletzung beim Recaping, d.h. beim Wiederaufstecken der Nadelkappe auf die Nadel
spitze; 

• fehlende persönliche Schutzausrüstung: Unfälle aufgrund der Nichtverwendung von 
persönlicher Schutzausrüstung, z.B. Kontakt mit Blut von infektiösen Patienten infolge 
Nichtverwendung der vorgesehenen Einweghandschuhe. 

Gliedert man die Arbeitsunfälle zusätzlich dazu nach den betroffenen Berufsgruppen, so 
ergibt sich folgendes Bild: 

Unfal lursachen 
Verunfal lte nach Verletzung Falsche Ent- Verletzung Fehlende 
Berufsg ru ppen beim Hantieren sorgung beim Recaping PSA1) insgesamt 
Pflegepersonal 7 7 3 1 1 8  
Ärztinnen 6 2 1 0 9 
Reinigungskräfte 1 2 0 0 3 
insgesamt 1 4  1 1  4 1 30 

1 )  Fehlende persönliche Schutzausrüstung. 
Quelle: Arbeitsinspektorat für den 1 6. Aufsichtsbezirk. 
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Durch diese Erhebungen und Besprechungen des Arbeitsinspektorates vor Ort, die zusätz
l ich zu den vom Krankenhauspersonal unmittelbar nach dem Unfall durchgeführten Erhe
bungen stattfanden, �urde i n  den Krankenanstalten das Problembewusstsein beim Um
gang mit verunreinigten, spitzen und scharfen Gegenständen gestärkt und die Umsetzung 
der gesetzlichen Maßnahmen betreffend Unterweisung, Information und Gefahrenermitt
lung bzw. -beurtei lung weiter verbessert. 

Lagerung von pyrotechnischen Artikeln - Schwerpunktaktion und Genehmigungs
verfahren (AI 1 3) 

Bei der Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen i n  gewerblichen Betriebsanlagen 
sind aus der S icht des ArbeitnehmerInnenschutzes die Bestimmungen des ArbeitnehmerIn
nenschutzgesetzes und die weiter geltenden Bestimmungen der Allgemeinen Arbeitneh
merschutzverordnung e inzuhalten. Die Verordnung des Bundesministers fLir Handel ,  Ge
werbe und Industrie vom 1 .  August 1 977 über die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände 
in gewerbl ichen Betriebsanlagen. BGB! .  Nr. 5 1 4/ I  977, i st jedoch eine Durchführungsver
ordnung zur Gewerbeordnung und somit keine ArbeitnehmerInnenschutzvorschrift .  

In  den vergangenen Jahren und insbesondere im Berichtsjahr �rden jewei l s  zum Kärnt
ner Abstimmungsgedenktag und spezie l l  vor Si lvester schwerpunktmäßig gewerbebehörd
liche Überprüfungen in Baumärkten und Verkaufsgeschäften durchgefLihrt. Dabei zeigte 
sich, dass fLir die brandgefahrl ichen und explosionsgefährl ichen Arbeitsstoffe die Lagerbe
stimmungen nur selten eingehalten werden. So �urden sehr oft völl ig  frei  zugängl ich un
mittelbar vor dem einzigen Ausgang aufgestel lte Warenkörbe, gefLill t  mit  pyrotechnischen 
Artikeln der Klasse Ir und I I I ,  vorgefunden. Ferner waren die zur Schau gestellten pyro
technischen Gegenstände nicht Attrappen, sondern vol l  funktionsfähige Pyrotechnika. In 
Baumärkten wiederum lagerten die pyrotechnischen Artikel meist in n icht brandbeständi
gen Räumen, in  einem Fal l �urde die gesamte Bestel lmenge innerhalb des Baumarktes so
gar frei zugänglich gelagert. 

Eine große Baumarktkette beantragte für das gesamte Bundesland die gewerbebehördl iche 
Genehmigung betretTend die Lagerung und den Verkauf von pyrotechnischen Artikeln in 
Containern. die außerhalb der Betriebsanlagen aufgestellt werden sollten. Aus den Ein
reichunterlagen ging hervor, dass jewei ls  ein Verkaufs- und ein Lagercontainer aufgestellt 
werden sollte. Bei  den an Ort und Stelle durchgeführten Verhandlungen wurde j edoch in 
vielen Fällen festgestellt, dass aus Kostengründen nur ein einziger Container aufgestellt 
wurde. Zudem standen die Container oft in unmittelbarer Nähe des Hauptausganges und 
fehlte eine entsprechende Schutzzone um diese. Gemeinsam mit den verantwort l ichen Per
sonen der Baumarktleitungen und den für den Brandschutz zuständigen Sachverständigen 
erarbeitete j edoch in der Folge das Arbeitsinspektorat jeweils gangbare Lösungen, die den 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Beschäftigten beim Verkauf von pyrotechni
schen Artikeln in Containern gewährleisten. Die betroffenen Baumarktleitungen sowie 
auch die Bezirksverwaltungsbehörden waren sichtlich erleichtert, dass e ine nicht konkret 
in einer Verordnung geregelte Sachtrage von den Vertretern des Arbeitsinspektorates so 
fachmännisch und kompetent gelöst wurde. Allerdings wäre es �ünschenswert, wenn in 
Zukunft in solchen Fällen die KonsenswerberInnen flächendeckend und zeitgerecht die 
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ausgezeichnete und gut funktionierende Beratung durch das Arbeitsinspektorat in An
spruch nähmen. 

Lagerung von pyrotechnischen Artikeln - Schwerpunktaktion (AI 8) 

In der Zeit vom 27.-28. Dezember 2000 wurde gemeinsam mit dem Magistrat St. Pölten 
eine Schwerpunktaktion in Betrieben, die pyrotechnische Artikel verkaufen, durchgeführt. 
Die Überprüfungen erfolgten jeweils gemeinsam mit dem Leiter der Gewerbeabteilung, 
einem bautechnischen Amtssachverständigen, einem Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr 
St. Pölten sowie einem Vertreter des Arbeitsinspektorates und waren durch die sehr gute 
Zusammenarbeit der Gewerbebehörde mit der Arbeitsinspektion gekennzeichnet. Dabei 
wurde festgestellt, dass von insgesamt 2 1  überprüften Betrieben acht Betriebe keine pyro
technischen Artikel lagerten und dass weitere acht Betriebe die vorhandenen pyrotechni
schen Artikel nicht ordnungsgemäß im Sinne der Verordnung über die Lagerung pyrotech
nischer Gegenstände in gewerblichen Betriebsanlagen, BGBL Nr. 5 1 4/ 1 977, einlagerten. 

Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass bei den beanstandeten Betrieben die 
höchstzulässigen Lagermengen bei weitem überschritten wurden. D ie höchste Lagermenge 
in einem Betrieb betrug z.B. 1 .400 kg, wovon 1 .200 kg in einem Lacklagerraum gemein
sam mit Lacken und einer Acetylenflasche gelagert wurden. Bei zwei Betrieben wurde ne
ben der Überschreitung der Gesamtlagermenge die zusätzliche, der genannten Verordnung 
widersprechende Lagerung pyrotechnischer Artikel der Klasse III festgestellt. Sämtliche 
beanstandeten Betriebe wurden im Zuge der Überprüfung aufgefordert, innerhalb einer 
Frist von drei Stunden die überzogenen Lagermengen zu beseitigen und den gesetzlichen 
Zustand herzustellen. Dies wurde, wie die Nachüberprüfungen ergaben, ausnahmslos von 
allen Arbeitgebern durchgeführt. Aufgrund dieses Umstandes wurde in allen Fällen von 
der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens abgesehen. In einer auflagenstarken Ta
geszeitung wurde durchaus objektiv über diese Schwerpunktaktion berichtet und ein sehr 
positiver Eindruck über die Tätigkeit der Behördenorgane vermittelt. 

Auswirkungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (AI 1 6) 

Durch die Arbeit der BaustellenkoordinatorInnen wurde der S icherheits standard auf den 
Baustellen deutlich gehoben und haben sich die hygienischen Bedingungen verbessert. Zu
sammenfassend kann man sagen, dass durch das BauKG die Sicherheit der auf Baustellen 
tätigen Personen deutlich erhöht wurde. 

Besondere Sicherheitsrnaßnahmen in einem Kalksteinbruch (AI 1 8) 

Im Frühjahr 2000 löste sich in einem Kalkstein-Tagebau während der Nachtzeit aus einer 
natürlichen Felskulisse, die aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes nicht abge
baut werden darf, ein ca. 80 m3 großer Felsbrocken samt begleitendem Material, fiel einige 
Meter im freien Fall auf einen Hang und in weiterer Folge auf ein Plateau. Während 
Schuttmaterial und kleinere Blöcke hier aufgefangen wurden, konnte der Felsblock dieses 
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Hindernis überwinden, stürzte auf eine Verbindungsstraße zwischen den Abbauetagen und 
blieb dort liegerl. Unberechenbare Steinfälle im Bereich natürlicher Kalksteinwände treten 
immer wieder nach Ende der kalten Jahreszeit, Frostperioden und länger dauernden Re
genfällen insbesondere dort auf, wo intensive Sonneneinstrahlung während des Tages und 
Abkühlung während der Nacht das Gestein zusätzlich stark beanspruchen. Um daher in 
Hinkunft Gefährdungen durch Steinschlag hintanzuhalten, wurden im konkreten Fall fol
gende Sicherheits- und Schutzmaßnahmen festgelegt und durchgefiihrt: 

• Herstellen eines Steinschlagschutzdammes zwischen der abbruchgefährdeten Felskulis
se und den für den Materialtransport verwendeten Fahrwegen sowie Nachweis der 
Wirksamkeit dieses Dammes durch ein geotechnisches Gutachten, bei dem mögliche 
Felsstürze durch ein Rechenmodell simuliert wurden. 

• Von einem Fachunternehmen durchgefiihrtes Durchsteigen der Kulissenwand, Entfer
nen losen Materials und Anbringen von zehn Reflektorfolien an den vom verantwortli
chen Markscheider sowie einem Geologen vorgeschlagenen Messpunkten im Bereich 
der Ausbruchstelle. 

• Vornahme von Setzungs- und Bewegungsbeobachtungen anhand der angebrachten Re
flektorfolien, insbesondere nach den ersten Herbstfrösten, zu Beginn der Schnee
schmelze, in der nächstfolgenden Hitzeperiode sowie nach starken Regenfällen. 

• Vornahme von Erschütterungsmessungen bei Gewinnungssprengungen und daraus re
sultierend eine Änderung des Sprengverfahrens und ein Drehen der Abbaurichtung um 
90°, wodurch die in die Felskulisse eingeleiteten Sprengerschütterungen wesentlich ver
ringert werden konnten. 

AusbruchsteIle mit Messpunkten Reflektorfolie zur Bewegungsbeobachtung 

Der Vorfall und die getroffenen Maßnahmen zeigen, dass sich Bergbaubetriebe in beson
derer Weise mit den Unwägbarkeiten der Natur auseinander zu setzen haben und nur eine 
intensive Zusammenarbeit zwischen Bergbauberechtigten, Bergbaubetriebsleitung, Sicher-
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heitsbeauftragten, kompetenten Fachleuten, Sachverständigen und den zuständigen Behör
den sicherstellt, dass mögliche Gefährdungen minimiert werden können. 

Verbesserung der Arbeitssicherheit von Gieß bühnen (AI 1 2) 

In einem Stahlwerk werden höchstlegierte Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle und Spe
zialstähle im Blockgussverfahren hergestellt, wobei diese Stahlblöcke und Gussbrarnmen 
höchsten Qualitätsansprüchen genügen müssen. Insgesamt sind ca. 50 verschiedene Block
formate im Einsatz, und zwar Walz- und Schmiedeblöcke sowie so genannte "Elektroden
blöcke".  Die Masse dieser Blöcke reicht von 600-50.000 kg, wobei sich diese sowohl in 
ihrer Höhe als auch in ihrer Form und Dimension unterscheiden. Der gesamte Prozess des 
Blockgießens, der aus einer Vielzahl von spezifischen Tätigkeiten besteht, kann grob in 
eine Vorbereitungs-, Gieß- und Nachbereitungsphase unterteilt werden. 

Vorbereitung: Auf die Gespann- oder Gussplatten werden 1 - 1 2  Kokillen sowie ein so ge
nannter "Gießtrichter" gestellt. Nach dem Reinigen der Platten erfolgt die Verlegung der 
Feuerfeststeine und deren Abdichtung. Der Blockkopf wird mit isolierenden Seitenplatten 
ausgekleidet. Nach einer Vorwärmung der Platten und Kokillen werden Gießpulversäcke 
in die Kokillen eingehängt, die dazu beitragen, den Blöcken eine für den weiteren Verar
beitungsprozess adäquate Oberflächenausbildung zu verleihen. 

Gießen: Das Gießen umfasst verschiedene Einzeltätigkeiten, die von bis zu fünf Arbeit
nehmerInnen durchgeführt werden. Der Gießkran bringt zunächst die volle Gießpfanne zur 
Gießbühne, die sodann über der Gießtrichterspur längsseitig zur Gieß bühne positioniert 
wird. Der Schieberverschluss der Pfanne wird geöffnet und eine bestimmte Menge Vor
laufstahl abgegossen. Danach wird die Gießpfanne über den Gießtrichter des ersten Ge
spannes gefahren und anschließend werden die Kokillen im steigenden Guss gefüllt. Die 
Probenahme erfolgt händisch mittels einer ca. 1 5  kg schweren Probenkokille, die unter den 
Gießstrahl gehalten wird. Während des Gießvorganges muss entsprechend dem Gießspie
gel fallweise Gießpulver mit einer langstieligen Schaufel nachgestreut werden. Manchmal 
wird jedoch der Ausguss durch anhaftende Stahlspritzer zugeschweißt, sodass dieser dann 
mit einer Sauerstofflanze wieder aufgeschnitten werden muss. Bei bestimmten Stahlquali
täten muss zur Erzielung spezieller Eigenschaften die so genannte "Blockkopftechnologie" 
angewendet werden: Hat der flüssige Stahl den so genannten "Blockkoptbereich" erreicht 
(erkennbar an den Isolierplatten), wird die Top-Schlacke mittels Schaufel behutsam und 
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne auf den Stahl gegeben. Unmittelbar nach diesem 
Prozess wird wiederum sehr vorsichtig das Abdeckpulver aufgegeben. Tritt während des 
Gießens flüssiger Stahl aus, so muss die Ausbruchstelle sofort mit entsprechender Schau
felarbeit geschlossen werden. Diesbezüglich wird vom Gießpersonal höchstes Reaktions
vermögen verlangt. 

Nachbereitung: Nach dem Abgießen müssen die Blöcke eine bestimmte Zeit auf den 
Gießplatten stehen bleiben, damit der Erstarrungsvorgang auch im Zentrum der Blöcke ab
geschlossen ist. Danach erfolgt das kranunterstützte Herausziehen oder Herausdrücken der 
Blöcke aus den Kokillen (Strippen) mittels spezieller Zangen oder Ketten. 
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Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit: Im Elektrostahlwerk befinden 
sich tUnf Gießbühnen, auf denen die ArbeitnehmerInnen beschäftigt sind. Diese Bühnen 
liegen ca. 2,5 m hoch über dem Hüttenflur. 

Gießbühne mit Gespannen 

Aufgrund der durchzufiihrenden Arbeiten, die höchste Genauigkeit, Aufmerksamkeit und 
rasches Reaktionsvennögen voraussetzen, waren diese Bühnen bisher nach erteilter Aus
nahmegenehmigung durch die zuständige Behörde ohne Geländer ausgefiihrt, sodass fiir 
die dort beschäftigten ArbeitnehmerInnen akute Absturzgefahr bestand. Um jedoch das 
Gefahrenrisiko bei der Gießbühne weitestgehend zu senken bzw. auszuschalten, erfolgten 
zahlreiche Besprechungen zwischen dem Arbeitsinspektorat und dem Unternehmen, zu 
denen auch die bei der Gießbühne beschäftigten ArbeitnehmerInnen zugezogen wurden. 

Schließlich wurde ein sicherheitstechnisches Konzept erarbeitet, womit das Gefahrdungs
potential bei Arbeiten auf der Gießbühne verringert werden konnte. Die gesamte Gießbüh
ne wurde neu gestaltet und ein neuer Gießbahnhof errichtet. Sämtliche Gießbühnen sind 

mit steckbaren und jederzeit abnehmbaren Geländern versehen, wobei vom Gießpersonal 
jeweils höchstens ein Geländerelement entfernt werden darf. Damit ist es möglich, bei 
deutlich verringerter Absturzgefahr bestimmte Gießvorgänge ohne Behinderung des Pro
duktionsablaufes durchzufiihren. 

84 

III-143 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)96 von 186

www.parlament.gv.at



Erfahrungen 

Gießbahnhof mit steckbaren Geländern 

Errichtung einer Konvektorblechfertigungsanlage (AI 12) 

In einem Radiatorenwerk wurde eine neue Fertigungslinie zur Erzeugung von Konvektor
blechlamellen für Warmwasserheizkörper errichtet. Diese Fertigungslinie besteht aus einer 

Haspelanlage für die Abspulung des Blechbandes, einer Pressenanlage, einer Trennschere 

zum Trennen des Blechbandes sowie einer Abstapelungsanlage für die erzeugten Konvek

torlamellen. Mittels eines Hallenkranes wird auf der Antriebswelle der Haspelanlage ein 
Coil (Blechbandspule ) aufgesetzt, von dem das Blechband abgespult und über eine aus 

vier Walzenpaaren bestehende Vorschubeinrichtung der Presse mit einer Presskraft von 
2.000 kN zugeführt wird. Auf der vollautomatischen Kniehebelpresse erfolgt sodann die 

Verformung des "endlosen" Blechbandes zu Konvektorblechlamellen. Bei der Bearbeitung 
dieses Blechbandes entsteht im unmittelbaren Pressenbereich ein A-bewerteter Schallpegel 

von 98 dB. Zur Minderung dieses Lännpegels wurde die Presse mit einer Schallschutzka
bine umgeben. Die Wände und die Decke der Kabine haben eine Wandstärke von 

1 00 mm, sind mit Mineralwolle ausgekleidet und an der Innenseite mit einem 1 ,2 mm star
ken Alulochblech sowie außenseitig mit einem verzinkten, 1 ,5 mm dicken Stahlblech be
schlagen. Damit die beim Betrieb der Presse auf deren Fundament übertragenen Erschütte

rungen und Vibrationen nicht über den Hallenboden in die Umgebung weitergeleitet wer

den, wurde die Maschine auf vier schalldämmende Schwingungsdämpfer (zylindrische 
Schraubenfedern) aufgestellt. Durch diese lännschutztechnischen Maßnahmen erfolgte 
eine Reduzierung des A-bewerteten Schallpegels um 1 3  dB auf 85 dB, womit die Arbeit
nehmerInnen in der Fertigungshalle nicht mehr einer kritischen bzw. gesundheitsgefähr
denden Länneinwirkung ausgesetzt sind. 
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Schallschutzkabine der Presse Sicherung des Presseneinganges 

Die Walzenvorschubeinrichtung sowie der Presseneingang werden durch bewegliche 
Schutzgitter gesichert. Diese Schutzvorrichtungen sind mit dem Pressenrahmen an vier 
Stellen elektromagnetisch verriegelt. Die Verriegelung der Schutzgitter kann nur durch 
Betätigen der Tasten "Handbetrieb" sowie "Entriegelung Schutzgittervorschub" aufgeho
ben werden und erst danach können diese händisch geöffnet werden. In diesem Schaltzu
stand besteht die Möglichkeit, Einstell-, Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Presse 
durchzufiihren, und zwar nur im Tippbetrieb unter Betätigung einer nicht selbsthaltenden 
Taste. Im Bereich des Pressenausganges ist ebenfalls ein bewegliches Schutzgitter vorhan
den, das an zwei Stellen elektromagnetisch verriegelt ist. Diese Zuhaltungen werden nur 
dann entriegelt, wenn am Schaltpult der Pressenanlage die Taste "Handbetrieb" bedient 
wird, die Hydraulikanlage der Presse ausgeschaltet ist und diese sich im drucklosen Zu
stand befindet. Um eine Senkbewegung des Pressenstößels auszuschließen, erfolgt auch 

gleichzeitig eine automatische Verriegelung dieses Stößels mit dem Pressenrahmen. Erst 
dann kann durch Betätigung der Taste "Verriegelung Presse Öffnen" die Verriegelung des 
Schutzgitters aufgehoben und dieses geöffnet werden. Eine Inbetriebnahme der Presse ist 
erst wieder nach Schließen des Schutzgitters und nach Abfolge eines vorgegebenen Schalt

programmes möglich. 

Nach der Bearbeitung des Bleches auf der Presse zu einem Konvektorlamellenband wird 
dieses über einen Stirnradantrieb gefiihrt, der mit einem Zählwerk versehen ist. Mit Hilfe 
dieses Zählwerkes wird die Zahl der Konvektorlamellen bestimmt. Ist eine vorgegebene 
Lamellenzahl erreicht, wird das Konvektorlamellenblechband auf der der Pressenanlage 
nachgeschalteten Blechtrennschere entsprechend der eingestellten Baulänge bzw. Lamel
lenzahl durchtrennt. Der gesamte Gefahrenbereich der Trennschere ist ebenfalls durch 
Schutzgitter abgesichert. Beim Öffnen dieser Gitter wird die gesamte Fertigungsanlage 
außer Betrieb gesetzt und erfolgt gleichzeitig eine optische Störmeldung am Bedienungs

pult. Eine neuerliche Inbetriebnahme der Anlage ist nur durch Quittierung der Störmel
dung und nach Abfolge eines vorgegebenen Schaltprogrammes möglich. Die auf der 
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Trennschere abgelängten Konvektorbleche werden sodann über ein Magnettransportband 
zur Abstapelungsanlage befördert, wo sie auf Paletten, die sich auf einem Scherenhubtisch 
befinden, abgelegt werden. Der gesamte Bereich des Magnetförderbandes i st durch ein 
n icht abnehmbares Schutzgitter gesichert. Nach dem Erreichen e iner Stapelhöhe von ca. 
20 Konvektorblechen senkt sich der Hubtisch automatisch auf Entnahmeniveau und das 
Stapelgut wird mit  e inem Stap ler vom Hubtisch gehoben. Danach erfolgt die händische 
Beschickung des Hubtisches m it Leerpaletten. Der Hubtisch kann nur i m  Handbetrieb mit 
e inem n icht selbsthaltenden Schalter hochgehoben werden. Um eine Gefährdung von Ar
beitnehmerInnen bei der Abwärtsbewegung dieses Hubtisches zu verhindern, i st auf der 
Unterseite des Tischrandes eine S icherheitsschaltleiste install iert. Abschließend kann fest
gestellt werden, dass die Fertigungslinie nach dem neuesten Stand der Technik ausgeführt 
wurde. um sämtliche mögl ichen Gefahrenmomente und -quel len unter Berücksichtigung 
menschlichen Fehlverhaltens weitestgehend auszuschalten. 

Absicherung einer Spritzgussmaschine (AI 1 8) 

In  einem Metall verarbeitenden Betrieb befindet sich neben der Spritzgussmaschine ein 
Handl ingapparat (Roboter), der Stapelvorgänge durchführt. Nach dem Ablegen einer be
stimmten Anzahl von Produkten wird der Produktstapel automatisch mit e inem Förder
band vom Maschinenbereich wegtransportiert. Da der Maschinenbereich inklusive Bewe
gungsbereich des Roboters über einen ca. 1 m breiten Zugang erreichbar war, durch den 
auch das Förderband führte, dieser Zugang ungesichert war und eine herkömmliche Ab
sicherung mit e iner verriegelten Zugangstüre und einem Quittierschalter im gegenständl i 
chen Fal l  durch d ie  Si tuierung des Förderbandes nicht mögl ich war, bestand für i n  diesen 
Bereich e intretende Personen durchaus Verletzungsgefahr. 

Nach eingehender Problemanalyse wurde gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat ein Ab
s icherungssystem erarbeitet, bei dem der Zugangsbereich durch zwei hintereinander ange
ordnete L ichtschrankenpaare abgesichert wird. Falls nun der erste Lichtstrahl vor dem 
zweiten, näher bei der Maschine s ituierten Lichtstrahl unterbrochen wird, schaltet die ge
samte Anlage automatisch ab, wobei genau diese Unterbrechungssequenz beim Eintritt 
e iner Person in den Gefahrenbereich gegeben i st .  Durch diese steuerungstechnische Ver
knüpfung ist aber zugleich auch gewährleistet, dass der Materialtransport nach wie vor oh
ne Abschaltung der Maschine erfolgen kann, da in diesem Fal l  die umgekehrte Sequenz 
wirksam wird und dadurch steuerungstechnisch keine Abschaltung erfolgt. 

Umstellung der Oberflächenbearbeitung in einem Metall verarbeitenden Betrieb 
(AI 1 0) 

In  einem Produktionsbetrieb, i n  dem Förderpumpen bzw. Einspritzdüsen für die Fahrzeug
industrie gefertigt werden, wurden bisher zur Oberflächenbearbeitung der Werkstücke 
Läpp- bzw. Pol iermaschinen eingesetzt. Dabei war es im Anschluss an den Läppvorgang 
notwendig, die Läpp- bzw. Pol ierpaste mittels Petroleum von den Werkstücken abzuwa
schen, was angesichts der viele Verschneidungen und Ecken aufweisenden Konstruktions
teile an Handwaschplätzen erfolgte. In Zusammenarbeit mit einem Maschinenherstel ler 
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\vurde in der Folge das Verfahren derart umgestellt dass bestimmte Maschinentei le. wie 
zum Beisp iel Düsenkörper. Zahnräder und dergleichen. nunmehr im HonverÜlhren unter 
Verwendung von Honöl bearbeitet werden. Da eine Nachreinigung dieser Teile nicht mehr 
erforderl ich i st konnte ein Teil der Handwaschplätze abgebaut werden. Zugleich ging in 
der Folge der lahresverbrauch an Petroleum von 2 . 1 60 auf 80 Liter zurück. Durch diese 
Umstellung konnte somit nicht nur der Einsatz an Arbeitsstoffen erhebl ich gesenkt wer
den. sondern kam es auch zu einer wesentlichen Reduzierung der SchadstoHbelastung in 
der Hallenluft:.  

Vorschreibung von Maßnahmen in einem Blutuntersuchungslabor (Al l )  

Das Arbeits inspektorat sah sich vor die Aufgabe gestel lt. für ein B lutuntersuchungslabor 
einer österreichischen Sanitätsorgani sation nach § 94 Abs. 4 ArbeitnehmerInnenschutzge
setz bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehärde die entsprechenden Auflagen betref
fend den Arbei tnehmerInnenschutz zur Vorschreibung zu beantragen. Neben al lgemeinen 
Aut1agen und solchen betreffend Brandschutz. Elektro-. Gastechnik und gesundheitsge
fahrdende Arbeitsstoffe (Laborchemikalien. Lagerung und Umgang) waren insbesondere 
Aut1agen für die molekularbiologi schen Labors vorzuschreiben. Diese waren hinsichtlich 
der zu ergreifenden Schutzmaßnahmen gemäß der Verordnung biologische ArbeitsstofTe 
m indestens für die Risikogruppe bzw. S icherheitsstufe 2 auszulegen. wobei bei der Evalu
i erung betreffend biologische Arbeitsstoffe auch auf al lfal 1 ig  auftretende Arbeitsstoffe der 
Ris ikogruppe 3 Bedacht zu nehmen war. Für das Arbeiten mit biologischen ArbeitsstotTen 
(Ris ikogruppe 2 )  wurde vorgeschrieben, dass diese nur in S icherheitswerkbänken durchge
führt werden dürfen. die mindestens der Klasse 11 im S inne der ÖNORM EN 1 2469 ent
sprechen (Ausführung. Überprüfung, Dokumentation und Kennzeichnung der Werkbän
ke). Zusätzl ich wurden noch Aut1agen hinsichtl ich der Kennzeichnung der Außenseite von 
Labortüren (Symbol zur Warnung vor Biogefährdung) sowie Hygieneaut1agen, Auf1agen 
zur s icheren Entsorgung von Laboratoriumsabfällen (mit dokumentarischer Festlegung) 
und betreffend die Verwendung geeigneter persönl icher Schutzausrüstungen zur Vor
schreibung beantragt. 

Umsetzung der Verordnung biologische Arbeitsstoffe in Laboratorien (AI 1 8) 

I n  Vorbegutachtungsbesprechungen für die Neuerrichtung eines Schwerpunktkrankenhau
ses konnte vom Arbeitsinspektorat dahingehend eine Projektänderung erreicht werden. 
dass das mikrobiologische und das serologische Laboratorium durch eine Schleuse von 
den übrigen Räumlichkeiten abgetrennt wird. Somit i st der s ichere Umgang mit biologi
schen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3 gewährleistet. Die bereits bestehenden mikrobio
logischen Labors wurden mit S icherheitsschränken und Autoklaven nachgerüstet. 

Schädlingsbekämpfung bei Kunstgegenständen (AI I )  

I n  einem Museum war geplant bei der im  Rahmen von Restaurationsarbeiten erfolgenden 
Schädl ingsbekämpfung von Kunstgegenständen zur Erhaltung von organi schen Materia-
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l ien, wie Holz, Leder, Texti lien und Papier, das bisher verwendete Schädl ingsbekämp
fungs- bzw. Begasungsmittel Ethylenoxid durch ein Stickstoff-Kohlendioxid-Gasgemisch 
zu ersetzen, wobei d iese Maßnahme seitens des Arbeitsinspektorates befürwortet wurde. 
Dem Nachteil  der für dieses Gasgemisch im Vergleich zu Ethylenoxid erforderlichen er
heblich längeren Einwirkungsdauer steht nämlich der den Arbeits- und Umweltschutz be
treffende Vortei l  gegenüber, dass die Einwirkung dieses Gasgemisches wesentlich weniger 
gefahri ich ist, als die des im Tierversuch als mit S icherheit krebserzeugend eingestuften 
Ethylenoxids. Vom Standpunkt des Arbeitnehmerlnnenschutzes wurde insbesondere auf 
eine ausreichende, ständig wirksame Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes des Gas
flaschenlagers sowie darauf verwiesen, dass die "Freigabe" bzw. das Wiederbetreten des 
Begasungsraumes erst nach Entweichen des Gasgemisches ins Freie bzw. nach ausreichen
der Durchspülung des Raumes mit Luft erfolgen darf, wobei beide Räume mit einem auto
matischen, den Sauerstoffgehalt überwachenden Messgerät ausgestattet werden müssen. 
Ebenfalls hingewiesen wurde auf die besondere Unterweisungspflicht, die entsprechende 
Raumkennzeichnung, die Verpflichtung zum Versperrthalten der Räume und auf die nur 
unterwiesenem Personal zu ertei lende Zutrittserlaubnis. 

Bruch- bzw. splittersicheres Glas (Al l )  

I m  Zuge von Genehmigungsverfahren stellte sich i nsbesondere i m  Zusammenhang mit der 
Ausführung von gang- bzw. raumtrennenden Glaswänden, G lasfassaden und gläsernen 
Brüstungen in Atrien (z.B .  in Malls von Geschäftszentren) für die Arbeitsinspektion des 
Öfteren die Frage, nach welchen Regeln der Technik der Begriff "bruch- bzw. splittersi
cheres Glas" interpretiert werden sol lte .  In Anlehnung an die Verordnung des Magistrates 
der Stadt Wien über die Zulassung von Glas im Bauwesen in festigkeitstechnischer S icht 
wurde für gang- bzw. raumtrennende Glaswände e ine M indestausführung in Einscheiben
S icherheitsglas (ESG), für Glasfassaden und gläserne Brüstungen jedoch eine solche von 
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) verlangt, wobei Einvernehmen mit der für den Gäste
bzw. Kundinnenschutz zuständigen Magistratsabtei lung 36 (Technische Gewerbeangele
genheiten, behördl iche Elektro- und Gasangelegenheiten und Feuerpol izei) erzielt werden 
konnte. 

Objektschutz von EDV-Anlagen (Al l )  

Betreffend den Objektschutz von EDV -Anlagen i n  Rechenzentren (z.B .  von staatl ichen 
Stel len, Banken und Versicherungen) wurde das Arbeitsinspektorat im Berichtsjahr bei 
Projektvorbesprechungen mehrmals mit Projekten konfrontiert, die für die automatischen 
Löschanlagen als Löschmittel gasförmigen Stickstoff an Ste l le der n icht mehr zulässigen 
Halonlösclunittel vorsehen. Hinsichtl ich Errichtung und Betrieb, der Aufstellung der Gas
flaschen und insbesondere der Vorwarnzeiten und Alarmeinrichtungen für den im Brand
fal l  erfolgenden Austritt des Gases in den EDV -Raum wurde als anzuwendende Regel der 
Technik auf die Technische Richtl inie Vorbeugender Brandschutz S 1 52 (TRVB S 1 52 96; 
Automatische Löschanlage - gasförmige Sonderlöschmittel ;  Ausgabe 1 996) verwiesen. 
Weiters wurde seitens des Arbeitsinspektorates verlangt, dass das über Druckentlastungs
klappen entweichende Löschmittel direkt ins Freie geführt werden muss, was auch für das 
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Entfernen des Löschmittel-Brandgase-Gcmisches aus dem genuteten Raum nach der 
Brandlöschung gilt . 

Genehmigung und Überprüfung von Betreuungseinrichtungen (AI 16) 

Im Berichtsjahr wurde nach Kontaktaufnahme mit dem Sozialreferat der Burgenländischen 
Landesregierung vereinbart, dass zu Genehmigungsverhandlungen und zu den vorge
schriebenen jährl ichen Überprüfungen nach dem Burgenländi schen Sozialhi lfegesetz 2000 
und dem Burgenländischen Altemvohn- und P t1egeheimgesetz auch das Arbeitsinspektorat 
eingeladen wird. Dieser Umstand macht cs möglich, Pflege-, Kinderbetreuungs- und Be
hinderteneinrichtungen von Anfang an zu betreuen und mögl iche Missstände zu beseit i
gen. Es kommt auch vermehrt zu Projektvorbcgutachtungen betretTend soziale Einrichtun
gen im Arbeitsinspektorat. Dies ist auf die gute Zusammenarbeit mit der Landesregierung 
zurückzuführen, die zunehmend auf das Bestehen dieser Beratungsmögl ichkeit beim Ar
bei tsinspektorat vervveist. 

Pilotprojekt an der Höheren Bundeslehranstalt fü r Tourismus (AI 1 7) 

Im Rahmen des Kids-Projektes war die Arbeitsinspektion verstärkt in den Schulen tätig, 
um in  j ewei ls ca. 1 -2 Stunden den Jugendl ichen die Grundziele des ArbeitnehmerInnen
schutzes näher zu bringen. Das im Folgenden beschriebene Projekt der Ausb i ldung zum 
Brandschutzbeauftragten und zur Sicherheitsvertrauensperson im Unterricht geht jedoch 
inhalt l ich und zeit l ich weit über das erstgenannte Projekt hinaus. 

Im Frühj ahr 2000 hielten ArbeitsinspektorInnen in allen Abschlussklassen der Kremser 
Tourismusschule Vorträgc über die Aufgaben der Arbeitsinspektion, den Verwendungs
schutz und über die Evaluierung im Gastgewerbe. Zugleich absolvierten die SchülerInnen 
des Ausbi ldungssch"verpunktes " Hotelmanagement" die Ausbi ldung zu Brandschutzbeauf
tragten bei der Freiwill igen Feuerwehr Krems. Dabei wurden vom Arbeitsinspektorat Vor
träge zu den Themen "Baul icher Brandschutz" und "Rechtl iche Grundlagen der Arbeits
stättenverordnung" gehalten. Bei der gemei nsamen Evaluierung dieser Aktivitäten "vurde 
von der Arbeitsinspektion vorgeschlagen, die Ausbildung durch prakti sche Übungen und 
Referate der SchülerInnen zu vertiefen, und von der Schule der Wunsch nach einem eige
nen Zertifikat für diese Zusatzqual i fi kation geäußert. I l iefür schien die Ausbi ldung zur S i 
cherheitsvertrauensperson, ergänzt durch praktische Ü bungen und die aktive Einbeziehung 
der SchülerInnen durch eigene Beiträge, der geeignete Weg zu sein .  In der Folge "vurde 
der U nfal lverhütungsdienst der AUV A - Landesstelle Wien (zuständig für Wien. Nieder
österreich und das Burgenland ) als Ausbi ldungseinr ichtung gewonnen, das Ausbi ldungs
programm in den Stundenplan integriert und zusätzlich ein "Langer Projekttag" vorgese
hen. Dabei übernahm das Arbeitsinspektorat die Unterri chtsblöeke "Aufgaben der Arbeits
i nspektion" und "Verwendungsschutz" und referierten die SchülerInnen über die einzelnen 
Themenblöcke der Ausbi ldung, aber auch konkret über die Ergebnisse der Evaluierung 
von Küche, B üro, Rezeption, Hausrein igung und -technik, Wäscherei etc . ,  wobei dieser 
Evaluierung natürlich eine gemeinsame Begehung der E inrichtungen des Lehrhotels vo
rangegangen war. 
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Es ist zu hoffen, dass mit dieser Veranstaltung ein Beitrag geleistet wurde, den Arbeitneh
merInnenschutz als i ndividuellen wie gesellschaftlichen Wert i m  Bewusstsein j unger Men
schen zu verankern und somit Unfälle, Belastungen und Gesundheitsgefährdungen bei der 
Arbeit  und in  der Freizeit zu minimieren. Mit dieser Zusatzausbi ldung, die nun fester Be
standteil des Unterrichts im Ausbi ldungsschwerpunkt "Hotelmanagement" werden soll ,  
werden auch die Einstiegschancen der Absolventen ins Berufs leben verbessert und wird 
eine Sensibi l isierung und Qual ifizierung der zukünftigen Tourismusfachleute i m  Bereich 
des S icherheitsmanagements e ines Tourismusbetriebes erreicht. An ähnl ichen Projekten 
haben nunmehr auch andere Schulen ihr Interesse angemeldet. V ielleicht gel ingt es da
durch, den ArbeitnehmerInnenschutz auf diesem Weg wieder in den Lehrplänen der be
rufsbildenden Schulen zu verankern. 

6.2 VERWENDUNGSSCHUTZ 

6.2 . 1  Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 

AI 3: Im Rahmen der im Berichtsjahr in  Handelsbetrieben durchgeführten Inspektionen 
und Erhebungen wurden nach wie vor zahlreiche Übertretungen von Bestimmungen der 
Tagesarbeitszeit, der Wochenarbeitszeit und der Pausenregel ung j ugendl icher Arbeitneh
merlnnen festgestel lt  und musste in einigen Fällen bei den Bezirksverwaltungsbehörden 
die Einleitung von Strafverfahren beantragt werden. Bei den i m  Jahr 2000 in Betrieben des 
Hotel- und Gastgewerbes sowie des Bäckergewerbes durchgeführten Nachtkontrollen wur
den keine Jugendlichen angetroffen. Von der durch die Novel le  1 992 des Kinder- und Ju
gendlichenbeschäftigungsgesetzes (KJBG) geschaffenen Mögli chkeit, Jugendliche im Ho
tel- und Gastgewerbe nach vorheriger Meldung an das Arbeitsinspektorat an aufeinander 
folgenden Sonntagen zu beschäftigen, wurde trotz der in einigen Betrieben auf Wunsch 
der ArbeitgeberInnen durchgeführten Beratungsgespräche kei n  Gebrauch gemacht. 

Am vom Zentral-Arbeitsinspektorat gestarteten Kids-Projekt, bei dem in Zusammenarbeit 
mit den Schulen Jugendlichen in Form von Vorträgen die Aufgaben und der Tätigkeitsbe
reich der Arbeitsinspektion näher gebracht werden sollen, nahmen seitens des Arbeitsin
spektorates drei M itarbeiterInnen tei l .  Aufgrund der bei diesen Vorträgen festgestellten po
sitiven Resonanz bei SchülerInnen und LehrerInnen wird dieses Projekt in Zukunft sicher 
immer mehr an Bedeutung gewi nnen. 

AI 7:  Im Gastgewerbe wurden vor der Änderung des KJBG einige Übertretungen betref
fend die Nachtarbeit festgestellt ,  wobei teilweise Arbeitszeiten bis 23  Uhr zu verzeichnen 
waren. Die Änderung des KJBG wurde zum Anlass genommen, die Gastgewerbebetriebe 
im Aufs ichtsbezirk über die Neuerung zu informieren. Die Sonntagsausnahmemöglichkeit 
im Gastgewerbe wird trotz entsprechender Aufklärung durch das Arbeitsinspektorat wei
terhin nicht in  Anspruch genommen. Über die Ursachen können nur Vermutungen auf
grund von Äußerungen der ArbeitgeberInnen angestel lt werden, denen zufo lge es sich um 
eine zu bürokratische Regelung handelt, der Arbeitnehmerlnnenbedarf oft unvorhersehbar 
i st u .a .m. Zugleich wurden Übertretungen hinsichtlich der N ichteinhaltung der Sonntags
ruhebestimmungen festgestellt .  Im Bäckergewerbe haben sich die Übertretungen hinsicht
l ich Nachtarbeit weiter verringert. 
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So wie in den vergangenen Jahren wurde i m  Bereich der J ugendl ichenbeschäft igung e in  

besonderes A ugenmerk den Arbeitsunfallen geschenkt. \vobei j edoch erfreul icherweise 
im Berichtsj ahr ke ine bemerkens\verten U nfäl l e  zu verzeichnen waren. 

Im Rahmen des Kids-Projektes wurden i n  vermehrtem Ausmaß Vorträge in polytechni
schen Lehrgängen bezügl ich der Jugendschutzbestimmungen und über die Aufgaben der 
Arbeitsinspektion gehalten. Auch von Beru fsb i ldenden Höheren Schulen \vurde d ieses 
Serviceangebot in Anspruch genommen . Das Interesse der SchülerInnen und LehrerInnen 
war je\ve i l s  sehr groß. sodass für die Zukunft die Weiterführung d ieser Zusammenarbei t  
verei nbart \-vurde.  

Für Theaterauffüh rungen, bei denen Ki nder mitwirken. \vurden wieder Ste l l ungnahmen 
im Ausnahmeverfahren abgegeben und die E i nhaltung der dabei beantragten Autl agen 
überprüft. Genere l l  i st dazu jedoch fcstzuhalten. dass die Ausnahmeansuchen i mmer erst 
k urz vor der Premiere geste l lt werden und som it  d ie  gesamte P hase der Probearbei ten un
berücksichtigt b le ibt .  A uch wird o ft e i ne sofo rt ige Bearbei tung der A nsuchen d urch d ie  
Genehmigungsbehörde gefordert. da sonst be i  der Prem iere kei ne Genehm igung vorl i egen 
würde. Mehrfache H inwe ise auf d iese Problemat ik  bei der zuständi gen Genehmigungsbe
hörde b l i eben b i s  j etzt jedoch prakti sch erfo lglos .  

A n  bemerkenswerten Übertretungen ist  zu erwähnen , dass bei  einem K FZ-Bet ri eb mit  
angeschlossener Tankste l l e  an Sonntagen immer wieder Jugendl iche. zum Tei l  Lehrl i nge 
des K FZ-Betriebes, an der Tankste l le angetro ffen wurden, d ie  Tankwarttät igkeiten durch
führen mussten. Trotz mehrerer ergangener Strafen \-vurde di ese ungesetzl iche Vorgangs
wei se vom Arbeitgeber aufrechterhalten.  A l s  letztmögl iche Konsequenz wurde daher ge
mäß � 3 1  KJBG e i n  Verbot der Beschäftigung von J ugendl ichen bei der zuständ igen Be
z irksverwaltungsbehörde heantragt, wobei der in der Folge von der Behörde erlassene Be
scheid  i nzwischen rechtskräftig i st. 

AI 1 2 : Im Beherbergungs- und Gaststättenwesen mussten im Berichtsj ahr 22 Gastge
werbebetriebe wegen Ü bertretungen von KJ BG-Bestimmungen beanstandet werden,  wo
bei gegen vier Betriehe Strafanzeige hei den zuständi gen Bezirksverwaltungsbehörden er
stattet wurde. Weiters wurden 1 3  N achtkontro l len durchgeführt, wobei in vier Fäl len J u
gend l iche i n  der N achtzei t  unerlaubt beschäftigt und d iese Ühertretungen zur Anze i ge ge
bracht wurden.  Es wurden keine Meldungen gemäß � 27a KJBG erstattet (Anzei gen von 
an aufe inander fol genden Sonntagen heschäftigten J ugendl ichen) .  

Im Berichtsj ahr wurden acht Nachtkontrol len i n  Bäckereibetrieben durchgeführt und 
musste i n  e i nem Fa l l  wegen Übertretung von Ruhehesti mmungel1 J ugendl icher Stra fanzei 
ge erstattet werden. Zusätz l ich ZUlll Beherbergungs- und Gaststättenwesen und d e n  Bäcke
reibetrieben wurden neun Betriebe wegen Übertretungen von Bestimmungen des KJBG 
beanstandet, wobe i  i n  zwei fäl l en wegen Übertrc1ung der  Beschäftigungsverbote und -be
schränkungen J ugendl icher Strafanzeige erstattet werden musste. 

AI 18 :  Der erste Kontakt mit der Arbeitswe l t  erfo l gt bei v i e len M inderj ährigen i m  Rah
men der Schulveranstaltung " Beru fsprakt ische Tage" in Betrieben, bei der sie d ie  Eigen
tüml ichkeiten und B etriebsabläufe ei nes Lehrberufes kennen lernen sol len .  Die SchülerIn-
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nen sollen Einsicht in den betrieblichen Al ltag erhalten. sich eingehend über den jewei l i 
gen Lehrberuf vor Ort informieren und durch diesen E inbl ick in die Berufswelt bei der Be
rufstindung unterstützt werden. Im vorliegenden Fal l verbrachte ein Minderjähriger im 
Rahmen dieser Veranstaltung mehrere Tage in einem Betrieb und wollte selbst gerne noch 
einen weiteren Tag dort verbringen. Der Arbeitgeber erklärte sich dazu erst nach dem Ein
verständnis  der Eltern bereit .  An diesem Tag fuhr der Minderjährige auf eine Baustelle 
mit. ,yobei er verschiedene Zureichtätigkeiten verrichten durfte und gegen 1 6  Uhr von 
einem Fahrer zum Betrieb gefahren "urde. wo er auf seine Tante warten sollte. Im Betrieb 
angekommen. ging der Minderjährige in die Werkstätte und begann mit dem für diese Ar
beiten bereits hergerichteten Ständerbohnverk in die dort bereitl iegenden. U-förmigen und 
bereits mit einem kleinen Loch vorgebohrten Blechteile 63 mm große Löcher zu bohren. 
Nach den Angaben des Minderjährigen kam der Arbeitgeber später selbst in  die Werkstät
te, besah sich die gemachte Arbeit. lobte ihn mit den Worten "Aus dir wird noch etwas ! "  
und begab sich, ohne ihm diese Arbeit zu verbieten. zu Arbei ten an einem anderen, i n  un
mittelbare Nähe befindlichen Werkstück. Etwas später, bevor der Arbeitgeber in einen an
deren Teil der Werkstätte ging. sagte er zu dem Minde�jährigen, er solle bei der Arbeit 
aufpassen. Der sich nun allein in diesem Teil der Werkstätte aufhaltende Jugendl iche ver
suchte im Laufe der weiteren Arbeiten, Metal lspäne wegzuwischen, die sich hinter dem 
Bohrer angesammelt hatten. wobei jedoch der rechte Ärmel seiner Kleidung von den Zäh
nen des "Dosenbohrers" erfasst und ihm in der Folge der rechte Arm oberhalb des El lbo
gengelenkes amputiert wurde. 

Dieser Fal l belegt. dass Jugendl iche bzw. in diesem Fal l Minderjährige, tei lweise zur Be
dienung von Maschinen herangezogen und dadurch aufgrund der fehlenden Erfahrung ein
deutig überfordert werden. Tei lweise i st hiefür die Berufsreife bei M inderjährigen noch 
nicht gegeben und wird auch ein schri ttweises Heranführen an sensible Tätigkeiten sowie 
eine begleitende Führung und somit Sensibi li sierung für diese Tät igkeiten durch die Aus
bildnerInnen aufgrund von Zeitmangel nicht durchgeführt. 

6.2.2 Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen 

AI 14: Es \vurde festgestellt .  dass Frauen mit Kinderbetreuungspt1ichten vennehrt bestrebt 
sind. Beschäftigungen mi t  Arbeitszeiten von oft nur zwei bis drei Stunden täglich am frü
hen Morgen ab fünf Uhr zu finden. Probleme treten jedoch bei E intritt e iner Schw"anger
schaft auL wenn die werdende Mutter aus familiären Gründen nicht gewil lt ist. die Be
schäftigung zu einer anderen Tageszeit auszuüben. Bei beabsichtigter Änderung der Ar
beitszeit durch die ArbeitgeberInnen kommt es häutig zu Kont1ikten. da für die werdende 
Mutter durch Temlinkol l isionen oft große organisatori sche Probleme in Verbindung mit 
der Kinderbetreuung entstehen. 

Bedauerlicherweise gibt es für E inzeltlil Ie dieser Art, z .B .  wenn die gewählte Arbeitszeit 
ausschl ießlich auf den Wunsch der Arbeitnehmerin zurückzuführen i st, keine Möglichkeit, 
eine Beschäftigung vor sechs Uhr zu gestatten. Ähnlich geartete Fälle treten auch in 
Schichtbetrieben bei Frühschichten ab fünf Uhr auf. Da jedoch in  diesen Betrieben teilwei
se die Beschäftigten durch einen eigenen Werksverkehr zur Arbeitsstätte gelangen und so
mit ohnehin um fünf Uhr an ihrem Arbeitsplatz sind, wäre gerade hier eine Problemlösung 
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von Nöten. I n  Betracht käme eine zum § 6 Abs. 3 des M utterschutzgesetzes (Ausnahme 
durch Bescheid des Arbeitsinspektorates) analoge Regelung mit bestimmten Auflagen, wie 
etwa der E inhaltung einer nächtl ichen Ruhezeit von mindestens elf Stunden und ein dem
entsprechender Gesundheitszustand der werdenden Mutter. 

6.2.3 Mutterschutz 

A I 3 :  Das Thema "Mobbing" hat le ider auch im Bereich Mutterschutz an Bedeutung ge
wonnen. Betroffen sind überwiegend beruflich gut qualifizierte Frauen in höheren Positio
nen, die ab der Meldung ihrer Schwangerschaft oft zur Persona non grata werden. Da es 
sich in diesen Fällen meist um größere Betriebe handelt, in denen die Bestimmungen des 
M utterschutzgesetzes (MSchG) überwiegend eingehalten werden, können die Arbeitsin
spektorinnen in solchen Fällen nur vermitteln und versuchen, bei den ArbeitgeberInnen 
entsprechendes Verständnis zu wecken. Hier stel lt  auch die Evaluierung gemäß § 2a und 
§ 2b MSchG einen wichtigen Faktor dar, um die Bewusstseinsbildung betreffend den not
wendigen Schutz von werdenden Müttern zu fördern. Allerdings besteht bei einigen Ar
beitgeberInnen noch i mmer die fal sche Meinung, eine Mutterschutzevaluierung sei erst 
notwendig, wenn eine Arbeitnehmerin tatsächlich schwanger i st .  

AI 7 :  Auch im abgelaufenen Jahr wurde die Erfahrung gemacht, dass in manchen Betrie
ben zwar die Arbeitsplatzevaluierung durchgeführt wurde, die spezielle Mutterschutzeva
luierung aber oft fehlte, da die Betriebe keine Kenntnis von der d iesbezügl ichen Verpflich
tung hatten .  

AI 18 :  Im Berichtsjahr wurden die Beratungen betreffend d ie  Evaluierung nach dem Mut
terschutzgesetz fortgesetzt. Besonderes Interesse galt dabei Institutionen bzw. Integrativen 
Betrieben, die Schwerbehinderte beschäftigen, ausbilden oder vermittels Beschäftigungs
therapien betreuen. Im Hinblick auf die großen psychischen Belastungen, denen das Be
treuungspersonal insbesondere in E inrichtungen, die geistig und psychisch Behinderte be
treuen, ausgesetzt ist, kam der Aufklärung über die Beschäftigungsverbote für gravide 
Dienstnehmerinnen besondere Bedeutung zu. Im Zusammenwirken mit Arbeitsmediziner
I nnen, Sicherheitsfachkräften, BetriebsrätInnen und der Arbeitsinspektionsärztin gelang es, 
die Proj ektbetre iberInnen von der Notwendigkeit zu überzeugen, die individuellen Eigen
heiten jedes Arbeitsplatzes bei der Mutterschutzevaluierung zu berücksichtigen. Großes 
Augenmerk galt auch der S icherheit der Arbeitsplätze der Schwerbehinderten in den Inte
grativen Betrieben. 

N ichtraucherinnenschutz für werdende Mütter (Al l ,  7, 1 0) 
Vom Arbeitsinspektorat wurde die Beobachtung gemacht, dass hinsichtlich des Nichtrau
cherinnenschutzes für werdende Mütter in den Betrieben e inerseits Verständnis und Rück
s ichtnahme, andererseits absolute Ignoranz, bis hin zum übertriebenen Nikotingenuss in 
Anwesenheit  der schwangeren Arbeitnehmerin besteht. In Großbetrieben mit ausreichend 
vorhandenen Sozialräumen kann dem Bedürfnis schwangerer Arbeitnehmerinnen nach 
Vermeidung der E inwirkung von Tabakrauch leicht entsprochen werden. In kleineren Be
trieben, die naturgemäß nicht über entsprechende Räume verfügen, bedarf es oft eines gro
ßen Verständnisses der Kol legInnen. Häufig stößt jedoch diese erforderliche Rücksicht-

94 

III-143 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)106 von 186

www.parlament.gv.at



Erfahrungen 

nahme auf enormen Widerstand und bewirkt ein unkol legiales Verhalten, wobei psychi
sche Belastungen der werdenden Mutter bis hin zum Mobbing die Folge sein können. In 
diesem Fall ist der Hinweis auf die entsprechenden gesetzl ichen Bestimmungen und viel 
Diplomatie im Gespräch mit den Betei l igten von Seiten der Arbeitsinspektorin erforder
l ich. Bisher konnte allerdings jedes, im Zusammenhang mit der Einwirkung von Tabak
rauch am Arbeitsplatz entstandene Problem in Güte gelöst werden.  

Ein leider immer wieder auftretendes Problem ist die E inwirkung von Tabakrauch bei  im 
Gastgewerbe beschäftigten schwangeren Arbeitnehmerinnen. Die dem Tabakrauch ausge
setzten werdenden Mütter bringen naturgemäß meist kein Verständnis dafür auf, dass z .B.  
in Bürobetrieben der entsprechende Schutz besteht, jedoch im Gastgewerbe nicht. Sie wei
sen dann häufig darauf hin, dass Büroarbeit ohnedies leichter sei und noch dazu ein besse
res Schutzniveau bestehe. 

Das Problem des Schutzes werdender Mütter vor der Einwirkung von Tabakrauch stel lt 
sich besonders im Gastgewerbe durch rauchende Gäste, da das Mutterschutzgesetz in  die
sem Fall kein Beschäftigungsverbot vorsieht. Es ist nur in  den seltensten Fällen mögl ich, 
die werdende Mutter in e inem Nichtraucherlnnenbereich zu beschäftigten, da dieser in den 
wenigsten Betrieben vorhanden ist. Die betroffenen Arbeitnehmerinnen haben Angst vor 
der schädl ichen Wirkung des Tabakrauches auf das ungeborene Kind und leiden oft durch 
die E inwirkung des Tabakrauches an Übelkeit. Generell besteht i n  den Betrieben - ausge
nommen das Gastgewerbe - für werdende Mütter, die selbst nicht rauchen, ein Beschäfti
gungsverbot an Arbeitsplätzen mit E inwirkung von Tabakrauch. Bei  Erhebungen wurde 
j edoch die Erfahrung gemacht, dass das Verständnis der Kol legInnen gegenüber der wer
denden Mutter oft zu wünschen übrig lässt und diese sowohl von KollegInnen als auch 
von ArbeitgeberInnen häufig als Querulantin hingestel lt wird, wenn sie auf dieses Be
schäftigungsverbot pocht. Generel l  kann man sagen, dass es auch eine E instel lungssache 
ist, wie in Betrieben mit dem Nichtraucherinnenschutz für werdende Mütter umgegangen 
wird, und dass sich im Verhalten der KollegInnen und der ArbeitgeberInnen oft auch nur 
die Einstel lung der Gesel lschaft widerspiegelt. 

6.2.4 Arbeitszeit und Arbeitsruhe 

Al l :  Im Berichtszeitraum brachte das Arbeitsinspektorat in Erfahrung, dass in mehreren 
Abtei lungen eines großen Hotelbetriebes in relativ großem Ausmaß überlassene Arbeits
kräfte beschäftigt werden, um einen Abbau der großtei ls nach dem Arbeitszeitgesetz unzu
lässigen Überstunden zu erreichen. Bei der Kontrol le der Arbeitszeitaufzeichnungen für 
die Sommermonate stellte sich jedoch heraus, dass es trotz des Einsatzes überlassener Ar
beitskräfte nach wie vor zu gravierenden Übertretungen insbesondere der Tagesarbeitszei
ten gekommen war, wobei in  mehreren Fäl len sogar Tagesarbeitszeiten von 1 7  bis 20 
Stunden festgestel l t  wurden. Das Arbeitsinspektorat konnte begreiflicherweise auf die üb
l ichen Schutzbehauptungen bzw. Begründungen seitens des Unternehmens, wie etwa den 
großen Umfang aktueller Krankenstände, die durch einen besonders heißen Sommer be
dingte mangelnde Arbeitsbereitschaft etlicher Aushilfen und die Freiwi l l igkeit dieser 
Überstundenleistungen nicht eingehen und musste Strafanzeige bei der zuständigen Be
zirksverwaltungsbehörde erstatten. 
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Im Gastgewerbe \Vurden nach "vie vor häufig insbesondere h i nsichtl ich der Erfassung der 

Ruhepausen insofern unvo l lständige Arbeitszeitaufzeichnungen festgestel l t ,  als weder da
raus noch aus der Anordnung im Dienstplan die Pausenzeiten ersichtl ich waren (30  M inu
ten oder e ine al lenfa l l s  noch zusätzl ich gewährte Pausenzeit) .  I n  mehreren Fäl len waren 
daher d iesbezüg liche Beratungen der ArbeitgeberInnen bzw. schri ft l iche Aufforderungen 
unumgängl ich .  

AI 3 :  Auch i m  Berichtsjahr wurden bei  den i n  H andel sbetrieben durchgeführten Kontrol
l en vv i eder massive Ü bertretungen der Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes festgeste l l t. 
wobei , wie im Vorj ahr, Tagesarbeitszeiten bis zu 1 7  Stunden und Wochenarbeitszeiten bis 
zu 70 Stunden und mehr festgeste l l t  wurden. Im Lebensmittel handel waren von d iesen 
Übertretungen vor al lem wieder F i l ia l le i terInnen und deren Ste l lvertreterInnen betroffen.  
Ferner wurden um den Jahreswechsel i n  Betrieben des Lebensmittelhandels  erneut E rhe
bungen bezügl ic h  der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen zur Nachtzei t  durc hgeführt. 
wobei in e in igen Fäll e n  e i n  Arbeitsbeginn um zwei Uhr früh festgeste l lt wurde.  I n  schwer 
wiegenden Fällen wurde die Ein le itung von S trafverfahren beantragt. Weiters m usste im 
Berichtsj ahr festgeste l lt werden. dass i n  VerkauCsstel len. die aufgrund der Bestimmungen 
des � 1 8  des Arbeitsruhegesetzes auch an Wochenenden geöffnet sein dürfen,  vermehrt 
CJbert retungen der Vorschri ften h i nsicht l ich der Gewährung der Wochenendruhe aufgetre
ten s ind .  

AI 1 0 : Wie s ich  i m  Laufe des  Berichtsj ahres wiederum mehrmals gezeigt hat, ste l l t  die 
Beschäftigung von Arb eitnehmerinnen an Samstagen nach 1 3  U hr im H andel nach wie vor 
insofern e i n  Problem dar. als ein G roßte i l  der überprüften Betriebe in E i nkaufszentren auf
grund der zu geringen Anzahl an beschäftigten Arbeitnehmerlnnen ( K le inbetriebe ohne 
Betriebsrat) keine Mögl ichkeit  hat. die nach � 22d des Arbeitsruhegesetzes zulässige Re
gelung einwandfrei e inzuhalten. "vonach jeder z"veite Samstag arbeitsfrei zu b leiben hat. 
Urlaube und Krankenstände l assen angebl ich einen geregelten, den gesetzlichen Bestim
mungen e ntsprechenden D ienstplan vie lfach nicht zu. Auch w i rd hinsichtl ich der erforder
l ichen Anwesenheit der Arbeitnehmerinnen i mmer wieder als Grund angegeben. dass es 
s ich beim Samstag um den umsatzstärksten Tag der Woche handelt .  Die  Möglichkeit  einer 
schri ft l ichen E i nzelve re i nbarung gemäß § 22d Abs. 4 des A rbeitsruhegesetzes i st vielen 
ArbeitgeberInnen und Arbeitnehmerinnen unbekannt und wird auch nach Aufklärung 
d urch die Arbeits inspektion nur vereinzelt in Anspruch genommen. Bei nochmal igen 
Überprü fungen mehrerer Betriebe ste l lte s ich j edoch heraus. dass in e inigen Arbeitsstätten 
für d�n Samstag zusätzl ic he Arbeitnehmerlnnen e ingeste l lt wurden und somit d ie  E in hal
tung der gesetz l ichen Best immungen ge\vährle istet werden konnte. 

In den großen H andelsketten ( Lebensmi ttel und Text i l handcl mit  Betriebsrat) wurden 
üherwiegend Betriebsvereinbarungen mit  entsprechenden D urchrech nungsze iträumen ab
gesch l ossen. D iesen B etrieben ist es auch aufgrund der größeren Zahl der Arbeitnelunerln
nen le ichter möglich, die gesetzl ichen Regel ungen einzuhalten .  Ledigl ich bei den F i l ia l le i
terInnen, speziel l i m  Lebensmi ttelhandeL ist zu beobachten. dass diese immer wieder über 
das zuläss i ge Ausmaß h inaus beschäftigt werden. Laut Aussagen der Betroffenen und nach 
Eins ichtnahme i n  die A rbeitszei taufzeichnungen handelt  es sich in den besagten Fäl len 
meist um Engpässe durch gleichzeitige Krankenstände mehrerer Arbei tnehmerInnen. Die 
H öchstgrenzen der "vöchent l ichen Arbeitszeit nach dem Arbei tszei tgesetz werden meist 
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deshalb nicht überschritten, weil sich die Arbeitnehmerinnen für die an Samstagen geleis
tete Arbeitszeit vielfach während der Woche frei nehmen. Abschließend kann festgestellt 
werden, dass bei kontinuierlicher Kontrolle der Betriebe und Information der Arbeitgeber
Innen und ArbeitnehmerInnen durch die Arbeitsinspektorate eine wesentliche Verbesse
rung bei der Einhaltung der Bestimmungen des Arbeitsruhegesetzes erzielt werden kann. 

AI 18 :  Bei Überprüfungen der Einhaltung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes konn
te festgestel lt werden, dass die Anzahl der Planstel len für Fach- und AusbildungsärztInnen 
im Vergleich zum Vorjahr zunahm, wobei jedoch in einigen Fällen offensichtlich der An
reiz für ÄrztInnen nicht al lzu groß war, in einem Krankenhaus einer Grenzregion zu arbei
ten. Gehäufte Übertretungen wurden in einer chirurgischen Abteilung festgestellt, nach
dem plötzlich der Primararzt verstorben war, kurz danach das Vertragsverhältnis mit 
einem Facharzt gekündigt worden war und sich die Nachbesetzungen der vakanten Stellen 
monatelang hingezogen hatten. Die übrigen Überschreitungen der Wochen- bzw. Wochen
endarbeitszeiten hatten ihre Ursache meist im aus persönl ichen Gründen erfolgten Dienst
tausch. Da nach dem Ende Jänner 2000 erfolgten Auslaufen der alten, auch die verlänger
ten Dienstzeiten der SpitalsärztInnen regelnden Betriebsvereinbarung zwischen einer Ge
bietskörperschaft als Rechtsträger einiger Krankenanstalten und dem jeweiligen Betriebs
rat keine neue Betriebsvereinbarung abgeschlossen worden war, was von der Ärztekam
mer im September 2000 in ganzseitigen Inseraten angeprangert wurde, entstand hinsicht
lich der verlängerten Dienstzeiten ein "rechtsfreier Zustand",  der erst im Februar 200 1 
durch die neue Betriebsvereinbarung beendet werden konnte. 

6.2.5 Heimarbeit 

AI 3 :  Im Berichtsjahr waren in Wien und in dem vom genannten Arbeitsinspektorat beauf
sichtigten Teil Niederösterreichs mit 62 AuftraggeberInnen, drei ZwischenmeisterInnen 
und 1 35 HeimarbeiterInnen etwas mehr Auftraggeberinnen (+ 3 ,3 %), jedoch weniger 
HeimarbeiterInnen (- 4,3 %) beschäftigt als im Vorjahr. Die Zunahme bei den Auftragge
berinnen erklärt sich dadurch, dass jene einschlägig tätigen Betriebe, die für 2000 keine 
Heimarbeiterinnen gemeldet hatten, nach Einholung von Auskünften bei HeimarbeiterIn
nen oder sonstigen Personen einer Kontrolle unterzogen wurden; allerdings wurde in den 
meisten Fäl len die Vergabe der Heimarbeit sofort nach der Nachzahlung der fehlenden 
Abrechnungsbeträge wieder eingestellt. Der seit vielen Jahren anhaltende Trend des Rück
ganges der traditionel len Heimarbeit setzte sich somit im Berichtsjahr in einer etwas abge
schwächten Form weiter fort. Die Verbreitung der Telearbeit bzw. Teleheimarbeit nimmt 
weiter zu, ebenso die Ausweitung anderer Arbeitsvertragsmögl ichkeiten, wie etwa von 
Werkverträgen und freien Dienstverträgen sowie die Formen der neuen Selbstständigkeit. 

AI 7:  Im Vergleich zum Vorjahr ging bei gleich bleibender Anzahl der AuftraggeberInnen 
(6) die Anzahl der Heimarbeiterinnen von 49 auf 44 zurück. Im Aufsichtsbezirk befindet 
sich nur ein einziger Auftraggeber mit einer größeren Anzahl von Heimarbeiterinnen (32),  
alle anderen haben nur 1 -2 Heimarbeiterinnen beschäftigt. 

Dem Arbeitsinspektorat wurden zwei Vermittlungsbetriebe bekannt, die über Zeitungsin
serate Heimarbeit anbieten. Ist man an diesbezüglicher Heimarbeit interessiert, muss man 
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zunächst ca. 250-500 S ( 1 8-36 €) für einen Katalog bezahlen, in dem dann meist ausländi
sche Betriebe aufscheinen, die "selbständige Heimarbeit" vergeben. Für den Arbeitsver
trag, der eine "selbständige Heimarbeit" vorsieht, sind dann im Allgemeinen nochmals 
ca. 500 S (36  €) zu bezahlen und über die österreichischen ArbeitsvermittierInnen erhält 
man anschließend die Adresse des Auftraggebers bzw. der Auftraggeberin, sodass zu
nächst durchschnittl ich bis zu 1 .000 S (73 €) bezahlt werden müssen, bevor man endl ich 
den Vertrag erhält. Noch dazu müssen nach Vertragsabschluss die einzelnen Teile der 
Heimarbeit, z.B. Kugelschreiberteile oder Wäscheklammertei le, käuflich erworben wer
den. Aufgrund des § 1 4  Abs. I des Heimarbeitsgesetzes 1 960, BGBL Nr. 1 051 1 96 1 ,  ist 
jegliche Vorleistung für die Vergabe von Heimarbeit verboten. Da sich die Auftraggeber
Innen jedoch meist im Ausland befinden, haben die betroffenen Heimarbeiterinnen bei et
waigen Problemen daher auch in Zeiten der Europäischen Union kaum Möglichkeiten, im 
Streitfall ihre Ansprüche durchzusetzen. In den vorliegenden Fäl len haben sich die Heim
arbeiterilmen glück licherweise bereits vorher beim Arbeitsinspektorat informiert und so 
"nur" die Kosten für den Katalog bezahlen müssen. Doch gibt es sicher auch Personen, die 
auf die Versprechungen in den Katalogen vertrauen und in weiterer Folge zu Schaden 
kommen. 

AI 10 :  Im Berichtsjahr war festzustellen, dass immer mehr Personen, die aufgrund sozia
ler, famil iärer und geografischer Umstände auf Heimarbeit angewiesen sind und bisher 
einer durch das Heimarbeitsgesetz 1 960 geregelten Heimarbeit nachgingen, sich aufgrund 
des in Aussicht gestellten Mehrverdienstes von in vielen Tageszeitungen annoncierten 
Heimarbeitsangeboten verlocken lassen (lukrative Heimarbeit mit vertraglicher Regelung 
und freier Zeiteintei lung; Zusammenbau von Kugelschreibern, Kabelmontage u.Ä.), gegen 
Entgelt nähere Informationen anfordern und in der Folge entsprechende Werkverträge ab
schl ießen, ohne die Schutzbestimmungen des Heimarbeitsgesetzes in Anspruch zu neh
men, weil ihnen die entsprechenden Informationen vorenthalten werden. Zugleich war zu 
beobachten, dass sich gegenüber dem Vorjahr sowohl die Zahl der im Sinne des Heimar
beitsgesetzes beschäftigten Personen, als auch die der Auftraggeberinnen und Auftragge
ber deutlich verringerte. 

6.3 KONTROLLE DER ILLEGALEN BESCHÄFTIGUNG AUSLÄNDISCHER 
ARBEITSKRÄFTE 

Schwerpunkte der Kontrolltätigkeit (AI Bau) 

Kontrollen von Druckereien, Buchbindereien und der Werbebranche: Zahlreichen In
siderinformationen zufolge würden viele Betriebe der Druckerei-, Buchbinderei- und Wer
be branche in jeder Schicht oft bis zu 20  ausländische Arbeitskräfte ohne die erforderlichen 
Bewil l igungen nach dem AuslBG beschäftigen. Diese Arbeitskräfte würden vorwiegend 
durch "organisierte" Unternehmen vermittelt. Die daraufhin durchgeführten Kontrol len in 
diesen Betrieben bestätigten die eingegangenen Informationen und ergaben deutl iche H in
weise auf das tatsächl iche Bestehen einer solchen Organisation der i l legalen Beschäfti
gung. Den Beobachtungen zufolge verrichten die Arbeitskräfte dieser Unternehmen in der 
Regel e infachste Arbeiten, wie beispielsweise Kuvertieren von Schriftstücken oder Kleben 
von Adressetiketten auf Kuverts. Oft werden sie als entsendete Arbeitskräfte in anderen 
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Betrieben, vor allem Druckereien, tätig und verrichten dabei auch Konfektionsarbeiten, 
wie Einlegen, Einkleben etc . ,  die von den beschäftigenden Unternehmen als Subauftrag an 
eine " Werbefirrna" bezeichnet werden .  Dass die Arbeitsbedingungen für diese Beschäftig
ten die denkbar miesesten s ind und dabei sogar die Missstände in  der Baubranche übertrof
fen werden, muss wohl nicht extra erwähnt werden. D ie Produktionsstätten sind nämlich 
in  der Regel nicht angemeldet, nach außen nicht erkennbar, oft getarnt unter unzutreffen
den Bezeichnungen und daher jeder behördlichen Kontrol le entzogen. Sofern es Betriebs
stätten gibt, werden diese häufig erst dadurch bekannt, dass ein Betrieb behauptet, jene 
Räume, wo diese Arbeitskräfte tätig werden, vermietet zu haben. In  der Regel verließen 
unmittelbar nach Beginn der Kontrollen die dort Beschäftigten blitzartig über die diversen 
Ausgänge die Betriebsstätten. Die VertreterInnen der beschäftigenden Unternehmen gaben 
üblicherweise bei den folgenden Befragungen an, dass die Arbeiten "soeben fertig" gewor
den seien und die geflüchteten Personen, deren Identität man nicht kenne, von einem 
"Subunternehmen" entsendet worden wären. Diese "Überlasser" wieder behaupteten, die 
von ihnen zur Verfügung gestellten Arbeitskräfte würden legal beschäftigt, und boten an, 
Listen dieser Beschäftigten zu übermitteln. Die darin Angeführten, die tatsächlich zur Aus
übung einer legalen Beschäftigung in Österreich berechtigt gewesen wären, waren jedoch 
erwartungsgemäß mit den Geflüchteten nicht ident, zumal sie bei Einvernahmen angaben, 
bei den Kontrol len n icht anwesend gewesen zu sein, oder sich herausstel lte, dass sie sich 
zum Kontrol lzeitpunkt gar nicht in Österreich aufgehalten hatten. 

Da j edoch ein Strafantrag gegen ArbeitgeberInnen nur nach zweifelsfreier Feststellung der 
Identität der Beschäftigten anhand eines L ichtbildausweises oder zumindest der "Nichtös
terreichereigenschaft" im S inne der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes sinnvol l  i st ,  
konnte weder den Beschäftigern noch den Überlassern die Tätigkeit der offenkundig i l le
gal Beschäftigten angelastet werden, zum al die Auskunftspflichten der ArbeitgeberI nnen 
nach dem AuslBG hinsicht l ich der beschäftigten Personen im konkreten Fall nicht zuletzt 
im Hinbl ick auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, niemand dürfe durch eine 
Strafdrohung zu einer Aussage verhalten werden, durch die er sich selbst einer strafbaren 
Handlung bezichtigen würde, kaum durchsetzbar erscheinen. Bei den Versuchen, die Iden
titäten dieser Personen festzustel len, kam es in Anwesenheit der Verantwortlichen der Be
schäftigerbetriebe wiederholt zu Tätlichkeiten und Handgreiflichkeiten gegenüber den 
Kontrol lorganen. D iese Verantwortlichen zeigten sich dann zwar darüber entsetzt, unter
nahmen jedoch von sich aus nichts, um ein solches Verhalten zu verhindern, vorgebl ich, 
wei l  ihnen diese Personen unbekannt seien und sie sie vorher auch nie gesehen hätten, 
weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sich die Beschäftigerbetriebe der uner
laubten Beschäftigung durchaus bewusst sind. 

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der AusländerInnen versuchte, die Identität durch - auch 
geHUschte - Ausweise eines namhaften Unternehmens der Werbemittelvertei lerbranche 
nachzuweisen. Das Gesamtausmaß der offenkundig i llegalen AusländerInnenbeschäfti
gung muss in diesem Bereich als unverhältnismäßig hoch eingeschätzt werden und könnte 
sogar die Häufigkeit der Verstöße im Baubereich überschreiten. Dass die in diesen Berei
chen tätigen " Subunternehmen" ,  Arbeitskräfteüberlasser und Arbeitsvermittier über ein gut 
funktionierendes gemeinsames Informationssystem verfügen, i st daraus ersichtlich, dass 
die Informantinnen oft genauestens Bescheid wussten, an welchem Tag und zu welcher 
Uhrzeit Kontrollen in welchem Betrieb stattfanden, ob die Kontrollorgane fündig gewor-
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den waren, wo sich die I l legalen versteckt hielten, ob die Kontrollorgane von den Betriebs
inhaberInnen erfolgreich "an der Nase herumgeführt" worden waren, wohin die I l legalen 
flüchteten und wie viele es waren; diese Informationen wurden dann jewei ls  am Tag nach 
den Kontrol len ausgetauscht. 

Kontrollen von Fleischh auereien: In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Soziales 
und Behindertenwesen, Bereich Arbeitskräfteüberlassung, wurden nach Anzeigen Flei
scherbetriebe kontro l li ert, wobei M issbräuche des Praktikantenabkommens mit Ungarn 
festgestel l t  werden mussten. D ieses Abkommen sol l  jungen UngarInnen die Möglichkeit 
bieten, i hre Erfahrungen im erlernten Beruf im Ausland zu erweitern. Ein großer Teil die
ser UngarInnen, die aufgrund des Abkommens eine Zulassungsbewil l igung des Arbeits
marktservice für die Tätigkeit als FleischerInnen in Österreich erhalten hatten, schlossen 
dabei e inen Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen ab, das zwar selbst Arbeitskräfte und 
das Gewerbe F leischer angemeldet hatte, jedoch über keine eigene Betriebsstätte verfügte. 
Dieses Unternehmen überließ die Arbeitskräfte an Fleischerbetriebe in ganz Österreich, in  
denen dann d ie  U ngarIrmen, obwohl sie nach dem Abkommen ihre beruflichen Kenntnisse 
als Fachkräfte hätten erweitern sollen, lediglich einfachste Hilfstätigkeiten verrichteten. In 
diesen Beschäftigerbetrieben arbeiteten sie meist beträcht lich über der erlaubten Arbeits
zeit und mussten viele Überstunden leisten, wobei ihnen - entgegen der im Abkommen ga
rantierten Einhaltung der österreichischen Arbeits- und Lohnbedingungen durch den "Ar
beitgeber" - bloß ein Grundgehalt ausbezahlt wurde. Nach dem Abkommen wäre ein Ar
beitsverhältnis mit  dem Beschäftigerbetrieb selbst (also n icht mit dem Überlasser) zu 
schließen gewesen. Der Beschäftiger, der nach eigenen Angaben nur Hi lfskräfte brauchte, 
die er vorgeblich n icht am hiesigen Arbeitsmarkt fand, fühlte sich zum Abschluss eines di
rekten Arbeitsvertrages nicht verpflichtet und war der Meinung, dass die Bewil l igungen 
für die Tätigkeit der AusländerInnen im Rahmen des Abkommens an sich ertei l t  worden 
seien. Die  ausl ändischen Arbeitskräfte wiederum, die das Abkommen meist inhaltlich 
n icht genauer kannten und mit den österreichischen Bestimmungen des Arbeits- und Sozi
alrechtes n icht vertraut waren, konnten die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft nicht erkennen, 
zumal sie ein Entgelt erhielten, das im Vergleich zum Einkommen von FleischerInnen in  
Ungarn deutlich höher ausfiel.  

D iese AusländerIm1en wurden, wie sich herausstellte, in Ungarn vom Überlasserunterneh
men zur Deckung des Bedarfs an LeiharbeiterInnen gezielt angesprochen und angeworben. 
Das Überlasserunternehmen umging damit unter Missbrauch des Abkommens neben ande
ren Schutznormen die bestehenden Bewil l igungspflichten nach dem Ausländerbeschäfti
gungsgesetz und dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz. Die B undesgeschäftsstel le des Ar
beitsmarktservice wurde von diesen Vorfällen verständigt und begrüßte die diesbezügli
chen Ermitt lungen. N ach deren Abschluss wurde dem Arbeitsinspektorat mitgeteilt, dass 
man bei weiteren Abkommen die Missbrauchsmöglichkeiten im Auge behalten und versu
chen werde, durch geeignete Formulierungen in diesem und in noch zu schließenden Ab
kommen mit  anderen Staaten den M issbrauch in dieser Form zu verhindern. Auch die regi
onalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice konnten bei P rüfung der Anträge auf Er
teilung der Zulassungsbewil l igung die Täuschung durch den antragstel lenden Überlasser
betrieb n icht erkermen. 
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Bemerkungen zur Kontrolltätigkeit (AI 14) 

In Tirol nahm die unerlaubte Beschäftigung im Baubereich spürbar ab, stieg jedoch in der 
Tourismuswirtschaft (Gastronomie) deutlich an. Immer wieder wurde den Kontrol lorganen 
von Gastwirten erklärt, dass nicht ausreichend Personal zu bekommen sei und vor allem 
deshalb ausländische Arbeitskräfte "schwarz" beschäftigt würden. Insgesamt hat sich ge
genüber den Vorj ahr die Zahl der Strafanzeigen nach dem AusIBG nahezu verdoppelt (von 
1 46 auf 283). Dies vor allem auch deshalb, weil im Aufsichtsbezirk mehr Kontrollorgane 
(fünf) zur Verfügung standen als im Vorjahr (drei) und zugleich das Problem der unerlaub
ten Beschäftigung von Fernfahrerlnnen immer dringlicher wurde. 

Aufgrund der Initiative des Arbeitsinspektorates fand im Oktober 2000 in Kufstein eine 
große Tagung betreffend LKW-Lenkerlnnen mit sämtlichen befassten Behörden und Inter
essenvertreterInnen statt, die großes mediales Echo fand und auf der es zu einem interes
santen Erfahrungsaustausch mit den deutschen KollegInnen kam. Diese Tagung hatte unter 
anderem zur Folge, dass die befassten Behörden samt Exekutive seither noch besser zu
sammenarbeiten, dass auch der Bevölkerung das Problem in seiner ganzen Tragweite be
wusst gemacht und zugleich eine erhöhte Transparenz der Kontrolltätigkeit erreicht wer
den konnte. In diesem Zusammenhang konnte eine organisierte Gesetzesumgehung nach
haltig aufgedeckt werden, bei der selbständige Fernfahrerlnnen aus Osteuropa im Rahmen 
von Werkverträgen an inländische Transportunternehmungen "überlassen" wurden. In der 
Folge wurden teils  empfindl iche Geldstrafen verhängt. 

1 0 1  

III-143 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 113 von 186

www.parlament.gv.at



S i cht der Arbeits inspektorinnen 

7. AUS DER SICHT D E R  ARBEITSI NSPEKTORINNEN 

I n  d iesen Beiträgen bri ngen die VerfasserInnen im Wesentl ichen ihre persönl iche M e inung 
zum Ausdruck .  Aus diesem Grund werden den Beitragstiteln zunächst die Namen der 
A utorInnen und erst dann - i n  K lammem - die Kurzbezeichnungen der betreffenden Ar
beits i nspektorate h i nzuge fügt, deren regionale Zuständigkeit dem Anhang A . 3 . 2 .2 entnom
men werden kann.  

7. 1 S I C H E R H E I T  li N D  G E S lI N D HEITSSCH lITZ 

Praktische Erfahrungen mit dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz 
I ng .  Franz VIEHAUSER (Al l 0) 

Die  Best immungen des BauKG s ind seit  I .  Jul i  1 999 i n  Kraft und für Bauvorhaben, die 
am I .  Jul i  1 999 bereits i n  der Ausfü hrungsphase waren. ab 1 .  Jul i  2000 anzuwenden. Es 
sol l  d ie  S icherhei t  und den Gesundheitsschutz der  Arbeitnehmerlnnen auf Bauste l le n  
d urch d ie  Koordini erung b e i  der Vorbereitung u n d  Durchführung von Bauarbeiten gewähr
le isten.  Um die  Bauherrn entsprechend zu informieren. wurden d urch das Arbeits inspekto
rat vorweg folgende Maßnahmen getroffen :  

• M ündl iche I n formation und Beratung bei Proj ektvorbesprechungen: 
• Schrei ben an gewerbl iche Bauträger und ö ffent l iche Ste l len:  
• I l i mveise bei  den Komm issionen. 

Dabei wurde festgeste l l t. dass d ie  Betroffenen ( Bauherrn und P lanerinnen) den gesetz l i 
chen Bestimmungen aufgeschlossen gegenüberstanden bzw. v o n  deren S innhaftigkeit 
überzeugt werden konnten. Nur in Ausnahmefal len wurden Zwe i fe l  und K l agen über die 
z u  erwartende fi nanzie l l e  Mehrbelastung bekannt. Neben der zuvor genannten beratenden 
Tätigkeit  vvi rd die Ei nhaltung der Bestimmungen des BauKG d urch das Arbeitsi nspektorat 
im Zuge der Überprüfung von Bauste l len  vvahrgenommen. vvobei Folgendes festgeste l l t  
vvurd e :  

Öffentl iche Stel len und gewerbl iche Bauträger übertragen d ie  gesetzl ichen P fl ichten über
wiegend P roj ektIe i terI nnen. Nur in wenigen Fällen werden hiefü r  Betriebsangehörige e in
gesetzt oder d ie  gesetz l ichen Bestimm ungen i gnoriert .  Bei  den privaten "Häuslbauem" er
g i bt s ich i nso fern e i n  völ l ig anderes B i ld,  als h ier nur in Ausnahmefal1en den gesetzl ichen 
Bestimmungen des Bau KG e ntsprochen wird. Dies ist  neben wirtschaftl ic hen Aspekten 
auch darauf zurückzuführen. dass \'on den zuständigen Baubehörden und von den P laner
Innen verabsäumt wurde. die Bauherrn auf die geltenden gesetz l ic hen Best immungen hin
zmvei sen.  Tei l we i se wurde auch das Gesetz insofern falsch ausgelegt. als man glaubte. die 
Best i mm ungen wären nur für größere Bauvorhaben anzuwenden. 

Das eigentl iche Ziel des Bau KG. näm lich die Verbesserung der Sicherheit  und des Ge
sundhei tsschutzes der Beschäftigten auf Bauste l len. wird derzei t  in der Praxi s  nur tei lweise 
erre icht. wobei folgende Ursachen h iefür anzuführen sind:  
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• Von den PlanungskoordinatorInnen werden häufig EDV -mäßig standardisierte Sicher
heits- und Gesundheitsschutzpläne erstellt, die nicht auf die Charakteristik des Bauvor
habens eingehen und daher oft nur schwer in der Praxis umsetzbar sind. So etwa ist das 
Anfuhren der Schutzmaßnahme "Baugrubenwände vom Baumeister böschen" dann nur 
bedingt oder kaum zielführend, wenn der Aushub der Baugrube von vornherein an ein 
eigenes Unternehmen vergeben wird oder wenn bei Einhaltung des gesetzlichen Bö
schungswinkels im Sinne der BauV bereits die Grundstücksgrenzen überschritten wä
ren. 

• Unzulängl iche Kenntnisse der BaustellenkoordinatorInnen betreffend die gesetzlichen 
Bestimmungen der BauV: Wenn z.B. laut S icherheits- und Gesundheitsschutzplan bei 
Deckenrändern Absturzgefahr besteht und als Maßnahme ein Geländer vorgesehen ist, 
ist es unbedingt notwendig, dass neben den betroffenen Betrieben auch die Baustel len
koordinatorInnen Kenntnis darüber haben, ab welcher Absturzhöhe eine Schutzmaß
nahrne laut Bau V erforderlich ist und wie sie beschaffen sein muss. 

Al lgemein ist speziell bei kleineren bzw. mittleren Bauvorhaben auch der finanzielle As
pekt zu berücksichtigen, wobei sich Folgendes herausstel lte: 

• Wegen einer wenngleich oft nur geringfügigen Verteuerung des Bauvorhabens wird 
von den Bauherrn bewusst eine Verwaltungsübertretung in Kauf genommen, da das Ri
siko, wegen dieser Verwaltungsübertretung bestraft zu werden, als gering eingestuft 
wird. 

• Die allgemeine Übertragung von Pflichten des Bauherrn auf das ausfuhrende Bauunter
nehmen ist tei lweise insofern problematisch, als mit der Durchführung des BauKG sich 
ergebende Mehrkosten einerseits vom Bauherrn vielfach nicht akzeptiert werden und 
andererseits die finanzielle Mehrbelastung nur ungern an diesen weitergegeben wird. 

Zusarnrnenfassend ist festzustellen, dass die Bestimmungen des BauKG zumindest bei ge
werbl ichen Bauträgern und der öffentlichen Hand als überwiegend positiv beurteilt wer
den, was auch auf die vom Arbeitsinspektorat durchgeführten Beratungen und Informatio
nen zurückzuführen ist. Die in diesem Bereich besonders erforderliche Tätigkeit der Ar
beitsinspektion wird dazu beitragen, dass bei der praktischen Umsetzung zukünftig noch 
einiges aufgeholt werden kann. 

Brand in einer Reifendeponie 
Ing. Christian HUFNAGL (AI 1 8) 

An der Flanke eines Reifendeponiekörpers trat im Februar 2000 infolge Entzündung von 
aus dem Deponieinneren austretenden Gasen ein Brand auf, wobei jedoch eine externe 
Zündquelle nicht ausfindig gemacht werden konnte. Als Sofortmaßnahme wurde die zum 
Brandzeitpunkt tei lweise offene Flanke der Deponie mit einer mächtigen Lage von Schot
ter und Erdmaterial stabilisiert und abgedeckt. Auf dem betreffenden ca. 45 .000-50.000 m3 
umfassenden Abschnitt des Zwischenlagers werden Altreifen, geschredderte Altreifen und 
technische Gummiabfälle gelagert. Dieser Abschnitt ist von den anderen Altreifenzwi
schenlagern durch Brandschutzdämme getrennt und an der Oberfläche mit einer Folie so
wie an der Flanke mit Erdmaterial bzw. Schotter abgedeckt. 
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Bei "Krisensitzungen" der zuständigen Bezi rkshauptmannschaft unter Beiziehung von 
Chemi kern d iverser Sparten. Sachverständigen für Hydrogeologie. Brandschutzfach leuten 
u.a. wurde vern1Lltet. dass im Deponieinneren ein thermooxidativer Prozess abläuft. der 

von Pyrolyse- und Zersetzungsprozessen beglei tet \vi rd. die je nach Reaktion und Tempe
raturverhältni ssen große Mengen an Pyrolysegasen und Ölen l ie fern können. Durch das 
Anbringen von Kontro l l sonden zur T emperatur- und Gasmessung wurde schl ießl ich diese 
Hypothese bestät i gt .  Zum Stoppen d ieser Prozesse wurde sodann fl üssiger Sticksto tT mit  
ca.  20 .000 L iter/Stunde ei ngeleitet. um den SauerstofT zu verdrängen und die  Reaktions
herde zu kühlen.  Dadurch konnte der Sauersto ff aus dem Inneren der Deponie relat i v  rasch 
und vol l ständi g  verdrängt und die Temperatur mit  der Zeit auf unter 45 oe abgesenkt v .. er
den. E ine versuchsweise E i n stel l ung der Stickstoffdosierung ergab j edoch wieder lokale 
E inbrüche von SauerstolT und ört l ich e in ige ausgeprägte Erhöhungen der Gas inhaltssto ffe 
( M e than. andere Kohlenwassersto ffe. Schwefeldioxid.  Kohlenmonoxid und Kohlendi
oxid) .  Daraus und aus der Summe der anderen Informati o nen wurde geschlossen. dass 
d urch die St ickstoffe inle i tung die Prozesse im Lagerinneren zwar zum wei tgehenden Ab
k l i ngen. n icht aber zum S t i l l stand gebracht werden konnten. 

In der Folge \\urde besch lossen. das Lager k lc infl lic hi g  m itte ls  e ines vert i kalen " Sack lo
ches" zu öffnen. um nähere I n formati onen über die Art des gelagerten Materials. seinen 
Zustand und die Mögl ichke iten se i ner Bergung. Sortierung und Entsorgung gewinnen zu 
können.  I m  günstigsten Fall  war auch eine Räumung der Reakt ionsherde von d iesem A u f
schluss aus vorstel lbar. D iese Arbeiten \varen ursprüngl ich insofern unter Hochri s ikovor
kehrungen geplant worden. als I nertgas eingesetzt und der Grabungsrand abgedeckt und 
mechanisch gesichert werden so l l te. Da jedoch arbei tstechnische Schwierigkei ten derge
stalt auftraten. dass fast nur bergungsmäßig sehr schwierig zu handhabender technischer 
Gummi in kompakter Lagerung angetroffen wurde. und zudem keine ausgeprägten Gasbi l 
d ungen sowie wärmere bzw. heiße Zonen auftraten und da prakti sch nur  unreagiertes Ma
terial angetroffen wurde. wurden die S icherheitsvorkehrungen zurückgenommen und die  
Ö ffnung als Grube m i t  e i ner Ahmessung von ca .  5 x 5 x 1 4  m und e iner ö rt l ichen E rwei te
rung nahe der Oberfläche vorgenommen. 

V ier Tage nach Beginn der Ö ffnung trat jedoch i n  d iesem Bereich ein ausgeprägter B rand 
auf: und zwar \viederum ohne externe B randursache bzw. Zündque l le .  Dieser Brand war 

o ffensichtl ic h  auf die  Selbstentzündung brennbarer Gase zurückzuführen. wobei feste 

Gummi abfälle nur i n  geringerem Ausmaß in das Brandgeschehen i nvolviert gewesen sein 

dürften.  Der Brand konnte d urch Verfü l l ung der Ö ffnung m i t  Löschschaum und n achfol

gendem Abdecken bz\v. Verfül len m i t  E rdmaterial rasch unter Kontro l l e  gebracht werden. 

Vereinzelte. noch am selben Tag durchgeführte Messungen zeigten lokal erhebl i ch stei 

gende Met hankonzentrationen. denen j edoch bei der Bewertung vor O rt keine entscheiden

de Bedeutung zugemessen wurde. Der z\veite Brand \yurde in der Folge auf den durch die 

gewählte Ö ffn ungstechnik wieder mögl ichen Zutritt von Luftsauerstoff in das Deponiein

nere zurückgeführt. N ach einer i ntensiven Eval uierung der bis  dah i n  gewähl ten Maßnah

men und S trategien \vurde beschlossen. mit der Dosieru ng von Inertgas fortzufahren. 

g lei chzeit ig aber auch das Raster von Beobachtungs- und Begasungssonden wesentl ich 

auszubauen.  Dabei kam anstel le von St icksto ff als Inertgas wegen etl i c her vergleichsweise 

günstigerer E i genschaften nunmehr Kohlendiox id zum E i nsatz (höhere D ichte. Mögl ich

keit  der kontro l l ierten Füllung des Lagers vom Boden aus und Mögl ichkeit  der messtech-
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nischen Erfassung). In der Folge konnte der Deponiekörper rasch mit Kohlendioxid geflu
tet werden, wobei jedoch in den Randbereichen, zum Tei l in den obersten Schichten des 
Lagers, keine vollständige CO2-Atmosphäre erreicht werden konnte. 

In weiterer Folge wurde gemeinsam mit den Behörden eine neue Strategie zur Räumung 
des vom Brand betroffenen Deponiekörpers ausgearbeitet. Der Abtrag sol lte abschnitts
weise bei gleichzeitiger Begasung mit CO2 in horizontalen Schichten bis zu höchstens 5 m 
erfolgen. Die jewei ls offen l iegende Fläche durfte maximal 1 00 m2 betragen und musste 
nach dem Abtragen sofort wieder mit einer Folie abgedichtet und mit Erdmaterial abge
deckt werden. Der Abbau erfolgte im Schichtbetrieb rund um die Uhr, sodass eine konti
nuierl iche Räumung erfolgen konnte. Zum Schutz der ArbeitnehmerInnen wurde die Kabi
ne des Hydraulikbaggers über ein Aktivkohlefi lter belüftet; weiters bestand die Anschluss
möglichkeit an eine Fremdbelüftung. Es wurden kleine mobile Gaswarngeräte angeschafft. 
Alle am Einsatz beschäftigten ArbeitnehmerInnen wurden einer arbeitsmedizinischen Erst
und Folgeuntersuchung unterzogen. Während der manuell erfolgten Anbringung der Ab
deckfolien stand für eventuelle Rettungsrnaßnahmen ein mit "Schwerem Atemschutz" aus
gerüstetes Drei-Mann-Bergeteam der Freiwill igen Feuerwehr bereit. Erst im Laufe dieser 
Arbeiten wurde der eigentliche Brandherd in der letzten Etage in Form von etwa 300 m3 
verschmortem Gummimaterial gefunden, wobei die eigentliche Brandursache bis heute 
ungeklärt ist. Die gesamte Deponieräumung erstreckte sich über drei Monate und konnte 
ohne Zwischenfälle vol lständig durchgeführt werden. Dabei erwiesen sich die vorgenom
menen Maßnahmen insbesondere auch hinsichtlich des Arbeitnehmerlnnenschutzes als 
sinnvoll und zielführend. 

Das Arbeitsinspektorat hat dabei bei mehreren Besprechungen gemeinsam mit den behörd
lichen Sachverständigen und den Projektverantwortl ichen ein Räumungskonzept mit 
einem umfassenden ArbeitnehmerInnenschutz erarbeitet. Die Einhaltung dieses Konzeptes 
wurde bei der Räumungsphase durch das Arbeitsinspektorat bei Inspektionen und behörd
lichen Kontrol len laufend überprüft. 

Erfahrungen mit der Arbeitsschutzverwaltung in Finnland 
Dr. l ngrid THEUERMANN-WEIKINGER (Al l I ) und lng. Friedrich DATZINGER (AI 8) 

Im Rahmen eines Austauschangebotes in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Internati
onale Mobil ität (CIMO) verbrachten die beiden genannten ArbeitsinspektorInnen und Ver
fasserInnen dieses Beitrages im Herbst des Jahres 2000 ein sehr lehrreiches Monat bei der 
finnischen Arbeitsinspektion sowohl in der Zentralstelle als auch in insgesamt vier nach
geordneten Dienststel len (Arbeitsinspektoraten). Im Folgenden wird über die Erkenntnisse 
und Einblicke in die Funktion, Struktur und Organisation von Sicherheit und Gesundheits
schutz von ArbeitnehmerInnen in Finnland berichtet. 

Organisation, Aufgaben und Zuständigkeiten:  Es gibt in Finnland 1 1  Aufsichtsbezirke 
in 5 Provinzen (Fläche von Finnland : 338 .000 km2; das entspricht gut der vierfachen Flä
che von Österreich) mit 435 MitarbeiterInnen, davon 360 ArbeitsinspektorInnen (pro Ar
beitsinspektorat: 1 6  bis 60 ArbeitsinspektorInnen, inkl. je eines Juristen bzw. einer Juris
tin). Es sind 220.000 Betriebe mit insgesamt ca. 2 Mio. Beschäftigten zu betreuen. Die Ar-
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beitsi nspektorate s ind in  der Erfü l l ung i hrer Aufgaben prinzip ie l l  autonom. s ie  verfügen 
über e i n  e igenes B udget aus dem auch die Personal kosten bestritten werden. 

Arbeitsweisen, Aus- und Fortbildung: Die rasanten Umwälzungen in der Arbei tsviel t  
der l etzten Jahre und Jahrzehnte haben auch i n  Finnl and dazu geführt dass d i e  konventio
nel l e  Form der I nspektionen von Arbeitsstätten und -pl ätzen krit isc h  h interfragt und nach 
neuen Arbei tswei sen der Arbei ts inspektion gesucht wurde. Die  Sicht\vei se sol l te von der 
rei nen Gefahrenverhütung auf die  Förderung der Gesundhei t  ( TYKY-Programm) erwei tert 
werden. Zum Tei l  werden hier ganzheit l iche Konzepte unter E inbeziehung der Freize i t  
und des  fam i l i ären Umfe l des verfolgt .  Besonderes Augenmerk wird dabei auf d i e  Qual i fi

zierung und ülch l iche Kom petenz der Arbeitsi nspektorInnen gelegt.  I m  Rahmen ei nes 
eigenen Proj ektes ( competence proj ect) wird ein individue l ler Entwicklungspl an erarbeitet. 
Konkret haben sich aus der Anpassung an die neuen Anforderungen unter anderem fo lgen
de Tätigkeitsschw erpunkte ergeben :  

• Kontrol l e  des S icherhe itsmanagementsystems bei  s o  genannten " Seveso-Betrieben" 
( Betriebe m i t  großen Umweltgefahren):  

• Entwi c k l ung eines GeÜlhrenevaluierungsprogrammes für Klein- und Mittelbetriebe. das 
auch auf C D- RO M  zum Verkauf angeboten wird. 

In den l etzten Jahren \vurde vor dem H i ntergrund steigender Kosten für Krankenstände 
und der Entschädigung von Berufskrankhei ten sowi e vorzei t iger Pensionierungen aus ge
sundheitl ichen Gründen als  prioritäres Ziel  der Arbeitsinspektion die Erhal tung und Förde
rung der Arbeitsfähigkeit  der ArbeitnehmerInnen und die Senk ung der Anzahl der Berufs
krankheitsfäl l e  und der Arbei tsuntll l le  definiert. Zur Errei chung d ieses Zieles wurde e in  
Mehrj ahres-Strategieplan erarbeitet (Occupat ional Safety and Health Strategy o f  the  Mi
n istry o f  Socia l  A fbirs and Health) .  Konkret sol l en u .a. fol gende Themen bzw. Zie le  im 
Bereich Arbe itnehmerInnenschutz umgesetzt werden: 

• Verhütung arbeitsbedingter Beschwerden des M uskel- und Skelettsystems:  
• P sychomentales Wohlbe ti nden am Arbei tsplatz und Arbeitsbewältigung; 
• Förderung der über 45-j ährigen Arbei tnehmerinnen (Nat ional Program for Aging Wor-

kers);  
• Belästigung und Gewalt  durch Kunden; 
• Arbei tsbedingungen und Arbeitskl ima. Mobbi ng: 
• Förderung der betrieb l ichen Strukturen für Arbei tssicherhei t  und Gesundheitsschutz: 
• U n fa l lverhütung am Bau . 

Zur U msetzung d i eser Aspekte werden zwischen den e inzelnen Arbeits inspektoraten und 
dem M inisterium konkrete Jahreszi e l e  vereinbart . Für die ArbeitsinspektorInnen werden 
zur S tärkung der fac h l i c hen Qua li fi kation themenspezifische Schulungen angeboten.  

Kooperierende I nstitutionen: Das Department für Arbeitssicherhei t  und Gesundhei t  des 
M i n i steri ums für Soziales und Gesundheit und die Arbeits inspektorate arbei ten in ver
schiedenen Zusammenhängen m it e iner Reihe von Forschungs- und Dienst l e istungsanstal
ten sowie Institutionen zusammen. z .B .  mit  dem Institut für Arbeitsmedizin ( F i nnish In
stitute of Occupational Heal th) .  D ieses Institut ( http : //\vww.occuphealth . ti/e )  i st als  Gese l l 
schaft d e s  ö ffentl i chen Rechts dem M i n i sterium für Soziales und Gesundhei t  unterste l l t. 
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beschäftigt ca. 600 M i tarbeiterInnen und unterhält neben dem Haupt i nstitu t  sechs regiona
le Institute . Die F i nanzierung wird zu 50-60 % aus ö ffentl ichen M itte ln  bestritten, der Rest 
stammt aus durch Forschungsprojekte erwirtschafteten Geldern. D iese Expertenorgani sati 
o n  tlir Arbeitsmediz in  und S icherheitstechnik b ietet neben der Durchtlihrung v o n  For
schungsproj ekten in den hauseigenen Laboratorien auch Expertendi enste (z .B .  Messungen 
physikal ischer, chemi scher und biologischer E i nwi rkungen: Erste l l ung arbeitsmedizini
scher Gutachten. etwa in  Berufskrank heitenverfahren: kostenlose Beratungen und Aus
künfte) sowie Schul ungen für arbei tsmedizinisches und s icherhei tstechnisches Fachperso
nal an und gibt zugleich Fac hzei tschri ften. Informationsblätter und andere Pub l i kationen 
heraus . 

Betrieblicher ArbeitnehmerInncnschutz: Nach fi nnischem Recht sind für al le Aspekte 
der S i c herheit  und des Gesundheitsschutzes am Arbeitspl atz die ArbeitgeberInnen verant
\vortl ic h. F ür d ie  Koordinat ion des Arbeitnehmerinnenschutzes ernennen die Arbei tgeber
I nnen so genannte " Arbeitsschutzcheflnnen " oder s ie  nehmen diese Funktion selbst \vahr. 
In B etrieben mit  b i s  zu zehn Beschäftigten können die Arbeitnehmerlnnen e ine!n Arbeits
schutzbeauftragtein m i t  zwei Ste I l vertreterInnen wähl en. in größeren B etrieben i st diese 
Beste l l ung P tl icht.  E i ne Ausbi ldung i st für die Arbeitsschutzbeauftragten nicht vorge
schrieben und o ft auch n icht vorhanden. Beschäft igt der Betrieb m indestens 20 Personen. 
ist zusätzlich ein Arbeitsschutzkom i tee e inzurichten. das aus VertreterInnen des Arbeitge
bers bzw. der Arbei tgeberin und der ArbeitnehmerInnen besteht. Zur Verbesserung des be
triebl ichen ArbeitnehmcrInnenschutzes s ind für e ine Laufzeit  von j ewe i l s  drei Jahren S i 
cherheits- und Gesundheitsschutzpläne z u  erste l len. worin auch M aßnahmen zur Erhal tung 
der Arbei t s fähigkeit enthalten sein m üssen. Basis d ieses Programmes ist  e ine Ris ikobe
wertung der Arbeitsplätze .  Bei I nspektionen durch die Arbeits inspektorinnen wird die Ein
haltung der  personel len Erforderni sse überprüft sowie i n  die S icherheits- und Gesundheits
schutzpläne Einsicht genommen und werden diese P läne auch d iskutiert. 

Betri eb l iche Gesundheitsdienste : Die ArbeitgeberInnen müssen zur Vermeidung von Ge
sundheitsrisi ken und zur Verbesserung der Arbei tsbedingungen eine arbei tsmedizin i sc he 
Betreuung anbieten. Eine M indesteinsatzzei t  ist  nicht festgelegt. Die  Kosten für die ar
beitsmedizin ische B etreuung werden derzeit  zu 50 % vom S taat refundi ert . 

S icherhei tstechn i k :  Es g ibt keine gesetzl ichen Vorschriften. e ine s icherheitstechnische Be
treuung zur Verfügung zu ste l len. Für M i ttel- und Kleinbetriebe bedeutet dies meist. dass 
kein geschultes Fachpersonal vorhanden ist. I nsgesamt ste l l t  sich aufgrund der den öster
reichischen Verhält n issen sehr ähnl ichen Betriebsstrukturen m i t  überwiegend Kle in- und 
M itte l betrieben die S ituat ion des betriebl ichen Arbeitnehmerlnnenschutzes vergleichbar 
dar. In den Großbetrieben stehen funktionierende Strukturen und gut geschultes Personal 
zur Verfügung. während die Klein- und M i tte lbetriebe aus Mangel an entsprechenden Res
sourcen Sch\vierigkeiten haben. etlizient S icherhei t  und Gesundheitsschutz zu gewährle is
ten .  

Arbeitsmedizin:  D i e  medizinische Betreuung der arbeitenden Bevöl kerung ist  i n  Fi nnlan d  
a u f  bre i ter Basis u n d  in  den mei sten Regionen gewährleistet .  D ies schon deshalb,  wei l  d ie  

Hälfte der Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung vom Staat übernommen wird und 
die Gemeinden verpt1 ichtet s ind. bei  Fehlen anderweit iger Mögl i chkeiten eine arbeitsme-
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S ic ht der Arbei ts i n spektori nn e n  

d iz in ische Betreuung durch d i e  ötTent l ichen Gesundheitszentren anzubi eten. I nsgesamt 
"-

s i nd i n  F innland über tausend Anbieterlnnen von arbeitsmedizin ischer Betreuung regis-
triert .  Für d ie  Arbeitgeberl nnen bestehen mehrere Möglichkeiten der arbe itsmedizin ischen 
Betreuung:  

• I nanspruchnahme der D i enste eines komm unalen Gesundhe itszentrums;  
• Anstel l ung von betriebseigenem arbei tsmedizinischem Personal oder gemeinsam mit  

anderen Betrieben: 
• I nanspruchnahme eines privaten arbei tsmedizin ischen Zentrums oder von n iedergelas

senen Arbeitsmediz ineri nnen. 

Die Grenzen zwi schen a l lgemeiner medizinischer Versorgung und arbeitsmediz ini scher 
Betreuung sind oft verschwommen. So bieten Großbetriebe häufig ein Gesamtpaket an. 
das zum Tei l  auch die Fam i l ienmitg l ieder einschl ießt. Medizin ische Prävent ivdienste. wie 
s ie  in Österreich unter dem Term i nus Arbeitsmedizin verstanden werden, nehmen dabei 
den geringeren Ante i l  des Tät igkeitsumfanges ein. Der Großtei l  der arbei tsmedizin i schen 
Tätigkeit  in den Betrieben v" ird in  Finnland von nichtärzt l i chem Fachpersonal bewerkstel
l i gt.  D i ese arbei tsmedizin i sc hen Fachkräfte ( fast ausschl ießl ich Frauen) s ind durchwegs 
hervorragend ausgebi l det und halten den direkten Kontakt zu den Arbeitsstätten.  Arbeits
mediz inerl nnen werden nach Bedarf beigezogen. z.B. zur D urchführung ärztl icher Unter
s uchungen. Regelmäßig b ieten arbei tsmedizini sche E inrichtungen auch die D ienste von 
Physiotherapeutl nnen an . 

7.2 VERWENDUNGSSC H UTZ 

Sexueller Missbrauch von Lehrlingen 
Ing. Gemot KANATS C H N I G  und Robert W I D E R  ( A I  1 3 ) 

Der Inhaber e ines Gewerbebetriebes hat über mehrere Jahre. nachweis l ich zumi ndest i m  
Zeitraum 1 989- 1 998. d i e  i h m  anvertrauten weib l ichen Lehr l inge sexuel l  m i ssbraucht, wo
bei sich die Tathandl ungen vom Betasten bis  zum ausgeführten Geschlechtsverkehr er
streckten und es mehrere Jahre dauerte. b i s  sich e ines der M ädchen dazu entschl ießen 
konnte. die H andl ungen zur Anzeige zu bringen. Im Laufe der entsprechenden E nn i tt l un
gen wurden zugleich auch die  anderen. den genannten Zei traum betreffenden Straftaten 
aufgedeckt.  Schl ießl ich wurde der Arbeitgeber wegen sexue l ler Übergriffe an e lf  weib l i 
chen Lehrl i ngen u n d  wegen gefahrl ieher Drohung gegen einen Lehrl ing z u  e iner Haftstrafe 
von z\vei Jahren. davon 1 6  Monate bedingt. verurte i l t. wobei er zugleich an die privat be
tei l igten Lehr l inge i m  S trafverfahren je 5 .000 S (363 ,36 E) S chmerzensgeld bezahlen 
musste. 

Sofort nach Bekanntwerden der Erm itt lungen hat die Arbeitsi nspektion an die zuständige 

ßezirksverwaltungsbehörde den Antrag geste l lt.  gemäß § 3 1  Abs. 2 KJBG dem Arbeitge

ber die  Beschäftigung von Jugendl ichen zu verbieten. sol l ten sich die  angezei gten Tatbe

stände bewahrheiten.  D ieses Verfahren wurde von der Bezirksverwaltungsbehörde b i s  zur 

Rechtskräfti gkeit des das S trafverf�1hren betreffenden Crte i l s  aus(!esetzt. das in zweiter 
"- � 

I nstanz i m  Februar 2000 erging. Wegen der vorl iegenden Ausschl ießungsgründe schied 
der verurte i l te Arbeitgeber aus der bestehenden Betriebs-GmbH aus und übergab seine 

1 08 

III-143 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)120 von 186

www.parlament.gv.at



S icht der ArbeitsinspektorInnen 

Anteile seiner Mutter. Im März 2000 wurde schließlich seine Lebensgefährtin als handels
rechtliehe Geschäftsführerin eingesetzt. Zugleich hat sich jedoch nach außen hin für nicht 
informierte BeobachterInnen insofern nichts geändert, als der verurteilte Arbeitgeber nach 
wie vor im Betrieb arbeitet und dort weiterhin als Chef bezeichnet und behandelt wird. 
Dazu kommt, dass der Antrag der Arbeitsinspektion auf Verbot der Beschäftigung von Ju
gendlichen rechtsunwirksam ist und gegen die GmbH nicht durchgesetzt werden kann. Da 
somit der Betrieb das Recht zur Lehrlingsausbildung nicht verloren hat, hindert den nun
mehr als Arbeitnehmer Beschäftigten und seine Lebensgefährtin niemand daran, weiterhin 
weibl iche j ugendliche Lehrlinge auszubilden. 

Nach Ansicht der Berichterstatter ist die derzeitige rechtl iche Situation insofern unbefrie
digend, als es möglich sein sol lte, in besonders gelagerten Fällen ein Verbot der Beschäfti
gung von Jugendl ichen sowohl gegen eine GmbH als j uristische Person als auch gegen 
Personen auszusprechen, die nicht ArbeitgeberInnen sind, insbesondere dann, wenn diese 
im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit der Beaufsichtigung von Jugendlichen betraut 
sind und in diesem Zusammenhang grobe Pflichtverletzungen begehen. Die Bestimmun
gen des § 3 1  im KJBG sollten daher ganz allgemein auf ein Beschäftigungs- und Auf
sichtsverbot erweitert werden und auf alle Erwerbstätigen im Betrieb anwendbar sein. 

Bemerkungen zu Gefahrguttransporten 
Ing. Hans-Peter PIRNBACHER (Al l 0) 

Nach dem verheerenden Unglück 1 999 im Tauerntunnel in Salzburg wurde von den zu
ständigen Stel len als Sofortmaßnahnle im Sinne der Verkehrssicherheit beschlossen, dass 
alle Gefahrguttransporte, die durch Autobahntunnels mit Gegenverkehr erfolgen, nur mehr 
in Begleitung von besonders ausgerüsteten Fahrzeugen durchgeführt werden dürfen. Als 
Transportbegleitfahrzeuge werden normale, mit einer orangefarbenen Drehleuchte am 
Dach ausgestattete PKWs eingesetzt. Die Hauptaufgabe des Begleitfahrzeuges besteht da
rin, hinter dem Gefahrguttransporter einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen 
Fahrzeugen zu gewährleisten, um dadurch die Gefahr von Auffahrunfällen zu minimieren. 
Durch die kurzfristig in Kraft getretenen gesetzlichen Vorschriften über Begleitungen von 
Gefahrguttransporten durch Autobahntunnels kam es naturgemäß zu zahlreichen Neugrün
dungen von Begleitfahrten durchführenden Betrieben, wobei sicherlich die relativ leicht 
erfüll baren Voraussetzungen für den Erwerb eines Gewerbescheines für diese Branche 
eine nicht unerhebl iche Rolle gespielt haben dürften. 

Bei Erhebungen im Bereich der Autobahnraststätten am ehemal igen Grenzübergang Wal
serberg und der Tauernautobahn in Flachau wurde festgestellt, dass dort gleichzeitig meh
rere LenkerInnen von verschiedenen Gefahrguttransport-Begleitbetrieben in ihren Autos 
oder in abgestellten älteren Wohnmobilen auf ihren Einsatz warteten, wobei es nach den 
Angaben der befragten LenkerInnen immer wieder untereinander zu Reibereien wegen der 
Vergabe der begehrten Aufträge gekommen sein sol l .  Demnach werden teilweise die 
LKWs, die Gefahrgut transportieren, schon bei der Einreise nach Österreich an der Rast
station Walserberg kontaktiert, die oftmals unseriös vereinbarten Aufträge bereits schrift
lich fixiert und diese sodann an die eigenen, vor Ort wartenden KollegInnen zur Bearbei
tung weitergeleitet. Diese vielfach sehr fragwürdige Geschäftspraxis ruft bei vielen Mitbe-
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S icht der Arbeits inspektorlnncn 

werberInnen zumei st großen Ärger hervor. der  s ich häufig i n  massiven Drohungen gegen
über Konkurrenzbetrieben oder in oft ungerecht fertigten A nzeigen bei den Behörden 
äußert. Zudem \var es bei Kontrol l en der LenkerInnen von Begleitfahrzeugen vor Ort zu
meist  nicht möglich,  d ie  E inhaltung der geltenden Arbeitsze i tvorschri ften zu überprüfen, 
da diese nur selten schri ft l iche Arbeitszeitaufzei chnungen m itführen. 
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Rechtsvorschri ften 

A.l RECHTSVORSCHRIFTEN 1 ) 

Stand 1 .  Jänner 200 1 

ARBEITSAUFSICHT 

Arbeitsinspektionsgesetz 1 993 - ArbIG, 
BGB ! .  NT.  27/ 1 993 . i . d . F .  BGB ! .  I NT. 
38/ 1 999. 

Verordnung über die Aufsichtsbezirke 
und den \Virkungsbereich der Arbeits
inspektorate. BGB!. Nr. 2371 1 993 . i .d .F .  
BGB! .  NT .  693/ 1 995 .  

SICHERHEIT UND GESUNDHEITS
SCHUTZ 

Arbcitnehmerlnnenschutzgesetz-ASchG. 
BGB\ . NT. 4501 1 994, i . d . F .  BGB! . I I  NT.  
1 64/2000. 

Allgemeine Arbeitnehmerschutzycr
ordnung - AA V. B G B \ .  NT. 2 1 8/ 1 983 . 
i .d .F .  BGB! . I I  NT. 1 64/2000. 

Verordnung über Einrichtungen in den 
Betrieben für die Durchführung des 
Arbeitnehmerschutzes, BGB!. NT. 
2/ 1 984. i .d .F .  BGB ! .  NT. 1 72/ 1 996. 

Verordnung über die Gesundheitsüber
wachung am Arbeitsplatz (VGÜ), 
BGB ! .  I I  NT. 27/ 1 997. i .d .F .  BGB! .  I I  NT. 
4 1 2/ 1 999. 

MAK-Werte-Liste, k undgemacht in  den 
Amtl ichen Nachrichten Arbeit-Gesund
hei t -Soziales. Sondernummer 2/ 1 993 . 

Verordnung über Beschäftigungsverbo
te und -beschränkungen für weibliche 
Arbeitnehmer, BGB! . NT. 6961 1 976, 
i . d .F .  BGB\ .  NT. 450/ 1 994. 

Verordnung über die Geschäftsordnung 
des Arbeitnehmerschutzbeirates. BGBI .  
NT.  30/ 1 995 . 

Verordnung über die Fachausbildung 
der Sicherheitsfachkräfte (SFK-VO). 
BGB!. NT. 277/ 1 995 . 

Verordnung über die Sicherheitsver
trauenspersonen ( SVP-VO). BGB ! .  NT. 
1 72/1 996. 

Verordnung über die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumente (DOK
VO). BGB!. NT. 4781 1 996. i .d .F .  BGB!.  TI 
NT. 53/ 1 997. 

Verordnung ü ber sicherheitstechnische 
Zentren (STZ-VO), BGBI .  I I  Nr. 450/1 998 .  

Verordnung über arbeitsmedizinische 
Zentren (AMZ-VO), BG B t . NT. 44 1 / 1 996. 
i .d .F .  BGB ! .  I I  NT. 44 1 / 1 998. 

Arbeitsstättenverordnung -AStV, BG ß t .  
I I  N T .  368/ 1 998.  

Arbeitsmittelverordnung -AM-VO. BGBL 
I I  NT. 1 64/2000 

Verordnung biologische Arbeitsstoffe -

VbA, BGB ! .  11 Nr. 237/ 1 998.  

Bildschirmarbeitsverordnung - B S -V, 
BGB\ .  I I  NT. 1 24/ 1 998 .  

Elektroschutzverordnung 1 995 - E S V  
1 995, B G B ! .  N T .  706/ 1 995 .  

Verordnung über d i e  Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung (Kenn. 
zeiclmungsverordnung - KennV). BGB! .  
I l  Nr .  1 0 1 / 1 997. 
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Rechtsvorschriften 

Verordnung über den Nachweis der 
Fachkenntnisse für bestimmte Arbei
ten, BGBI .  Nr. 44 1 / 1 975, i .d .F .  BGBI .  
Nr.  450/ 1 994. 

Verordnung über den Nachweis der 
Fachkenntnisse für die Vorbere itung und 

Organi sation von besti m mten Arbeiten 
unter elektrischer Spannung über 1 kV, 
BGBI .  Nr. 1 01 1 982, i .d .F .  BGB I .  Nr. 
4501 1 994. 

Verordnung über die Betriebsbewilli
gung nach dem Arbeitnehmerschutzge
setz, BGBI .  Nr. 1 1 61 1 976, i .d .F .  BGBI .  
Nr .  4501 1 994. 

Bauarbeiterschutzverordnung - Bau V, 
BGBI .  Nr. 340/ 1 994, i . d . F .  BGBI. 1I  Nr. 
232/2000. 

Bauarbeitenkoord inationsgesetz . BauKG, 
BGBI.  I Nr. 3711 999, i .d . F .  BGBL I Nr. 
851 1 999. 

Allgemeine Dienstnehmerschutzver
ordnung, BGBI .  Nr. 2651 1 95 1 ,  i . d . F .  
BGBI .  I l  N r .  1 64/2000. 

Flüssiggas-Verordnung, BGB I .  Nr. 
1 3911 97 1 ,  i .d .F .  BGBI. Nr. 45011 994. 

Flüssiggas- Tankstellen- Verordnung, 
BGBI .  Nr. 5581 1 978, i .d .F .  BGB I .  Nr. 
4501 1 994. 

Verordnung über brennbare Flüssigkei
ten - VbF, BGBI.  Nr. 2401 1 99 1 ,  i .d .F .  
B G B I .  I l  Nr.  57/2000. 

Verordnung über die Lagerung von 
D ruckgaspackungen in gewerbl ichen 
B etr iebsanlagen 1 995 ,  BGBI . Nr. 
6661 1 995 . 

2 

Druckluft- und Taucherarbeiten-Ver
ordnung, BGBI.  Nr. 50 1 1 1 973 , i .d .F .  
BGBI .  Nr .  450/ 1 994. 

Kälteanlagenverordnung, BGBI .  Nr. 
30511 969, i . d . F .  BGBI. Nr. 4501 1 994. 

Aufzüge-Sicherheitsverordnung 1 996 -
ASV 1 996, BGBL Nr. 780/ 1 996. i .d .F .  
BGBI .  I I  Nr .  396/ 1 999. 

Verord nung über den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit  von Dienstnehmern 

bei der Ausführung von Sprengarbei
ten, BGBI .  Nr. 771 1 954, i .d .F .  BGBI .  Nr. 
45011 994. 

Verordnung über den Schutz der D i en st
nehmer und der Nachbarschaft beim Be
trieb von Steinbrüchen, Lehm-, Ton-, 
Sand- und Kiesgruben sowie bei Hal
denabtragungen, BGBI .  Nr. 2531 1 955,  
i .d .F .  BGBI .  I I  Nr .  1 64/2000. 

Verordnung. wom i t  Vorschriften zum 
Schutze des Lebens und der Gesundheit  

der  i n  gewerbl i chen Betrieben mit  An
streicher-, Lackierer- und Malerarbei
ten beschäftigten Personen erlassen wer
den, BGBI .  Nr. 1 86/1 923 .  i .d . F .  BGBI .  
Nr .  45011 994. 

Verordnung, wom i t  Vorschriften zum 
Schutze des Lebens und der Gesundhe i t  
der i n  d e n  der Gewerbeordnung unter li e
genden Blei- und Zinkhütten und Zink
weißfabriken beschäftigten Personen er
l assen werden, BGBL Nr. 1 83 1 1 923,  i .d .F .  
BGBI.  I I  Nr. 368/1 998.  

Verordnung, womi t  Vorschriften zum 
Schutze des Lebens und der Gesundheit  
der in gewerb l i chen B etrieben zur Erzeu
gung von Bleiverbindungen, Bleilegie
rungen und Bleiwaren beschäftigten 
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Personen erlassen werden, BGBL Nr. 
1 841 1 923 ,  i . d . F .  BGB I .  Il Nr. 3 6811  998.  

Verordnung. womit Vorschriften zum 
Schutze des Lebens und der Gesundheit 
der in gewerbl ichen Betrieben mit Buch
und Steindruckerei- sowie Schriftgie
ßereiarbeiten beschäftigten Personen er
l assen werden. BGB I .  Nr. 1 85/ 1 923. i .d .F .  
BGBL I l  Nr. 368/ 1 998. 

Allgemeine Bergpolizeiverordnung, 
BGBL Nr.  1 1 41 1 959, i .d .F .  BGB I .  I I  Nr. 
1 64/2000. 

Erdöl-Bergpolizeiverordnung. BGBI .  Nr. 
2781 1 93 7. i .d . F .  B G B I .  II Nr. 1 64/2000. 

Bergpolizeiverordnung für die Seilfahrt, 
BGB I .  Nr. 1 41 1  968, i .d .F .  BGB I .  I Nr. 
3 81 1 999. 

Bergpol izeiverordnung über das G ru
benrettungswesen. BGB I .  Nr. 2 1 1 1 972, 
i . d . F .  BGBI. I I  Nr. 4 1 2/ 1 999. 

Bergpol i zeiverordnung für Elektrotech
n ik - B P V  -Elektrotechnik. BGBL Nr. 
73 71 1 996. i .d . F .  BGBI .  I Nr. 3 81 1 999. 

Bergpol i zeiverordnung über verantwort
liche Personen - BPV -Personen. BGBL 
I I  Nr.  1 081 1 997, i .d .F .  BGB I .  I Nr. 
3 8/ 1 999. 

Verordnung über elektrische Betriebs
mittel zur Verwendung in schlagwetter
gefährdeten Grubenbauen ( E IExV-Be
triebsmittel-Bergbau 1 995) , BGB I .  Nr. 
531 1 995 . i . d . F .  BGB I .  I I  Nr. 344/2000. 

B UNDESBEDIENSTETENSCHUTZ 

Bundes-Bedienstetenschutzgesetz-B-BSG. 
BGBL I Nr. 701 1 999, i .d . F .  BGB I .  I Nr. 
94/2000. 

Rechtsvorschri ften 

V erordnung über die Zuordnung von 
D ienststel l en und D ienstste l lentei len zu 

Gefahrenkl assen (Gefahrenklassen-Ver
ordnung), BGBI .  Nr. 6371 1 995 , i .d .F .  
BGB I .  I Nr. 7011 999. 

V erordnung über die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung ( B 
KennV). BGBI .  I I  N r .  4 1 41 1 999. 

Verordnung über den Schutz der B undes
bediensteten gegen Gefährdung durch 
biologische Arbeitsstoffe (B-V bA).  
BGBL I I  Nr. 4 1 51 1 999. 

Verordnung über die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumente ( B-DOK
Va),  BGB I .  II Nr.  4521 1 999. 

Verordnung über den Schutz der B undes
bediensteten bei  Bildschirmarbeit (B
BS- V). BGBI.  II Nr. 4531 1 999. 

Verordnung über die Sicherheitsver
trauenspersonen (B-SVP-VO), BGBL 1 1  
Nr.  1 4/2000. 

Verordnung über die Gesundheitsüber
wachung am Arbeitsplatz (B-VGÜ) .  
BGBL I I  N r .  1 5/2000. 

VERWENDUNGSSCHUTZ 

Arbeitsruhegesetz - ARG, BGBL Nr.  
1 441 1 983.  i .d . F .  BGBL I Nr. 8811 999. 

Arbeitsruhegesetz-Verordnung - ARG
VO, BGBL Nr. 1 491 1 984, i .d .F .  B GB L  I I  
Nr. 245/2000. 

Arbeitszeitgesetz, BGBI .  Nr.  46 1 1 1 969, 
i .d .F .  BGB I .  I Nr. 3 7/2000. 

Verordnung (EWG) Nr. 3 820/85 des Ra
tes über die Harmonisierung bcstimm-
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ter Sozialvorschriften im Straßenver
kehr vom 20. Dezember 1 985 .  

Verordnung (EWO) Nr. 3 82 1 /85 des Ra
tes über das Kontrollgerät im Straßen
verkehr vom 20. Dezember 1 985 ,  geän
dert durch die Verordnung (EWO) Nr. 
33 1 4/90 vom 1 6. November 1 990 und 
die Verordnung (EO) Nr. 2 1 3 5/98 vom 
24. September 1 998. 

Fahrtenbuchverordnung - Fahrtb V, 
BOB!. Nr. 46 1 1 1 975. 

Bundesgesetz über die Beschäftigung 
von Kindern und Jugendlichen 1 987 -

KJBO, BOB!. Nr. 5991 1 987, i .d.F. BOB!. 
I Nr. 8312000. 

Verordnung über Beschäftigungsverbo
te und -beschränkungen für Jugendli
che (KJBO-VO), BOB!. 11 Nr. 4361 1 998. 

Wochenberichtsblatt - Verordnung, 
BOB!. Nr. 4201 1 987. 

Mutterschutzgesetz 1 979 - MSchO, 
BOB!. Nr. 22 1 1 1 979, i .d .F .  BOB!. I Nr. 
1 53/1 999. 

Bundesgesetz über die Nachtarbeit der 
Frauen, BOB!. Nr. 2371 1 969, i .d.F. 
BOB!. I Nr. 3 7/2000. 

Bäckereiarbeiter/innengesetz 1 996 -

BäckAO 1 996, BOB!. Nr. 4 1 01 1 996. 

Krankenanstalten - Arbeitszeitgesetz 
(KA-AZO), BOB!. I Nr. 811 997, i .d.F. 
BOB!. I Nr. 88/ 1 999. 

Heimarbeitsgesetz 1 960, BOB!. Nr. 
1 051 1 96 1 ,  i .d.F. BOB!. I Nr. 44/2000. 

Verordnung über die Verarbeitung von 
Zelluloid in der Heimarbeit, BOB!. Nr. 
3/1 93 1 ,  i .d.F. BOB!. I Nr. 1 9 1 / 1 999. 
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Verordnung betreffend Form und Inhalt 
der Anzeige bei erstmaliger Vergabe 
von Heimarbeit sowie der Liste der mit 
Heimarbeit Beschäftigten, BOB!. Nr. 
73611 993 . 

Verordnung, mit der die Verwendung 
von gefährlichen Stoffen oder Zuberei
tungen in Heimarbeit verboten wird, 
BOB!. Nr. 1 78/1 983, i .d.F. BOB! . Nr. 
486/ 1 983 . 

Verordnung betreffend die Errichtung 
von Heimarbeitskommissionen, BOB!. 
Nr. 6831 1 995 .  

Bergarbeitergesetz, StOB I .  Nr. 40611 9 1 9, 
i .d.F. BOB!. 1 44/1 983 .  

SONSTIGE VORSCHRI FTEN MIT 
ARBEITNEHMERINNENSCHUTZ
RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN 

Nachtschwerarbeitsgesetz NSchO, 
8GBI.  Nr. 3 54/1 98 1 ,  i .d.F. BOB!. Nr. I 
7/2001 .  

Verordnung betreffend Belastungen im 
Sinne des Art. VII Abs. 2 Z 2, 5 und 8 
des Nachtschwerarbeitsgesetzes, BOB!. 
Nr. 53/1 993 . 

Verordnung betreffend Belastungen im 
Sinne des Art. VII Abs. 2 Z 2, 5 und 8 
des Nachtschwerarbeitsgesetzes bei 
Arbeiten in Bergbaubetrieben, BOB!. 
Nr. 385/1 993 . 

Verordnung betreffend die Einbeziehung 
weiterer Arbeitnehmer in die Schutz
maßnahmen für das Krankenpflege
personal, BOB!. Nr. 28611 994. 

Arbeitskräfteüberlassungsgesetz - A ÜO, 
BOB!. Nr. 1 9611 988,  i .d.F. BOB!. I Nr. 
44/2000. 
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Hausbesorgergesetz, BGBI. Nr. 1 61 1 970, 
i .d .F .  BGBI .  I Nr .  44/2000. 

Hausgehilfen- und Hausangestelltenge
setz, BGBI .  Nr. 2351 1 962, i .d .F .  BGBI .  I 
Nr. 44/2000. 

Urlaubsgesetz, BGBI . Nr. 390/ 1 976, 
i .d .F .  BGBI .  I Nr. 7/200 1 .  

Privat-Kraftwagenführergesetz, BGBI .  
Nr .  3 591 1 928, i .d .F .  BGBL Nr .  1 44/ 1 983 . 

AUSLÄNDERINNENBESCHÄ� 
TIGUNG 

Ausländerbeschäftigungsgesetz - Ausl BG. 
BGBI .  Nr. 2 1 8/ 1  975,  i .d .F.  BGBI . Nr. I 
1 201 1 999. 

Ausländerbeschäftigungsverordnung -

AusIBVO. BGBI .  Nr. 609/ 1 990, i .d .F .  
BGBI .  Nr .  6661 1 994. 

Rechtsvorschriften 

Arbeitsvertragsrechts - Anpassungsge
setz - AVRAG, BGBI . Nr. 4591 1 993 , 
i .d .F .  BGBI .  I Nr.  2/200 1 .  

Arbeitsmarktservicegesetz AMSG, 
BGBI . Nr . 3 1 31 1 994, i .d .F .  BGBL I Nr . 
1 42/2000. 

Arbeitsmarktservice - Begleitgesetz, 
AMS-BegleitG, BGBI . Nr. 3 1 41 1 994. 
i .d .F .  BGBI .  I Nr. 1 071 1 997. 

Verordnung. mit der Aufgaben des Bun
des vom Arbeitsmarktservice auf die Ar
beitsinspektion und auf den Bundesmi
nister fü r  Arbeit und Soziales übertra
gen werden, BGBL Nr . 9941 1 994, i .d .F .  
BGBI .  I I  Nr .  1 7011 997.  

Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000 -

ARÄG 2000, B GBL I Nr. 44/2000. 

I )  Entsprechend dem I LO-Übereinkommen (Nr. 8 1 )  über die Arbeitsaufs icht in Gewerbe und Handel, BGB! .  
Nr .  225/1 949. und aus vef\valtungsökonomischen Gründen wurden in d i e  vorstehende Aufste l lung nur  jene 
Vorschriften aufgenommen. die (zumindest zum Tei l) Arbeitnehmerlnnenschutzrecht darste l len und daher 
unmittelbar von der Arbeitsinspektion vol lzogen werden oder deren Organisation und Vorgangsweise re
geln. 

N icht in der vorstehenden Aufstel lung enthalten sind daher al le jene Rechtsvorschriften, d ie  flir den Ar
beitsinspektionsdienst zwar gleichfalls von wesentlicher Bedeutung sind, aber weder Arbeitnehmerl nnen
schutzrecht im eigentl ichen Sinn noch organ isatorische Vorschriften flir die Arbeitsinspektion darstel len, 
wie beispielsweise d ie  Gewerbeordnung 1 994 samt Durchfilhrungsverordnungen, das M ineralrohstoffge
setz-M inroG. das Strahlenschutzgesetz. das Bundestheatersicherheitsgesetz, das Chemikal ienrecht. die 
Vorschriften über den Imm issionsschutz. das Abfallwirtschaftsgesetz. d ie  sonstigen arbe itsrechtl ichen Vor
schriften, vor al lem im Bereich der Betriebsverfassung, das Arbeiterkammergesetz. die Verfahrensvor
schriften etc. 
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Tabellen 

A.2 Tabellenteil 
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Tabellen 

A.2 . 1  TABELLENVERZEICHNIS 

Tab. A :  Tätigkeit der Arbeitsinspektion nach Bundesländern im Jahr 2000 . . . . . . . . .  1 4  

Tab. 1 . 1 :  Tätigkeit der Arbeitsinspektion in Betriebsstätten nach Wirtschafts-
zweigen im Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  

Tab. 1 .2 :  Tätigkeit der Arbeitsinspektion in Betriebsstätten nach Bundeslän-
dern im Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  

Tab. 1 .3 :  Tätigkeit der Arbeitsinspektion auf auswärtigen Arbeits-(Bau-)stellen 
nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

Tab. 2 :  Tätigkeit der ArbeitsinspektionsärztInnen nach Wirtschaftszweigen 
im Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

Tab. 3 :  Arbeitsunfälle von unselbständig Erwerbstätigen nach Wirtschafts-
zweigen im Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

Tab. 4 :  Anerkannte Berufskrankheitsfälle von unselbständig Erwerbstätigen 
nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

Tab. 5 :  Ärztliche Untersuchungen von ArbeitnehmerInnen nach Wirtschafts-
zweigen im Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

Tab. 6. 1 :  Übertretungen auf dem Gebiet des technischen und arbeitshygieni-
schen ArbeitnehmerInnenschutzes nach Wirtschaftszweigen 2000 . . . . . . . . .  30 

Tab. 6.2:  Übertretungen auf dem Gebiet des technischen und arbeitshygieni-
schen ArbeitnehmerInnenschutzes nach Bundesländern 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 

Tab. 7 . 1 :  Übertretungen auf dem Gebiet des Verwendungs schutzes nach 
Wirtschaftszweigen im Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

Tab. 7 .2 :  Übertretungen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes nach 
Bundesländern im Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

Tab. 8 . 1 :  Heimarbeit: Überprüfungen von AuftraggeberInnen im Jahr 2000 . . . . . . . . . .  42 

Tab. 8 .2 :  Heimarbeit: Überprüfungen von HeimarbeiterInnen im Jahr 2000 . . . . . . . . . .  43  

Tab. 9: LenkerInnenkontrollen im Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 

Tab. 1 0 : Kontrolle der i llegalen Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 
nach Bundesländern im Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
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Tabellen 

A.2.2 ERLÄUTERUNGEN 

A.2.2. 1 Allgemeines 

Die Amtshandlungen betreffend Bundesdienststellen und deren Ergebnisse sind in den be
trieblichen Amtshandlungen der Arbeitsinspektion und somit auch in den Tabellen A, 1 . 1 ,  
1 .2, 2, 6. 1 , 6.2, 7 . 1  und 7.2 mitenthalten (siehe Tabellenverzeichnis). 

Generell wird bei j enen Tabellen, in denen die Daten nach bestimmten Betriebskenngrö
ßen aufgegliedert werden (z.B.  überwiegende Wirtschaftsaktivität bzw. Hauptwirtschafts
zweig, Größenklasse, Anzahl und Geschlecht der MitarbeiterInnen), j eweils der für das 
entsprechende Berichtsj ahr letztverfügbare und somit aktuellste Informationsstand der Be
triebsdatei für die Zuordnung verwendet. Dies betrifft vor allem die Tabellen A, 1 . 1  bis 
1 .3 , 2 ( 1 .  Teil), 6. 1 ,  6.2, 7 . 1 ,  7.2, 8 . 1 und 8 .2. 

Mit Jänner 2000 wurde die statistische Zählweise erneut umgestellt und das Schlüsselver
zeichnis aktualisiert, um inhaltlich und strukturell die Vorgaben der novell ierten bzw. neu
en Rechtsvorschriften zu berücksichtigen und um zugleich unter Beibehaltung der Grund
struktur der Jahresberichtstabellen sowie der weit gehenden Vergleichbarkeit zum Vorjahr 
die Systematik betreffend die erfassten Übertretungsarten zu vereinfachen. Während somit 
die Tabellen 6 . 1  und 6.2 von Umstellungen deutlicher betroffen sind, haben sich im Ver
gleich zum Vorj ahr die Tabellen A, 2 ( 1 .  Teil), 7. 1 ,  7.2, 8 . 1 ,  8 .2 und 1 0  nur geringfügig 
und die Tabellen 1 . 1  bis 1 .3 ,  3 , 4, 5 und 9 praktisch nicht verändert. Zugleich wird bei den 
einschlägigen Tabellen der Begriff Übertretung anstelle des Begriffes Beanstandung ver
wendet. 

A.2.2.2 Bemerkungen zu einzelnen Tabellen 

In den folgenden tabellenspezifischen Bemerkungen werden nur die über die j eweiligen 
Fußnoten hinausgehenden und zum besseren Verständnis der Tabellen beitragenden we
sentlichen Sachverhalte dargestellt und zugleich die wichtigsten Veränderungen zum Vor
j ahr angeführt. 

Tabelle A 
Bei dieser sämtliche Tätigkeiten im Bereich des ArbeitnehmerInnenschutzes beschreiben
den Tabelle sind in den Erhebungen die LenkerInnen- und Heimarbeitskontrollen mitent
halten. 

Veränderung zum Vorj ahr: Die 2000 erstmals erfassten Erhebungen betreffend die Mut
terschutzevaluierung werden gemeinsam mit den anderen Mutterschutzerhebungen ausge
wiesen. 

1 0  
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Tabel len 

Tabellen 1 . 1  bis 1 .3 
In den die betriebsstättenbezogenen Außendiensttätigkeiten beschreibenden Tabel len 1 . 1  
und 1 .2 sind die Lenkerinnenkontrol len in den Betriebsstätten (inkl. der betriebsstättenbe
zogenen Kontrollen betriebsfremder LenkerInnen) und die Erhebungen bei Auftraggeber
Innen von Heimarbeit mit berücksichtigt, jedoch definitionsgemäß nicht die Überprüfun
gen der AuftraggeberInnen und AuftragnehmerInnen von Heimarbeit. In der Tabelle 1 .3 
sind die auswärtige Arbeits-(Bau-)stellen betreffenden betriebsstättenbezogenen LenkerIn
nenkontrol len mitenthalten. 

Tabelle 2 
Die im Teil 1 der Tabelle 2 detai l liert beschriebenen Tätigkeiten und Amtshandlungen der 
Arbeitsinspektionsärztlnnen stellen eine Teilmenge der in der Tabelle A beschriebenen 
Amtshandlungen dar. Die Erhebungsart "umfassende arbeitsinspektionsärztliche Überprü
fung" ist als inspektionsähnliche Tätigkeit zu bewerten, bei der die Einhaltung aller dem 
ArbeitnehmerInnenschutz dienenden gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Verfü
gungen überwacht wird, soweit sie die Arbeitshygiene und Arbeitsphysiologie sowie die 
Verhütung von Berufskrankheiten betreffen. Die im Teil 2 angeführten Beurtei lungen und 
Beratungen durch Arbeitsinspektionsärztlnnen stellen zusätzl iche, vorwiegend im Innen
dienst durchgeführte Tätigkeiten detail l iert dar. 

Veränderung zum Vorjahr: Die Erhebungen betreffend den zusammengefassten Bereich 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen/Mutterschutz werden nunmehr einschließ
lich jener betreffend die Mutterschutzevaluierung ausgewiesen. 

Tabellen 3 und 4 
Seit 1 995 werden bei den Detailgliederungen der Tabellen 3 (Arbeitsunfalle) und 4 (Be
rufskrankheiten) AUVA-Daten verwendet, denen ausgewählte Gesamtergebnisse der Da
ten des Hauptverbandes bzw. der Arbeitsinspektion hinzugefügt werden. Hinsichtlich der 
Unterschiede der verschiedenen Datenquellen, vor allem betreffend Definition, Datenmen
ge und Datenerfassung, wird auf die entsprechenden Fußnoten in den Kapiteln 2.4. 1 .2 
(Arbeitsunfälle) und 2.4. 1 .3 (Berufskrankheiten) bzw. in den genannten Tabel len verwie
sen. Statistisch sind auch jene Personen mit berücksichtigt, denen aufgrund eines Arbeits
unfalles oder einer Berufskrankheit seitens des UV -Trägers im Berichtsj ahr eine Tei l - oder 
Vollrente zuerkannt wurde. Der Beschreibung der Unfallursachen l iegt die AUVA-Syste
matik der "objektiven Unfallursachen" zugrunde. 

Tabelle 5 
Aus organisatorischen Gründen wird die Anzahl jener ArbeitnehmerInnen, die auf grund 
der Bestimmungen des Strahlenschutzgesetzes untersucht werden, nicht ermittelt, sondern 
nur die Zahl der auf grund der Untersuchungsergebnisse als nicht geeignet beurteilten Ar
beitnehmerInnen statistisch erfasst. 

Veränderung zum Vorj ahr: Die am 1 .  Jänner 2000 in Kraft getretene Novel le zur VGÜ 
bewirkt, dass nunmehr bei den den Organismus besonders belastenden Einwirkungen bzw. 

1 1  
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Tabellen 

Tätigkeiten die Tätigkeiten im Rahmen von Gasrettungsdiensten um j ene im Rahmen von 
Grubenwehren und Gasschutzwehren ergänzt wurden. 

Tabellen 6.1 und 6.2 
Die Aktualisierung und Straffung der statistischen Zähl weise brachte vor allem folgende, 
den Vergleich beeinträchtigende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: 

• Die Hauptgruppe Allgemeine Bestimmungen/BehördenIV erfahren umfasst nunmehr 
auch die Übertretungen betreffend das mit 1 .  Juli 1 999 in Kraft getretene Bauarbeiten
koordinationsgesetz, die auch als Untergruppe gesondert ausgewiesen werden. 

• Die Verstöße gegen die Auflagepflichten im Bereich des technischen und arbeitshygie
nischen Arbeitnehmerlnnenschutzes sowie des Verwendungsschutzes werden nicht 
mehr getrennt ausgewiesen, sondern ebenfalls in der Hauptgruppe Allgemeine Bestim
mungen/BehördenIV erfahren miterfasst. 

• Aufgrund der Tatsache, dass die Arbeitsinspektion seit 1 .  Jänner 1 999 ausnahmslos für 
alle Bergbaubetriebe zuständig ist, wurde zwecks Erfassung der diesbezüglichen spezi
fischen Mängel die Übertretungshauptgruppe Arbeitsstätten/Baustellen um den Begriff 
Bergbaubetriebe erweitert. 

• Im Bereich elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind in der Übertretungsart Beschaf
fenheit und Eignung nunmehr auch die Übertretungen zur Beschaffenheit von B litz
schutzanjagen und von Freileitungen enthalten; die Übertretungsart Instandhaltung um
fasst nunmehr auch die Mängel betreffend die Bedienung, Unterweisung und die Arbei
ten in der Nähe von Freileitungen. 

• Im Bereich der gefahrlichen Arbeitsstoffe werden nunmehr die Verstöße betreffend die 
biologischen Arbeitsstoffe getrennt erfasst und somit aus den Teilbereichen Ennittlung/ 
Beurteilung, Maßnahmen zur Gefahrenverhütung und dem erstmals in der Tabelle an
geführten Teilbereich ErsatzIV erbotiMeldepflichtiKennzeichungN erzeichnis der Ar
beitnehmerInnen herausgerechnet. 

• Im Bereich Gesundheitsüberwachung werden die Übertretungen zu den Eignungs- und 
Folgeuntersuchungen um die auf diese Untersuchungen bezogenen Mängel betreffend 
das Führen von Aufzeichnungen und die Zugänglichkeit dieser Aufzeichnungen für die 
betroffenen ArbeitnehmerInnen erweitert. 

• Im Bereich Arbeitsvorgänge und -plätze werden die Mängel betreffend Bildschinnar
beitsplätze aus dem Teilbereich Allgemeines herausgerechnet. 

• Im Bereich Präventivdienste werden - wenngleich nicht in der Tabelle angeftihrt: - die 
Übertretungen betreffend die sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Zentren 
mit berücksichtigt und j ene betreffend das Fach- und Hilfspersonal nicht mehr bereichs
übergreifend zusammmengefasst, sondern den Mängeln in den Teilbereichen sicher
heitstechnische Betreuung und arbeitsmedizinische Betreuung hinzugerechnet. 

1 2  
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Tabellen 

Tabellen 7. 1 und 7.2 
Veränderung zum Vorjahr: Im Bereich Mutterschutz werden die Übertretungen zum Ver
bot der Nachtarbeit mit jenen zum Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit und zum Über
stundenverbot zusammengefasst. 

Tabellen 8.1 und 8.2 
Veränderung zum Vorjahr: Im Abschnitt Übertretungen werden die Mängel betreffend 
Feiertagsentgelt, Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration mit jenen betreffend die 
sonstigen Urlaubsregelungen (Urlaubsanspruch, -ausmaß, -entgelt, Ablöseverbot, Abfin
dung und Urlaubsentschädigung) zusammengefasst und um jene betreffend die Entgelt
fortzahlung bei Arbeitsverhinderung erweitert. 

Tabelle 1 0  
Veränderung zum Vorjahr: Die  am 1 .  Oktober 1 999 im Kraft getretene Novelle zum 
AVRAG hat ein neues Übertretungskriterium ab 2000 zur Folge (keine rechtzeitjge Mel
dung) und bewirkt auch, dass beim Übertretungskriterium "fehlende Unterlagen" die Wer
te des Jahres 2000 nicht mit jenen der Vorjahre vergleichbar sind. 

1 3  
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Tabellen 

A 

1 4  

Tätig keit der Arbeits inspektion nach 
Inspektionen, Erhebungen, behördliche Verhandlungen 

Bundes-
Summe Burgenland Kärnten Niederösterreich 

Durchgeführte Inspektionen 1) 43.01 5 1 .860 1 .858 9.752 

davon betreffend: 

Betriebsstätten2) 30. 1 1 4 1 .608 1 .648 6.604 

Auswärtige Arbeits-(Bau-)stellen 1 2.901 252 2 1 0  3. 1 48 

Vorgenommene Erhebungen3) 56.376 1 .688 2.338 1 3.272 

darunter betreffend: 

Erstüberprüfung 896 4 2 1 69 

Evaluierung 3.388 1 0  1 00 1 , 1 1 8  

Arbeitsstätten 5. 1 88 1 02 294 1 .053 

Arbeitshygiene 1 .895 75 39 583 

Arbeitsmittel und elektrische Anlagen 1 .766 72 54 380 

Arbeitsstoffe 945 74 86 1 58 

Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 2.262 1 06 8 1  374 

Präventivdienste, Sicherheitsvertrauens-
personen 6.388 1 7 1  1 07 1 .780 

Arbeitsunfälle 3.578 1 57 240 873 

Beschäftigung von Kindern und Jugend-
lichen 2 ,957 78 1 3 1 703 

Mutterschutz4) 9,648 398 506 1 ,842 

Arbeitszeit und Arbeitsruhe5) 1 ,681 33 55 297 

Lenkerlnnenkontrollen6) 1 .558 37 1 22 356 

Aktualisierung von Betriebsstättendaten 8.839 2 1 0  301 2.461 

Teilnahme an behördl. Verhandlungen7) 1 9.690 1 . 1 51 1 .439 4.226 

Sonstige Tätigkeiten8) 37.1 55 1 .069 1 . 1 79 9.738 

darunter betreffend: 

Vorbesprechungen von betrieblichen 
Projekten 9.001 95 1 1 5  2.953 

Sonstige Unterstützungs- und Bera-
tungsgespräche 1 5,751 776 509 4.275 

Zusammenarbeit mit Behörden und 
anderen Stellen 7. 1 04 74 409 1 .435 

Teilnahme an Verhandlungen der Unab-
hängigen Verwaltungssenate sowie an 
Gerichtsverhandlungen 435 3 1 9  89 

Amtshandlungen insgesamt9) 1 56.236 5.768 6.814 36.988 

darunter: 

Bei Nacht oder an Sonn- und Feiertagen 3.032 1 00 1 66 527 

1)  Umfassende Überprüfung von Betriebsstätten oder auswärtigen Arbeits-(Bau-)stellen, bei der im Sinne des § 3 Abs, 1 ArblG 1 993 kontrolliert 
wird, ob die dem Schutz der Arbeitnehmerinnen dienenden gesetzlichen Vorschriften und bescheidmäßigen Auflagen eingehalten werden, 

2) Betriebe und Bundesdienststellen, ausgenommen auswärtige Arbeits-(Bau-)stellen, 
3) Gezielte Überprüfung von Teilaspekten des Arbeitnehmerinnenschutzes, 
4) )nfolge Umstellung der statistisChen Zählweise noch nicht in der Tätigkeitsberichtstabelle 1 999 enthalten oder nicht bzw, nur bedingt mit den 

Daten 1 999 vergleichbar. Details siehe Anhang A,2,2,2, 
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B undeslän dern i m  Jahr  2000 
und sonstige Tätigkeiten nach Bundesländern 

länder 
Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg 

6.940 2.882 5.572 1 .584 2.560 

4.680 1 .743 3.674 1 .206 1 .884 

2 .260 1 . 1 39 1 .898 378 676 

8.222 3.362 7.097 4.1 54 3.1 30 

1 77 23 1 79 5 249 

451 394 397 239 2 1 2  

680 445 537 570 433 

271 1 1 3 228 52 1 28 

4 1 2  67 235 1 00 1 4 1  

1 92 1 3  1 70 49 48 

523 1 25 4 1 3  1 4 1  1 30 

546 483 771 4 1 2  79 

778 1 64 450 1 50 73 

367 70 543 2 1 4  456 

1 . 1 92 634 1 .032 752 51 9 

228 73 307 255 165 

383 86 243 90 74 

1 .251 394 821 445 235 

2 . 1 55 1 .822 2.465 1 .639 1 .382 

6.1 23 1 .272 5.1 01 3.001 1 .390 

1 .700 237 854 638 437 

2. 1 43 502 2 .214 1 .570 566 

1 .403 402 1 .228 483 355 

28 1 1  1 1 4  1 2  8 

23.440 9.338 20.235 1 0.378 8.462 

337 95 669 486 1 08 

5) Ohne Lenkerinnenkontrollen und Erhebungen zum Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz. 
6) Lenkerinnenkontrollen in den Betrieben (ink!. Kontrollen betriebsfremder Lenkerinnen) und auf der Straße. 
7) Beteiligung an mündlichen Verhandlungen (z.B. gewerberechtliche Genehmigungsverfahren, Bauverhandlungen). 
8) Ausgenommen Schriftverkehr, interne Besprechungen u.Ä. 
9) Summe aller Inspektionen, Erhebungen, behördlichen Verhandlungen und sonstigen Tätigkeiten. 
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat 

Tabellen 

A 

Wien 

1 0.007 

7.067 

2.940 

1 3.1 1 3  

88 

467 

1 .074 

406 

305 

1 55 

369 

2.039 

693 

395 

2.773 

268 

1 67 

2.721 

3.41 1 

8.282 

1 . 972 

3. 1 96 

1 .3 1 5  

1 51 

34.81 3 

544 

1 5  
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Tabellen 

1 . 1 

1 6  

Tätig keit der Arbeitsi nspektion i n  Betrie bs-
Inspizierte Betriebsstätten 1 )  (nach Größenklassen), Inspektionen, durch Inspektionen erfasste Arbeitnehmer

jeweils nach Wirtschaftsunter-

Inspizierte Betriebsstätten1) mit: 
1 -4 

5-1 9 

20-50 

51 -250 

251 -750 

751-1 000 

1 001 und mehr 
Arbeitnehmerinnen 

Insgesamt 

Durchgeführte Inspektionen2) 

Vorgenommene Erhebungen3) 

Teilnahme an behördl .  Verhand
lungen4) 

Sonstige Tätigkeiten5) 

Durch Inspektionen erfasste 
Arbeitnehmerinnen: 

männliche Erwachsene 
JugendlicheS) 

weibliche Erwachsene 
JugendlicheS) 

Insgesamt 

Summe 

1 3.705 

1 0.382 

3.248 

1 .8 1 6  

275 

20 

26 

29.472 

30. 1 1 4  

50.1 67 

1 9.288 

26.607 

335.007 

1 8 .042 

21 8.438 

1 1 .095 

582.582 

<t< C\l .s::: 

� 
l 

Ul (; U. 
"0 <: :J � <: C\l ...J 

A 

32 

2 1  

9 

3 

1 

66 

66 

1 43 

36 

59 

689 

1 3  

339 

20 

1 . 061 

-5 :J N ti 
Ul ü: "0 <: :J 
.� QJ 
� ü: 
B 

o 
o 

o 

3 

o 

o 

N � - <: 0 -l: QJ .D <: .0  g =<  0) <:  <: 0 :J > :::: C} QJ <: .D :J Cö =  Qj .g;  
> Ci; 
"O l:  
§ � c» -a  al �  

C DA OB-OC 00 

1 49 

60 

28 

8 

1 

455 

363 

1 04 

75 

7 

246 1 .004 

259 1 .014 

703 1 .921 

406 606 

410 1 . 1 27 

2.572 1 0.929 

49 465 

1 1 9 

59 

49 

46 

1 2  

2 

287 

296 

781 

1 1 6  

243 

4.739 

79 

74 

97 

61 

47 

1 0  

289 

296 

767 

445 

519 

9.269 

3 1 4  

OE 

82 

98 

54 

41 

7 

282 

289 

637 

223 

440 

7.01 0 

208 

224 7.026 7.849 1 .974 2 .856 

4 31 9 1 81 39 91  

2.849 1 8.739 1 2. 848 1 1 .596 1 0 . 1 65 

Wirtschaftsunter-

OF OG-OH 

42 

85 

58 

60 

1 5  

1 

2 

3 263 

3 273 

25 1 .1 78 

29 452 

1 2  628 

01 

83 

97 

51 

45 

8 

284 

305 

807 

335 

487 

1 1 3 1 3 .878 8.974 

22 

427 

5.688 

1 84 

1 .8 1 7  

1 1 40 43 

1 36 20. 1 33 1 1 . 0 1 8  

1 )  Betriebe und Bundesdienststellen , ausgenommen auswärtige Arbeitsstellen (Baustellen). 
2) U mfassende Überprüfung von Betriebsstätten, bei der im Sinne des § 3 Abs. 1 Arb)G 1 993 kontrolliert wird, ob die dem Schutz der Arbeitnehmerinnen die

nenden gesetzlichen Vorschriften und bescheidmäßigen Auflagen eingehalten werden. 
3) Gezielte Überprüfung von Teilaspekten des Arbeitnehmerinnenschutzes. 
4) Beteiligung an mündlichen Verhandlungen (z.B. gewerberechtliche Genehmigungsverfahren. Bauverhandlungen). 

III-143 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 139 von 186

www.parlament.gv.at



Tabellen 

1 . 1 
stätten n ach Wirtschaftszweigen im Jahr  2000 
Innen (nach Geschlecht und Alter) , Erhebungen, behördliche Verhandlungen und sonstige Tätigkeiten ; 
abschnitten gemäß ÖNACE 1 995 

abschnitte (ÖNACE 1 995) 

DJ 

1 66 

1 98 

1 20 

1 32 

44 

4 

3 

667 

712  

2.087 

727 

1 .323 

:::l '" 
.0 
c: 
CIJ 
c: 

� '" 
::;: 

DK 

45 

88 

68 

85 

2 1  

3 

2 

3 1 2  

3 1 9  

834 

243 

495 

DL 

1 1 1  

84 

59 

62 

1 9  

3 

5 

343 

352 

740 

201 

398 

37.895 2 1 .229 1 8 .600 

1 .6 1 9  1 .387 829 

7.646 3.866 8.308 

1 99 1 27 221 

47.359 26.609 27.958 

DM 

1 5  

1 1  

1 9  

1 7  

3 

2 

67 

ON 

293 

347 

1 02 

42 

6 

790 

71 816 

210 1 .906 

88 61 5 

1 59 922 

7. 1 92 9 .606 

502 1 .286 

1 .047 2.892 

55 90 

8.796 1 3.874 

'" 
c: 
:::l 
e> 
o VI 

� 
CIJ 
VI 
VI 

� 
U 
c: 
:::l 

Q, oe> 
CIJ 
c: 
UJ 

E 

55 

34 

31 

34 

3 

1 57 

c: 
CIJ 
VI 

� :::l '" al 

F 

588 

1 .01 5 

5 1 2  

21 1 

1 2  

1 

2 

2. 341 

G 

5. 575 

3.9 1 4  

789 

296 

1 3  

1 0. 587 

C: 
� "" U; U; '" 
l'l 
u 
c: 
:::l 

eh 
'" 
c: 
:::l e> CIJ € c: 
CIJ CIJ 
.c: VI 
CIJ CIJ 
al � 

H 

2.554 

1 . 1 28 

278 

77 

1 

4.038 

4 1 6  

380 

1 81 

63 

3 

1 .043 

c: 
CIJ 
VI 

� 
'" 
c: 2 
CIJ -5 '§ 
� 
u 
c: 
:::l 

J 

488 

602 

1 50 

55 

6 

1 .301 

K 

786 

634 

1 86 

1 1 6  

1 0  

1 .733 

L 

37 

242 

1 04 

54 

1 1  

1 

449 

163 2.482 1 0.731 4.1 1 8  1 .066 1 .305 1 .748 455 

231 2.999 1 4.273 7.083 2.706 1 .081 2.91 8 387 

216 868 4.1 99 5.369 764 

216 1 .639 6.1 32 4.496 1 .062 

4 .895 45.360 42.535 1 0. 6 1 0  1 3.833 

305 4.560 3.708 1 .070 1 51 

758 5.232 54.706 1 7.271 3.459 

27 246 2.634 1 .374 1 1 6 

87 643 

406 1 .493 

105 

564 

9.445 1 7 .427 1 1 .507 

48 336 1 5  

9.345 1 3 .463 4.549 

86 1 7 1  22 

5.985 55.398 1 03.583 30.325 1 7. 559 1 8.924 3 1 .397 1 6.093 

M 

45 

75 

35 

61 

4 

1 

221 

f 
'ijj 
.c: 
u 
c: c: 
:::l CIJ 
VI VI 
CIJ CIJ 
l'l � 

N 

335 

249 

1 26 

1 40 

54 

4 

7 

9 1 5  

o 

1 . 1 60 

500 

73 

45 

4 

2 

1 .784 

225 939 1 .81 1 

395 2.497 2.858 

1 38 1 .283 1 .091 

509 1 .31 1 1 .557 

5. 071 1 3.704 7.925 

1 92 2 1 8 77 

4.467 43.378 1 0.256 

1 93 3.765 931 

9.923 61 .065 1 9. 1 89 

5) Dazu zählen: Vorbesprechungen von betrieblichen Projekten, sonstige Unterstützungs- und Beratungsgespräche, Zusammenarbeit mit Behörden und ande
ren Stellen, Teilnahme an Tagungen, Schulungen und Verhandlungen der Unabhängigen Verwaltungssenate. 

6) Im Sinne des § 3 des Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, BGBI. Nr. 599/1 987. 
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat 
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Tabellen 

1 .2 

1 8  

Tätig keit der Arbeits inspektion i n  Betriebs-
Inspizierte Betriebsstätten 1 )  (nach Größenklassen) ,  Inspektionen , durch Inspektionen erfasste 

und sonstige Tätigkeiten ; 

Bundes-

Summe Burgenland Kärnten Niederösterreich 

Inspizierte Betriebsstätten 1 ) mit: 
1 -4 1 3.705 81 1 679 3 . 1 46 

5-1 9  1 0.382 550 578 2. 1 59 

20-50 3.248 1 32 1 65 694 

51 -250 1 .8 1 6  63 1 96 360 

251 -750 275 9 2 1  56 

751 -1 000 20 - 1 3 

1 001 und mehr 26 - 2 3 

Arbeitnehmerinnen 
Insgesamt 29.472 1 .565 1 .642 6.42 1 

Durchgeführte Inspektionen2) 30.1 1 4  1 .608 1 .648 6.604 

Vorgenommene Erhebungen3) 50.1 67 1 .538 2.200 1 1 .744 

Teilnahme an behördl. Verhand-

lungen4) 1 9.288 1 .1 28 1 .413  4.1 34 

Sonstige Tätigkeiten5) 26.607 894 966 6.281 

Durch Inspektionen erfasste 
Arbeitnehmerinnen: 

männliche ElWachsene 335.007 1 0.474 25.271 67.800 

Jugendliche6) 1 8 .042 706 1 .5 1 0  3.827 

weibliche ElWachsene 2 1 8.438 8. 1 86 1 7.057 41 .248 

Jugendliche6) 1 1 .095 253 3.951 1 .307 

Insgesamt 582.582 1 9.6 1 9  47.789 1 1 4. 1 82 

') Betriebe und Bundesdienststellen, ausgenommen auswärtige Arbeitsstellen (Baustellen). 
2) Umfassende Überprüfung von Betriebsstätten, bei der im Sinne des § 3 Abs. 1 ArblG 1 993 kontrolliert wird, ob die dem Schutz der Arbeit· 

nehmerinnen d ienenden gesetzlichen Vorschriften und bescheidmäßigen Auflagen eingehalten werden. 
3) Gezielte Überprüfung von Teilaspekten des Arbeitnehmerinnenschutzes. 
4) Beteiligung an mündlichen Verhandlungen (z.B. gewerberechtliche Genehmigungsverfahren. Bauverhandlungen). 
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stätten n ach Bundesländern i m  Jahr  2000 
Arbeitnehmerinnen (nach Geschlecht und Alter) , Erhebungen, behördliche Verhandlungen 
jeweils nach Bundesländern 

länder 

Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg 

1 .930 592 1 .641 555 673 

1 .589 731 1 .344 395 805 

628 241 326 1 42 2 1 0  

356 1 45 1 64 82 1 44 

58 23 50 1 0  1 0  

8 - 2 1 2 

6 1 4 3 1 

4.575 1 .733 3.531 1 . 1 88 1 .845 

4.680 1 .743 3.674 1 .206 1 . 884 

7.358 2.954 6.139 3.816 3.073 

2.097 1 .809 2.423 1 .589 1 .372 

4.392 1 .1 22 4.054 1 .678 1 . 1 66 

68.879 24.686 42.259 1 7.9 1 2  20. 1 56 

4. 1 40 1 .3 1 4  2.0 1 8  1 . 1 22 1 . 1 94 

41 .365 1 5.423 26.207 8.552 1 3.359 

1 .897 5 1 5  749 380 741 

1 1 6.281 4 1 .938 71 .233 27.966 35.450 

Wien 

3.678 

2.231 

7 1 0  

306 

38 

3 

6 

6.972 

7.067 

1 1 .345 

3.323 

6.054 

57.570 

2.2 1 1  

47.04 1 

1 .302 

1 08. 1 24 

5) Dazu zählen: Vorbesprechungen von betrieblichen Projekten, sonstige Unterstotzungs- und Beratungsgespräche, Zusammenarbeit mit 
Behörden und anderen Stellen, Teilnahme an Tagungen, Schulungen und Verhandlungen der Unabhängigen Verwaltungssenate. 

6) Im Sinne des § 3 des Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, BGBI. Nr. 599/1 987. 
Quelle: Bundesministerium für WirtSChaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat 

Tabellen 

1 .2 
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Tabellen 

1 .3 

20 

Tätigkeit der Arbeits inspektion auf auswärtigen Arbeits-
Inspizierte auswärtige Arbeits-(Bau-)stellen (nach Größenklassen), Inspektionen, durch Inspektio

und sonstige Tätigkeiten; jeweils nach 

Summe 
Inspizierte auswärtige Arbeits- (Bau-) 
stellen mit: 

1 -4 6.086 

5-1 9 4.719 

20-50 203 

51 -250 1 8  

251 -750 0 

751-1 000 0 

1 001  und mehr 0 
Arbeitnehmerinnen 

Insgesamt 1 1 .026 

Durchgeführte Inspektionen 1 ) 1 2.901 

Vorgenommene Erhebungen2) 4.524 

Teilnahme an behördl. Verhandlungen3) 87 

Sonstige Tätigkeiten·) 956 

Durch Inspektionen erfasste 
Arbeitnehmerinnen : 

männliche Erwachsene 58.431 

Jugendliche5) 1 .4 1 5  

weibliche Erwachsene 5 1 7  

Jugendliche5) 1 5  

Insgesamt 60.378 

� tU 
'ID � J::J J::J � -0 � cu � c: c: UJ CI) CI) -0 Cl =: c: C $ :> 2 VI , .c: :> Cl 0 
� � co 

a> Q. c 
-O cn Cl) 
� ,- � � "5 € 
:v 2 � 
J::J J::J Cl � J::J c: 0 <1:  :> > � Cl  

45. 1 

307 

1 1 2 

2 
-

-

-
-

421 

445 

73 

4 

39 

1 .580 

6 
-

-

1 .586 

Qi c: c: :> 
I-
-0 c: :> C: CI) .>< u .:> 
.D 
::j 
"' <  J::J . 
.c: :> u :> o cu 
I J::J 

45.2 1  

1 .732 

2.640 

1 40 

1 1  
-

-

-

4.523 

5.849 

1 .740 

1 1  

444 

30.6 1 8  

807 

24 

3 

31 .452 

Bau-

:> cu 
:J e 
cu CI) i= CD 

Ci; .� (;j Cl 
� CI) � .>< CI) U :.=  :> c: 

CI) 0 0 1J VI cu VI 
.c: - -o J::J 1J u -o  c: � 
cu c: :> � c: :> o :> :> 0 :> :> 
,-: 'ijj '" c: 

J::J .c: cu cu CI) � J::J J::J � CI) c: cu Ci; CI) - Cl) J::J <ä 
E g' c!l c: VI 'N 
E CI) '" CI) VI � � VI � ,- Cl. U5 üi  N VI cn 

45.22 45.23 45.24 45.25 

994 1 05 4 489 

353 1 85 4 530 

1 2 - 1 5  

1 - - 3 
- - - -
- - - -
- - - -

1 .349 292 8 1 .037 

1 .442 305 9 1 .214 

396 43 3 373 

2 0 0 3 

85 1 1  1 1 01 

4.974 1 .779 35 6.095 

228 8 - 1 4  

3 - - 4 

2 - - -

5.207 1 .787 35 6.1 1 3  

1 1  Umfassende Überprüfung von auswärtigen Arbeits-(Bau-)stellen, bei der i m  Sinne des § 3 Abs. 1 ArblG 1 993 kontrolliert wird, ob die dem 
Schutz der Arbeitnehmerinnen dienenden gesetzlichen Vorschriften und bescheidmäßigen Auftagen eingehalten werden. 

21 Gezielte Überprüfung von Teilaspekten des Arbeitnehmerinnenschutzes, 
31 Beteiligung an mündlichen Verhandlungen (z.B. gewerberechtliche Genehmigungsverfahren, Bauverhandlungen). 
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stel len ( Baustel len ) nach Wirtschaftszweigen i m  Jahr  2000 
nen erfasste Arbeitnehmerinnen (nach Geschlecht und Alter), Erhebungen, behördliche Verhandlungen 
Wirtschaftsklassen gemäß ÖNACE 1 995 

wesen 

c: o 
� 
m 
Ci) c: .f2 S1 CI> 
UJ 

45.31 

472 

1 38 

7 

61 7 

671 

69 

o 

1 2  

2.349 

1 37 

1 

2 

2.489 

45.32 

54 

51 

2 

1 07 

1 1 3  

30 

o 

3 

546 

1 
-

-

547 

45.33 

400 

1 37 

5 

1 

543 

605 

69 

o 

1 5  

2.288 

88 
2 

-

2.378 

c: .Q 
� 
� c: 
·5 '" al CI> 0> 
� c: o Cf) 

45.34 

1 8  

8 

26 

27 

8 

o 

98 

2 
-

-

1 00 

45.41 

1 51 

75 

4 

230 

240 

38 

o 

6 

1 .055 

5 
-

-

1 .060 

45.42 

221 

54 

275 

284 

56 

o 

7 

926 

22 
1 

-

949 

45.43 

1 4 1  

54 

1 95 

1 96 

22 

o 

4 

724 

26 
-

-

750 

45.44 

242 

87 

1 

330 

342 

1 1 0  

o 

6 

1 . 1 90 

60 

6 

8 

1 .264 

,!'4 
E :::> '" 
al 
"0 c: :::> ::, '" .&l '" :::> 
« 

� �  
� Q; 
5 � Cf) 0> 

45.45 

259 

1 55 

3 

4 1 7  

453 

86 

o 

24 

1 .926 

4 

4 
-

1 .934 

45.50 

69 

4 

73 

80 

36 

5 

149 
-

-

-

1 49 

CI> 0> 

J 
'" 

� " '" 1:: � 
CI> 0> 
� c: o Cf) 

428 

1 32 

2 1  

2 

583 

626 

1 .372 

66 

1 92 

2.099 

7 

472 
-

2.578 

<I Dazu zählen: Vorbesprechungen von betrieblichen Projekten, sonstige Unterstützungs- und Beratungsgespräche, Zusammenarbeit mit Behör
den und anderen Stellen, Teilnahme an Tagungen, Schulungen und Verhandlungen der Unabhängigen Verwaltungssenate. 

51 1m Sinne des § 3 des Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, BGB!. Nr. 599/1 987. 
Quelle: Bundesministerium tür Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat 

Tabellen 

1 .3 
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Tabellen 

2 
Tätig keit der Arbeits inspektio nsärzt i n nen 

Amtshandlungen 1 ) (Erhebungen, behördliche Verhandlungen, sonstige Tätigkeiten); 

Vorgenommene Erhebungen2) 

darunter betreffend: 

Umfassende arbeitsinspektionsärzt
liche Überprüfung 
Arbeitsstätten 
Arbeitshygiene 
Arbeitsstoffe 
Gesundheitsüberwachung 
Kontrolle ermächtigter Ärztinnen 
Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 
Präventivdienste 
Arbeitsunfälle 
Berufskrankheiten 
Beschäftigung von Kindern und 
Jugendlichen; Mutterschutz3) 

Teilnahme an behördJ. Verhand
lungen4) 

Sonstige Tätigkeiten5) 

Amtshandlungen insgesamt6) 

Beurteilung und Beratung betreffend: 
Berufskrankheiten 
§ 53 Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz 
§§ 30, 3 1 , 33 Strahlenschutzgesetz 
Beschäftigung von Kindern und 
Jugendlichen 
Zeugnisse gem. § 3 Abs. 3 MSchG 
Sonstige Angelegenheiten des Mutter
schutzes 
Sonstige arbeitsmedizinische Ange
legenheiten 
Beratungen von Arbeitnehmerinnen 
Rezepturenbearbeitung 

Beurteilungen und Beratungen 
insgesamt 

Summe 
1 .548 

1 82 

50 

242 

202 

2 1 9  

3 

266 

90 

3 

1 0 1  

23 

9 

229 

1 .786 

883 

1 .439 

o 

4 

4.337 

1 23 

807 

96 

95 

7.784 

A 
1 6  

3 

3 

3 

3 

3 

1 

o 

1 7  

8 

2 

1 1  

1: () :::J N .s:: () Vl 
Li: 
.., C :::J 
.� Q) .s:: () 
Vl 

Li: 

B C 
o 

o 

o 

o 

o 

25 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

2 

o 

2 

27 

1 

45 

3 

4 

2 

1 

56 

DA DB-DC DD 
83 

7 
3 

1 3  

7 
2 

20 

8 

1 2  

2 

o 

7 

90 

1 02 

1 2  

1 25 

2 

4 

2 

1 

248 

47 

9 

3 

5 

4 

1 3  

1 

1 0  

o 

5 

52 

1 9  

30 

48 

7 

3 

1 08 

23 

3 

1 

5 

3 

5 

3 

1 

o 

3 

26 

22 

1 8  

2 

6 

50 

1)  Amtshandlungen in Betrieben und Bundesdienststellen. inklusive auswärtige Arbeitsstellen (Baustellen). 
2) Gezielte Überprüfung von Teilaspekten des Arbeitnehmerinnenschutzes. 

DE 
28 

5 

2 

1 

4 

3 

5 

2 

o 

2 

30 

1 4  

9 

63 

5 

6 

4 

3 

1 04 

Wirtschaftsunter-

DF DG-DH 
3 

o 

o 

3 

27 

3 

30 

1 39 

1 4  

3 

20 

24 

1 4  

27 

1 3  

8 

3 

o 

1 3  

1 52 

40 

1 44 

35 

2 

39 

1 2  

1 6  

288 

DI 
1 09 

5 

5 

1 9  

1 8  

1 8  

1 7  

5 

8 

9 

1 1 9  

64 

77 

7 

25 

26 

6 

206 

3) lnfolge Umstellung der statistischen Zählweise noch nicht in der Tätigkeitsberichtstabelle 1 999 enthalten oder nicht bzw. nur bedingt mit den Daten 1 999 ver
gleichbar. DetailS siehe Anhang A.2.2.2. 

4) Beteiligung an mündlichen Verhandlungen (z.B. gewerberechtliche Genehmigungsverfahren, Bauverhandlungen). 
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n ach Wirtschaftszweigen im Jahr  2000 
Beurteilungen und Beratungen nach Wirtschaftsunterabschnitten gemäß ÖNACE 1 995 

abschnitte (ÖNACE 1 995) 

_ c: 
Cl Q) 
c: VI 
:J .!1 :=: c: ß Cl 
m ffi Q) � J:l Q) � �  
§ w 
Cl ::E  c: c: ::> 0 
Cl >  
::> '" Q) c: � ::> 
Q) -$ �  Q) Q) 
::E J:  

::> '" J:l c: 
Q) c: 

1': !il '" ::E 
DJ DK 

213  1 01 

36 

2 

35 

27 

3 1  

1 

40 

1 6  

1 

1 0  

2 

20 

235 

59 

224 

1 

85 

6 

56 

7 

1 6  

454 

6 

3 

1 4  

1 4  

1 6  

20 

9 

8 

o 

7 

1 08 

43 

1 07 

1 8  

34 
4 

1 7  

223 

::> 2l Cl ::> 
Q) � .<:; '" u.. 

DL DM DN 
85 20 1 01 

1 3  

4 

1 8  

1 0  

8 

1 1  

6 

6 

o 

8 

93 

1 1  

82 

44 

35 

5 

1 77 

5 

2 

1 

6 

4 
2 

o 

9 

29 

6 

42 

2 

1 1  

2 

2 

66 

1 7  

5 

1 2  

1 3  

20 

1 8  

2 

7 

1 0  

1 1 2  

2 1  

76 

1 1  

3 

59 

4 

5 

1 79 

E 
1 8  

3 

1 

4 

1 

5 

2 

1 

2 

21 

3 

37 

1 1  

52 

F 

1 1 0  

1 8  

1 

1 4  

1 6  

26 

1 2  

5 

1 

6 

o 

1 2  

1 22 

7 1  

1 44 

1 

28 

2 

98 

4 

4 

352 

G 
141 

1 7  

3 

24 

21 

33 

1 9  

1 0  

4 

o 

8 

149 

88 

21 1 

2 

1 .203 

37 

1 86 

8 

2 

1 .737 

C: 
� '!!l 
VI 
Ui '" <.? -0 c: ::> eh 
Cl c: ::> e> 
Q) -e c: 
Q) Q) .<:; VI 
Q) Q) al � 

H 

1 3  

3 

2 

2 

3 

o 

2 

1 5  

65 

478 

20 

4 

567 

1 4  

4 

3 

3 

2 

2 

o 

1 5  

2 

7 

49 

6 

65 

c: 3l 
Q) � Cl 
c: 
::> 

Ci; .<:; u .� 
� 
-0 c: ::> 

J 

o 

o 

4 

1 01 

1 07 

K 
20 

3 

4 
1 

2 

3 

1 

2 

8 

29 

1 3  

50 

540 

1 0  

1 9  

2 

1 

635 

L 
44 

2 

4 

7 

1 

2 

1 

o 

50 

94 

9 

23 

1 1  

1 4  

6 

1 

65 

M 
9 

2 

1 

1 

1 

o 

o 

9 

7 

7 

43 

2 

1 

2 

62 

Tabellen 

m 

� 
-0 c: ::> 

� c: 
2 
Q) > 
2 'Qj .<:; -0 
c: c: ::> Q) 
VI VI 

� � 
N 
1 36 

4 

4 

27 

20 

5 

2 

27 

1 4  

6 

3 

3 1  

1 70 

94 

1 0  

1 .039 

1 9  

69 

1 0  

7 

1 .248 

2 

o 
49 

1 0  

3 

6 

4 
8 

9 

2 

3 

o 

1 9  

68 

1 1 7 

57 

400 

8 

1 1 0 

1 

1 

694 

5) Dazu zählen: Vorbesprechungen von betrieblichen Projekten. sonstige Unterstützungs- und Beratungsgespräche. Zusammenarbeit mit Behörden und anderen 
Stellen, Teilnahme an Tagungen, Schulungen und Verhandlungen der Unabhängigen Verwaltungssenate. 

") Summe aller Erhebungen, behördlichen Verhandlungen und sonstigen Tätigkeiten. 
Quelle: Bundesministerium tür Wirtschaft und Arbeit. Zentral-Arbeitsinspektorat 
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Tabellen 

3 

24 

Arbeitsu nfä l le von u nsel bstä ndig Erwerbstätigen 

nach Wirtschaftszweigen i m  Jahr 2000 

Arbeitsunfälle im engeren Sinn1 ) insgesamt und mit tödlichem Ausgang2) nach objektiven Unfall

ursachen3) bzw. Geschlecht und ausgewählten Wirtschaftsunterabschnitten4) gemäß ÖNACE 1 995 

Summe DA 

darunter: Wirtschaftszweige mit hohen Unfallquoten4) 

00 DG-DH 

c o 
> c 
O> Q)  
§ "E = UJ  
.l!! -o 

� § I C Q) rIi .E I\l Q) a Ui  
01 DJ-DM ON 

Anerkannte Arbeitsunfälle aller Unfallversicherungsträger�) 

c Q) '" Q) � :::l I\l In 
F 

I nsgesamt 149 1 1 9.139 5 3.996 1 3.1 56 0 2.691 4 2.248 - 17.872 - 3.207 48 23.652 
Anerkannte Arbeitsunfälle im Bereich der AUVA nach objektiven Unfallursachen6) 

Maschinelle Betriebseinrichtungen 14 1 4.402 - 581 - 757 - 478 1 320 3 3.438 1 1 .076 6 2.882 

darunter: 
Arbeitsmaschinen für Metalibear-
beitung 1 2.566 - 7 - 20 - 59 - 29 1 1 .762 - 45 - 2 1 5  

Arbeitsmaschinen für Holzbear-
beitung und Forstwirtschaft 0 2.663 - 1 - 543 - 40 - 28 - 89 - 802 - 665 

Arbeitsmaschinen u. Apparate d. 
Nahrungs- u. Genussmittelbetriebe 1 1 .8 1 6  - 4 1 9  - - - 2 - - - 1 2  - 1 - 1 

Mechanisch betriebene Werk-
zeuge, Haushalts-, Elektroge-
räte, Büromaschinen 0 2.999 - 20 - 58 - 56 - 51 - 787 - 1 25 - 999 

Motorisch betriebene Förderein-
richtungen (Kräne, Aufzüge u.Ä.)  9 1 .2 1 5  - 48 - 66 - 20 1 52 2 350 1 1 4  3 247 

Förderanlagen ohne motorische 
Kraft, Handfeuerlöscher, Pumpen, 
Spritzen 0 59 - 5 - 1 - - - - 1 0  - 1 - 1 4  

Förderarbeiten (Transport von Hand) 0 8.000 - 271 - 307 - 222 - 221 - 1 . 6 1 3  - 284 - 1 .3 1 6  

Handwerkzeuge u.  einfache Geräte 0 9.497 - 725 - 2 1 8  - 3 1 2  - 1 1 8  - 1 .389 - 306 - 2.031 

Fahrzeuge u. sonstige Beförde-
rungsmittel 48 5.250 4 2 1 9  1 86 - 1 63 - 80 2 523 - 90 12 480 

') Arbeitsunfälle ohne Wegunfälle, d.h . ohne Unfälle zu oder von der Betriebsstätte bzw. auswärtigen Arbeits-(Bau-)stelle. 
2) Die in der Gesamtzahl enthaltenen tödlichen Unfälle sind dieser jeweils kursiv vorangestellt. 
3) Klassifikationssystem der AUVA. 
.) Auswahl jener Wirtschaftszweige (bzw. -unterabschnitte gemäß ÖNACE 1 995), deren Betriebsstätten und auswärtige Arbeits-(Bau-)stellen 

weitgehend oder gänzlich der Aufsichtspflicht der Arbeitsinspektion unterliegen und in denen hohe Unfallquoten zu verzeichnen sind. 
5) Datenquelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Gesamtheit der von der AUVA (siehe Tabelle), der VA der öster

reichischen Eisenbahnen (insgesamt: 3.768, tÖdlich: 9) und der VA öffentlich Bediensteter (insgesamt: 4.942, tödliCh: 5) anerkannten Arbeits
unfälle i.e.S. (inkl. Unfälle kleineren Ausmaßes). Tödliche Unfälle nach Wirtschaftszweigen teilweise nicht verfügbar. Die Zählung erfolgt sta
tistisch entsprechend dem Datum der Anerkennung und nicht des Eintrittes des Versicherungsfalles. 

6) Datenquelle (inkl. G liederung nach Unfallursachen): Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Anerkannte Arbeitsunfälle (inkl. Unfälle 
kleineren Ausmaßes) aller Arbeiterinnen und Angestellten, inkl. jener der Land- und Forstarbeiterinnen , der Arbeitnehmerinnen im Bergbau 
und der Vertragsbediensteten der Länder und Gemeinden sowie jener Vertragsbediensten des Bundes, deren Dienstverhältnis vor dem 
1 . 1 . 1 999 begründet wurde, jedoch ohne jene von Beamtinnen der Gebietskörperschaften und von Bediensteten der ÖBB. Demzufolge werden 
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Tabellen 

Objektive Unfallursachen, Geschlecht 
Gefährliche Stoffe 

Elektrischer Strom 

Ionisierende u. nichtionis. Strahlung 

Sturz und Fall von Personen 
darunter: 

Sturz von bzw. mit Leitern 
Fall ,  Absprung, Sturz von erhöh
ten Standorten 

Ausgleiten 
Herab- u. Umfallen von Gegenstän
den, Einsturz 

Abspringen v. Splittern u. Stücken 

Scharfe und spitze Gegenstände 

Anstoßen 

Einklemmen 

Sonstige u.  unbekannte Ursachen 

Arbeitsunfälle insgesamt6) 

Arbeitsunfälle Männer6) 

Arbeitsunfälle Frauen6) 

Unfallquote6)7) insgesamt 

Männer 
Frauen 

Fortsetzung Tabelle 3 

darunter: Wirtschaftszweige mit hohen Unfallquoten4) 

Summe 
3 
5 

2.924 -

1 84 -

o 1 4 -

4 1  28.739 1 
2 3. 1 40 -

21 4.479 -

2 5.430 1 

18 9. 1 03 -

o 1 .091 -
o 1 6.220 -

o 
1 
5 

8.457 -

4.614 -

1 .875 -

DA 
1 96 -

4 -

923 -

63 -

1 1 1  

288 -

245 -

DD DG-DH 
54 -

3 -

692 -

74 -

1 29 -

1 37 -

261 

1 35 1 
4 -

489 -

31 

69 -

1 1 4  -

1 70 1 

DI 
84 

5 

508 

39 

1 1 5  

91 

1 77 

1 0  - 20 - 12 - 38 

363 - 428 - 349 - 433 

258 - 1 9 1  

1 33 - 1 21 -

62 - 17 -

2 1 2  -

1 23 1 
2 1  

1 72 

76 

1 6  

DJ-DM 
584 -

31 1 

4 2.920 -

300 -

4 433 -

51 1 

- 1 .375 -

255 -

- 3.099 -

- 1 .365 -

909 -

1 52 -

DN 
35 

3 

1 

2 

460 21 
56 2 

68 1 1  
7 1  

C GI VI GI 
� '" 

ID 

F 
483 

66 

7.322 

1 .372 

1 .5 1 5  

1 .043 

253 

21 

395 

1 8 1  

86 

14 

6 2.5 1 1  

375 

- 3.349 

1 .666 

997 

1 60 

135 1 1 0.429 5 3.996 1 3.1 56 0 2.691 4 2.248 11 17.664 2 3.206 48 23.652 
132 88.495 5 2.896 1 2.885 0 2.280 4 2. 1 56 10 1 6.356 2 2.854 48 23.342 

3 21 .934 0 1 . 1 00 0 271 0 4 1 1  0 92 1 1 .308 0 352 0 3 1 0  

1 
1 
o 

412 1 529 0 882 0 476 1 759 0 
596 1 706 0 990 0 573 2 931 0 
1 84 0 3 1 9  0 406 0 247 0 1 43 0 

650 0 708 2 918 
758 1 857 2 1 .031 

234 0 295 0 99 

Den Arbeitsinspektoraten zur Kenntnis gelangte Arbeitsunfälle:!) 

insgesamt: 71 .362 (darunter: 94 tödlich). 

auch Arbeitsunfälle in Betriebsstätten miterfasst, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Arbeitsinspektion fallen. sondem der Aufsicht der 
Land- und Forstwirtschaftsinspektionen oder der Verkehrs-Arbeitsinspektion unterliegen. Zugleich sind jedoch Arbeitsunfälle von den der Auf
sicht der Arbeitsinspektion unterliegenden Beamtinnen der Gebietskörperschaften und jener Vertragsbediensteten des Bundes, deren Dienst
verhältnis nach dem 31 . 1 2. 1 998 begründet wurde, nicht mitenthalten. Die Gesamtzahl der von der AUVA anerkannten Arbeitsunfälle ergibt 
sich als Summe über die 1 5  fett gekennzeichneten Hauptursachen. 

7) Von der AUVA anerkannte Arbeitsunfälle bezogen auf die bei der AUVA unfallversicherten unselbständig Erwerbstätigen (x 1 0.000) . 
8) Datenquelle: BMWA, Zentral-Arbeitsinspektoral. Erfasst sind Arbeitsunfälle i .e.S. in den der Aufsicht der Arbeitsinspektion (Arbeitsinspektions

gesetz 1 993 und Bundes-Bedienstetenschutzgesetz) unterliegenden Betriebsstätten, jedoch nicht Arbeitsunfälle in Betriebsstätten, die der Auf
sicht der Land- und Forslwirtschaftsinspektionen und der Verkehrs-Arbeitsinspektion unterliegen und nicht jene in Kultusanstalten und privaten 
Haushalten bzw. von nicht in Betrieben beschäftigten Bediensteten der Länder, Gemeindeverbände und Gemeinden. Basisdaten: Anzeigen der 
UV-Träger betreffend Arbeitsunfälle größeren Ausmaßes (tödliche und - in der Regel - mehr als 3 Tage Krankenstand verursachende Unfälle) 
und Mitteilungen der Sicherheitsbehörden über tödliche und schwere Arbeitsunfälle. 
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Tabel len 

4 

26 

Anerkan nte Berufskra n kheitsfä l le  1 )2) von u nsel bstä ndig 
Häufigste anerkannte Berufskrankheiten3) insgesamt und mit tödlichem 

ausgewählten Wirtschaftsunter-

darunter: Wirtschafts-

Art der Berufskrankheit, Geschlecht Summe 
Anerkannte Berufskrankheitsfälle insgesamt 
darunter: 

Hauterkrankungen ( 1 9) 
Erkrankungen durch Erschütterung (20) 
Staublungenerkrankungen (Silikose oder Silikatose; 26a) 
Staublungenerkrankung in Verbindung mit aktiv-fortschrei
tender Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose; 26b) 
Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose; 27a) 

Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes, der Lunge, des 
Rippenfelles und des Bauchfelles durch Asbest (27b) 

Durch allergisierende Stoffe verursachtes Asthma 
bronchiale (30) 
Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit (33) 
Infektionskrankheiten (38) 
Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe ver
ursachte Erkrankungen der tieferen Atemwege und der 
Lunge (41 )  
Berufskrankheiten gemäß § 1 77 Abs. 2 ASVG (General
klausel)6) 

Anerkannte Berufserkrankungen Männer 

Anerkannte Berufserkrankungen Frauen 

13 

o 
o 
1 

o 
o 

7 

o 
o 
1 

o 

o 
13 
o 

Den Arbeitsinspektoraten gemeldete anerkannte Berufskrankheitsfälle;7) 

insgesamt: 1 .041 (darunter: 3 tödlich) . 

1 . 1 36 0 

4 1 5  
1 0  
36 

3 
1 2  

2 5  

1 1 4 
388 

46 

51 

o 
804 0 
332 0 

DA 
86 0 

1 0  

62 
1 1  

72 0 
1 4  0 

00 
22 2 

3 

2 
1 4  

1 9  2 
3 0 

DG-DH 
40 

1 3  

3 
1 4  

4 

32 
8 

') Datenquelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Anerkannte Berufskrankheitsfälle aller Arbeiterinnen und Angestellten. inkl. jener 
der Land- und Forstarbeiterinnen, der Arbeitnehmerinnen im Bergbau und der Vertragsbediensteten der Länder und Gemeinden sowie jener 
Vertragsbediensten des Bundes, deren Dienstverhaltnis vor dem 1 . 1 . 1 999 begründet wurde, jedoch ohne jene von Beamtinnen der Gebietskör
perschaften und von Bediensteten der ÖBB. Die Zählung erfolgt statistisch entsprechend dem Datum der Anerkennung und nicht des Eintrittes 
des Versicherungsfalles. 

2) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger erfasst die Gesamtheit der anerkannten Berufskrankheitsfälle ( insgesamt: 
1 .243, tödlich: 1 3) als Summe der Meldungen aller Unfallversicherungsträger. und zwar der AUVA (siehe oben), der VA der österreichischen 
Eisenbahnen (insgesamt: 20, tödlich: 0) und der VA öffentlich Bediensteter (insgesamt: 87, tödlich: 0). 

3) Die Berufskrankheitennummer gemäß § 1 77, Anlage 1 .  ASVG ist der Bezeichnung in Klammern hinzugefügt. 
4) Die in der Gesamtzahl enthaltenen tödlichen Berufskrankheitsfälle sind dieser jeweils kursiv vorangestellt. 
5) Auswahl jener Wirtschaftszweige (bzw. -unterabschnitte gemäß ÖNACE 1 995), deren Betriebsstätten und auswärtige Arbeits-(Bau-)stellen weit-
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Erwerbstätigen nach Wi rtschaftszweigen i m  Jahr  2000 
Ausgang4) und Berufskrankheitsfälle nach dem Geschlecht; jeweils nach 

abschnitlen5) gemäß ÖNACE 1 995 

zweige mit einer hohen Zahl anerkannter Berufskrankheitsfälle bzw. einer hohen Berufskrankheitsquote5) 

o 

o 
o 

01 
55 4 

1 0  

5 

1 

7 

8 2 

1 

20 

3 

51 4 
4 0 

OJ-OM 
236 0 

65 

1 

3 

3 

4 

3 

1 30 

1 9  

2 1 5  0 

21 0 

ON 
46 4 

1 3  

1 

- 3 

1 4  

1 5  

2 

39 4 
7 0 

c CI> U> 
§ co ID 

F 
1 53 0 

46 

3 

1 1  

6 

1 

76 

3 

1 50 0 
3 0 

G 
63 0 

28 

3 

22 

6 

49 0 

1 4  0 

C: 
� "" $ U> co C!l 
"0 C ::0 
.;, 0> C ::0 
e> CI> -e c CI> CI> .c. U> CI> CI> ID l: 

H 
32 0 

26 

5 

1 1  0 

21 0 

, 0> U> C CI> ::0 "0 � C CI> ", .c. ...J .� 
_ U> O> �  C CI> 

::0 ..':: :::: '" 
� .§ CI> In > r:iJ CI> c .c. ::0 u 0> 
s :s  � �  
o � 

L 
26 1 

6 

1 7  

22 1 
4 0 

.!!! 
.a; .c. "0 c C ::0 CI> U> '" 
� � 

N 
98 

51 

4 

1 

40 

o 

1 3  0 

85 0 

o 
131  

1 05 

1 1  

7 

6 

1 4  

1 1 7 

gehend oder gänzlich der Aufsichtspflicht der Arbeitsinspektion unterliegen und in denen die absolute Zahl der anerkannten Berufskrank
heitsfälle bzw. die Berufskrankheitsquote hoch ist (Anerkannte Berufskrankheitsfälle bezogen auf die unfallversicherten unselbständig Er
werbstätigen (x 1 0.000; AUVA-Daten)). 

6) Nicht in § 1 77, Anlage 1 ,  ASVG enthaltene Krankheiten, die im Einzelfall vom Unfallversicherungsträger aufgrund wissenschaftlicher Erkennt
nisse mit Zustimmung des BMWA als Berufskrankheit anerkannt werden. 

7) Datenquelle: BMWA, Zentral-Arbeitsinspektorat. Erfasst sind anerkannte Berufskrankheitsfälle von Arbeitnehmerinnen, die in den der Auf
sicht der Arbeitsinspektion (Arbeitsinspektionsgesetz 1 993 und Bundes-Bedienstetenschutzgesetzj unterliegenden Betriebsstätten beschäf
tigt sind, jedoch nicht Berufskrankheitsfälle von Arbeitnehmerinnen in Betriebsstätten, die der Aufsicht der Land- und Forstwirtschaftsinspekti
onen und der Verkehrs-Arbeitsinspektion unterliegen, und nicht jene von Arbeitnehmerinnen in Kultusanstalten und privaten Haushalten bzw. 
von nicht in Betrieben beschäftigten Bediensteten der Länder, Gemeindeverbände und Gemeinden. Basisdaten: Meldungen der UV-Träger 
betreffend Anerkennungen und Anzeigen von Berufskrankheitsfällen. 
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Tabel len 

5 
Ärztl iche U ntersuchungen von Arbeitnehmer-

Eignungs- und Folgeuntersuchungen (bzw. Untersuchungsergebnisse) von Arbeitnehmerinnen 

Anzahl der Betriebsstätten 

Chemisch-toxische Arbeitsstoffe 1) 

Stoffe, die Hautkrebs verursachen 
können2) 

Gesundheitsgefährdende Stäube3) 

Den Organismus besonders belasten
de Einwirkungen bzw. Tätigkeiten4)5) 

Lärm (ohne wiederkehrende Unter
suchungen)6) 

Untersuchte Arbeitnehmerinnen 
insgesamt 

Anzahl der Betriebsstätten 

Chemisch-toxische Arbeitsstoffe 1) 
Stoffe, die Hautkrebs verursachen 
können2) 

Gesundheitsgefährdende Stäube3) 

Den Organismus besonders belasten
de Einwirkungen bzw. Tätigkeiten4)5) 

Lärm 
Ionisierende Strahlen 
Ungeeignete Arbeitnehmerinnen 
insgesamt 

Summe 

3.625 

20. 1 04 

362 
8.7 1 3  

1 .854 

8.225 

39.258 

32 

58 

o 
4 

5 

o 
o 

67 

A 

5 

3 

5 

8 

o 

o 

1: g N � o 
'" 
u: 
'0 
c: 
:J 

.� 
<I> 
{j 
'" u: 
B 

o 

o 

o 

o 

c: o 
> 
Cl 
c: 
:J c: 
c: 
.� � 
<1> '0  
<.!l � w -g -g :J :J 
:J c: -& .� 
� <I> <1> _  

CO (/)  

C 

38 

32 

488 

68 

588 

N � - c: 0 -
:1: � 
c: 0  
� �  
Cl c:  
c: 0 
:J > 
;t::: 0) 
<I> c: .0 :J m �  
Ci; Ci) 
> Q; 
'0 :1: 
§ � cb -§  co �  

DA OB-OC 00 

40 42 83 

OE 

Wirtschaftsunter-

OF OG-OH 01 

Betriebsstätten mit Unter-

56 3 1 52 1 35 

Wegen folgender Einwirkungen bzw. Tä-

1 9  337 2 1 3  

1 3  82 5 

23 7 

248 228 472 

303 654 691 

1 85 

121  

1 37 

476 

919 

8 

1 7  

4.047 

1 

281 

255 

408 

922 

34 

889 

92 

432 

25 4.992 2.369 

Betriebsstätten mit für bestimmte Einwirkungen bzw. Tätig-

o o o o o 3 3 

Für folgende Einwirkungen bzw. Tätigkeiten als 

- - - - 3 1 0  

o o 1 o o o 4 1 0  

1 ) Einwirkungen gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 -1 3  und Z 1 8-20 der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (VGÜ). 
2) Einwirkungen gemäß § 2 Abs. 1 Z 14 der VGÜ. 
3) Einwirkungen gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 5- 17  derVGÜ. 
4) Einwirkungen bzw. Tätigkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 -3 und Abs. 2 der VGÜ sowie Tätigkeiten in Druckluft oder als Taucher. 

2 8  
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I n nen n ach Wirtschaftszweigen i m  Jahr  2000 
nach Art der  Einwirkung bzw. Tätigkeit und Wirtschaftsunterabschnitten gemäß ÖNACE 1 995 

abschnitte (ONACE 1 995) 

_ c 
Cl "  c '" 
::J .� � c ., Cl 
.c :::l 

m � 
.c ., � �  § GJ  
Cl ::i;  c c 
:::l 0 
Cl >  
:::l Cl ., C 
� �  S � ., ., ::i; I 

DJ 

:::l 2 c ., c 
E u '" '" 
::i; 
DK DL 

suchungsergebnissen: 

437 253 97 

DM ON 

87 347 

tigkeiten untersuchte Arbeitnehmerinnen: 

E 

47 

c ., '" ., � '" 
CD 

F 

226 

G 

969 

1 .929 1 . 1 22 1 .679 1 .365 1 .267 1 22 1 .073 2.730 

79 

3.330 

662 

2. 1 84 

8.1 84 

1 .044 

25 

661 

2.852 

6 1 4  
1 37 794 

50 53 

1 05 474 

1 .977 2.700 

78 

1 1  

370 

1 .726 

1 36 

1 07 

1 63 

161  

689 

54 

661 

61 

555 

2.404 

keiten als nicht geeignet beurteilten Arbeitnehmerinnen: 

4 2 3 7 

nicht geeignet beurteilte Arbeitnehmerinnen: 

1 2 7 2 1 26 

3 

5 3 7 2 1 26 

25 

1 64 

293 

3.212 

c 
!l "" u; u; '" 
t!) 
"C C :::l 
'" 
Cl 
C 
:::l 
e> 
., � c ., ., .c '" 
., ., CD � 
H 

3 

5 

5 

o 

o 

30 

77 

32 

54 

49 

212 

o 

o 

c ., '" ., � 
Cl 
c 2 ., .c u 
'e;; � 
"C 
C 
:::l 

J 

3 

2 

4 

6 

o 

o 

K 

1 49 

692 

1 3  

3 1 2  

1 38 

793 

1 .948 

4 

4 

5 

5) Infolge einer VGÜ-Novelle nicht bzw. nur bedingt mit den Daten von 1 999 vergleichbar. Details siehe Anhang A.2.2.2. 

Tabellen 

5 

L M N o 

74 1 8  67 264 

6 1 2  97 459 1 . 1 1 5  

26 1 5  8 1 1 8 

9 7 48 41 

1 22 21  1 3  83 

769 140 528 1 .357 

o o o 

o o o 

6) Da seit 1 . 1 . 1 995 die Befunde betreffend die wiederkehrenden Lärmuntersuchungen nicht mehr an die Arbeitsinspektionsärztlichen Dienste übermittelt werden 
müssen, werden hier nur Betriebsstätten bzw. Arbeitnehmerinnen mit Eignungsuntersuchungen vor Beginn der Tätigkeit unter Lärmeinwirkung erfasst. 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeilsinspekloral 
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Tabellen 

6 . 1  
Ü bertretungen a uf dem Gebiet des technischen und arbeitshyg ien ischen 

Übertretungen betreffend: 
Allgemeine Bestimmungen, Behörden 
und Verfahren2) 

darunter: 
Gefahrenermittlung, -beurteilung, Maß
nahmenfestlegung, Dokumentation 
Sicherheitsvertrauenspersonen 
Information und Unterweisung 
Bauarbeitenkoordinationsgesetz2) 

Arbeitsstätten, Baustellen und Berg
baubetriebe2) 

darunter: 
Allgemeines (Sicherung v. Gefahrenbe
reichen, Lagerungen allgemein, Reini
gung, Instandhaltung , Prüfpflicht uA) 
Gebäude (Verkehrswege, Stiegen, Aus
gänge, Fluchtwege, baulicher Brand
schutz, Böden, Türen, Beleuchtung u.Ä) 
Arbeitsräume (Abmessungen, Raum
klima, -lüftung, Belichtung u A) 
Arbeitsstätten im Freien , Baustellen 
(Beleuchtung, Verkehrswege uA) 
Brand- und Explosionsschutz 
Erste Hilfe 
Sanitäre Einrichtungen (Trinkwasser, 
Waschräume, Toiletten, Kästen u A) 
Sozialeinrichtungen (Aufenthalts-, 
Bereitschaftsräume, Unterkünfte uA) 

Arbeitsmittel 

davon: 
Benutzung (Eignung, Verwendung, 
Wartung, Reparatur uA ) 
Prüfungen 
Beschaffenheit (Gerüste, Leitern, 
Schutzeinrichtungen, Feuerungs-, Kälte
anlagen, Lasthebemittel , Fahrzeuge, 
Baumaschinen, -aufzüge, Kräne uA) 

1 1 Inklusive Bundesdienststellen. 

Summe 

1 1 .672 

6.284 

1 .629 
1 .551 

568 

21 .693 

6.945 

4.975 

1 . 1 50 

536 

2.788 
2.660 

1 .762 

831 

1 0.531 

2 .361 

4.909 

3.261 

<I=' '" .c; u CI) 
1: 
� e! o u. 
" 
c 
::> 
-6 
c '" ...J 

A 

Arten von Übertretungen in Betriebsstätten 1 )  und auswärtigen Arbeits-

35 

1 9  

7 
5 

25 

4 

4 

2 
8 

6 

1 6  

3 

8 

5 

-5 
::> 
N 
13 CI) 
LI: 
" 
c 
::> 

.� Ol .c; U CI) 
LI: 

B 

o 

o 

o 

c 
� 
Cl 
c 
::> 
c 
c 
.� g Ol "  
(!) � w -g -g ::> ::> 
::> c � � e> '4) Ol -

[D C/J  

C 

70 

44 

9 
7 
1 

294 

1 1 7  

37 

6 

9 

1 9  
1 5  

34 

23 

1 80 

44 

49 

87 

DA 

401 

252 

61 
57 

3 

551 

1 81 

1 47 

34 

4 

45 
94 

33 

1 3  

380 

77 

1 82 

1 2 1  

DB-DC 

1 1 1  

67 

22 
1 3  

1 

1 75 

51  

48 

16  

25 
22 

9 

4 

93 

29 

31 

33 

DD 

1 92 

1 04 

27 
42 

6 

254 

84 

76 

1 6  

1 

32 
27 

1 2  

6 

277 

89 

1 05 

83 

DE 

1 24 

66 

34 
1 1  

1 

266 

69 

80 

1 6  

2 

51  
30 

1 3  

5 

1 1 2  

3 1  

44 

37 

DF 

Wirtschaftsunter-

2 

7 

3 

3 

o 

DG-DH 

1 82 

94 

37 
26 

4 

300 

94 

1 1 6 

22 

39 
1 8  

1 0  

1 95 

66 

72 

57 

DI 

1 73 

95 

28 
35 

3 

266 

73 

74 

1 7  

8 

33 
21  

22 

14  

245 

70 

83 

92 

21 1nfolge Umstellung der statistischen Zählweise noch nicht in der Tätigkeitsberichtstabelle 1 999 enthalten oder nicht bzw. nur bedingt mit den Daten 1 999 ver-
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Arbeitnehmeri n nenschutzes nach Wirtschaftszweigen i m  Jahr  2000 
(Bau-)stellen nach Wirtschaftsunterabschnitten gemäß ÖNACE 1 995 

abschnitte (ÖNACE 1 995) 

DJ 

454 

2 1 9  

66 

1 02 

1 4  

664 

202 

1 87 

59 

6 

82 

78 

30 

20 

569 

1 92 

1 65 

2 1 2  

D K  

1 90 

96 

35 

34 
7 

251 

69 

67 

24 

6 

31 

35 

1 3  

4 

212 

7 0  

9 8  

44 

DL 

144 

82 

27 

22 

232 

56 

62 

23 

37 

35 

1 4  

5 

1 06 

33 

52 

21 

::> 
I\) 

D 
Cl 
::> 
Q) � 

� 
I\) 

L1. 

DM 

40 

1 4  

8 

8 

3 

85 

23 

20 

4 

1 8  

1 2  

5 

3 

36 

1 1  

23 

2 

gleichbar. Details siehe Anhang A.2.2.2. 

ON 

427 

230 

64 

74 

4 

616 

149 

1 7 1  

35 

2 

1 1 8 

82 

37 

22 

438 

1 91 

1 28 

1 1 9  

Cl 
c 
::> � 
o � 
� 
Q) 
CI) 

� ." C ::> 
Q, 
.� 
Q) 
c 

UJ 

E 

32 

1 9  

2 

2 

4 

80 

27 

31 

3 

1 

1 4  

2 

2 

48 

1 2  

1 8  

1 8  

c 
Q) 
CI) 

§ I\) 
co 

F 

2.1 88 

81 2 

208 

438 

275 

4.464 

2.248 

259 

29 

450 

367 

275 

565 

269 

3.785 

866 

1 .075 

1 .844 

G 

2.938 

1 .777 

401 

3 1 7  

1 7  

5.900 

1 .333 

1 .721 

446 

8 

870 

831 

425 

266 

2.056 

268 

1 .555 

233 

cO 
� � !!l 
CI) 
I\) <.? 

." 
C 
::> 

CI) 
Cl 
c 
::> � 
Q) -e c 
Q) Q) 
.c CI) 
Q) Q) co ;: 

H 

1 .554 

1 .032 

1 36 

1 80 

5 

3.527 

1 . 1 9 1  

1 .004 

1 03 

5 

466 

461 

235 

62 

930 

95 

761 

74 

380 

238 

74 

36 

2 

423 

1 1 4 

1 07 

26 

2 

71 

59 

29 

1 5  

1 91 

34 

1 27 

30 

c 
Q) 
CI) 
Q) ;: 
CI) 
Cl 
c 2 
Q) 

� � 
� 
." C ::> 

J 

217 

1 33 

42 

1 0  

7 

370 

1 43 

83 

20 

4 1  

62 

1 6  

5 

96 

7 

74 

1 5  

K 

825 

364 

1 29 

37 

1 91 

1 .087 

241 

223 

53 

21 

1 99 

261 

65 

24 

197 

70 

79 

48 

L 

1 1 0  

22 

66 

2 

1 3  

215 

66 

66 

25 

2 

27 

1 4  

1 2  

3 

31 

7 

1 5  

9 

M 

1 1 4  

50 

51 

4 

223 

57 

59 

25 

3 

23 

20 

30 

6 

37 

1 1  

1 3  

1 3  

Tabellen 

N 

308 

1 73 

52 

36 

4 

540 

1 38 

1 79 

64 

64 

32 

48 

1 5  

1 36 

28 

75 

33 

6 . 1  

o 

461 

281 

42 

53 

3 

878 

2 1 2  

1 51 

83 

6 

1 1 4 

1 65 

97 

46 

1 65 

57 

77 

31 

3 1  
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Tabellen 

6 . 1  

Übertretungen betreffend: 
Elektrische Anlagen u. Betriebsmittel 

davon: 

Prüfung (inkL Blitzschutzanlagen) 
Beschaffenheit, Eignung2) 
Bedienung, Unterweisung, Instand
haltung2) 

Gefährliche Arbeitsstoffe 

darunter: 

Ersatz, Verbot, Meldepflicht, Kenn
zeichnung, Verzeichnis2)3) 

Ermittlung und Beurteilung2)3) 

Maßnahmen zur Gefahrenverhütung 
(Absaugung, Lüftung, Maßnahmenrang
ordnung, Lagerung, Wartungsarbeiten, 
Ess-, Rauch- und Trinkverbot)2)3) 
Grenzwerte 

Gesundheitsüberwachung 

darunter: 

Eignungs- und FOlgeuntersuchungen2) 

Arbeitsvorgänge und -plätze 
davon: 

Allgemeines (Arbeitsplatzüberwachung, Ar 
beiten in Behältern, Schächten, KOnetten, 
Untertagebau, Lastenhandhabung UA)2) 

Bildschirmarbeitsplätze2) 

Physikalische u. sonstige Einwirkun
gen (Lärm, Licht, Hitze, Kälte, Nässe, 
ionisierende Strahlen uA) 
Fachkenntnisse und Aufsicht 
Persönliche Schutzausrüstung, Arbeits
kleidung 

Präventivdienste 

darunter: 

Sicherheitstechnische Betreuung2) 
Arbeitsmedizinische Betreuung2) 

Übertretungen insgesamt4) 

Summe 
4.71 3 

2.375 
775 

1 .563 

1 .297 

1 28 

330 

566 
1 98 

532 

485 

4.443 

1 .292 

533 

2 1 3  

1 55 

2.250 

1 1 .888 

6.305 
5.540 

66.769 

A 
7 

4 
2 

2 

2 

2 

6 

5 

· 26 

1 3  
1 3  

1 1 9  

3) Ohne biologische Arbeitsstoffe. 
4) Summe aller acht fett gedruckten Hauptgruppen von Übertretungen. 

3 2  

:c u :J N {i 
<I) 

iL: 
"0 C :J 
.� 
4> .c u <I) iL: 
B 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

C 
� 
Cl C :J C C .� ID 4> "0 

(!) � UJ -g -g :J :J 
:J C � � � ·w 4> _  

CD CI) 

C 
48 

30 
5 

1 3  

9 

4 
5 

1 0  

9 

40 

1 4  

2 

3 

21 

40 

25 
1 5  

691 

DA 
1 99 

1 2 1  
31  

47 

36 

2 

1 4  

1 6  
1 

4 

3 

81 

1 5  

1 3  

1 3  

4 

36 

384 

21 1 
1 72 

2.036 

DB-DC 
37 

23 
4 

1 0  

24 

2 

4 

1 4  
4 

4 

4 

39 

1 3  

1 1  

1 4  

98 

49 
48 

581 

N � - C 0 -J: �  c O  
� ::;  
Cl c 
c 0 
:J > � 0> 4> C &I :J E $  
� � 
"O J:  
§ � cV -a  

CD �  

DD 
57 

31  
8 

1 8  

26 

2 

9 

8 
4 

1 3  

1 2  

62 

1 5  

5 

9 

4 

29 

1 39 

73 
65 

1 .020 

DE 
54 

27 
1 4  

1 3  

29 

2 

1 0  

7 
1 0  

2 

42 

6 

1 5  

5 

3 

1 3  

1 1 4  

6 1  
52 

743 

Fortsetzung 

Wirtschaftsunter-

DF 
o 

o 

2 

2 

1 4  

DG-DH 
46 

1 4  
1 4  

1 8  

59 

7 

1 4  

21  
12  

1 8  

1 7  

70 

14  

13  

1 2  

3 

28 

1 36 

68 
65 

1 .006 

DI 
62 

31  
1 2  

1 9  

61 

5 

1 3  

1 7  
20 

27 

25 

70 

1 4  

1 

1 2  

7 

36 

1 20 

59 
61 

1 .024 
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Tabelle 6. 1 

abschnitte (ONACE 1 995) 

DJ 
1 23 

59 

24 

40 

131  

6 

1 1  

81 

28 

70 

6 1  

247 

32 

14  

29 

1 6  

1 56 

289 

1 42 

1 43 

" 
ro 
.0 
c 
Q) 
c 

� 
'" 
ro ::2 

DK 
43 

21  

1 0  

1 2  

77 

7 

1 1  

36 

1 4  

34 

33 

66 

1 4  

1 5  

7 

4 

26 

1 1 1  

54 
56 

DL 
51 

24 

1 2  

1 5  

44 

4 

9 

1 6  

1 2  

7 

3 

36 

1 1  

1 1  

5 

9 

1 1 7  

61 

55 

::> 
ro 
.0 
01 
::> 
Q) t:! 
.<= 
ro 
u. 

DM 
8 

4 
1 

3 

1 9  

3 

2 

1 1  

1 

21 

20 

14 

2 

1 

2 

1 

8 

24 

1 1  

1 2  

ON 
174 

1 01 

26 

47 

99 

7 

23 

33 

31 

81 

76 

1 1 0  

29 

8 

1 3  

9 

51 

377 

1 89 

1 87 

01 
c 
" e> 
� Q) 2: 
Q) '" 

� 
"0 
c 
" .;, 
.� 
Q) 
c 
UJ 

E 
3 

2 

7 

5 

3 

3 

1 4  

4 

5 

1 

2 

2 

28 

1 5  

1 3  

c 
Q) '" 
� 
" � 
F 

1 .080 

380 

1 99 

501 

1 14 

9 

27 

55 

1 9  

41 

39 

2.489 

890 

29 

1 5  

48 

1 . 507 

1 .007 

520 

484 

G 
1 .1 79 

675 

1 9 1  

31 3 

217 

1 4  

99 

83 

1 6  

1 37 

1 29 

426 

1 05 

1 1 6  

1 2  

38 

1 55 

4.1 61 

2. 1 82 

1 .968 

c 
� "" iii iii 
ro 

Cl 
"0 
c 
" eh 
01 
c 
" 
e> 
Q) -e c 
Q) Q) 
.<= '" 
Q) Q) CD ;= 
H 
927 

479 

1 1 7 

331 

94 

25 

27 

41 

1 

9 

9 

96 

5 

9 

56 

26 

1 .771 

1 .050 

7 1 9  

� 
," 
c 
$ 
.<= 
u 
'C 
.<= 
u 
ro 
Z 
"0 
c 
" 

.c g> Q) " 
� �  > E 

73 

45 

1 4  

1 4  

26 

4 

9 

1 1  

2 

51 

1 1  

1 6  

8 

1 6  

464 

230 

234 

c � 
Q) ;= '" 
01 
c 2 � 
u .� 
� 
"0 
C 
" 

J 
76 

57 

5 

1 4  

1 

o 

47 

2 

44 

328 

1 67 

1 6 1  

K 
1 39 

72 

1 9  

48 

47 

3 

1 5  

25 

3 

5 

5 

1 69 

51 

78 

6 

34 

821 

431 

389 

2.547 984 737 247 2.322 21 5 1 5.1 68 1 7.014 8.908 1 .610  1 . 1 35 3.290 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. Zentral-Arbeitsinspektorat 

� > 
'" 
Q) 01 -g c 
ro 2 
-' Q) 

• .<= 
OI u  
§ '§ 
"'" Q) ro > � �  
Q) N 

� �  '<= 0;  .g c 
::= " c 01 � §  0 $  

L 
31 

1 5  

4 

1 2  

1 8  

5 

7 

4 

4 

3 

55 

8 
34 

4 

9 

1 28 

71  

55 

592 

M 
31 

1 8  

5 

8 

1 3  

4 

3 

4 

2 

o 

27 

3 

1 5  

3 

1 

5 

1 27 

53 

73 

Tabellen 

N 
95 

41 

27 

27 

87 

9 

1 4  

49 

4 

1 8  

1 3  

1 1 3  

1 9  

51  

7 

1 

35 

363 

1 90 

1 70 

6 . 1  

o 
1 70 

1 03 

29 

38 

56 

7 

1 1  

24 

7 

20 

1 7  

71 

1 5  

26 

3 

27 

71 3 

379 

329 

572 1 .660 2.534 

33  
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Tabellen 

6.2 
Ü be rtretu n gen auf dem Gebiet des techn ischen u n d  a rbeitshyg ieni-

Arten von Übertretungen in Betriebsstätten 1 )  und 

Bundes-

Übertretungen betreffend : Summe Burgenland Kärnten Niederösterreich 

Allgemeine Bestimmungen, Behörden 
und Verfahren2) 1 1 .672 94 763 2.399 
darunter: 

Gefahrenermittlung, -beurteilung, Maß-
nahmenfestlegung, Dokumentation 6.284 70 392 1 .476 

Sicherheitsvertrauenspersonen 1 .629 1 1  41  424 
I nformation und Unterweisung 1 .551 6 223 21 1 
Bauarbeitenkoordinationsgesetz2) 568 5 39 46 

Arbeitsstätten, Baustellen und Berg-
baubetriebe2) 21 .693 231 780 4.380 

darunter: 

Allgemeines (Sicherung v. Gefahrenbe-
reichen, Lagerungen allgemein, Reini-
gung, Instandhaltung, Prüfpflicht u.A. )  6.945 61 222 1 . 364 

Gebäude (Verkehrswege, Stiegen, Aus-
gänge, Fluchtwege, baulicher Brand-
schutz, Böden, Türen, Beleuchtung u.Ä) 4.975 64 1 84 1 .040 

Arbeitsräume (Abmessungen, Raum-
klima, -lüftung, Belichtung u.A. )  1 . 1 50 7 58 1 98 

Arbeitsstätten im Freien, Baustellen 
(Beleuchtung, Verkehrswege u.A.)  536 5 8 1 06 

Brand- und Explosionsschutz 2.788 42 1 36 580 
Erste Hilfe 2.660 1 9  91  517  

Sanitäre Einrichtungen (Trinkwasser, 
Waschräume, Toiletten,  Kästen u .A.) 1 .762 20 55 366 

Sozialeinrichtungen (Aufenthalts-, 
Bereitschaftsräume, Unterkünfte u .A. )  831 1 1  21  1 98 

Arbeitsmittel 1 0.531 179 409 2.444 
davon: 

Benutzung (Eignung ,  Verwendung, 
Wartung, Reparatur u .A.)  2.361 30 1 1 5  561 

Prüfungen 4. 909 1 07 2 1 2  1 . 1 1 9  

Beschaffenheit (Gerüste, Leitern, 
Schutzeinrichtungen , Feuerungs-, Kälte-
anlagen, Lasthebemittel ,  Fahrzeuge, 
Baumaschinen, -aufzüge, Kräne u.A.)  3.261 42 82 764 

1 )  Inklusive Bundesdienststellen. 
2) Infolge Umstellung der statistischen Zählweise noch nicht in der Tätigkeitsberichtstabelle 1 999 enthalten oder nicht bzw. nur bedingt mit den Daten 
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Tabellen 

6.2 
sehen Arbeitneh meri n nenschutzes nach Bundesländern im Jahr  2000 
auswärtigen Arbeits-(Bau-)stellen nach Bundesländern 

länder 

Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien 

1 .407 888 2.588 536 355 2.642 

608 470 1 .285 308 1 89 1 .486 

275 1 24 1 84 89 57 424 
208 84 359 32 24 404 
1 1 6 26 261 51 14 1 0  

2.552 1 .399 2.306 1 .896 1 .085 7.064 

908 543 650 551 482 2 . 1 64 

531 329 321 576 1 74 1 .756 

1 30 78 83 1 1 6 49 431 

45 22 131  83 7 1 29 

288 87 1 78 279 2 1 3  985 
345 1 25 374 1 72 1 1 7  900 

1 95 1 52 382 63 36 493 

98 63 1 74 53 7 206 

1 .466 654 1 .582 635 388 2.774 

291 1 53 296 224 95 596 

71 5 327 592 2 1 6  1 83 1 .438 

460 1 74 694 1 95 1 1 0  740 

1 999 vergleichbar. Details siehe Anhang A.2.2.2. 
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Tabellen 

6.2 

Fortsetzung 

Bundes-

Übertretungen betreffend: Summe Burgenland Kärnten Niederösterreich 

Elektrische Anlagen u. Betriebsmittel 4.71 3 1 25 331 1 .01 6 

davon: 

Prüfung (inkl. Blitzschutzanlagen) 2 .375 1 0 1  245 554 
Beschaffenheit, Eignung2) 775 1 5  50 1 56 
Bedienung, Unterweisung, Instand-
haltung2) 1 .563 9 36 306 

Gefährliche Arbeitsstofte 1 .297 1 9  1 75 296 

darunter: 

Ersatz, Verbot, Meldepflicht, Kenn-
zeichnung, Verzeichnis2)3) 1 28 3 1 8  27 

Ermittlung und Beurteilung2)3) 330 4 87 46 

Maßnahmen zur Gefahrenverhütung 
(Absaugung, Lüftung , Maßnahmenrang-
ordnung, Lagerung, Wartungsarbeiten, 
Ess-, Rauch- und Trinkverbot)2)3) 566 8 51 1 54 
Grenzwerte 1 98 - 7 50 

Gesundheitsüberwachung 532 36 54 1 29 

darunter: 

Eignungs- und FOlgeuntersuchungen2) 485 36 39 1 24 

Arbeitsvorgänge und -plätze 4.443 55 1 54 1 .018 

davon: 
Allgemeines (Arbeitsplatzüberwachung, Ar 
beiten in Behältern, Schächten, Künetten, 
Untertagebau, Lastenhandhabung UÄ. )2) 1 .292 8 25 340 

Bildschirmarbeitsplätze2) 533 9 33 76 

Physikalische u . sonstige Einwirkun-
gen (Lärm, Licht, Hitze, Kälte , Nässe, 
ionisierende Strahlen u .Ä. ) . 2 1 3  1 8 57 

Fachkenntnisse und Aufsicht 1 55 1 8 39 

Persönliche Schutzausrüstung, Arbeits-
kleidung 2.250 36 80 506 

Präventivdienste 1 1 .888 202 528 3.683 

darunter: 

Sicherheitstechnische Betreuung2) 6.305 1 00 254 1 .855 
Arbeitsmedizinische Betreuung2) 5.540 1 02 274 1 .821 

Übertretungen insgesamt4) 66.769 941 3.194 1 5.365 

3) Ohne biologische Arbeitsstoffe. 
') Summe aller acht fett gedruckten Hauptgruppen von Übertretungen. 
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Tabellen 

6.2 

Tabelle 6 .2 

länder 

Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien 

501 65 508 1 55 1 1 0  1 .902 

258 5 356 23 2 831 
99 27 64 29 58 277 

1 44 33 88 1 03 50 794 

262 56 1 03 1 09 1 3  264 

14  2 4 26 - 34 

71  16  30 24 3 49 

94 36 41  47 4 1 31 
73 1 1 6  1 0  2 39 

1 1 5  21 32 43 21 81 

94 21 30 41 21  79 

691 446 705 265 127 982 

1 80 1 26 240 66 1 1  296 

43 1 04 33 25 34 1 76 

33 25 1 4  39 5 31 

33 28 1 2  6 7 21  

402 1 63 406 1 29 70 458 

1 .065 1 . 1 80 1 .283 640 1 99 3.108 

534 609 846 397 99 1 .61 1 
5 1 8  570 432 243 98 1 .482 

8.059 4.709 9 .107 4.279 2.298 1 8.817  

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. Zentral-Arbeitsinspektorat 
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Tabellen 

7 . 1  

Übertretungen betreffend: 

Kinderarbeit 

Beschäftigung von Jugendl ichen 
darunter: 

Tägliche Arbeitszeit 
Wochenarbeitszeit 
Ruhepausen und Ruhezeiten 
Nachtruhe 
Sonn-, Feiertagsruhe, Wochenfreizeit 
Beschäftigungsverbote und 
-beschränkungen 
Verzeichnis der Jugendlichen 
Aushang der Arbeitszeit 

Mutterschutz 
darunter: 

Gefahrenermittlung 
Meldepflicht nach § 3 Abs. 6 MSchG 
Beschäftigungsverbote 
Verbot der Nacht-, Sonn- und Feier
tagsarbeit, Überstundenverboel 

Ruhemöglichkeit 

Nachtarbeit von Frauen 

Arbeitszeit 
darunter: 

Tagesarbeitszeit 
Wochenarbeitszeit 
Ruhepausen 
Ruhezeiten 
Aufzeichnungen, Auskunftspflicht 

Krankenanstalten-Arbeitszeit 

Arbeitsruhe 

Bäckereiarbeiterinnenschutz 

Sonstiges�) 

Übertretungen insgesame)5) 

Ü bertretungen auf dem Gebiet des Verwendu ngs-

Summe 

14 

1 ,367 

1 46 

98 

92 

1 08 
222 

89 

257 
1 92 

1 .746 

3 1 7  
327 
369 

263 
367 

66 

2.791 

547 
220 
1 1 6 
1 57 

1 .435 

232 

437 

1 30 

7 

6.790 

"" '" "5 
U) 1:: 
� 
e? 
o 
LL 
1:) 
c: 
::J 
-6 
c: '" -' 

A 

Arten von Übertretungen in Betriebsstätten2) und auswärtigen Arbeits-

6 

2 
3 

5 

4 

2 

14 

i3 ::J N "5 
U) 
u: 
1:) 
c: 
::J 

.� 
Q) 
.<; 
l) U) 

u: 

B C 

o 

28 

1 0  
2 
1 

14  

29 

DA 

3 

84 

7 

7 

6 

1 0  
8 

22 
1 6  

74 

1 5  
1 0  
23 

1 2  
9 

8 

1 1 1  

22 
9 
6 
8 

57 

1 6  

1 21 

41 7 

OB-OC 

3 

33 

1 2  
6 
8 

3 
3 

2 

45 

1 9  
1 0  

9 
7 

9 

92 

N � - c: 0 -I II c: 0 
� :E  
e> C:  c: 0 
::J > 

� 0) 
Q) c: 
.D ::J m �  � � 
1:) I 

§ � 
' .<; Q) 0 co �  
00 

6 

3 

1 

32 

7 
4 

1 7  

2 

9 

3 
1 

1 
4 

47 

OE 

4 

23 

7 
4 
5 

1 
5 

2 

53 

1 7  
1 4  

4 
1 1  

6 

4 

86 

OF 

2 

Wirtschaftsunter-

OG-OH 

42 

1 7  
3 
9 

6 
6 

46 

20 
8 
3 
8 
7 

7 

96 

01 

2 

2 

1 3  

7 
2 
3 

1 

1 0  

5 
1 

3 

2 

1 

29 

1 1  Ohne Heimarbeit (siehe Tabellen 8.1 und 8.2), Lenkerinnenkontrollen (siehe Tabelle 9) und die in den Tabellen 6. 1 und 6.2 miterfasste Auflagepflicht betreffend 
den Verwendungsschutz. 

21 Inklusive Bundesdienststellen. 
31 1ntolge Umstellung der statistischen Zählweise noch nicht in der Tätigkeitsberichtstabelle 1 999 enthalten oder nicht bzw. nur bedingt mit den Daten 1 999 ver-
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sch utzes 1 ) nach Wirtschaftszweigen i m  Jahr  2000 
(Bau-)stellen nach Wirtschaftsunterabschnitten gemäß ÖNACE 1 995 

abschnitte (ÖNACE 1 995) 

_ c: 
0) CI> 
c: <J) :=1 .� 

.� c 
CI> 0) $:J :::l 
� � 
$:J CI> 
� lij  3 m  
0) :::;; c: c: 
:::l 0 
0» 
:::l 0) CI> c: t: ;?  � l!  .!9 � CI> Cl> 

::E I  

DJ 

29 

4 

2 

1 7  

2 
1 

39 

1 2  
5 

1 1  

1 
7 

74 

24 
1 5  

2 
1 4  
1 2  

9 

1 52 

:::l "' $:J c: CI> c: 

� 
"' 
::E 

DK 

1 7  

3 

1 

1 2  

1 9  

4 
1 
4 

6 
1 

28 

1 4  
6 
1 
4 
2 

6 

70 

DL 

4 

3 

22 

7 
5 
8 

2 

37 

1 7  
6 

8 
5 

7 

72 

:::l "' $:J 0) :::l 
CI> t:! .s;; "' "-

DM 

8 

2 

1 

6 

2 

2 

2 

1 5  

gleichbar. Details siehe Anhang A.2.2.2. 

DN 

1 9  

4 
8 
3 

36 

1 1  
2 

1 2  

2 

27 

5 
2 

2 
1 4  

85 

0) c: :::l 

[ 
� CI> <J) 

� 
"0 c: :::l 
Q, 
.� CI> c: 
LU 

E 

2 

2 

2 

5 

c: CI> <J) 
� 
:::l "' 

co 

F 

4 

98 

1 0  

7 

2 

34 

27 
5 

34 

5 
1 1  

6 

1 
1 0  

1 37 

33 
1 4  

3 

75 

32 

305 

G 

2 

240 

48 

1 8  

1 0  

1 0  
33 

9 

56 
31 

615 

87 
88 
99 

99 
2 1 3  

38 

869 

1 77 
82 
51 
30 

442 

1 56 

4 

1 .926 

C: 
� g <J) 
in 
"' 
C,!) 
"0 c: :::l 
<J) 
0) c: :::l � 
CI> -e c: 
CI> CI> .s;; <J) CI> Cl> 
co � 

H 
4 

769 

61 

58 

69 
81 

1 75 

3 

1 03 
1 1 7 

266 

28 
83 
27 

91 
21 

836 

88 
30 
1 5  
44 

5 1 9  

141 

6 

2.024 

38 

4 
7 
5 

5 
1 1  

85 

1 6  
2 
7 
2 

51 

5 

1 29 

c: 
CI> <J) 

� 0) c: :::l Ci; 
.s;; 
u 
"ii) 

� 
"0 c: :::l 

J 

5 

3 

1 5  

3 

2 
9 

39 

7 

25 

5 

64 

K 

1 4  

9 
5 

1 20 

28 
35 
1 7  

6 
30 

5 

1 61 

41 
8 

1 5  
1 0  
77 

4 

304 

L 

1 0  

1 
1 
5 

1 2  

2 

24 

<) Übertretungen betreffend die Nachtschwerarbeit (Maßnahmen für das Krankenpflegepersonal) und die U rlaubsaufzeichnungen. 
5) Summe aller neun fett gedruckten Hauptgruppen von Übertretungen. 
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat 

M 

2 

8 

2 
4 

5 

3 

15  

Tabellen 

iü 
'§ CI) "0 c: :::l 

.l!l 'Qj .s;; 1? c: 
:::l Cl> <J) <J) CI> Cl> 
C,!) � 

N 

1 0  

1 
2 

3 
1 

1 74 

45 
21  
75 

1 5  
7 

36 

1 3  
5 
1 
2 

1 2  

218 

14  

1 

454 

7 . 1  

o 

49 

7 

4 

4 
3 

1 9  
9 

1 23 

1 4  
35 
28 

1 0  
29 

5 

142 

14 
5 
4 
4 

93 

14 

334 
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Tabellen 

7.2  

40 

Übertretungen auf dem Gebiet des Verwen-
Arten von Übertretungen in  Betriebstätten2) und 

Bundes-

Übertretungen betreffend: Summe Burgenland Kärnten Niederösterreich 

Kinderarbeit 1 4  - 2 2 

Beschäftigung von J ugendlichen 1 .367 1 1  131  205 
darunter: 

Tägliche Arbeitszeit 1 46 2 1 3  20 
Wochenarbeitszeit 98 1 9 8 
Ruhepausen und Ruhezeiten 92 1 9 1 4  
Nachtruhe 1 08 1 5 1 2  
Sonn-, Feiertagsruhe, Wochenfreizeit 222 2 1 5  45 

Beschäftigungsverbote und 
-beschränkungen 89 2 27 1 0  

Verzeichnis der Jugendlichen 257 1 30 41 
Aushang der Arbeitszeit 1 92 1 20 29 

Mutterschutz 1 .746 1 3  80 330 
darunter: 

Gefahrenermittlung 3 1 7  - 1 9  33 
Meldepflicht nach § 3 Abs. 6 MSchG 327 7 33 69 
Beschäftig u ngsverbote 369 5 3 38 
Verbot der Nacht-, Sonn- und Feier-
tagsarbeit, Überstundenverbot3) 263 1 6 67 
Ruhemöglichkeit 367 - 9 1 03 

Nachtarbeit von Frauen 66 1 - 1 5  

Arbeitszeit 2.791 1 4  1 63 417 
darunter: 

Tagesarbeitszeit 547 2 26 71  
Wochenarbeitszeit 220 1 1 0  1 7  
Ruhepausen 1 1 6 1 4 34 
Ruhezeiten 1 57 1 3 23 
Aufzeichnungen, Auskunftspflicht 1 .435 8 1 04 228 

Krankenanstalten-Arbeitszeit 232 - 1 5  24 

Arbeitsruhe 437 - 51 68 

Bäckereiarbeiterinnenschutz 1 30 - 2 1 2  

Sonstiges�) 7 - 1 2 

Übertretungen insgesame,5) 6.790 39 445 1 .075 

') Ohne Heimarbeit (siehe Tabellen 8. 1 und 8.2), Lenkertnnenkontrollen (siehe Tabelle 9) und die in den Tabellen 6. 1 und 6.2 miterfasste 
Auflagepflicht betreffend den Verwendungsschutz. 

2) Inklusive Bundesdienststellen. 
3) Infolge Umstellung der statistischen Zählweise noch nicht in der Tätigkeitsberichlstabelle 1 999 enthalten oder nicht bzw. nur bedingt mit 
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Tabellen 

7.2 
d u n g ssch utzes 1 )  n ach Bundesländern i m  Jahr  2000 
auswärtigen Arbeits-(Bau-)stellen nach Bundesländern 

länder 

Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien 

1 1 4 1 2 1 

1 80 81 321 1 05 208 1 25 

22 8 23 1 7  1 7 24 

1 6  1 1  22 1 2  1 3  6 

1 5  1 3  1 1  7 1 3  9 

25 7 22 9 1 3  1 4  
36 1 7  61 26 1 2  8 

1 7  1 1 7  9 1 5 

21  5 96 7 1 5  41 
26 1 4  53 9 31 9 

300 81 1 85 293 79 385 

91 8 57 30 1 2  67 
51  15  41 8 27 76 
74 1 8  32 1 22 26 51 

22 1 1  29 67 1 0  50 
51  7 20 60 - 1 1 7  

1 0  4 5 2 1 28 

214 1 85 561 256 304 677 

50 30 7� 36 1 08 1 50 
24 1 2  28 8 52 68 

8 6 1 6  8 3 36 
1 5  2 8 16  65 24 

1 07 ' 1 28 323 1 64 26 347 

29 4 55 77 24 4 

28 42 27 1 1 0 29 82 

24 7 49 8 27 1 

- 3 - - - 1 

786 408 1 . 207 852 674 1 .304 

den Daten 1 999 vergleichbar. Details siehe Anhang A.2 .2 .2. 
4) Übertretungen betreffend die Nachtschwerarbeit (Maßnahmen für das Krankenpftegepersonal) und die Urlaubsaufzeichnungen. 
5) Summe aller neun fett gedruckten Hauptgruppen von Übertretungen. 
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat 
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Tabellen 

8 . 1  
Heima rbeit: Ü berprüfungen von Auftraggeberi n nen i m  Jahr  2000 

Überprüfte Auftraggeberinnen (nach Beschäftigtenzahl und Geschlecht der Heimarbeiterinnen, Zwischenmeister
Innen und Mittelspersonen) , Überprüfungen, Erhebungen und Übertretungen nach Heimarbeitskommissionen 

Vorgemerkte Auftraggeberinnen 1 ) 
Überprüfte Auftraggeberinnen 1) mit 

1 -4 
5-1 9  

20-50 
über 50 

beschäftigten Heimarbeiterinnen, Zwischenmeister-
Innen und Mittelspersonen 

insgesamt 

Von den überprüften Auftraggeberinnen beschäftigte 

Heimarbeiterinnen männlich 
weiblich 

Zwischenmeisterinnen, Mittelspersonen männlich 
weiblich 

Durchgeführte Überprüfungen 

Vorgenommene Erhebungen2) 

darunter betreffend: 

Entgeltschutz, Entgeltzahlung 

Übertretungen2) 

darunter betreffend: 

Anzeige von Heimarbeit, Listenführung, -vorlage, Bekannt-
gabe der Arbeits- u. Lieferbedingungen, Entgeltauskünfte 

Ausgabe- und Abrechnungsnachweise; Ausgabe, 
Ablieferung und Vergabebeschränkung 
Entgeltabrechnung und -auszahlung, Abmeldung; 
Heimarbeitszuschlag, Unterentlohnung 
Feiertagsentgelt, Urlaubsregelungen, Entgeltfortzahlung, 
Weihnachtsremuneration3) 

Zur Nachzahlung veranlasste Auftraggeberinnen: 
Nachzahlungsbeträge in 54): 

in €: 

Summe 

302 

1 03 
40 
1 0  

0 

1 53 

41  
810  

3 
2 

1 57 

83 

24 

35 

1 

0 

9 

22 

25 
1 87 . 165 

1 3.601 ,81 

ci; "0 Ql ...J 
c: Ql Ql '" 
:.:: .� - c x Cl � � Ö> � C Ql :::l N 
:2 "[;  Ql [l. 
:>:: "0 Ql C co :::l 

I 

Heimarbeitskommission für 

..:: � o Ql Cl > =  c c 
.r:: Ql :::l 0 
o .E Cl 'iij "' .r:: :::l '" c 0 Ql 'E .- '" � Ql '" Ql E 
Ci; E � 0 U ::i !:j x 

4J .� � 1:: '0.. .� � c « �  
� Ci; � E '" Ql E ", Cl o. 

� � �  g> 'cv 
< J:  

1 1  1 1 1  

141  48 1 1 3 

57 3 43 
20 1 1 9  

4 - 6 
- - -

81 4 68 

7 - 34 
378 1 1  421 

3 - -
2 - -

81 4 72 

1 6  0 24 

4 - 5 

1 8  1 1 0  

- - 1 

- - -

6 - 2 

1 1  - 7 

1) Die Zuordnung der Auftraggeberinnen zu den Heimarbeitskommissionen erfolgt nach dem überwiegenden Erzeugungszweig. 
2) Da ein Teil der Erhebungen und Übertretungen nicht nach Heimarbeitskommissionen gegliedert vorliegt, sind die in der Summenspa)te angegebenen Ge

samtzahlen jeweils meist größer als die Summen der in den einzelnen Heimarbeitskommissionen ausgewiesenen Zahlen. 
3) Infolge Umstellung der statistischen Zählweise noch nicht in der Tätigkeitsberichtstabelle 1 999 enthalten oder nicht bzw. nur bedingt mit den Daten 1 999 

vergleichbar. Details siehe Anhang A.2.2.2 . 
4) Gerundete Werte. 
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat 
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Tabellen 

8.2 
Heimarbeit: Ü berprüfu ngen von Heimarbeiteri n nen im Jahr  2000 

Ü berprüfte Heimarbeiterinnen , Zwischenmeisterinnen bzw. Mittelspersonen , Überprüfungen, Erhebungen und 
Übertretungen nach Heimarbeitskommissionen 

Heimarbeitskommission für 

ci; -.:: � � � �  Cl 
C C .-J -5 .� ::l .Q 

C ., Cl '" ., '" tIl .s:: ::l '" 
:.= V) C (J ., 'E :;:::; 'C- .- '" � 
)( Cl � E � E f'l. � 0 

� ::l � .>< ci �  Q) �  c ., � t: 'e. � .g;  ::l N c <C .!!1 :2 w  :c � � E tIl ., 0.. � � a. ., E 3< ."  ., C � � �  g 'cv 
co ::l <C I  

Summe I II 1 1 1  

Vorgemerkte Heimarbeiterinnen 1l 1 .749 596 202 951 

Zwischenmeisterinnen und Mittelspersonen 1 l 
Überprüfte Heimarbeiterinnen 1 l 

Zwischenmeisterinnen und Mittelspersonen 1 l 

Durchgeführte Überprüfungen 

Vorgenommene Erhebungen 
darunter betreffend: 

Entgeltschutz, Entgeltzahlung 

Übertretungen 
darunter betreffend: 

Anzeige von Heimarbeit, Listenführung, -vorlage, Bekannt-
gabe der Arbeits- u . Lieferbedingungen, Entgeltauskünfte 
Ausgabe- und Abrechnungsnachweise; Ausgabe, 
Ablieferung und Vergabebeschränkung 
Entgeltabrechnung und -auszahlung, Abmeldung; 
Heimarbeitszuschlag, Unterentlohnung 
Feiertagsentgelt, Urlaubsregelungen, Entgeltfortzahlung, 
Weihnachtsremuneration2l 

4 4 

1 05 50 
0 -

1 1 5  56 

61 1 5  

8 2 

3 3 

0 -

0 -

2 2 

1 1 

1) Zuordnung zu jener Heimarbeitskommission, in deren Erzeugungszweigen die überprüften Personen übelWiegend tätig waren. 

- -
2 53 
- -

2 57 

0 46 

- 6 

0 0 

- -

- -

- -

- -

2) Infolge Umstellung der statistischen Zählweise noch nicht in der Tätigkeitsberichtstabelle 1 999 enthalten oder nicht bzw. nur bedingt mit den Daten 1 999 
vergleichbar. Details siehe Anhang A.2.2.2. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat 
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9 

44 

Len keri n nen kontrol len i m  J a h r  20001 ) 

Überprüfte Lenkerlnnen2) bzw. Arbeitstage und Arten von Übertretungen3) nach Fahrzeugarten 

Fahrzeuge gemäß EU-Verordnung Sonstige 

Summe Personenverkehr Güterverkehr 
Fahrzeuge 

Überprüfte Lenkerlnnen2) 6.656 355 6.088 213  

Überprüfte Arbeitstage 90.065 5.1 56 81 .127 3.782 

Übertretungen3) betreffend: 
Tageslenkzeit 763 1 6  747 -

Wochenlenkzeit 20 1 1 9  -

2-Wochenlenkzeit 2 - 2 -

Keine Lenkpause 390 7 374 9 
Zu kurze Lenkpause 71 1 1 2  697 2 
Tägliche Ruhezeit 681 27 654 -

Wöchentliche Ruhezeit 48 2 46 -

Kein Linienplan 0 - - -

Missbrauch Linienplan 0 - - -

Einsatzzeit 283 1 6  267 -
Fahrtenbuch und Kontroligerät 865 32 797 36 

Übertretungen insgesamt4) 3.763 1 1 3  3.603 47 

11 Umfassen sowohl lenkerlnnenkontrollen in den Betriebsstätten als auch im Innendienst (Auswertung von Schaublättern etc.) ,  jedoch nicht len
kerlnnenkontrollen auf der Straße und auf Baustellen sowie Kontrollen betriebsfremder lenkerinnen. 

21 Bei mehreren Kontrollen überprüfte lenkerinnen werden mehrfach gezählt. 
31 Die Übertretungen werden pro Kontrolle wie folgt lenkerinnenbezogen gezählt: Überschreitet beispielsweise ein lenker bzw. eine lenkerin die 

Tageslenkzeit an mehreren Tagen, so wird nur eine einzige Übertretung gezählt; zugleich werden jedoch pro kontroll iertem lenker bzw. kon
trollierter lenkerin alle Übetretungskriterien erfasst. 

41 Summe aller elf angeführten Übetretungskriterien. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat 
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Kontrol le der i l legalen Beschäftig u ng ausländ ischer Arbeits
kräfte nach Bu ndesländern im Jahr  2000 

Kontrollen von Betriebsstätten und auswärtigen Arbeits-(Bau-)stellen, davon mit  Übertretungen nach 
dem Ausländerbeschäftigungsgesetz sowie dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz und 

angetroffene i l legal beschäftigte ausländische Arbeitskräfte 

Kontrollen von Be- darunter: Angetroffene 
triebsstätten und mit Übertretun- mit Übertretungen nach dem AVRAG2)3) illegal beschäf-
auswärtigen Arbeits- gen nach dem keine recht- fehiende tigte ausländ. 

Bundesländer (Bau-)stellen 1) AusIBG2)3) zeitige Meldung·) Unterlagen4) Arbeitskräfte3) 

Burgenland 1 .228 52 - - 1 1 7 
Kärnten 946 93 - - 1 44 
Niederösterreich 2.983 263 - - 594 
Oberösterreich 2.090 1 84 - - 359 
Salzburg 81 2 1 40 - - 1 76 
Steiermark 985 1 04 - - 214  
Tirol 1 .862 236 - - 375 
Vorarlberg 1 . 1 32 74 - - 91 
Wien 1 . 1 73 279 - - 8 1 1  

Gesamt 1 3.21 1 1 .425 0 0 2.881 

1 )  Werden bei einer Kontrollaktion mehrere Betriebe überprüft, dann wird jede dieser Überprüfungen als eine gesonderte Kontrolle gezählt, ebenso 
wie Überprüfungen desselben Betriebes im Rahmen mehrfacher Kontrollaktionen. 

2) Im Rahmen jeweils einer Kontrollaktion festgestellte mehrfache Verstöße in einem Betrieb nach dem AuslBG werden - im Gegensatz zu jenen 
nach dem AVRAG - nur als eine einzige Übertretung geZählt; Übertretungen im sei ben Betrieb im Rahmen von mehrfachen Kontrollen werden 
jedoCh mehrfach gezählt. Da die bei der Kontrolle eines Betriebes festgestellten Übertretungen nach dem AuslBG und dem AVRAG (und hier 
wiederum wegen nicht rechtzeitig erstatteter Meldung sowie fehlender Unterlagen) jeweils getrennt gezählt werden, ist die Summe der in den 
drei Übertretungsspalten angeführten Werte in der Regel etwas größer als die Gesamtzahl der durchgeführten KontrOllen mit Übertretungen. 

3) Die endgültige Feststellung eines Verstoßes gegen das AuslBG bzw. AVRAG erfolgt erst durch das entsprechende rechtskräftige Verwaltungs
straferkenntnis. 

4)  Infolge einer AVRAG-Novelle noch nicht in der Tätigkeitsberichtstabelle 1 999 enthalten oder nicht bzw. nur bedingt mit den Daten von 1 999 ver
gleichbar. Details siehe Anhang A.2.2.2 . 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat 

1 0  
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P ersonal, Organisation 

A.3 PERSONAL UND ORGANISATION DER ARBEITSINSPEKTION1) 

A,3 . 1  PERSONALSTAND ALLGEMEIN (Stand 2001 )  

A.3 .1 . 1  Zentral-Arbeitsinspektorat 

I nsgesamt umfasste im Jahr 200 1 (2000) der Personalstand des Zentral-Arbeitsinspektora
tes 63 (63) MitarbeiterInnen, und zwar 1 4  ( 1 5) JuristInnen, 1 2  ( 1 1 )  Mi tarbeiterInnen des 
höheren technischen Dienstes, 3 (3) Ärztinnen, 4 (5) MitarbeiterInnen des sonst igen höhe
ren Dienstes, 1 7  ( 1 6) Bedienstete des gehobenen Dienstes, 8 (7) Bedienstete des Fach
dienstes, 1 ( 1 )  Bediensteten des mittleren D ienstes, 0 ( 1 )  Lehrlinge sowie 4 (4) Kanzlei
kräfte. 4 (4) Personen waren auf Karenzurlaub und 4 (3) Personen arbeiteten halbtags bzw. 
höchstens 32 Wochenstunden. Fast drei Fünftel der M itarbeiterInnen waren weiblich. 

A.3. 1 .2 Arbeitsinspektorate 

Der Gesamtpersonalstand der Arbei tsinspektorate (inkl . Reinigungskräfte) nahm im Ver
gleich zum Jahr 2000 von 50 1 auf 492 ab. Dies i st unter anderem darauf zurückzuführen, 
dass i m  Bereich ArbeitnehmerInnenschutz sowohl die Zahl der ArbeitsinspektorInnen als 
auch der im Verwaltungsdienst Beschäftigten lei cht abnahm und dass ferner die Zahl der 
Kontrol lorInnen der i l legalen Ausländerbeschäftigung zurückging. 

ArbeitnehmerInnenschutz 

Im  Jahr 200 1 (2000) umfasste der Personalstand i m  Bereich ArbeitnehmerInnenschutz 444 
(45 1 )  M itarbeiterInnen, die sich wie folgt auf die e inzelnen Verwendungsgruppen und das 
Geschlecht verteilten: 

I )  Aus Aktualitätsgründen werden im Anhang A .3 . 1  ( Personalstand a l lgemein) und A.3.2 (Organisation und 
Personal im Detai l)  die l etztverfiigbaren Personal daten (Stand 200 1 )  verwendet. Bezüglich des Personal
standes des Berichtsj ahres wird auf die den Zahlenangaben im K lammem beigefiigten Werte sowie auf den 
Tätigkeitsbericht des VOIjahres verwiesen (Anhang A.3 .2) .  Die Zählung erfolgt einschl ießl ich al lfal l iger 
Karenzen und Karenzvertretungen. 
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M itarbeiterInnen 200 1 1 ) 
Verwend ungsgruppen männlich weibl ich 
- -- -- - ---- - - ------ -�-- --- - -- - -----

Höherer Dienst2 ) 
Gehobener Dienst2 ) 
Fachdienst2 1 

1 1 9 
1 22 

4 

') '"1  - .) 

46 

-----�-� � � - --- - - - - ---- -� -�--------- - ----

ArbeitsinspektorInnen insg. 245 

Verwaltungsdienst 1 1  
Kraftwagenlenker 7 

insgesamt 263 

1 1  Ohne Reinigungskräfte 
2 )  Einsch l ießlich der höherwertigen Verwendungen 
Quelle: B M W  A, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

70 

1 1 1  
0 

1 8 1  

insgesamt 

1 42 
1 68 

5 

3 1 5  

1 22 
7 

----

444 

Die 323 (32 1 )  für ArbeitsinspektorInnen vorgesehenen Planstel len waren - wie oben er
s ichtl ich - im Jahr 200 1 (2000) mit 3 1 5  (3 1 7) ArbeitsinspektorInnen besetzt. Dazu kom
men noch 1 22 ( 1 2 7) MitarbeiterInnen in den Verwaltungsstel len, davon 1 (3)  Lehrling(e), 
und weiters 7 (7) Kraftwagenlenker. Insgesamt waren 1 4  ( 1 7) Bedienstete karenziert. 
Knapp über zwei Fünftel aller MitarbeiterInnen im Bereich ArbeitnehmerInnenschutz und 
etwas mehr als ein Fünftel aller ArbeitsinspektorInnen waren Frauen. 

Die häufigsten Fachrichtungen, denen ArbeitsinspektorInnen mit abgeschlossenem Uni
versitäts- bzw. Hochschul studium angehörten. waren Maschinenbau ( 1 6  Arbeitsinspektor
Innen). Chemie ( 1 4) ,  Montanwesen ( 1 3) .  Physik ( 1 3) ,  Medizin ( 1 2), Bauwesen ( 1 2) und 
Bodenkultur (8) .  

Kontrolle der illegalen Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 

Mit  der Kontrolle der i l legalen Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte waren im Jahr 
200 1 (2000) in den Arbeitsinspektoraten insgesamt 39  (42) M itarbeiterInnen befasst. Nach 
Verwendungsgruppen und Geschlecht ergibt sich folgendes Bi ld :  

Mitarbei terInnen 200 1 
Verwendungsgruppen männl ich weibl ich insgesamt 

---------

Höherer Dienst I )  5 
Gehobener Dienst l ) 2 7  
Venvaltungsdienst 

'"I 
.) 

2 

6 
30 

3 
----------------------

insgesamt 3 3  

I )  Einsch l i eßl ich der höherwertigen Verwendungen 
Quelle: BM W A, Zentral-Arbeitsinspektorat. 

6 39  

Einzelheiten über die Organi sation und den Personalstand der Arbeitsinspektion können 
dem nachfolgenden Teil des Berichtes entnommen werden. 

48 

III-143 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 171 von 186

www.parlament.gv.at



Personal . Organisation 

A.3.2 ORGANISATION UND PERSONAL IM DETAIL (Stand 2001 )1 ) 

A.3.2.1  Zentral-Arbeitsinspektorat 

Sektion IX des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit 

Favoritenstraße 7, 1 040 Wien, Tel . :  0 1 17 1 1 00/6442 oder 64 1 4, 
Telefax : 0 1 17 1 1 00/2 1 90. e-mai l :  zai@bmwa.gv.at 

Leitung: 
Szymanski Eva-Elisabeth. Mag. Dr. j ur . .  

Zentral-Arbeitsinspektorin 

Stellvertretung: Sekretariat: 
Finding Rolf. Dr. phi! .  Beringer-Kol lek Regina 

Kait Gabriele (und in der Abteilung 2 )  
Kreppenhofer-Schwarz Manuela, ka-

renziert 

Abteilung 1 

Organisationsangelegenheiten der Arbeitsinspektion: ArbeitnehmerInnenschutz im Berg
und Bauwesen; Strahlenschutzangelegenheiten; Dokumentation 

Koschi Helmut. Dip! . -Ing., 
Abtei lungsleiter 

Jauernig Peter, Dipl . -Ing., 
stel lvertretender Abteilungsleiter 

Ritschl Norbert, Dip! . -Ing. 

Ruhdorfer Herbert, Dipl . - Ing. 
Waldherr Friedrich, Mag. Dr. phi ! .  
Drahozal Johann 
Banczi Christine 

Referat 1 a  

EDV i n  der Arbeitsinspektion 

Hohenegger Robert. 
Referatsleiter 

Bauer Erich 

Hauser Werner, Ing. 
Stähler Susanne 

Abteilung 2 

Grundsatzfragen und administrative Angelegenheiten auf teclmischem Gebiet; Messtech
nik; Elektroteclmik; B undesbedienstetenschutz 

Finding Rolf. Dr. phiL 
Abteilungsleiter 

Kerschhagl Josef. Dip! .-Ing . ,  
ste 11 vertretender Abtei I ungsl e i  ter 

Ewers Helmut, Dip l . - Ing. 
Gross Rita-Bettina. Mag. phi! .  

Herrmann Bernd, Dr. phil .  
(und Leiter des Referates 2a) 

P il ler Ernst Dipl . -Ing. 
Kait Gabriele (und im Sekretariat 

der Sektionsleitung) 
Plattl Gabriele 

(und im Referat 2a) 

I )  Im Unterschied zur Organisationsstruktur und zum Personal (Zentral -Arbeitsinspektorat: Stand 1 .6 .200 I :  
Arbe itsinspektorate: Stand 1 . 3 .200 1 )  entsprechen die Adressen und Telefonnummern dem Stand August 
200 1 .  
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Referat 2a 

Angelegenheiten des Arbeitnehmerlnnenschutzes im Zusammenhang mit Chemikalien; 
Angelegenheiten des Umweltschutzes:  Arbeitnehmerschutzbeirat 

H errmann Bemd, Dr. phi ! . .  Referats
leiter (und in der Abteilung 2 )  

Plattl Gabriele 
(und in der Abteilung 2) 

Abteilung 3 
Grundsatzfragen auf rechtlichem Gebiet; Rechtsfragen; Legistik: EU-Anpassung; Verwen
d ungsschutz; Verwaltungs verfahren; F remdl egistik 

Öller Herta, Mag. jur., 
Abteil ungsl ei teri n 

Oberhauser Helga, Mag. jUL 
stel lvertretende Abtei lungsleiterin 

Marat Eva. Mag. jur. Dr. phi l .  
Marx Alexandra, Mag. Dr. j ur. 

Novak Renate, Mag. Dr. j ur. 
Rudol f  losef: Mag. Dr. j ur. 
Spreitzenbart Helga 
Wetter Ingrid. Mag. Dr. j ur . ,  karenziert 
Ecker Gerda 
Seigerschmidt Edith 

Referat 3a 

Haushaltsangelegenheiten 

Nentwich Thomas, 
Referatsleiter 

Halper Peter 
Eberl Edith 

Abteilung 4 
Grundsatzfragen und administrative Angelegenheiten auf arbeitsmedizinischem und -hy
gienischem Gebiet; arbeitsinspektionsärztliche und arbeitsmedizinische Angelegenheiten; 
arbeitsmedizinische Grenzwerte 

Fiedler Solveig. Dr. med. ,  
Abtei l  ungslei terin 

Sedlatschek Christa, Dr. med .. stellvertre
tende Abtei lungsleiterin,  karenziert 

Huber E lsbeth, Dr. med . .  dzt. stel lver-
tretende Abteilungsleiterin 

Pürgy Reinhi ld, Mag. rer. nat. 
Zapfel Angel ika 
Mayer Helga, dienstzugeteilt 

Abteilung 5 
Angelegenheiten der Kontrolle der i l legalen AusländerInnenbeschäftigung; zentrale Ver
waltungsstrafevidenz 

Riedel Viktor, Mag. j ur. ,  
Abtei lungsleiter 

lennersdorfer Leopold, Mag. Dr. j ur. ,  
stellvertretender Abtei lungsleiter 

5 0  

Lenz Günter, Mag. Dr. j ur. 
Gonaus Rainer 
Müllner Sabine, Ing. 
Lehner-Bauer Brigitte 
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Abteilung 6 

Grundsatzfragen und Koordination der EU- und EWR-Angelegenheiten 

Breindl Gertrud, Mag. Dr. jur. ,  
Abteilungsleiterin 

Häckel-Bucher Martina, Mag. jur. 

Murr Robert, Mag. jur. 
Schneider Elke, Dip! .-Ing. Dr. techno 

Abteilung 7 

Kommunikations- und Qualitätsmanagement für die Arbeitsinspektion 

Jen ner Patricia, Dr. phi! . ,  
Abtei 1 ungslei terin 

Schäffer Susanna, 
stellvertretende Abteilungsleiterin 

Radkowetz Harald, 
Kanzlei stel lenl ei ter 

Werdenich Herta, 

Kanzlei 

stellvertretende Kanzleistellenleiterin 

Huber Erich, Dip! .-Ing. 
Vorauer Alfons-Peter, Ing.,  dienst

zugeteilt 
Widerin Walter, Ing. 

Pauswang Wilhelm (und in der 
Abteilung 5 )  

Sekretariate in den  Abteilungen 

Burgraf Bettina 
Gangl Ulrike, karenziert 
Ohr Sonja 

Pauswang Wilhelm (und in  der 
Kanzleistelle ) 

Gur Claudia 

5 1  
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A.3.2.2 Arbeitsinspektoratel ) 

ARBEITSINSPEKTORAT FÜR DEN 1 .  AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Si tz des Arbeitsinspektorates :  
1 . .  2 . .  3 .  und 20 .  Wiener Gemeindebezirk. 

1 0 1 0  Wien. Fichtegasse 1 1  
Tel .  0 1 17 1 40450-52. Joumaldienst: 0664/25 1 700 1 .  Telefax : 0 1 17 1 40450/469. 
e-mai l :  post .ai l @arbeitsinspektion.gv.at 

. . 

Morschi PauL Dr. phi l . ,  
Amtsleiter 

Denk Walter. Dipl .-Ing . ,  Amtsleiter
Stellvertreter u. Leiter der Abt. 1 
(Techn. ArbeitnehmerInnenschutz) 

Biffl Peter Dipl .-Ing. 
Peters Klaus, Ing. ,  Mag. jur. 
Schörgmayer Wem er, Dlpl . -Ing. 
Schom Helmut. Dipl . -Ing., Leiter der 

Abt .2  (Verwendungsschutz) 
Baranek �hristian, lng .. Hygiene-

techmk 
Bi l les Dieter. lng. 
Giel Helmut 
Haider Franz. lng. 
Hattensauer Susanne, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 

Kudema Peter. Ing., Kinderarbeit 
und Jugendlichenschutz 

Lauber Erich, Ing. 
Pötz Günther, lng. ,  Kinderarbeit 

und JugendlIchenschutz 
Reiterer Leopoldine, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Jander Wilfried 
Verwaltungsstelle: 
Hauer Beatnx,  Leiterin 
Brünner Claudia 
Dudos Anna 
Graf Angela 
Lehenbauer Andrea 
Zdrazi l  Renate 

Arbeitsinspektionsärztlicher Dienst für Wien, Niederösterreich und Burgenland 
Zuständi� für die arbeitsmedizinischen Belange in  den Aufsichtsbezirken 1 bis 8 ,  1 6, 1 7  
und für aas Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten. 

Tel .  0 1 17 1 40450-52, Telefax : 0 1 17 1 27956, 7 1 40450/469, 
e-mai l :  post .ai l .arzt@arbeitsinspektion.gv.at 

Pinsgt;r S.usanne, Dr. med . ,  Referats-
feltenn 

Fröhlich Gabriele. Dr. med .  
Grünberger Margarete, Dr. med. 
Scheuer Christine. Dr. med. 
Hinteregger Gabriele, Verwaltung 

Mayer Helga, Verwaltung, dienstzuge-
teilt dem Zentral-Arbeitsinspektorat 

Albich Rosa, Verwaltung 
Kothbauer Karin, Verwaltung 
Puza Sabine. Verwaltung 
Sommerer Gerlinde, Verwaltung 

I 1  N icht namentl ich ausgewiesen werden d ie  karenzierten Verwaltungskräfte, die Rein igungskräfte und Kraft
wagenlenker. 

5 2  
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ARBEITSINSPEKTORA T FÜR DEN 2.  AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates : 
4 . .  5 .. 6 . , 1 0 . und 1 1 . Wiener Gemeindebezirk 

1 020 Wien. Trunnerstraße 5 
Tel . 0 1 /2 1 27795. Journaldienst: 0664/25 1 7002. Telefax : 0 1 /2 1 27795/40, 
e-mai l :  post.ai2@arbeitsinspektion.gv.at 

Ciesielski Erich, Dipl . -Ing., Amtsleiter u. 
Leiter der Abt. ! (Techn. Arbeitneh
merinnenschutz) 

Krenn Sab ine, Dipl .-Ing . ,  Amtsleiter
Stellvertretenn u. Leiterin der Abt.2 
(Verwendungsschutz) 

Conrad Werncr, Dipl .-Ing. 
Drögsler Shirin, Dipl .-Ing. ,  karenziert 
Hauer Ferdinand. lng. 
Bader Ernst. Kinderarbeit 

und Jugendlichenschutz 
Dworak He1l1z. Ing., Kinderarbeit 

und Jugendlichenschutz 
Griebler Tony, Ing. 
Hcchtner Manfred. lug. 

Hediger Franz. lng. 
Kaltenbrunner Edeltraud, Frauenarbeit 

und M utterschutz 
Kaufmann Alfred, lng., Hygiene-

teclmik 
Moll Otto Edgar, lng. 
Gmach Andreas, Netzwerkbetreuer 
Kohoutek Michael, Netzwerkbetreuer 
Rieger Peter, Netzwerkbetreuer 
Verwaltungsstelle: 
Pecka Vera. Leiterin 
Kaderschabek Ingrid 
Reich Herta 
Rollet Stefanie 

ARBEITSINSPEKTORA T FÜR DEN 3. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates :  
8 . .  9 . .  1 6  . .  1 7  . .  1 8 . und 1 9 . Wiener Geme1l1debezirk 

1 0 1 0  Wien. Fichteoasse 1 1  
Tel .  0 1 17 1 40456-5§, Journaldienst :  0664/25 1 7003 , Telefax: 0 1 17 1 40456/477, 
e-mail :  post.ai3 @arbei tsinspektion.gv.at 

Gura Werner. Dipl . -IQg .. Amtsleiter u. 
Leiter der Abt. 1 (Techn. Arbeitneh
merinnenschutz) 

Baniadam Allahyar. Dipl . - Ing. 
Fouche Gerhard. lng. 
Noibinger Horst, Dlpl . -Ing. 
Safranek Martin. Ing. 
Tschismarov Franz, Dipl .-Ing. ,  karenziert 
Winkelhofer Walter, Dlpl .-Ing. 
B i rkner Herbert, K inderarbeit 

und Jugendl ichenschutz 
Gfrerer Thomas. Ing., Hygiene

technik 
Höritsch Brigitte. Heimarbeit i .d .  Auf

sichtsbezirken 1 b is  6 

Mader Marion, Frauenarbeit 
und Mutterschutz 

Pötz Andrea, Frauenarbeit 
und M utterschutz 

Reiter Walter. lng . ,  Hvgiene-
technik  

"' 
Schmid Gerhard, Ing. 
Thierer Barbara, lng. 
Verwaltungsstelle: 
Ji lek Johanna. Leiterin 
Baudi sch Bettina 
Grabensberger Ulrike 
SchmelzenDart Gabriele 
Wegleitner Margit 
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Personal, Organisation 

ARBEITSINSPEKTORA T FÜR DEN 4. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und S itz des Arbeitsinspektorates :  
7 . , 1 2 . , 1 3 "  1 4 . und 1 5 . Wiener Gemeindebezirk 

1 020  Wien, Leoyoldsgasse 4 
Tel .  0 1 12 1 4952)-27, Journaldienst: 0664/25 1 7004. Telefax : 0 1 /2 1 49525/20. 
e-mai l :  post .ai4@arbeitsinspektion.gv.at 

� . 

Petzenka Peter, Dipl . - Ing. ,  Amtsleiter u. 
Leiter der Abt. 1 (Techn. Arbeitneh
merlnnenschutz u. Messtechnik) 

Hejkrlik Ingrid. Mag. rer. nat . .  Amtslei
ter-Stellvertreterin u. Leiterin der 
Abt.2 (Verwendungsschutz) 

Bogner Eva, Dipl . -Ing. 
Jodl bauer Herbert, Mag. rer. nat., Mess

technik 
Brunnflicker Thomas, lng" Mess

technik 
Cennak M ichael, Ing. 
Dej mek Johanna, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 

Frimmel Harald 
Kraus Andreas 
Mayer Brigitte, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Schweiger Robert, Ing" Hygiene

technik 
Spitzer Susanne 
Steiger Martin. Ing. ,  Kinderarbeit 

und Jugendlichenschutz 
Verwaltungsstelle: 
Csenar Gabriela. Leiterin 
Cech Sylvia . 
EI-Melegy Brigitte 
Schneider Erika 

ARBEITSINSPEKTORA T FÜR DEN 5. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und S itz des Arbeitsinspektorates :  
2 3 .  Wiener Gemeindebezirk ; Verwaltungsbezirke Bruck a.d. Leitha, Mödling und Tul ln; 
das rechts der Donau gelegene Gebiet des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung 

1 040 Wien. Belvederegasse 32  
Tel . 0 1 /505 1 795-97. Journaldienst : 0664/25 1 7005 . Telefax : 0 1 /505 1 795/22.  
e-mai l :  post.ai5@arbeitsinspektion.gv.at 

. 

Hutterer Walter, Dipl . -Ing. ,  
Amtsleiter 

Moritz Erwin, Mag. rer. nat . ,  Amtsleiter
Stellvertreter u. Leiter der Abt. 1 
(Techn. Arbeitnehmerlnnenschutz) 

EI I smai l EI Khalaf Khalaf, Dipl . -Ing. 
Dr. techno 

Gänsler Johanna. Dipl .-Ing. 
Ondrej ka Erwin, Ing . .  Leiter der Abt .2 

(Verwendungsschutz) 
S chuster Leopold. I ng.  Mag. rer. soc. oec . 
B iedermann Gerhard. lng. 
Haasz Wolfgang. Ing. 
Heinrich Adolf, Kinoerarbeit und 

Jugendl ichenschutz 
Hrdinka Thomas, Ing. 
Leban Gerda. Frauenarbeit  

und Mutterschutz 

54 

McDoweli Gabriele, Frauenarbeit 
und Mutterschutz 

Pammer Wilhelm, Ing., Hygiene
technik 

Pamperl Martin ,  Ing., Hygiene-
technik 

Pfniß Helmut, Ing. 
Siedl  Dieter, Ing. 
Strobl Franz, Ing., Kinderarbeit 

und Jugendlichenschutz 
Zimmel H ans, Ing. 
Verwaltungsstelle: 
Tischler Karin, Leiterin 
Ede1hofer Gerlinde 
Fürnkranz Renate 
Kerstberger Eleonore 
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PersonaL Organisation 

ARBEITSINSPEKTORA T FÜR DEN 6. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates :  
2 1 . und 22.  Wiener Gemeindebezirk: dle Verwaltungsbezirke GänserndorL Hollabrunn, 
Korneubur� und Mistelbach: das l inks der Donau gelegene Gebiet des Verwaltungsbezir
kes Wien-U mgebung 

1 0 1 0  Wien. Fichtegasse 1 1 
Tel .  0 1 17 1 40462-64. Journaldienst: 0664/25 1 7006. Telefax : 0 1 17 1 40462/475. 
e-mai l :  posLai6@arbeitsinspektion.gv.at 

. 

Hiltscher Winfried, Dipl .-Ing., Amtslei
ter u .  Leiter der Abt. 1 (Techn. Ar
beitnehmerllmenschutz) 

Schober U lrike, Dipl .-Ing., Amtsleiter
Stel lvertreteri n  u. Leiterin der Abt.2 
(Verwendungsschutz) 

Holleis Regina, Dipl .-Ing. 
Paul Yves. Mau. rer. nat. 
Wuggenig Ericb, Ing. ,  Hygienetechnik 
fritz loser. Ing. 
Gaishofer Chnstian. Ing . .  Hvgiene-

technik 
• � 

Giefing Anton 

Kapuy Ronald, Ing. 
Schellig Evelyne, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Siecher Uwe, K inderarbeit 

und Jugendl ichenschutz 
Stepanek Andreas, Ing. 
Zauner Herbert, Ing. 
Zeiler Wolfgang, lng. 
Verwaltungsstelle: 
Koprax Eva, Leiterin 
Kastner Alexandra 
Seiter Gabriele 
Zakovsky Stefan 

ARBEITSINSPEKTORAT FÜR BAUARBEITEN 

Wirkungsbereich und S itz des Arbeitsinspektorates : 
Bau-. Erd- und Wasserbauarbeiten im Bereich der Aufsichtsbezirke 1 bis 6 einschl ießlich 
aller · mit diesen Arbeiten verbundenen baugewerbl ichen Arbeiten, Bauneben- und Bau
hi lfsarbeiten. sofern diese außerhalb der festen Betriebsstätte der die Arbeiten durchflih
renden Gewerbetreibenden ausgeführt werden. 

1 0 1 0  Wien, Fichtegasse 1 1  
Tel .  0 1 17 1 40465-67. Journaldienst: 0664/25 1 7000, Telefax: 0 1 17 1 40465/468, 
e-mail :  post.aibau@arbeitsinspektion.gv.at 

Petri Peter, Dipl .-Ing. Dr. techn. ,  Amts
leiter u. Leiter der Abt. 1 (Techn. 
ArbeitnehmerInnenschutz u. Ver
wendungsschutz) 

Bernsteiner Peter, Dipl . -Ing., 
Amtsleiter-Ste l lvertreter 

Bauer Gerhard. Ing. ,  dienstzugeteilt dem 
7. Aufsichtsbezirk � 

Burger Franz 
Dittenberger Christi an. Ing. 
Frühwirth Manfred, Ing. ,  karenziert 
Hajek Eduard 

Haslinger D ietmar 
Kolar Wilhelm, lng. 
Rauscher S iegfried, Ing . ,  Hygiene

technik  
Scherz Robert, Ing., Kinderarbeit 

und Jugendlichenschutz 
Weber Markus, Ing. 
Peterka Angela 
Verwaltungsstelle: 
Kremser Donata. Leiterin 
Nowak I lse 

. 
Wolf Markus 

Abteilung Kontrolle der illegalen AusländerInnenbeschäftigung 
flir das Bundesland Wien; die Verwaltungsbezirke Bruck a.d. Leitha, Gänserndorf. Holla
brunn. Korneuburg, Mistelbach. Mödling, Tul ln und Wien-Umgebung 
Tel .  0 1 17 1 40453-)5 ,  Telefax : 0 1 17 1 27956, 7 1 40465/468, 
e-mai l :  post .aibau.kib@arbeitsinspektion.gv.at 

Bail Gerhard, Abtei lungsleiter 
Lang Margit, Mag. jur. 
Neumeister Gerhard, Mag. jur. 
Zauchner Edwin, Mag. Dr. ·jur. 
Breindl Manucla . 

Halla Andreas 
Koppensteiner Patrick 
N iegl Peter 
Pecek Günther 
Tordik Helga 
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Personal, Organisation 

Fortsetzung Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten: 

U lrich Erich 
Von der Weiden Iwona 

Kelch Johannes 
Michlits Renate 

Zentrale Verwaltungsstelle der Arbeitsinspektion Wien 

Fuchs Michael, Leiter 
Dworak Gerlinde 
Granitz Sabine 

Hollub Rudolf 
Kovar Otto 
Pratsch El isabeth 

ARB EITSINSPEKTORA T FÜR DEN 7. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Sitz des ArbeitsinsRektorates: 
Stadt Wiener Neustadt; Verwaltungsbezirke Baden, Neunkirchen und Wiener Neustadt 

2700 Wiener Neustadt, Engelbrechtgasse 8 
Tel . 02622/23 1 72, Journaldienst: 0664/25 1 7007, Telefax: 02622/23 1 72/1 4, 
e-mail :  post.ai7@arbeitsinspektion.gv.at 

Handl Heribert, Dipl.-Ing., Amtsleiter 
u. Leiter der Abt. 1 �TeChn. Arbeit
nehmerLnnenschutz 

Mazohl Richard, DiRl .- ng. , Amtsleiter
Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 
(Verwendungsschutz) 

Fischer Wemer, Ing. 
Bauer Gerhard, Ing., dienstzugeteilt vom 

Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten 
Burger Petra 
Eitermoser Monika, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Gremel Hermann, Ing., Hygiene

technik, karenziert 

Graf Ewald, Ing.; Kinderarbeit 
und Jugendhchenschutz 

Müllner Hans-Anton, Ing., 
Hygienetechnik 

Sai ler Harald, Ing. 
Vorauer Alfons-Peter, Ing. , dienstzuge

teilt dem Zentral-Arbeitsinspektorat 
Weyplach Brigitte, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Verwaltungsstelle: 
Bader Margarethe, Leiterin 
Bauer Gudrun 
Kulman Daniela 
Sakiri Renate 
Summerer Manuela 

ARBEITSINSPEKTORAT FÜR DEN 8. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 
Städte St. Pölten und Waidhofen a.d. Ybbs; Verwaltungsbezirke Amstetten, Lilienfeld, 
Melk, St. Pölten und Scheibbs 

3 1 00 St. Pölten, Daniel Gran-Straße 1 0  
Tel .  02742/3 63225, Journaldienst: 0664/25 1 7008, Telefax: 02742/363225/4 1 1 , 
e-mail :  post.ai8@arbeitsinspektion.gv.at 

Moherndl Herbert, Dipl .-Ing. , Amtsleiter 
u. Leiter der Abt. 1 (Techn. Arbeit
nehmerInnenschutz) 

Datzinger Friedrich, Ing. ,  Amtsleiter
Stel lvertreter u. LeIter der Abt.2 
(Verwend ungsschutz) 

Kosara Mario, Dlpl.-Ing. 
Franke Wemer, Kinderarbeit 

und Jugendl ichenschutz 
Graf MoniKa, Frauenarbeit und 

Mutterschutz 
Greimel Verena 
Lambert Elfriede, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 

5 6  

Menapace Gerhard, Ing., 
Hygienetechnik 

Schausoerger Gerhard, Ing. 
Schmid Peter, Ing. 
Schuhmeister Peter, Ing. 
Sirnhandl Harald, Ing., Kinderarbeit 

und Jugendlichenschutz 
Sitz Franz, Ing. 
Widmayer Beinhard 
Verwaltungsstelle: 
Gram Gottlmde, Leiterin 
Hörmann Susanne 
Kozmich Elfriede 
Kraushofer Alexandra 
Pöl l Natascha 
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Personal, Organisation 

Kontrolle der illegalen Ausländerinnenbeschäftigung  
für das Bundesland Niederösterreich ohne die Verwaltungsbezirke Bruck a.d. Leitha, Gän
semdorf, Hollabrunn, Komeuburg, Mistelbach, Mödling, Tulln und Wien-Umgebung 

Hartmann Dietrich 
Lacher Franz-Jürgen 

Seewald Peter 

ARBEITSINSPEKTORA T FÜR DEN 9. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 
Städte Linz und Steyr; politische Bezirke Freistadt, Linz-Land, Perg, Rohrbach, Steyr
Land und Urfahr-Umgebung 

402 1 Linz, Pillweinstraße 23 
Tel . 0732/6038 80, Journaldienst: 0664/25 1 7009, Telefax: 0732/603 890, 
e-mai l :  post.ai9@arbeitsinspektion.gv.at 

Hauk Alfred, Dipl .-Ing., 
Amtsleiter 

Feichtinger Franz, Dipl.-Ing., Amtsleiter
Stellvertreter u. Leiter Ger Abt. 1 
(Techn. ArbeitnehmerInnenschutz) 

Birgmann Irene, Dipl . -Ing. 
Haslinger Walter, Dr. meo. 
Hinterreiter Amold, Dipl.-Ing. 
Massoumzadeh Elke, Dipl.-Ing. 
Totzauer Harald, Dipl.-Ing. , Leiter der 

Abt.2 (Verwendungsschutz) 
Abfalter Christian, lng. 
Breitwieser Peter, Ing. 
Demberger Peter, lng., Hygiene-

technik 
Gatterrnayer Robert, Ing. 
Gruber Helmut, lng. , Kmderarbeit 

und Jugendl ichenschutz 
Gumpenberger Herrnann, lug. 
Hanzl Peter, lng. 

Hofstätter Walter, Kinderarbeit 
und Jugendlichenschutz 

Huber Adelheid, lug. 
Janout Friedrich 
Novak Eva Maria

h
Frauenarbeit 

und Muttersc utz 
Panholzer Klaus, lug. 
Penn Rainer 
Prarnmer Susanne, Ing., Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Wiesauer Wolfgang, lng., Hygiene-

technik 
Pichler Edeltraud 
Verwaltungsstelle: 
Retschitzegger Erika, Leiterin 
Feneberger Margarete 
Böberl Bettina 
Breitenauer Sonja 
Kobler Josef 
Seltenhofer Christian 
Wasicek Eva 

ARBEITSINSPEKTORAT FÜR DEN 1 0. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 
Bundesfand Salzburg 

5020 Salzburg, Auerspergstraße 69 
Tel. 0662/88668� 886572-74, Journaldienst: 0664/25 1 70 1 0, Telefax: 0662/886686/428, 
e-mai l :  post.ai l 0�arbeitsinspektion.gv.at 

Semrad Peter, Dipl.-Ing. Dr. nat. techn. ,  
Amtsleiter u.  Leiter der Abt. 1 
(Techn. ArbeitnehmerInnenschutz) 

Moik Helmut, Dipl .-Ing., Amtsleiter
Stel lvertreter u. LeIter der Abt.2 
(Verwendungsschutz) 

Blurn Wolfgang, Dirl . -Ing. 
Hartl Friednch, Dip .-lng. 
Seifried-Weber HeIke, Dipl.-Ing. 
Barner Sabine, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Berkovc Johannes, lng., Hygiene

technik 

Erlacher Ursula, lng. 
Gebhart Gert 
Janser Heribert, Kinderarbeit und 

Jugendlichenschutz 
Pimbacher Hans-Peter, lng. 
Reischl-Hartmann Edith, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Stadler Erich, Kinderarbeit 

und Jugendlichenschutz 
Viehauser Franz, Ing. 
Wutka Robert, lng. 
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Personal, Organisation 

Fortsetzung Arbeitsinspektorat für den 1 0 . Aufsichtsbezirk: 

Verwaltungsstelle: 
Strolz Barbara, Leiterin (ab 1 .4.200 1 )  
Haslauer Karl 

Leiminger Martina, Karenzvertretung 
Reitsamer Marion 
Steingassner Nina 

Kontrolle der illegalen AusländerInnenbeschäftigung 
für das Bundesland Salzburg 

Sammer Michael, log. 

ARBEITSINSPEKTORAT FÜR DEN 1 1 . AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 
Stadt Graz; politische Bezirke Deutschlandsberg, Feldbach, Fürstenfeld, Graz-Umgebung, 
Hartberg, Leibnitz, Radkersburg, Voitsberg und Weiz 

804 1 Graz, Liebenauer Hauptstraße 2-6/Stiege D 
Tel . 03 1 6/48204�Journaldlenst:  0664125 1 70 1 1 , Telefax: 03 1 6/482040/77, 
e-mail :  post.ai 1 1 �arbeitsinspektion.gv.at 

Esterl Gerhard, Dipl .-Ing., 
Amtsleiter 

Graff Rainer, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stell
vertreter u. Leiter der Abt.2 (Ver
wendungsschutz) 

Bauer Hannes, Dipl.-Ing. 
Bauer Karlheinz, Dipl.-Ing., dienstzu-

geteilt 
Doblhammer Franz, D ipl .-Ing. 
Dormann Karin, Dipl .-Ing. 
Friedrich Manfred, Dipl.-lng. 
Kraxner Hans, Dr. phil. , LeIter der Abt. 1 

(Techn. Arbeitnehmerlnnenschutz) 
Reinberger Erich, DiPl.-1ng. 
Sachomlg-Tumlirz Friedenke, Dr. med. 
Theuermann-Weikinger Ingrid, Dr. med. 
Thom Dieter, Dipl.-Ing. Dr. techno 
Edler Rainer, Kinderarbeit und 

J ugendl i chenschutz 
Feldbacher Martini Ing., Kinderarbeit 

und Jugendl icnenschutz 

Ferstl Ewald, Ing., Hygiene-
technik 

Fritz Ludwig, Ing. 
Gerstner Karl, lng. 
Glawitsch Michael, log. 
Karner Josef, Ing., Hygiene-

technik 
Posch Brigitte, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Rumpl Markus 
Tscheme Bärbel, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Verwaltungsstelle: 
Jogan Maria, Leiterin 
Cemcic Monika 
Chybin Sabine 
Dick Anita 
Judar Simone 
Schmied Sabine 
Schwab Anita 
Stoiser Gabriela 
Weghofer Maria 

Kontrolle der illegalen AusländerInnenbeschäftigung 
für das Bundesland Steiermark 

Stiegler Christian, Mag. jur. 
Orel Michael 
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Wemmer Michael, Ing. 
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P ersonal .  Organi sation 

ARBEITSINSPEKTORAT FÜR DEN 1 2. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Si tz des Arbeitsinspektorates :  
Polit ische Bezirke Bruck a.d. Mur, .Tudenburg, Knittelfeld, Leoben, Liezen, Mürzzuschlag 
und Murau 

8700 Leoben. Erzherzog-.Tohann-Straße 6-8 
Tel .  03 842/42265. 432 1 2. Journaldienst : 0664/25 1 70 1 2. Telefax : 03 842/43366. 
e-mai l :  post .ai I 2@arbeitsinspektion.gv.at 

. 

Schindler Erwin. Dipl .-Ing . .  Amtsleiter 
u. Leiter der Abt. 1 (Techn. Arbeit
nehmerInnenschutz) 

Zeilbauer Heinrich. Dipl .-Ing . ,  Amtslei
ter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 
(Verwendungsschutz) 

Taxacher Hubert. Dipl . -Ing. 
Cavalar Harald, Ing. ,  Kinderarbeit 

und Jugendl ichenschutz 
Grandl Chnstian, Ing. 
Hasenhütl Hannes, Ing. 
Huber Alfred. Ing . .  Hvgiene-

technik 
• 

Konecny lohann 

Kortan Solveig, Frauenarbeit 
und M utterschutz 

Poschinger Sigibert 
Reisner GÜnter. Ing. 
Scholz Manfred, Ing. 
Scholz-Gradisar Verena, Frauenarbeit 

und M utterschutz 
Weiss Mario, Ing. 
Ebner Otto 
Verwaltungsstelle :  
Fritz Heidi ,  Leiterin 
Baumgartner Doris 
Hatzenpichler Renate 
Reisenbauer Sabine 
Sclmller Andrea 

ARBEITSINSPEKTORA T FÜR DEN 1 3. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und S itz des Arbeitsinspektorates :  
Bundesland Kärnten 

90 1 0  Klagenfurt, Burggasse 1 2  
Tel .  0463/56506. Journaldienst: 0664/25 1 70 1 3 . Telefax : 0463/56506/300. 
e-mail :  posLai I 3 @arbeitsinspektion.gv.at 

. 

Singer Wilhelm. Dipl . - Ing. ,  
Amtsleiter 

Orasche Stefan, Dipl .-Ing., Amtsleiter
Stellvertreter u. Leiter der Abt. 1 
(Techn. Arbeitnehmerinnenschutz) 

Jakopitsch Gerhard, Dipl . -Ing .. Leiter der 
Abt.2 (Verwendungsschutz) 

Kampitsch Karin. Mag. rer. nat. 
Molderings Christa, Dr. med. 
Posch Elmar, Dipl .-Ing.  Dr. mont. 
Regoutz Egon. Dipl .-Ing. 
Bader-Bachmann Jakob, Ing. 
DemarIe Robert, Ing., Hygiene-

technik 
Dorner Edda, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Fi scher Peter, Ing. 
Kanatschnig Gernot, Ing., Kinder

arbeit und lugendlichenschutz 
Londer Gerhard. Ing. 
Mikl  Peter. Ing. 

P ikl Herbert, Ing. 
Rak Norbert, Ing. 
Rosenberger Klaus-Friedrich. Ing .. 

Hygienetechnik 
� 

Schwarz Harald, lng. 
Stückler Helga, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Walker Kurt, Ing. 
Wider Robert, Kinderarbeit 

und Jugendl ichenschutz 
Lampel Ferdinand 
Verwaltungsstelle: 
Herko Gerda, Leiterin 
DeI Fabro Gabriele 
Czechner B irgit 
Fischer Andrea 
Mickl Dagmar 
Pressin�er Gabriele 
RadI Hudegard 
Schilcher Elke 
Spruk Christa 

Kontrolle der illegalen AusländerInnenbeschäftigung 
für das Bundesland Kärnten 

Cuderman Leonhard 
Rainer Rigobert 

Schrnerlaib Harald 
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Personal, Organisation 

ARBEITSINSPEKTORA T FÜR DEN 14. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 
Bundesfand Tirol 

6020 Innsbruck, Arzler Straße 43a 
Tel . 05 1 2/24904, Journaldienst: 0664/25 1 70 1 4, Telefax: 05 1 2/24904/76, 
e-mai l :  post.ai 1 4@arbeitsinspektion.gv.at 
Zweigstelle Lienz: 9900 Lienz, Bil lrothstraße 3, Tel . 04852/62839, Telefax: 04852/68924 

Jochum Oskar, Dr. phil . ,  
Amtsleiter 

Huber Klaus, Dipl.-Ing. , Amtsleiter-Stell
vertreter u. Leiter der Abt. 1 (Techn. 
Arbeitnehmerinnenschutz) 

Bohunovsky Brigitta, Mag. j ur. 
Bohunovsky Gottfried, Dipl .-Ing. Dr. mont., 

Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz) 
Christanell Robert, Ing. Mag. Dr. rer. nat. 
Gutenberger Helga, Dr. med., karenziert 
Hirn Michael , Dlpl .-Ing. 
Hosp Günter, Dipl.-Ing. 
Kurzthaler Josef, Dipl .-Ing. 
Niederhuber Anton, Dipl.-Ing. 
Wachter Gerhild, Dr. med. 
Benedikter Daniela, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Etzlstorfer Johann, Ing., Kinderarbeit 

und Jugendl ichenschutz 

Hippacher Annelie, Zweigstelle Lienz 
Kelderbacher Herbert, Ing. 
Kuschel Andreas, Ing., Hygiene-

technik 
Spiegel Sabine 
Stern Raimund 
Tschiderer Thomas, Ing., Kinderarbeit 

und Jugendlichenschutz 
Weber Friedrich, Ing., Hygiene-

technik 
Schmiedhofer Andreas 
Stefanitsch Claudia 
Verwaltungsstelle :  
Prantner A lbert, Leiter 
Fasser Heidemarie 
Dietl S imone 
Egg Renate 
Gärtner Monika 
Pittracher Waltraud 

Kontrolle der illegalen AusländerInnenbeschäftigung 
für das Bundesland Tirol 

Ziesel Rainer, Mag. jur. 
Brandel Anton 
Pühringer Franz 

Spörr Alfred 
Widmann Michael 

ARBEITSINSPEKTORAT FÜR DEN 1 5. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 
Bundesland Vorarlberg 

6900 Bregenz, Rheinstraße 5 7  
Tel. 0557�/7860�Joumaldienst :  0664/25 1 70 1 5, Telefax: 05574/78601 /7, 
e-mail :  post.ai 1 5�arbeitsinspektion.gv.at 

Doppler Bernd, Dipl . -Ing., Amtsleiter u. 
Leiter der Abt.l (Techn. Arbeitneh
merlnnenschutz) 

Pecina Raimund, Dipl .-Ing. , 
Amtsieiter-Stellvertreter 

Seeberger Robert, Mag. Dr. rer. nat. 
Vith Alfons, Dr. med. 
Aichholzer Gerlinde, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Delazer Gerhard, Ing. 
F eurstein Guntram, lng. 
Fussenegger Josef, Ing. 
Martin Elisabeth, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 

60 

Netzer Franz, Kinderarbeit 
und Jugendlichenschutz 

Stadelmann Peter, Ing., Hygiene-
technik 

Staudacher Gerhard, Ing. 
Waldhart Ingo, Ing. 
Verwaltungsstelle: 
Dür Renate, Leiterin 
Mitsehe Renate 
Folladori-Reumiller Eva, Karenz-

vertretung 
Hermann Isolde 
Kolb Dagmar 
Schuh Gertraut 
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Personal ,  Organisation 

Fortsetzung Arbeitsinspektorat für den 1 5 . Aufsichtsbezirk : 

Kontrolle der illegalen AusländerInnenbeschäftigung 
für das Bundesland V orarl berg 

Hafner Günther Konstantinou Apostolos, Ing. 

ARBEITSINSPEKTORA T FÜR DEN 1 6. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkunusbereich und S itz des Arbeitsinspektorates :  
Bundesland Burgenland 

7000 Eisenstadt Franz Schubert-Platz 2 
Tel .  02682/64506, 64759, 68 1 53 ,  Journaldienst : 0664/25 1 70 1 6, Telefax : 02682/64506/24, 
e-mai l :  post .ai 1 6@arbeitsinspektion.gv.at 

Urban Horst Dipl .-Ing. ,  Amtsleiter u. 
Leiter der Abt. 1 (Techn. Arbeitneh
merlnnenschutz) 

Schinkovits Günter, Dipl . -Ing., Amtslei
ter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 
(Verwendungsschutz) 

Melchart Werner, D ipl .-Ing. 
Karner Edmund, Ing., HygIene-

technik 
M akusovich Johann, Ing. 
Pfnei szl Susanne, Frauenarbeit  

und Mutterschutz 
Piniel Rudolf. Kinderarbeit 

und Jugendl ichenschutz 

Schnabl Agnes, Frauenarbei t  
und Mutterschutz 

Schwendenwein Walter, lng. 
Steiner Reinhard, Ing. 
Wi ld Franz, Ing. 
Zacsek Berndt 
Venvaltungsstelle: 
S imma Franziska, Leiterin 
Laubner EdeItraud 
Leeb Natalie 
Schöll-Ben Kheder Brigitte 
Troindl Doris 

Kontrolle der iIIe�alen AusländerInnenbeschäftigung 
für das Bundeslana Burgenland 

Biczo Stefan Krems Armin 

ARBEITSINSPEKTORAT FÜR DEN 1 7. AUFSICHTSBEZI RK 

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates :  
Stadt Krems a.d. Donau; Verwaltungsbezirke Gmünd, Horn, Krems a.d .  Donau, Waidho
fen a.d. Thaya und Zwettl 

3504 Krems-Stein, Donaulände 49 
Tel. 02732/83 1 56, 8 1 220, 78492, Journaldienst: 0664/25 1 70 1 7, Telefax : 02732176926, 
e-mai l :  post.ai 1 7@arbeitsinspektion.gv.at 

. 

Jäger Franz, Dipl . -Ing. , Amtsleiter u. 
Leiter der Abt. 1 (Techn. Arbeitneh
merlnncnschutz) 

Ziegelmeyer Andreas, Mag. Dr. rer. nat . ,  
Amtsleiter-Stel lvertreter u .  Leiter der 
Abt.2 (Verwendungsschutz) 

Pfadenhauer Berthold, Dipl .-Ing. 
Gruber M ichael, Ing. 
Hanleithner Johann, Ing . ,  Hygiene-

technik 
Kausl Leopold, Ino.  
Kuchar Heinrich, fng. 
Maier Thomas, Ing . ,  Hygiene

technik 

Pergher Helmut, lng . ,  Kinderarbeit 
und Jugendl ichenschutz 

P ichier Petra, Frauenarbeit 
und Mutterschutz 

Pollerus Heinz, lng. 
Sax Sonj a, Frauenarbeit und 

Mutterschutz, karenziert 
Schlosser Christian, Kinderarbeit 

und Jugendlichenschutz 
Venvaltungsstelle: 
Schaffer Ulrike, Leiterin 
Ketzer Astrid . 
Schöpf Friederike 
Wallner David 
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Personal.  Organisation 

ARBEITSINSPEKTORAT FÜR DEN 1 8. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und S itz des Arbeitsinspektorates : 
Polit iscfie Bezirke Braunau am Inn. Gmunden, Ried im I lmkreis. Schärding und V öckla-
bruck 

� � 

4840 Vöcklabruck. Ferdinand-Öttl-Straße 1 2  
Tel .  07672172769. Journaldienst: 0664/25 1 70 1 8. Telefax : 07672/74973 . 
e-mai l :  post.ai 1 8@arbeitsinspektion.gv.at 

Pantlitschko Reinhard, Dipl . -Ing . .  Amts
leiter u .  Leiter der Abt. 1 (Techn. 
Arbeitnehmerinnenschutz) 

Carow Heinz. Dr. phiL Amtsleiter-Stell
vertreter u .  LeIter der Abt.2 (Ver
wendungsschutz) 

Bachmayer Josef, Dipl . -Ing. 
Kapelan Sonja. Dr. med. 
LOldl Ferdinand, D ipl-Ing. 
Bauer Liselotte, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
H interholzer Erich. Ing. ,  Hygiene-

technik 
I-Iufnagl Christian, Ing. 
Nagl Siegfried, Ing. 
Resch Fnedrich, Ing. ,  Kinderarbeit 

und Jugendlichenschutz 

Schögl losef, Ing., Hygiene
technik 

Vogl Wolfgang, Ing. 
Voraberger I ngrid, Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Woj ta Wolfgang, Ing. 
Wolfsgruber Horst, Kinderarbeit 

und Jugendlichenschutz 
Verwaltungsstelle: 
Wolfsgruber El isabeth, Leiterin 
Hi ller Hi ldegard 
Lettner Mana 
Rothauer Manuela 
Senzenberger Christine 
Voggenberger Regina 

ARBEITSINSPEKTORAT FÜR DEN 1 9. AUFSICHTSBEZIRK 

Wirkungsbereich und S itz des Arbeitsinspektorates : 
Stadt Wels ;  politische Bezirke Eferding, Grieskirchen, Kirchdorf a.d. Krems und Wels
Land 

4600 Wels, Edisonstraße 2 
Tel .  07242/68647-48, 68652, Journaldienst: 0664/25 1 70 1 9, Telefax : 07242/68647/4, 
e-mail :  post.ai 1 9@arbeitsinspektion.gv.at 

Huber Gerhard, D irl . -Ing., Amtsleiter u. 
Leiter der Abt. (Techn .  Arbeitneh
merinnenschutz) 

Novak Gerd, D ipl. -Ing. Mag. rer. nat . ,  
Amtsleiter-Stel lvertreter u. Leiter der 
Abt.2 (Verwendungsschutz) 

Glaser Augustin, Dipl . -Ing. 
Grubhoffer Wolfgang, Dip1 .-Ing. 
Mayrhofer Heinnch. Dipl .-Ing. 
Beyda Andrea. Frauenarbeit 

und Mutterschutz 
Buchner Günther 
Hartl Alfred. Ing. 

62 

Hofbauer Robert, Ing., Kinderarbeit 
und Jugendl ichenschutz 

Perfahl Wolfgang, Ing., Hygiene
technik 

Schrattenecker Sylvia, Frauenarbeit 
und Mutterschutz, karenziert 

Vielhaber Franz, Ing. 
Wolf Franz, Ing. 
Verwaltungsstelle: 
Brindl Irene, Leiterin 
Hartl Marianne 
Kratky Brigitte 
Peak Hannelore 
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Personal, Organisation 

Fortsetzung Arbeitsinspektorat für den 1 9 . Aufsichtsbezirk: 

Kontrolle der illegalen AusländerInnenbeschäftigung 
für das Bundesland Oberästerreich 

Breitenauer Peter Michael, karenziert 

Außen stelle Linz: 40 1 0  Linz, Gruberstraße 63 
Tel. 0732/779233/330, 794227/330, Telefax: 0732/779233/336 

Katzensteiner losef 
Lechner Peter 
Peschel Erwin 

Stadler Karl 
Fliesser Klothi lde 
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